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öffentlich

Lübeck, 31.03.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Ingrid Ley (E-Mail: ingrid.ley@luebeck.de Telefon: 122-6138)

Bebauungsplan 07.32.00 - Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld - 
Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

25.04.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
10.05.2022 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Vorberatung

16.05.2022 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
17.05.2022 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
19.05.2022 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die während der öffentlichen Auslegungen nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) und der Behördenbeteiligungen nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Be-
bauungsplanes 07.32.00 – Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld sowie zu der nachfol-
genden erneuten Beteiligung nach § 4 a Abs. 3 BauGB abgegebenen Stellungnahmen 
hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck geprüft und in die Abwägung eingestellt. 

Der Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen.

2. Aufgrund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird der Be-
bauungsplan 07.32.00 – Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld – in der vorliegenden Fas-
sung (Anlage 2) als Satzung beschlossen. 

Die zugehörige Begründung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) gebilligt.

3. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch die Bürgerschaft gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen.
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4. Der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht für Regenwasser auf die künftigen Ei-
gentümer:innen der Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
07.32.00 Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld wird zugestimmt. Der Bürgermeister wird 
beauftragt, eine entsprechende Änderung der Entwässerungssatzung der Hansestadt 
Lübeck   zur Beschlussfassung   vorzulegen, sobald   die katastermäßige   Aufteilung 
(Adressbildung) feststeht. 

Verfahren:

Die von der Planung betroffenen Bereiche wurden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach 
§ 4 Abs. 1 und 2 sowie § 4 a Abs. 3 BauGB beteiligt. Zu den Ergebnissen wird auf den Auswer-
tungsbericht der durchgeführten Beteiligungsverfahren (Anlage 1) verwiesen.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 
BauGB beteiligt. Eine darüber hinausge-
hende besondere Beteiligung gemäß § 47 f 
GO wurde dabei nicht durchgeführt, da die 
Belange von Kindern und Jugendlichen 
durch den Bebauungsplan nicht in besonde-
rem Maße berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
BauGB

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

Die Auswirkungen der Umsetzung der Pla-
nung auf das Klima sowie vorgesehene 
Maßnahmen zum Klimaschutz werden in 
der Begründung zum B-Plan dargelegt 
(Kap. 7.5.2).

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Siehe Anlage 5
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Anlagen:

1 Prüf- und Abwägungsbericht zu den im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren 
eingegangenen Stellungnahmen

2 Bebauungsplan 07.32.00, Fassung zum Satzungsbeschluss (Planoriginal)
3 Teil A - Planzeichnung mit Legende (DIN-A3-Druckfassung)
4 Teil B - Text (DIN-A4-Druckfassung)
5 Begründung zum Bebauungsplan 07.32.00, Fassung zum Satzungsbeschluss
6 Gebrauchsanweisung (Anlage zur Begründung)
7 Städtebaulicher Entwurf (Anlage zur Begründung)

Senatorin Joanna Hagen
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Bebauungsplan 07.32.00- Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld – 

Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 

Stand: 10.03.2022 

Vorbemerkung: 

Der vorliegende Prüf- und Abwägungsbericht ist nach den durchgeführten Beteiligungsschritten gegliedert. Im Einzelnen beinhaltet er die Prüfung und Abwägung 

der Stellungnahmen aus den folgenden Beteiligungsschritten: 

Teil A: Öffentliche Auslegungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Teil B: Behördenbeteiligungen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Auf eine Prüfung und Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach 

§ 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen, Bedenken und Hinweise kann hier verzichtet werden, da sie im weiteren Planungsverfahren berücksichtigt 

worden sind bzw. die Bebauungsplanung in einer Art und Weise angepasst wurde, dass damit die Grundlage für den jeweiligen Einwand entfallen ist. 

  

Anlage 1 
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Teil A 

Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung (17.11. - 17.12.2021) und der ersten förmlichen  

Öffentlichkeitsbeteiligung (25.01. - 26.02.2021) nach § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen Stellungnahmen 

Prüf- und Abwägungsbericht der erneuten förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung (17.11. – 17.12.2021) 

Vorbemerkung: Im Rahmen der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung ging 1 Stellungnahme mit abwägungsrelevanten Inhalten beim Bereich Stadtplanung und 

Bauordnung ein. Die Auswertung der eingegangenen Stellungnahme erfolgt nachfolgend.  

 

Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Nr. 1 Einwender:innen A  (Schreiben vom 15.12.2021) 

1.1 Betroffenheit 

Die Siedlung Brandenbaum umfasst das Gebiet zwischen Bran-

denbaumer Landstraße, Soldatenweg, Am Pohl, Heiweg mit 

ca. 500 Haushalten. Die Siedlung grenzt damit direkt an das Pla-

nungsgebiet. Ca. 240 Haushalte gehören dem „Kleinsiedler-Ver-

ein Brandenbaum e.V.“ an. Davon gehören ca. 120 Haushalte 

auch dem „Verband Wohneigentum Siedlerbund Schleswig-Hol-

stein e.V.“ als sogenannte Siedlergemeinschaft an. Siedlerverein 

und Siedlergemeinschaft bilden eine Personalunion 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen von Bebauungsplan-
verfahren ermöglicht der Allgemeinheit Stellung zum geplanten 
Vorhaben zu nehmen. Die Erläuterungen zur Betroffenheit die-
nen der Einordnung des Bezugs. Sie werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Kenntnisnahme 

1.2 Grundsätzliches 

Grundsätzlich bedauern wir den Verlust eines Grüngebietes an 

der Grenze unserer Siedlung. Angesichts der hohen Wohnungs-

nachfrage und der wenig effektiven Nutzung des ehemaligen 

Kleingartengeländes haben wir Verständnis für eine Bebauung. 

In der Gestaltung der Zone um die Philippus-Kirche sehen wir 

sogar positive Impulse für unsere Siedlung. Deshalb beschrän-

ken sich unsere Einwände und Bedenken auf einige Details, die 

durch geeignete Maßnahmen lösbar sind und nicht zu einem 

Zeitverlust führen sollten. 

Der aufgegebene Teilbereich der Kleingartenanlage Lauerholz 
ist aufgrund seiner integrierten Lage hervorragend für die Reali-
sierung eines neuen Wohnquartiers geeignet. Die Schaffung von 
Grünzonen in der Mitte des Plangebietes und nördlich angren-
zend an des Plangebiet dienen u.a. der Minimierung des Eingriffs 
in das Grüngebiet. Die Erläuterung wird zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 

1.3 Entwässerung 

Erhebliche Bedenken bestehen in der Siedlung, dass die Kapa-

zität des vorhandenen Sielnetzes nicht ausreicht, um ein neues 

Im vorliegenden Bebauungsplanentwurf wurde aufgrund der be-
stehenden Auslastung des Kanalnetzes ein Wasserwirtschaftli-
ches Konzept erstellt mit dem Ziel, das Kanalnetz der Hansestadt 
Lübeck nicht durch die weitere Einleitung von Regenwasser aus 

bereits berücksichtigt 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Wohngebiet anzuschließen. Bereits jetzt kommt es im Mischwas-

serkanal der Straße „Pensebusch“ bei starken Regenfällen zu 

hohem Staudruck, der trotz Rückstauklappen zu Kellerflutungen 

und schlechtem Abfluss führt (siehe dazu auch Anfrage des 

MdBü Frank Zahn zur Sitzung des Werkausschuss EBL am 

11.11.2021). In den Begleitunterlagen findet sich der Hinweis 

„Die bereits vorhandene Regenwasserleitung, welche in der 

Schlutuper Straße liegt, ist nicht ausreichend für das gesamte B-

Plangebiet dimensioniert.“ (Wasserwirtschaftlicher Begleitplan I, 

Seite 6). Auch wenn sich der Hinweis nicht auf Fäkal- oder Misch-

wasser bezieht, ist er doch ein Indiz für Kapazitätsprobleme des 

Sielnetzes. Es besteht die Erwartung, dass die Bebauung nicht 

zu einer Verschlechterung für die Siedlung Brandenbaum führt. 

dem geplanten Wohnquartier zu belasten. Die zusätzliche Einlei-
tung von Regenwasser würde bei den anteilig noch bestehenden 
Mischwassersystemen die Häufigkeit von Mischwasserabschlä-
gen in angrenzende Gewässer erhöhen. Um dies zu vermeiden, 
wird kein weiteres Regenwasser in die Kanalisation geleitet. Die 
Einleitung von Schmutzwasser hingegen ist möglich, da das Netz 
an anderer Stelle entlastet wird. 

Das Regenwasserkonzept sieht vor, dass sämtliches Regenwas-

ser im Gebiet zurückgehalten und versickert oder verdunstet 

wird. Die Maßnahmen zur Behandlung des Regenwassers sind 

im Bebauungsplan festgesetzt worden und die Verpflichtung zur 

Regenwasserbeseitigung wird auf die künftigen Eigentümer:in-

nen übertragen. Die Bedenken sind im vorliegenden Bebauungs-

planentwurf bereits berücksichtigt.  

1.4 Wegenetz und Grünzüge 

Das Wegenetz und die Grünzüge parallel zur Straße Am Pohl 

und vom Dreifelderweg zur Wesloer Brücke werden von Anwoh-

nern intensiv genutzt. Die Bereiche neben den Wegen sind mit 

Bäumen und Sträuchern naturnah bewachsen. Durch Hecken 

und Buschwerk im Bereich des aufgegebenen Kleingartengebie-

tes ergaben sich früher größere Flächen als heute. Gemäß den 

vorliegenden Unterlagen bleiben Wege und Grünzüge erhalten. 

Diese Planung unterstützen wir. Zur Herstellung des alten Zu-

standes schlagen wir vor, bei den Baufeldern WA 2, WA 7 und 

WA 11 an der südlichen und bei den Baufeldern WA 11 – WA15 

an der östlichen Grenze heimische Gehölze vorzusehen. 

Die Baufelder der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeich-
nung WA-2, WA-7 und WA-11 sind südlich durch den bestehen-
den Grünstreifen mit einem dichten Bestand an Bewuchs mit teil-
weise hochgewachsenen Bäumen begrenzt. Der Baumbestand 
bedingt neben den positiven Aspekten der Einbettung in eine na-
turnahe Umgebung auch eine Verschattung der südlichen Gar-
tenflächen. Unter Berücksichtigung der Verschattung soll es den 
späteren Bewohner:innen freigestellt werden, ob und in welcher 
Ausprägung weitere Gehölze im Rahmen der Gartengestaltung 
gepflanzt werden. Daher wurde hier im Gegensatz zu den allge-
meinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, 
WA-5, WA-8, WA-9 und WA-10 in denen Baumpflanzungen vor-
gesehen sind, auf eine Pflanzbindung verzichtet. 

Die Baufelder 27 und 31 bis 38 innerhalb der allgemeinen Wohn-
gebiete mit der Bezeichnung WA-11 bis WA-14 sind westlich 
durch den bestehenden Grünstreifen begrenzt und somit auf der 
Westseite verschattet. Außerdem sind die Grundstücke mit ca. 
260 m² Grundstücksfläche zugunsten des Erhalts des Grüngür-
tels klein bemessen, so dass auch hier auf eine Pflanzbindung 
verzichtet wird. 

größtenteils nicht be-

rücksichtigen 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Die bereits festgesetzte Heckenpflanzung im Norden des Baufel-
des 45 innerhalb des allgemeinen Wohngebietes mit der Be-
zeichnung WA-15 wird der Anregung entsprechend auch auf der 
Westseite ergänzt. 

1.5 Bolzplatz 

Die Erhaltung des Bolzplatzes an der Wanderwegkreuzung ist 

vorgesehen. Dies unterstützen wir. 

Der Bolzplatz ist als Teil der sozialen Infrastruktur sowohl ange-
sichts der bestehenden als auch der geplanten Wohnnutzung er-
forderlich und wird daher planungsrechtlich gesichert. 

Kenntnisnahme 

1.6 Lärmemission in der Bauphase 

Wir begrüßen den Hinweis J im Bebauungsplan zur Minimierung 

von Lärmemissionen und erwarten dessen Einhaltung. 

Die Anregung ist für die Bebauungsplanung nicht relevant, für die 
Prüfung der zumutbaren Lärmimmissionen während der Bau-
phase sind die entsprechenden Überwachungsbehörden zustän-
dig (hier das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume Schleswig-Holstein (LLUR), Abt. 7 Technischer Umwelt-
schutz, Regionaldezernat Südost (76)). 

Klarstellung 

1.7 Staubemissionen in der Bauphase 

In der Bauphase sollten Maßnahmen zur Minderung von Staube-

missionen getroffen werden. Dies ist auch deshalb notwendig, da 

aufgrund des vorausgegangenen Abbruchverfahrens möglicher-

weise kontaminierter Staub vorhanden ist (s.u.). Das Dokument 

„Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Bebauungsplan 

07.32.00“ erwähnt die Problematik (Seite 22): „Vermeidung bau-

bedingter Beeinträchtigungen von Luft und Klima – Mögliche 

Staubemissionen während der Bauphase werden durch Be-

feuchtungsmaßnahmen und Reinigung von Fahrflächen bei Be-

darf so weit wie möglich vermieden.“ 

Eine Aufnahme in die rechtlich bindenderen Hinweise des Be-

bauungsplanes wäre wünschenswert. 

Feinstaubemissionen können unter anderem bei Baumaßnah-
men entstehen und lokal wesentlich zur Gesamtbelastung beitra-
gen. Da kleinere und kleinste Staubpartikel (Feinstaub) über die 
Atemwege bis in die Blutbahnen vordringen und Atemwegs- und 
/ oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen können, sind aus 
Gründen der Luftreinhaltung und des Gesundheitsschutzes 
Staubvermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf den Bau-
stellen zu beachten und bei der Kalkulation für die Baumaß-
nahme einzuplanen. 

Der Anregung entsprechend wird folgender Hinweis ergänzt: 

Emissionen von Baustellen sind nach dem Stand der Technik 
durch technische und / oder organisatorische Maßnahmen bei 
Betriebsabläufen soweit wie möglich und zumutbar zu reduzie-
ren. Dabei ist neben der Umgebungsnutzung der Baustelle auch 
deren Betriebszeitraum zu berücksichtigen. 

berücksichtigen 

1.8 Hinweis zu Schadstoffen 

Beim Abriss der Kleingartenanlage wurde durch die Fa. 

Grabowski im Auftrag des Liegenschaftsamtes das Baggergut 

Generell gelten Kleingärten nicht als Altlastenverdachtsflächen. 
Da es sich aber gezeigt hat, dass Kleingartenflächen beispiels-
weise durch Pflanzenschutzmittel oder in den Boden verbrachte 

Kenntnis 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

kostengünstig durch Rütteln in der Schaufel getrennt (Januar-Ap-

ril 2021), so dass feine Teilchen auf dem Boden verblieben sind. 

Wäre einer Trennung an anderer Stelle erfolgt, hätten die Fein-

teile den Status „Sondermüll“ bekommen. Es ist deshalb nicht 

auszuschließen, dass durch das Abrissverfahren eine Kontami-

nierung der Bodenoberfläche erfolgte. Die Gutachten zu Schad-

stoffen im Boden wurden vor diesen Arbeiten erstellt, so dass die 

beschriebene Kontaminierung nicht gefunden und erwähnt wer-

den konnte. Eine Untersuchung (siehe Dokument „Oberboden-

kontamination Deponieverordnung Quadrant C7“) hat mit Stich-

tag 28.04.2021 lediglich an einem Ort stattgefunden und bezog 

sich eher auf eine Verunreinigung des Bodens in vertikale Rich-

tung. Wir empfehlen deshalb eine erneute, stichprobenartige 

Prüfung der Bodens. 

Abfälle eine Altlasten-Gefährdung aufweisen können, sind ent-
sprechende Untersuchungen erfolgt und die sich daraus erge-
benden Sanierungserfordernisse durchgeführt worden.  

Die Rückbaumaßnahmen wurden von einer entsprechenden 
Fachfirma durchgeführt, es kann also davon ausgegangen wer-
den, dass Gebäudeschadstoffe im Vorwege beseitigt und fach-
gerecht entsorgt wurden. So kann es bei dem eigentlichen Rück-
bau zu keinen wesentlichen Eintragungen an Schadstoffen in 
den Boden gekommen sein. Dieses Vorgehen ist Standard bei 
jeder Rückbaumaßnahme. Bei einer von der unteren Boden-
schutzbehörde durchgeführten Endbegehung konnten auch 
keine Verunreinigungen im relevanten Umfang gefunden wer-
den, die eine weitere Untersuchung rechtfertigen. 

1.9 Hinweis zur Auswahl der zukünftigen Eigentümer 

Wir befürworten, dass die zukünftigen Bewohner der Einzel-, 

Doppel- und Reihenhäuser auch Eigentümer werden. Eine Fehl-

entwicklung, wie im Baugebiet Heidenkoppel, wo die Häuser 

weitgehend im Besitz weniger Investoren sind und vermietet wer-

den oder als Anlageobjekt dienen, sollte vermieden werden. 

Als Siedlerverein und Siedlergemeinschaft haben wir Interesse, 

die Haushalte aus den Neubauten zu integrieren. 

Die Auswahl der künftigen Eigentümer:innen wird nicht im Rah-
men der Aufstellung des Bebauungsplanes geregelt.  

Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Hansestadt 
Lübeck, im Rahmen der Grundstücksverkäufe sollen die Bau-
grundstücke der Doppel- und Reihenhäuser sämtlich nur an Bau-
willige zur Eigennutzung verkauft werden.  

berücksichtigen 

1.10 Kontrollmechanismen 

Der Bebauungsplan enthält eine Reihe von Bestimmungen, die 

im weitesten Sinn dem Erhalt von Landschaft, Wasserhaushalt, 

Klima, Pflanzen und Tieren dienen und Anwohner vor Beein-

trächtigungen schützen. Wir erwarten, dass diese Bestimmun-

gen von den zuständigen Ämtern (Bauordnungsamt sowie Be-

reich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz) konsequent über-

wacht werden und Verstöße zeitnah korrigiert werden. Eine man-

gelhafte Einhaltung der Bestimmungen wie im B-Plan-Gebiet 

Heidenkoppel darf sich nicht wiederholen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und an die ge-
nannte Abteilung Bauordnung sowie den Bereich Umwelt-, Na-
tur- und Verbraucherschutz, Abteilung Natur, Klima und Gesund-
heitlicher Umweltschutz weitergeleitet. 

Kenntnisnahme 



Bebauungsplan 07.32.00 Prüf- und Abwägungsbericht 

Seite 6 von 58 

Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

1.11 Kritischer Rückblick – Bereits negative Erfahrungen mit 

Baugebiet Vertrauensverlust gegenüber städtischem Han-

deln 

Die Bebauung des Areals Lauerhofer Feld ist von Verwaltung 

und Politik gewollt. Die Grundzüge des Bebauungsplanes sind 

seit längerer Zeit bekannt. Es ist aber bedauerlich, dass auf Be-

treiben des Liegenschaftsamtes „vollendete Tatsachen“ geschaf-

fen wurden bevor die Hinweise A, B und J Rechtskraft erlangten. 

Anfang 2021 erfolgte der Abriss der Gartenlauben und anderer 

Bauten in einem Billigverfahren, dessen Lärmemission auf Kos-

ten der Anlieger in Brandenbaum ging und möglicherweise auch 

zu Schadstoffen im Staub führte. Teilweise wurde in dieser Zeit 

auch sonntags gearbeitet. Trotzdem wurde die Frist für derartige 

Arbeiten deutlich überschritten. Siehe dazu auch „Fachbeitrag 

Natur und Landschaft“, Seite 19: „Vermeidung baubedingter Be-

einträchtigungen der Tiere“. Dieses Vorgehen „mit der Brech-

stange“ vor einem rechtsgültigen Bebauungsplan durch die Han-

sestadt Lübeck – angeordnet und verantwortet durch das Liegen-

schaftsamt- hat in der Siedlung zu erheblichem Misstrauen ge-

führt. 

Für den aktuellen Bebauungsplan ergibt sich ansonsten, dass die 

Hinweise A und B obsolet sind. Vertrauensverluste gegenüber 

dem Baudezernat sind darüber hinaus durch die Sperrung der 

Straße „An den Schießständen“ und die geduldete Umleitung 

durch die Siedlung entstanden. Es entstand das Gefühl in der 

Siedlung, dass hier nicht „mit offenen Karten“ gespielt wurde. 

Aus den genannten Gründen, besteht in der Siedlung erhebli-

ches Misstrauen gegenüber der Bebauung des Lauerhofer Fel-

des und den Aussagen der Hansestadt dazu. Wir empfehlen des-

halb eine sorgfältige Informationsstrategie seitens der Hanse-

stadt. 

Die Abrissarbeiten der ehemaligen Kleingartenfläche sind im Zu-
sammenhang mit der Aufgabe der Kleingärten und Rückgabe der 
Flächen an die Hansestadt Lübeck erfolgt. Nach Aufgabe der 
Kleingärten ist es auf der Fläche mehrfach zu Vandalismus ge-
kommen, der sich auch auf das Kirchengebäude der St Philippus 
Kirche erstreckt hat. Nachdem eine Gartenlaube in direkter Nähe 
zur Kindertagesstätte gebrannt hatte, wurde aus Sicherheits-
gründen entschieden, die Fläche von Bewuchs und Bebauungen 
zu befreien.  

Dass es dabei zu Lärmbelästigungen gekommen ist, wird bedau-
ert. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
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Prüf- und Abwägungsbericht der ersten förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung (25.01. – 26.02.2021) 

Vorbemerkung: Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB gingen insgesamt 6 Stellungnahmen von Anwohnern, Bauherren und sonstigen 

Bürgerinnen und Bürgern mit abwägungsrelevanten Inhalten beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung ein. Die Auswertung der eingegangenen Stellung-

nahmen erfolgt nachfolgend Einwender bezogen.  

 

Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Nr. 2 Einwender.innen A  (Schreiben vom 21.02.2021) 

2.1 Teilung Doppelhaus 

Der Einwender interessiert sich die Errichtung eines Doppelhau-

ses mit einem Baufenster (überbaubare Grundstücksfläche) von 

8x 12m zur Errichtung eines Wohnhauses mit drei Wohneinhei-

ten (WE), im Bebauungsplan ist die Anzahl der WE für diesen 

Haustyp auf 2 WE beschränkt. Beabsichtig ist eine speziell auf 

die Interessenten zu geschnittene Wohnform, die sich wie folgt 

darstellt: Horizontale (statt vertikale) Aufteilung des Doppelhau-

ses mit altersgerechtem Wohnen im Erdgeschoss sowie zwei 

Wohneinheiten im Dachgeschoss mit 96 qm bzw. 72qm Fläche 

(brutto) und einem Dachgarten mit 24 qm. Im großzügig bemes-

senen Erdgeschoss könnten das Treppenhaus sowie gemein-

schaftlich nutzbare Flächen wie Vorrats- oder Fahrradraum inte-

griert werden. Der Treppenaufgang soll so konzipiert werden, 

dass die Anbringung eines Treppenliftes möglich ist und somit 

auch die oberen Wohnungen für Menschen mit Gehbehinderun-

gen oder anderen körperlichen Einschränkungen erreichbar sind. 

 

Für Doppelhäuser gibt es in der Hansestadt Lübeck insgesamt 

und für das geplante Wohnquartier speziell eine große Nach-

frage. Die vorgeschlagene horizontale Teilung und Schaffung 

von drei getrennten Wohnungen eines gesamten Doppelhauses 

würde einer Bebauung mit Geschosswohnungen entsprechen, 

für die im geplanten Wohnquartier bereits ausreichend Bau-

grundstücke vorhanden sind.  

Es soll auf keine Doppelhäuser mit der typischen vertikalen Tei-

lung und jeweils zugeordneten Gärten verzichtet werden. Bei 

dem vorgeschlagenen Gebäudetypus wären der Erdgeschoss-

wohnung zwei Gärten zugeordnet und den beiden oberen Woh-

nungen keine Gärten. Jedoch beträgt die höchstzulässige Anzahl 

der WE für die Doppelhaushälften im Norden sowie im Süden 

des geplanten Wohnquartieres 2 WE, damit wäre eine zusätzli-

che Einliegerwohnung zulässig. Da das festgesetzte Maß der 

baulichen Nutzung für die Doppelhäuser im Süden zwei Vollge-

schosse plus ein Staffelgeschoss erlaubt, wären diese für das 

Vorsehen einer zusätzlichen kleinen Wohnung gut geeignet.  

Kenntnisnahme 

2.2 Eigentumswohnung 

Alternativ käme der Erwerb zweier Eigentumswohnungen in 

Frage, eine 1-2 Zimmerwohnung bis max. 50qm und eine 3-4 

Zimmerwohnung zwischen 75 und 90 qm. Die drei Hauptent-

scheidungskriterien sind altersgerechtes Wohnen, eine Alters-

vorsorge für einen Angehörigen mit einem Grad der Behinderung 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen einer entspre-

chenden Aufteilung von Wohnungen nicht entgegen. Sowohl die 

festgesetzte Art als auch das Maß der baulichen Nutzung lassen 

entsprechende Geschosswohnungen zu. Bebauungspläne ent-

halten jedoch keine Regelungen zum späteren Erwerb von Bau-

grundstücken oder Wohnungen.  

 

Kenntnisnahme 
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von 60 % und ein alternatives Richtungsweisendes Energiekon-

zept mit entsprechender CO2-Reduzierung. Eine soziale Bindung 

in die nähere Umgebung besteht bereits. 

Nr. 3 Einwender:innen B (Schreiben vom 24.02.2021) 

3.1 Grundstückszufahrt 

Die im Verkehrskonzept derzeit vorgesehene Quartierseinfahrt 

liegt etwas nördlich versetzt zur gegenüber der Grundstückszu-

fahrt des Flurstücks 22/26 (Grundstück Schlutuper Straße 37) auf 

dem sich eine Tennishalle befindet. Die Zufahrt dient außerdem 

den Mitgliedern des Kleingartenvereins Marli e.V. zum Erreichen 

der dahinter gelegenen Gartenanlage. 

Im vorliegenden Konzept ist die Einfahrt momentan nicht berück-

sichtigt (siehe roter Bereich in den Anlagen). Direkt vor der 

Grundstückszufahrt ist eine Mittelinsel vorgesehen, durch deren 

Realisierung ein Abbiegen von der Schlutuper Straße auf das 

Grundstück Schlutuper Straße aus südlicher Fahrtrichtung nicht 

mehr möglich sein würde. Hierdurch würde zusätzlicher Verkehr 

entstehen, da ein Wenden nur durch Einfahrt in das Quartier oder 

auf unserer zweiten etwas nördlicheren Zufahrt zum Parkplatz 

möglich wäre. 

Eine verkürzte oder durch eine Abbiegespur unterbrochene Mit-

telinsel wäre wünschenswert, so dass die Zufahrt aus südlicher 

Richtung weiterhin möglich ist. 

Unter anderem hinsichtlich der Stellungnahme wurde die Erstel-

lung eines trassierten Lageplanes beauftragt, der sämtliche Zu-

fahrten von der Schlutuper Straße im Bereich des Bebauungs-

planes darstellt und berücksichtigt. Die Zufahrten des TUS wer-

den somit im Rahmen der geplanten Neugestaltung der Schlutu-

per Straße berücksichtigt. 

berücksichtigen 

3.2 Ausbau Schlutuper Straße 

Einer Verlängerung des Seitenraumes evtl. bis zu unserer zwei-

ten Grundstückseinfahrt wird durchaus positiv gesehen und es 

wäre erfreulich, wenn das Grundstück Schlutuper Straße 37  in 

die weiteren Planungen zum Ausbau der Schlutuper Straße mit 

eingebunden würde. 

Das Grundstück Schlutuper Straße 37 wird, wie angeregt, in die 

Planungen zum Ausbau der Schlutuper Straße mit einbezogen. 

berücksichtigen 
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Nr. 4 Einwender C (Schreiben vom 27.02.2021) 

4.1 Doppelhäuser am nördlichen Plangebietsrand 

Die Baugrenzen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der 

Bezeichnung WA 6 und WA 15 sollten, wenn möglich in Richtung 

Norden verschoben werden, da so die Wohnzimmer und Gärten 

im Süden angeordnet werden können. Durch eine entspre-

chende Gestaltung der Öffnungen im Baukörper können sich 

hierdurch gerade im Winter Energieeinsparpotenziale ergeben 

und im Allgemeinen die Wohnqualität und Attraktivität dieser 

Grundstücke gesteigert werden. (Stichwort: Niemand möchte 

eine Terrasse in Richtung Norden ausrichten)  

Direkt angrenzend an die Grundstücke der geplanten Doppel-

häuser am südlichen Plangebietsrand befindet sich der ge-

schützte Landschaftsbestandteil, zu dem aus Gründen des Na-

turschutzes ein Schutzstreifen einzuhalten ist. Der Schutzstreifen 

besteht aus der festgesetzten Grünfläche und einem nichtüber-

baubaren Grundstücksteil von zehn Metern. Die Breite des vor-

gesehenen Abstandsstreifens stellt bereits einen Kompromiss 

hinsichtlich der geplanten Bebauung und dem erforderlichen 

Schutz des GLB aus landschaftsplanerischer Sicht dar. Aufgrund 

des nicht überbaubaren Grundstücksstreifens ist es nicht mög-

lich, die Baufelder weiter von der Straße abzurücken. Der Vor-

garten ist jedoch mindestens 7 m tief und bietet somit auch Platz 

für ein nach Süden ausgerichtetes Wohnzimmer mit vorgelager-

ter Terrasse. Der Sichtschutz zur Straße kann durch eine Hecke 

gewährleistet werden. 

nicht berücksichtigen 

4.2 Geschosswohnungsbau 

Bezüglich des geplanten freifinanzierten Geschosswohnungs-

baus wäre es wünschenswert, wenn bei der Grundstücksveräu-

ßerung nachbarschaftliche Wohnprojekte bevorzugt werden. Ge-

rade die im Lübecker Raum bekannte Conplan Projektentwick-

lungsgesellschaft mbH & Co. KG wäre hier als Referenz zu nen-

nen. Idealerweise würde eine solche Gesellschaft gleich mehrere 

Grundstücke für ein Projekt in Anspruch nehmen, da ansonsten 

eventuell zu viele Grundstücke an Großinvestoren mit erhebli-

chen Gewinnerzielungsabsichten übergehen würden.  

Im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren wird ein Vermark-

tungskonzept entwickelt. Aufgrund der Geschäftsanweisung für 

die Transparenz von Grundstücksverkäufen ist das Vermark-

tungskonzept (inkl. Verkaufspreisen) von der Bürgerschaft der 

Hansestadt Lübeck zu beschließen. Im Rahmen der Erstellung 

des Konzeptes wird geprüft, ob eine bevorzugte Berücksichti-

gung von nachbarschaftlichen Wohnprojekten verfolgt werden 

soll. 

Kenntnisnahme 

4.3 Grundstücksvergabe Eigentumsbildung 

Bezüglich der Doppel- und Reihenhausgrundstücke wäre es 

wünschenswert, wenn (Mehrgenerationen-) Familien ohne 

Wohneigentum bevorzugt würden. Außerdem wäre eine Gebots-

abgabe auf mehrere Grundstücke bei der Veräußerung im Ge-

botsverfahren wünschenswert.  

Die Vergabemodalitäten werden im Rahmen des Vermarktungs-

konzeptes festgelegt. Der Bebauungsplan steht der Anregung 

nicht entgegen. 

Kenntnisnahme 
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4.4 Grundstücksvergabe Nachhaltigkeit 

Es wird die bevorzugte Veräußerung der Grundstücke an Bau-

herren mit besonders nachhaltigen Wohn-/Baukonzepten – z.B. 

der Lehm-, Holz- und Strohbau angeregt.  

Das Kriterium der Nachhaltigkeit ist hinsichtlich der Dachform als 

Retentionsgründächer und der Energieversorgung mit kalter 

Nahwärme mit Geothermie als Energieträger in der Planung be-

rücksichtigt worden. Die Berücksichtigung weiterer darüberhin-

ausgehenden Maßnahmen zur Nachhaltigkeit sind auf freiwilliger 

Basis willkommen, sollen aber nicht im Bebauungsplan festge-

setzt werden. Eine Berücksichtigung nachhaltiger Baumateria-

lien bei den Vergabekriterien im Rahmen der Grundstücksver-

marktung wäre denkbar.  

Kenntnisnahme 

4.5 Wohneinheiten 

Er wird angeregt innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der 

Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14: jeweils max. zwei 

Wohneinheiten zulässig zu machen, um auch hier sog. „Bremer-

Häuser“ zu ermöglichen. 

Die geplanten Reihen- und Doppelhäuser der allgemeinen 

Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 

eignen sich aufgrund ihrer Erschließung und Grundstückszu-

schnitte nicht für eine Nutzung mit zwei Wohneinheiten. Als Bre-

mer Häuser wird ein Reihenhaus bezeichnet, welches neben der 

Nutzung als Einfamilienhaus eine weitere Nutzung beispiels-

weise für eine weitere kleinere Wohneinheit oder eine Büronut-

zung o.ä. aufweist. Um dem aktuell hohen Bedarf an Reihen- und 

Doppelhäusern gerecht zu werden, sind in den genannten Wohn-

gebieten kleinere Reihenhäuser vorgesehen, um ein größeres 

Angebot zu schaffen. Die geplanten Doppelhäuser am südlich 

und nördlichen Plangebietsrand und die geplanten Reihenhäuser 

in den allgemeinen Wohngebieten WA-8 und WA-9 lassen je-

doch zwei Wohneinheiten zu. 

nicht berücksichtigen 

Nr. 5 Einwender:innen D (Schreiben vom 26.02.2021) 

5.1 Baulärm 

Es bestehen Bedenken gegen starke Beeinträchtigungen durch 

Baulärm und andere Auswirkungen der Bauphase. Wir erwarten, 

dass die Hansestadt Lübeck entsprechende Restriktionen durch-

setzt. 

In einem Bebauungsplanverfahren können keine Regelungen 

bezüglich des Baulärms getroffen werden. Es wird jedoch ein 

entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan übernommen 

sowie die Bereiche der Hansestadt Lübeck, die mit der Beauftra-

gung von Bauarbeiten befasst sind, gebeten Lärmschutzaufla-

gen bereits in der Ausschreibung zu berücksichtigen. 

Ansonsten gilt folgendes: 

Kenntnisnahme 
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Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkun-

gen bei den Anwohner:innen entstehen, wird nach der Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräu-

schimmissionen (AVV Baulärm) beurteilt. Die zuständige Über-

wachungsbehörde ist in Schleswig-Holstein das Landesamt für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. 

5.2 Pflanzgebot 

Im Bereich der Einmündung Pensebusch/Am Pohl ist der Wald-

streifen zu Grundstücken der Siedlung sehr schmal. Es wird an-

regt, dass in den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeich-

nung WA-2 und WA-7 die Grundstücke mit der Bezeichnung 5, 

6, 15, 16 und 17 im rückwärtigen Teil mit Gebüschen zu versehen 

sind. 

Der baumbestandene Grünstreifen zwischen den Bestands-

grundstücken Am Pohl und den geplanten Doppelhäusern be-

trägt größtenteils mehr als 50 m, lediglich hinter den betreffenden 

Grundstücken Am Pohl 31 bis 37 wird der öffentliche Grünstrei-

fen zugunsten größerer Grundstückstiefen im Bestand (ca. 65 m 

bis ca. 80 m) schmaler. Damit ist der Abstand zwischen den be-

stehenden und geplanten Gebäuden deutlich ausreichend. Es 

ergibt sich keine Notwendigkeit, die geplanten Doppelhäuser, die 

eine Grundstückstiefe von ca. 35 m aufweisen, zu einer zusätzli-

chen abschirmenden Bepflanzung zu verpflichten. 

nicht berücksichtigen 

5.3 Grünanlagen 

Der Bolzplatz nahe der Einmündung Dreifelderweg/Am Pohl 

muss erhalten bleiben, ebenso wie die Wanderwege im Süden 

und Osten des Plangebietes.. 

Sowohl der Erhalt des Bolzplatzes als auch der Wanderwege 

sind bereits im Bebauungsplan durch Festsetzung von öffentli-

chen Grünflächen gesichert. 

berücksichtigen 

5.4 Gewässerhaushalt 

Während der Bauphase und auch danach darf es keine Verän-

derungen im Gewässerhaushalt durch Abpumpen von Grund-

wasser/Absenken des Grundwasserspiegels geben.  

Die Anregung wurde insofern bereits berücksichtigt, in dem Kel-

ler einschließlich Tiefgaragen im Bebauungsplan auf der gesam-

ten Fläche der ehemaligen Kleingartenanlage ausgeschlossen 

wurden. 

Kenntnisnahme 

5.5 Regenwasser 

Es wird davon ausgegangen, dass Sielleitungen für Regenwas-

ser und Brauchwasser nicht in Zusammenhang mit dem Netz der 

Siedlung Brandenbaum stehen. Die Kapazitäten der Leitungen 

sind im Bereich der Siedlung erschöpft, insbesondere im Bereich 

Am Pohl, Pensebusch, und Heiweg. 

Da das Plangebiet eine wasserwirtschaftliche schwierige Situa-

tion aufweist, wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren ein 

detaillierter wasserwirtschaftlicher Begleitplan erstellt. Eine zu-

sätzliche Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation ist nicht 

vorgesehen. Aufgrund des wasserrechtlichen Verschlechte-

rungsverbotes ist eine Einleitung von zusätzlichen Regenwasser 

in die Kanalisation in Lübeck derzeit ausgeschlossen.  

Kenntnisnahme 



Bebauungsplan 07.32.00 Prüf- und Abwägungsbericht 

Seite 12 von 58 

Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Insbesondere regelt der Erlass zur Bewirtschaftung von Nieder-

schlagswasser in Schleswig-Holstein, (Wasserrechtlichen Anfor-

derungen zum Umgang mit Regenwasser - Teil 1: Mengenbe-

wirtschaftung (A-RW 1)), dass das Regenwasser vorrangig der 

Verdunstung und Versickerung zuzuführen ist. 

Nr. 6 Einwender E (Schreiben vom 26.02.2021) 

6.1 Östliche Plangebietsgrenze 

Der Einwender erklärt sich grundsätzlich mit der Bebauung des 

Geländes in der geplanten Form einverstanden. Es wird jedoch 

auf Widersprüche bezüglich der östlichen Grenzzone zwischen 

Plan und Ist-Zustand. Ursachen sind möglicherweise fehlerhafte 

Vermessungsdaten, fehlerhafte Liegenschaftsdaten verbunden 

mit einer unzureichenden Erkundung vor Ort. Die Widersprüche 

werden im Luftbild deutlich. Die markierte Grenze des Planungs-

bereiches stimmt nicht mit den realen Grenzen des weiterhin be-

stehenden Kleingartenvereins Lauerhof überein. Der Einwender 

geht davon aus, dass in einem SW-Plan die Grenzen des Bebau-

ungsplanes durch einen technischen Fehler falsch eingezeichnet 

wurden (verrutscht). Durch die Unklarheiten wird fälschlich davon 

ausgegangen, dass der Wanderweg von der Siedlung Branden-

baum zur Wesloer Brücke breiter ist, als er tatsächlich ist. Zwi-

schen Weg und den Grundstücksgrenzen des Bebauungsgebie-

tes liegt nur ein Streifen von 1,00 – 3,00 m. Der Streifen ist damit 

zu schmal, eine Vegetation aus mittelgroßen Büschen und Bäu-

men aufzunehmen. In der Planzeichnung wird jedoch fälschlich 

davon ausgegangen, dass zwischen Weg und Grundstücken 

eine Baumreihe mit hohen Bäumen existiert bzw. gepflanzt wer-

den kann. Dies wäre wünschenswert, ist aber nicht möglich. Der 

bisherige Charakter des Weges mit einer Einbettung zwischen 

Bäumen und Büschen wurde nur erreicht durch Büsche und 

Bäume im ehemaligen Kleingartenbereich. Um den Charakter 

des Weges zu erhalten ist deshalb ein breiter Streifen notwendig, 

der auch Grundstücke des Baugebietes einbezieht. Deshalb wird 

Bebauungspläne werden grundsätzlich auf offiziellen Kataster-

plänen, die über das amtliche Liegenschaftskataster-Informati-

onssystem (Alkis) zur Verfügung gestellt werden, gezeichnet. Die 

Daten werden regelmäßig aktualisiert und erhalten Informationen 

zu Flurstücken und ihren Begrenzungen, Gebäudebestand und 

Nutzung der Flurstücke.  

Daneben wurden die im Plangeltungsbereich befindliche Topo-

grafie gesondert vermessen. Die Baumstandorte sind in der 

Plangrundlage korrekt wiedergegeben. Es handelt sich um eine 

bestehende Bepflanzung, die sich direkt an bzw. auf der Grenze 

des Flurstücks befindet und entsprechend im Bebauungsplan be-

rücksichtigt wurde. Lediglich der Wanderweg ist als Darstellung 

ohne Normcharakter plakativ dargestellt, der vorhandene Weg 

befindet sich in der Realität direkt unterhalb der bestehenden 

Bäume. Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, wird die 

korrekte Lage des Wanderweges in die Planzeichnung übernom-

men. 

Nach der offiziellen Liegenschaftsverwaltungskarte handelt es 

sich bei dem angesprochenen Grünstreifen um eine vom Bereich 

Stadtgrün und Verkehr verwaltete Grünanlage.  

Einige wenige Kleingärten der verbleibenden Kleingartenanlage 

Lauerhofer Feld befinden sich auf dem Flurstück der Grünanlage. 

Die bestehende Bepflanzung bildet eine städtebaulich nachvoll-

ziehbare und landschaftsplanerische angemessene Grenze zur 

Grünanlage, folglich sollte die bestehende Situation beibehalten 

nicht berücksichtigen 
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vorgeschlagen innerhalb der Wohngebiete mit der Bezeichnung 

WA-12, WA-3 und WA-14 auf die Häuser 40, 33, 35, 37, 29, 31 

und 27 (von N nach S) zu verzichten und die dadurch gewonne-

nen Flächen naturnah zu gestalten.  

werden. Ein Verzicht auf 7 Doppelhäuser mit 14 Wohneinheiten 

für die es einen großen Bedarf gibt, erscheint unangemessen. 

6.2 Naturschutzauflagen 

Der Bebauungsplan enthält erfreulicherweise zahlreiche Aufla-

gen zu Gunsten der Natur, des Klima-, des Boden- und Gewäs-

serschutzes. Ich erwarte, dass diese Auflagen durch die zustän-

digen Ämter überwacht werden. Die sehr negativen Erfahrungen 

mit dem benachbarten Neubaugebiet Heidenkoppel gehen hier 

leider in eine andere Richtung. 

Der Hinweis wird mit Bedauern zur Kenntnis genommen, hat 
jedoch keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan, da er sich 
auf die nachfolgenden Genehmigungs- und Überwachungsver-
fahren bezieht. 

Kenntnisnahme 

Nr. 7 Einwender F (Schreiben vom 23.02.2021)  

7.1 Zentrum für Hospizarbeit und Palliativmedizin 

Von den Projektträgern des geplanten Zentrums für Hospizarbeit 

und Palliativmedizin ist eine Stellungnahme eingegangen, die 

sich ausschließlich auf den städtebaulichen Entwurf und das Nut-

zungskonzept des Grundstücks Schlutuper Straße 35 bezieht. Im 

Rahmen der Erstellung des Nutzungskonzeptes haben sich Än-

derungen ergeben, die eine Anpassung des städtebaulichen Ent-

wurfes und damit der Festsetzungen im Bebauungsplan erforder-

lich machen. Da die Entwicklung des Konzeptes vonseiten der 

Projektträger noch etwas Zeit beansprucht, wird das Bebauungs-

planverfahren im das betreffende Grundstück getrennt als Be-

bauungsplan 07.31.00 - Schlutuper Straße 35 - weitergeführt. Die 

Abwägung der Stellungnahme erfolgt im Rahmen des späteren 

Verfahrens.  

Das erforderliche Planungsrecht des Zentrums für Hospizarbeit 
und Palliativmedizin soll in einem gesonderten Bebauungsplan-
verfahren, Bebauungsplan 07.31.00 – Schlutuper Straße 35 – 
geschaffen werden. Die Behandlung der eingegangenen Stel-
lungnahme erfolgt in diesem Verfahren. 

Kenntnisnahme 
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Teil B 

Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen erneuten förmlichen Behördenbeteiligung (17.11. - 17.12.2021) und der ersten förmlichen Be-

hördenbeteiligung (25.01. - 26.02.2021) nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangen Stellungnahmen  

 

Prüf- und Abwägungsbericht der erneuten förmlichen Behördenbeteiligung (17.11. – 17.12.2021) 

Vorbemerkung: Im Rahmen der erneuten Behördenbeteiligung wurden insgesamt 52 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

a) Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit bauleitplanerisch relevanten Inhalten eingegangen: 

1. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 16.11.2021) 

2. Stadtwerke Lübeck GmbH – Planung und Steuerung, (Schreiben vom 16.12.2021) 

3. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 06.12.2021) 

4. HL, 2.280 Bereich Wirtschaft und Liegenschaften (Schreiben vom 17.12.2021) 

5. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (Schreiben 17.12.2021) 

6. Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 17.12.2021) 

7. HL, Bereich 4.401 Schule und Sport (02.12.2021) 

8. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege (Schreiben vom 01.12.2021) 

9. HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 17.12.2021) 

b) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben der Planung zugestimmt bzw. keine Bedenken und Anregungen vorgebracht oder 

sonstige Hinweise gegeben. 

1. Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 22.11.2021) 

2. Gasunie Deutschland Services GmbH (Schreiben vom 24.11.2021) 

3. Handwerkskammer Lübeck (Schreiben vom 09.12.2021) 

4. Industrie und Handelskammer Lübeck (Schreiben vom 16.12.2021) 

5. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt. 5 Untere Forstbehörde (Schreiben vom 08.12.2021) 

6. Polizeidirektion Lübeck, Sachgebiet 1.3 (Schreiben vom 03.01.2021) 

7. Stadtverkehr Lübeck GmbH/LVG, (Schreiben vom 22.11.2021) 

8. Amt Schönberger Land (Schreiben vom 13.12.2021) 

9. HL, Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung (Schreiben vom 15.11.2021) 

10. HL, Bereich 2.500 Soziale Sicherung – Wohnraumförderung (Schreiben vom 13.12.2021) 

11. HL, Bereich 3.370 Feuerwehr (Schreiben vom 09.12.2021)  

12. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz – untere Wasserbehörde (Schreiben vom 10.12.2021) 
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c) Bei den übrigen, nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von denen keine Stellungnahmen eingegangen sind, 

wird gemäß entsprechender Klarstellung im Anschreiben davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen und auch keine 

sonstigen Anregungen und Hinweise vorzubringen waren. 

- Kirchenkreis Lübeck der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt. 2 Landwirtschaft, Regionaldezernat Ost 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt. 5 Naturschutz und Forst 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt. 7 Technischer Umweltschutz 

- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein – Katasteramt 

- Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein - Abt. 6 Landesplanung und ländliche Räume 

- Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein – Abt. 5 Bauen und Wohnen 

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein – Landesbetrieb Straßenbau 

- Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck 

- Seniorenbeirat 

- TraveNetz GmbH 

- Vodafone GmbH 

- Wirtschaftsförderung 

- Arbeitsgemeinschaft § 29 BNatSchG Naturschutzverbände 

- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Lübeck und Umgebung (AGU) 

- Behindertenbeauftragte 

- Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. 

- Koordinierungsbüro Wirtschaft Lübeck – KWL 

- Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein 

- Naturschutzbund Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

- Vertreter der Jugend – Jugendhilfeausschuss Hansestadt Lübeck 

- Stadtbeauftragter für Naturschutz 

- Stadtschülersprecher 

- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie – Bergbaubehörde 

- Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein 

- HL, Bereich 2.502 Seniorinnen Einrichtungen – SIE 

- HL, Bereich 3.820 Stadtwald 

- HL, Fachbereichsdienste des Fachbereiches 4 – Jugendhilfe 
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- HL, Bereich 4.510 Familienhilfen / Jugendamt 

- HL, Bereich 5.691 Lübeck Port Authority - Wasserbau und Wasserwirtschaft 
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Nr. 8 Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst  (Schreiben vom 16.11.2021) 

8.1 Hinweis erforderliche Untersuchung auf Kampfmittel 

In der o.a. Gemeinde/ Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschlie-

ßen. Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z.B. Leitungsver-

legungen und Straßenbaumaßnahmen ist das Plangebiet gem. 

Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf 

Kampfmittel untersuchen zu lassen. 

 

Nach erfolgter Auswertung durch den Kampfmittelräumdienst 

(Schreiben vom 12.06.2019) handelt es sich bei den ehemaligen 

Kleingärten nicht um eine Kampfmittelverdachtsfläche. Damit ist 

die Fläche für Eingriffe in den Boden aktuell freigegeben. Da die 

Freigabe zeitlich befristet ist (i.d.R. 3 Jahre) wird im Rahmen der 

Umsetzung der Planung eine erneute Anfrage beim Kampfmittel-

räumdienst erforderlich. 

 

zur Kenntnis nehmen 

Nr. 9 Stadtwerke Lübeck GmbH – Planung und Steuerung (Schreiben vom 16.12.2021) 

9.1 Elektrizitätsversorgung 

Um eine sichere Elektrizitätsversorgung gewährleisten zu kön-

nen, ist die Errichtung einer Netztransformatorstation geplant. 

Die hierfür geplante Grundstücksfläche kann der beigefügten 

Planunterlage entnommen werden. Es wird um entsprechende 

Aufnahme in den Bebauungsplan gebeten. 

 

Die im Plan dargestellte Fläche für die Netztransformatorstation 

(Trafo) befindet sich in einer Mulde zur Regenwasser-Rückhal-

tung und ist daher ungeeignet. Stattdessen kann der Trafo am 

westlichen Rand innerhalb der Fläche für die Ver- und Entsor-

gung mit der Zweckbestimmung Abfall (Standort Wertstoff-Con-

tainer) untergebracht werden.  

teilweise berücksichti-

gen 
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Ein entsprechendes Symbol wird in der Planzeichnung ergänzt. 

Nr. 10 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 12.02.2021) 

10.1 Richtfunkverbindung 

Um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunika-

tionslinien zu vermeiden, ist die Fresnelzone von vier Richtfunk-

verbindungen 101550422, 101558368, 101558369 und 

101554371 in einem vertikalen Korridor zwischen 15 m und 45 m 

über Grund, entsprechend der Visualisierung im beigefügten 

Luftbild mit Darstellung des Verlaufes der Punkt-zu-Punkt-Richt-

funkverbindung. Man kann sich die Telekommunikationslinie als 

eine horizontal über die Landschaft verlaufenden Zylinder mit ei-

nem Durchmesser von rund 30-60 m (einschließlich der Schutz-

bereiche und abhängig von verschiedenen Parametern) vorstel-

len. Die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG bittet um Be-

rücksichtigung und Übernahme der Richtfunktrasse in die zu-

künftige Bauleitplanung. Innerhalb der Schutzbereiche (horizon-

tal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen 

so festzusetzen, dass die raumbedeutsame Richtfunkstrecke 

nicht beeinträchtigt wird. Es muss dazu ein horizontaler Schutz-

korridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mind. +/- 30 m 

und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens 

+/- 15 m eingehalten werden. Alle geplanten Konstruktionen und 

notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. 

 

Die genannten Richtfunkverbindungen wurden bereits im Rah-

men der frühzeitigen Behördenbeteiligung mit der Telefónica 

Germany GmbH & Co. OHG abgestimmt und berücksichtigt. Die 

Geschosshöhen der Gebäude in der beschriebenen Fresnelzone 

einschließlich des Schutzkorridors sind auf maximal vier Vollge-

schosse begrenzt, so dass keine Beeinträchtigung zu erwarten 

ist.  

Außerdem wurde ein Hinweis zur Berücksichtigung der Richt-

funktrasse hinsichtlich der Platzierung von Baukränen in den Be-

bauungsplan aufgenommen. 

 

berücksichtigen 

Nr. 11 HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften (Schreiben vom 17.12.2021) 

11.1 Gebäudegestaltung Farbspektrum 

In den textlichen Festsetzungen ist ein zulässiges Farbspektrum 

bestimmt. Gemäß Absprache mit den Liegenschaften sollten 

aber alle Farben zulässig sein und nur die Helligkeit und Intensi-

tät der Farben reguliert werden. Daneben ist es vorgesehen die 

Fassadengestaltung der Quartiersgarage besonders zu entwi-

ckeln und für den Geschosswohnungsbau direkt an der Schlutu-

Im Rahmen der Erstellung des Farbkonzeptes hat sich heraus-

gestellt, dass die zulässigen Farben weitergefasst werden soll-

ten. Somit wird die Festsetzung, wie in der Stellungnahme ge-

wünscht, gestrichen. Die Festlegungen des Farbkonzeptes wer-

den anhand der Vorschläge des beauftragten Gutachters in ei-

nem Kolloquium bestimmt und anhand vertraglicher Regelungen 

im Rahmen der Grundstückverkäufe festgelegt. 

berücksichtigen 
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per Straße soll gem. Gebrauchsanweisung ein Fassadenwettbe-

werb stattfinden. Um hier einen größeren Gestaltungsspielraum 

zu erhalten, wird angeregt auf die Festsetzung des Farbspekt-

rums zu verzichten. 

Nr. 12 HL, Bereich 3.390 Umwelt- Natur- und Verbraucherschutz (Schreiben vom 17.12.2021) 

12.1 Pufferstreifen zum Geschützten Landschaftsbestandteil 

Der durchgehende Pufferstreifen zum Geschützten Landschafts-

bestandteil „Lauerhofer Feld“ wird begrüßt.  

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 

12.2 Ausgleichsfläche Grinau 

Die Größe der Ausgleichsfläche an der Grinau ist in der Begrün-

dung dargelegt, in der Festsetzung 10.1 fehlt sie. 

In der Regel ist die Nennung der Flurstücke zur Bestimmung der 

Ausgleichsfläche ausreichend. In diesem Fall werden zwei Flur-

stücke nur teilweise in Anspruch genommen, daher wird zur ein-

deutigen Klarstellung der Flächeninanspruchnahme die Flächen-

größe in der Festsetzung und eine Nebenzeichnung zur Plan-

zeichnung ergänzt. 

berücksichtigen 

12.3 Amphibiengerechte Gestaltung der Grünflächen 

In der Begründung (Kapitel 5.5.3) wird beschrieben, dass die 

neugeplanten Grünflächen innerhalb des Plangeltungsbereichs 

amphibiengerecht zu gestalten sind.“ Es wird gebeten eine ent-

sprechende Festsetzungen zu ergänzen. 

Es wird eine Festsetzung ergänzt, die auf die amphibiengerechte 

Gestaltung der geplanten Grünflächen abzielt.  

Da es sich bei der Ergänzung nicht um Grundzüge der Planung 

handelt und die für die Fläche zuständigen städtischen Dienst-

stellen zustimmen, ist kein weiterer Beteiligungsschritt erforder-

lich. 

berücksichtigen 

12.4 Südlicher Grüngürtel 

Im südlichen Grüngürtel sind zahlreiche Bäume dargestellt. Die 

Darstellung entspricht weder der Festsetzung „Anpflanzung von 

Einzelbäumen“ noch der Festsetzung „Erhalt von Einzelbäu-

men“. Da der Stamm als Kreis ohne Füllfarbe dargestellt ist, 

könnte man dies als Pflanzgebot interpretieren. Zur Klarstellung 

sollte die Festsetzung „ÖG 1 = Grünverbindung“ in „Grünverbin-

dung mit der Bindung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern“ 

geändert werden. 

Bei der Darstellung der Bäume im südlichen Grünstreifen handelt 

es sich lediglich um eine Information zur Topografie des Katas-

terplans. Die dargestellten Symbole geben eine Information zum 

Bewuchs ohne Festsetzungscharakter.  

Der südliche Grünzug ist als Parkanlage festgesetzt, diese Fest-

setzung umfasst auch sämtlichen bestehenden Bewuchs, so wie 

er einer Parkanlage entspricht. Die Festsetzung ÖG 1 bezieht 

sich auf die mittlere Grünachse, in der noch kein Bewuchs vor-

handen ist. Eine Ergänzung der Legende zur Planzeichnung ist 

somit nicht angezeigt. 

Klarstellung 
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12.5 Artenschutz 

Anders als im „Bericht zur Prüfung und Abwägung der eingegan-

genen Stellungnahmen“ vom 04.10.2021 dargestellt, sind bisher 

nicht alle gemäß Artenschutzgutachten artenschutzrechtlich er-

forderlichen Vermeidungs-, Minimierung- und Ausgleichmaßnah-

men als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen 

worden, folgende Maßnahmen sind noch zu ergänzen: 

• Anbringen von 15 Nischenbrüterkästen (als Niststein zur 

Fassadenintegration möglich)  

• Anbringen von 15 Höhlenbrüterkästen für Brutvögel der 

Gebäude an Gebäuden im Geltungsbereich oder Umfeld. 

• Ausgleich für wegfallenden Gehölzbestand im Verhältnis 

der Fläche 1:1 (qualitativ) und Ergänzung um Sukzessions- 

und Brachestadien. 

• Amphibiengerechte Gestaltung der Grünzonen für die Ziel-

art Kammmolch im Gebiet und am Rande des Gebietes 

(Schaffung von Sommer- und Winterlebensräumen). 

Ausgleichsmaßnahmen: 

Der geforderte Ausgleich ist bereits durch die Festsetzung von 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft – Nr.10.1 hinreichend festgesetzt. 

Die Zuordnungsfestsetzung im Bebauungsplan ist ausreichend 

bestimmt.  

Nischen- und Höhlenbrüterkästen: 

Es werden entsprechende textliche Festsetzungen in den Be-

bauungsplan übernommen.  

Amphibiengerechte Gestaltung: 

Es wird eine Festsetzung ergänzt, die auf die amphibiengerechte 

Gestaltung der geplanten Grünflächen abzielt.  

Da es sich bei der Ergänzung der Festsetzungen nicht um 

Grundzüge der Planung handelt und die für die Fläche zuständi-

gen städtischen Dienststellen zustimmen, ist kein weiterer Betei-

ligungsschritt erforderlich. 

berücksichtigen 

12.6 Großnistkästen Dohlen 

Die UNB bittet weiterhin darum, der Anregung des NABU zu fol-

gen und als zusätzliche Maßnahme das Anbringen von Großnist-

kästen für Dohlen vorzusehen. Hierzu sollte das mit dem Arten-

schutzgutachten und der Ökologischen Baubegleitung betraute 

Biologenbüro beauftragt werden, konkrete Empfehlungen zu er-

arbeiten und die Umsetzung fachlich zu begleiten. 

Da durch die geplante Umnutzung der ehemaligen Kleingarten-

fläche zu einem Wohnquartier bereits zahlreiche Maßnahmen 

zum Artenschutz erforderlich werden, sollen weitere Maßnah-

men wie das Anbringen von Nistkästen für Dohlen auf freiwilliger 

Basis erfolgen. Die Maßnahme könnte bei der Vergabe der 

Grundstücke – vorbehaltlich der Abstimmung in den politischen 

Gremien – als Zuschlagskriterium berücksichtigt werden. Dane-

ben steht es der Hansestadt Lübeck frei, in den bestehenden 

Grünzügen oder im Bereich der Alleebäume entsprechende Nist-

kästen vorzusehen.  

teilweise berücksichti-

gen 

12.7 Energiekonzept 

Aus Sicht des Klimaschutzes sind die Erstellung des Energiekon-

zeptes sowie die frühzeitige Einbindung der Klimaleitstelle aus-

drücklich zu loben. Den Ergebnissen des Energiekonzeptes ist 

fachlich nichts hinzuzufügen. Die Machbarkeitsstudie sowie die 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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Umsetzung des Energiekonzeptes sollen weiterhin verfolgt wer-

den. 

12.8 Mobilitätskonzept 

Die Ergebnisse des Mobilitätskonzeptes werden ebenfalls unter-

stützt. Bei den Fuß- sowie Radwegen sind die Anforderungen an 

eine sichere und barrierefreie Gestaltung nach der Empfehlung 

für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA) bzw. der Empfehlungen 

für Radverkehrsanlagen (ERA) einzuhalten. 

Die genannten Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) sind Grundlage der Fest-

setzungen zu den Verkehrsflächen im Bebauungsplan und wer-

den auch im Rahmen der Ausführungsplanung, die die Hanse-

stadt Lübeck bei der Entwicklung des geplanten Wohnquartieres 

selbst beauftragt, berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 

Nr. 13 HL, Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom17.12.2021) 

13.1 Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 

Da in dem Gebiet die Abwasserbeseitigungspflicht für Regen-

wasser übertragen werden soll, ist dies in dem Text festzusetzen. 

Eine Festsetzung der Übertragung der Abwasserbeseitigungs-

pflicht für Regenwasser gilt als Voraussetzung der Erklärung der 

gesicherten Erschließung der EBL. 

Alle anderen Belange der Entwässerung sind aus Sicht der EBL 

vollumfänglich berücksichtigt und ausführlich wiedergegeben 

und definiert, auf Grundlage der detaillierten Abstimmung zwi-

schen Stadtplanung, Wasserbehörde und EBL. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde ein Kon-

zept zur Ableitung des Regenwassers entwickelt und die erfor-

derlichen Maßnahmen festgesetzt. Somit ist durch den Bebau-

ungsplan sichergestellt, dass ein schadloses Abführen des Re-

genwassers gewährleistet ist. Die Erschließung ist somit aus ent-

wässerungstechnischer Sicht gesichert. Eine Übertragung der 

Abwasserbeseitigungspflicht kann nicht durch Festsetzungen im 

Bebauungsplan geregelt werden und erst erfolgen, wenn die 

künftigen Eigentümer:innen der einzelnen Baugrundstücke fest-

stehen. Bis dahin würde zur Absicherung bei einem/-r privaten 

Eigentümer:in der zu entwickelnden Fläche parallel zum Bebau-

ungsplanverfahren eine Verpflichtungserklärung des Grundstü-

ckeigentümers erforderlich sein. Da die HL selbst Grundstücks-

eigentümerin und Vorhabenträgerin ist, wird eine Verpflichtungs-

erklärung nicht erforderlich. Eine Übertragung der Abwasserbe-

seitigungspflicht für das Regenwasser wird im Rahmen der 

Grundstücksvermarktung verbindlich bestimmt und erfolgt, so-

bald die künftigen Grundstückeigentümer:innen feststehen. Die-

ses Vorgehen wurde im Rahmen der Abwägung der Stellung-

nahme mit der EBL und den Liegenschaften abgestimmt. 

teilweise berücksichti-

gen 
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Nr. 14 HL, Bereich 4.401 Schule und Sport (Schreiben vom 02.12.2021) 

14.1 Zusätzlicher Grundschulplatzbedarf 

Die geplante Wohnbebauung ergibt einen schulischen Mehrbe-

darf im Grundschulteil um einen kompletten Zug in jedem Jahr-

gang an der nahegelegenen Albert-Schweitzer-Schule. Die 

Schule wächst dadurch von einer 2- in eine 3-Zügigkeit, was ei-

nen Mehrbedarf an 4 Klassen- und 2 Differenzierungsräumen 

ergibt. Derzeit findet die Sanierung mit Teilabrissen und Ersatz-

bauten an der Albert-Schweitzer-Schule statt. Im Sommer 2021 

wurde in der Albert-Schweitzer-Schule der erste Bauabschnitt 

mit dem Neubau des Grundschulteils fertiggestellt und die Räum-

lichkeiten bezogen. Während des laufenden Baufortschrittes 

nunmehr diese erweiterten Räumlichkeiten mit zu planen und zu 

errichten, stellt sich als außerordentlich schwierig dar, zumal die 

Planung nebst Ausführung in vollem Gange ist. Zudem müssen 

die finanziellen Mittel noch im Haushalt bereitgestellt werden.  

Der Bereich Schule und Sport hat Architekten- und Planungsbü-

ros bereits involviert den Bedarf mit einzuplanen und Überlegun-

gen vorzunehmen, wie und wo an dem Schulstandort in der Al-

bert-Schweitzer-Straße die zusätzlichen Flächen erbaut werden 

könnten, um auf Grundlage einer Kostenschätzung die entspre-

chenden Haushaltsmittel abschätzen und beantragen zu kön-

nen.  

Die Partnerschule der Albert-Schweitzer-Schule die Schule an 

der Wakenitz ist für Schüler:innen aus diesem Gebiet zu weit ent-

fernt. Des Weiteren hat die Schule an der Wakenitz aufgrund des 

Neubaugebiets auf dem Gelände Am Ährenfeld selbst Raum-

probleme. Die Albert-Schweitzer-Schule ist die nächstgelegene 

und damit zuständige Schule.  

Für eine Umplanung des Neubaus und der Gesamtsanierung 

des bestehenden Schulgebäudes der Albert-Schweitzer-Schule 

war es zu dem damaligen Zeitpunkt zu spät. Eine Alternative 

wäre die Planung eines Solitärs oder die Errichtung von zusätz-

Der zusätzliche Grundschulplatzbedarf ist bereits in der Begrün-

dung zum Bebauungsplan beschrieben. Da sich die Fläche des 

geplanten Wohnquartiers Lauerhofer Feld im Eigentum der Han-

sestadt Lübeck befindet und die Baugrundstücke direkt vermark-

tet werden sollen, sind keine Maßnahmen zur teilweisen Kosten-

übernahme durch Investor:innen erforderlich. Die Anregung wird 

zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
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lichen Klassen- und Differenzierungsräumen in Form von Klas-

sencontainern. Mit Blick auf den Lageplan wird es hier jedoch 

anspruchsvoll einen angemessenen Standort auf dem ohnehin 

nicht sehr umfangreichen Schulgelände zu finden. 

Fazit: 

Der erweiterte Schulbedarf bleibt weiter durch das geplante 

Wohnquartier bestehen. Dieser Schulraumbedarf könnte zum 

Beispiel mit dem zusätzlichen Aufstellen von modulare Bauten 

interimsweise kompensiert werden. 

Nr. 15 HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege (Schreiben vom 01.12.2021) 

15.1 Archäologische Untersuchung 

Von Seiten der Archäologie bestehen gegen die Planung keine 

Bedenken. Nach erfolgter Vor- und Hauptuntersuchung sind die 

archäologischen Maßnahmen 2021 abgeschlossen worden. Da 

der überwiegende Teil jedoch nur in Baggerschnitten untersucht 

wurde, ist das Vorhandensein einzelner archäologischer Be-

funde und Funde nicht gänzlich auszuschließen. Daher sind 

eventuelle weitere archäologische Untersuchungen bei Baumaß-

nahmen (dazu zählt auch die Erschließung des Geländes, also 

Straßenbau und Leitungsverlegungen) möglich und einzuplanen. 

Um Bauverzögerungen möglichst zu vermeiden, ist eine recht-

zeitige Benachrichtigung (spätestens jedoch zwei Wochen vor 

Baubeginn) des Bereichs Archäologie und Denkmalpflege, Abt. 

Archäologie, (spätestens zwei Wochen vor Baubeginn) erforder-

lich. 

Weiterhin gilt die Fundmeldepflicht nach § 15 DSchG S-H: „Wer 

Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich un-

mittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-

hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigen-

tümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besit-

zer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der 

Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die 

zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits in die textlichen Festset-

zungen unter Hinweise I Archäologie aufgenommen worden. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
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einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach 

Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-

stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne er-

hebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen 

kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von 

vier Wochen seit der Mitteilung.“ Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass archäologische Kulturdenkmale nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen 

in der natürlichen Bodenbeschaffenheit bedeutet. 

Ungenehmigte Maßnahmen, die vorsätzlich archäologische Kul-

turdenkmäler zerstören oder beschädigen, können nach §19 

DSchG SH als Straftat geahndet werden. Funde sind gem. § 15 

DSchG S-H umgehend zu melden. Rechtsgrundlage: Gesetz 

zum Schutze der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - 

DSchG SH in der Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 

2014; GVOBl. Schl.-H. Nr. 1, 2015. 

Nr. 16 HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 17.12.2021) 

16.1 Fuß- und Radverkehr 

Die Belange des Fuß- und Radverkehrs wurden im B-Plan-Ge-

biet bei der inneren Erschließung gut erfüllt. Bei der äußeren Er-

schließung entsprechen die geplanten getrennten Geh- und 

Zweirichtungsradwege den erforderlichen Maßen der Empfeh-

lungen und Richtlinien. 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr macht vorsorglich darauf auf-

merksam, dass eine Aufhebung des Zweirichtungsradweges ent-

lang der Schlutuper Straße und Führung des Radverkehrs auf 

beidseitigen Einrichtungsradwegen mit dem Ziel, die Sicherheit 

des Radverkehrs zu erhöhen, in dem geplanten Straßenraum 

wegen der vorgesehenen Baumpflanzungen zukünftig nicht 

möglich sein wird. 

Durch die geplante Umgestaltung der Schlutuper Straße werden 

sowohl der stadteinwärts führende Fußweg als auch der stadt-

auswärts führende Fuß- und Radweg deutlich breiter und stadt-

auswärts werden der Zweiradweg und der Fußweg künftig ge-

trennt geführt. Damit erfolgt eine deutliche Verbesserung der 

Verkehrsführung für Fußgänger:innen und Radfahrende im Be-

reich des geplanten Wohnquartiers. Langfristig gesehen wäre ein 

zusätzlicher Radweg stadteinwärts zwar wünschenswert, der Er-

halt bzw. die Herrichtung der Allee hat hier aber Priorität, zumal 

es weder in Richtung Kaufhof noch aus Richtung Wesloe kom-

mend eine weiterführende Verbindung gibt. Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 

16.2 Verkehrsgutachten Das den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu Grunde lie-

gende Verkehrsgutachten ist in sich schlüssig und beinhaltet alle 

nicht berücksichtigen 
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Der mitgelieferten Abwägungstabelle kann man entnehmen, 

dass sämtliche Anmerkungen zum Verkehrsgutachten aus der 

vorangegangenen Beteiligung durchgängig nicht berücksichtigt 

wurden. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr und die Straßenver-

kehrsbehörde machen an dieser Stelle deutlich, dass die seiner-

zeitigen Fragen / Anmerkungen daher entstanden sind, weil das 

Verkehrsgutachten unvollständig erschien und an einigen Stellen 

nicht nachvollziehbar war (z.B. warum der eine benachbarte 

Knotenpunkt gerechnet wurde, ein anderer wiederum nicht). Es 

ist daher ggf. davon auszugehen, dass diese Fragen auch bei 

den politischen Entscheidungsträgern auftauchen und es wird 

bezüglich der erforderlichen Transparenz empfohlen, die Gründe 

aus der Abwägungstabelle, die dazu führten, die Anregungen 

nicht zu berücksichtigen, nunmehr erläuternd in das Gutachten 

einfließen zu lassen. Dem Grunde nach bleiben demnach die sei-

nerzeit formulierten Anmerkungen aufrecht erhalten. 

Informationen, die zur Entwicklung der verkehrlichen Erschlie-

ßung innerhalb und außerhalb des Bebauungsplanes erforder-

lich sind. Die Knotenpunkte im Bereich des geplanten Wohnquar-

tiers sind sämtlich leistungsfähig und die Leistungsfähigkeit wird 

durch die zu erwartenden Mehrverkehre nicht beeinträchtigt. Die 

Einbeziehung weiterer Knotenpunkte würde zu keinen anderen 

Ergebnissen führen oder weitere verkehrliche Maßnahmen nach 

sich ziehen. Der Gutachter wurde in Bezug auf die Stellung-

nahme des Bereiches Stadtgrün und Verkehr um Überprüfung 

und Erläuterung gebeten. Die klaren und schlüssigen Erläuterun-

gen sind in die Abwägungstabelle eingeflossen. Ziel des Gutach-

tens ist die Planung und Dimensionierung von verkehrlichen 

Maßnahmen und ihre Nachvollziehbarkeit und das ist zweifellos 

gegeben. Die nachträgliche Einbeziehung weiterer Knoten-

punkte hätte lediglich zu einer zeitlichen Verzögerung des Be-

bauungsverfahrens geführt, ohne dass neue Erkenntnisse zu er-

warten gewesen wären. Die Stellungnahme wird nicht berück-

sichtigt.  

16.3 Grünfläche Entwässerung 

Hier ist bei der Erstellung der Planzeichnung ein Zeichenfehler 

unterlaufen. Die Mulde soll, wie in der Begründung beschrieben, 

innerhalb der Bauflächen und nicht in der öffentlichen Grünfläche 

berücksichtigen 



Bebauungsplan 07.32.00 Prüf- und Abwägungsbericht 

Seite 26 von 58 

Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

In der Planzeichnung ist angrenzend an die allgemeinen Wohn-

gebiete WA-6 und WA-15 und die Fläche der Ver- und Entsor-

gung eine „Rinne (Bereich zur Sammlung von Regenwasser)“ in-

nerhalb der öffentlichen Grünfläche eingezeichnet.  

 

In der Begründung unter Punkt 5.4.4 „Regenwasserbewirtschaf-

tung“ steht: „Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Be-

zeichnung WA-6, WA-15 und die Fläche für Ver- und Entsorgung 

[…], erfolgt die Regenwasserversickerung in einer Mulde inner-

halb eines drei Meter breiten Streifens in der Grünfläche zum ge-

schützten Landschaftsbestandteil.“ In der Begründung unter 

Punkt 10.1 steht: „Die Anregungen der Entsorgungsbetriebe und 

der unteren Wasserbehörde zum Umgang mit Regenwasser ha-

ben dazu geführt, dass die Behandlung des Regenwassers zwi-

schen Regenwasser welches auf öffentlichen Flächen anfällt und 

Regenwasser welches auf privaten Flächen anfällt getrennt von-

einander betrachtet wurde.“ Der Bereich Stadtgrün und Verkehr 

fordert, dass die Regenwassersammlung von privaten Flächen 

nicht auf öffentlichen Flächen geschieht. Die „Rinne“ ist den je-

weiligen Wohngebieten und der Fläche zur Ver- und Entsorgung 

zuzuschlagen bzw. auf diese Flächen zu verlegen, da auf öffent-

lichen Flächen keine Verantwortung für die Versickerung des Re-

genwassers von privaten Flächen bestehen soll. 

 

liegen. Die Planzeichnung wird entsprechend korrigiert. 

16.4 Bemessungsgröße Regenereignis 

Im Teil B - Text steht unter den Punkten 8.1 bis 8.5: „das fünfjäh-

rige Regenereignis heranzuziehen.“ Unter Punkt 8.6 steht: „das 

zehnjährige Regenereignis heranzuziehen.“ 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr, Abt. Grün und Friedhöfe, for-

dert die Gleichbehandlung aller Flächen und fordert die gleichen 

Bemessungsgrößen bzw. Erläuterungen, warum unterschiedli-

che Bemessungsgrößen zugrunde gelegt werden. 

Das Heranziehen des zehnjährlichen Regenereignisses für die 

öffentliche Regenwasserentwässerung erfolgt, um für die öffent-

liche Infrastruktur eine höhere Sicherheit gegen Überflutung und 

damit verbundene Schäden zu erreichen. So müssen keine wei-

teren Flächen bereitgestellt und es müssen keine Änderungen 

an den Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung durchgeführt 

werden. Die Anlagen sind an sich möglicherweise künftig erge-

bene extreme Wetterbedingungen angepasst. Der Umgang mit 

nicht berücksichtigen 
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der Stellungnahme ist mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr  

abgestimmt. 

16.5 Wasserdurchlässigkeit 

Im Teil B - Text steht unter Punkt 10.2: „Rasensteine“. 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr informiert, dass dies kein 

Fachausdruck ist. Es gibt Rasengittersteine und Rasenfugen-

steine. 

Die Festsetzung bezieht sich auf die Durchlässigkeit von oberir-

dischen Park- und Stellplatzflächen. Die beispielhaft in Klam-

mern aufgeführten Möglichkeiten werden angepasst und damit 

klargestellt: … (z.B. mit Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen, 

Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) 

Klarstellung 

16.6 Platz St. Philippus Kirche 

Im Teil B - Text steht unter Punkt 15.4: „Auf der Platzfläche östlich 

der St. Philippus Kirche sind mindestens drei Laubbäume mit ei-

nem Stammumfang von mindestens 16 cm gemessen in 1,0 m 

Höhe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.“ Aus dieser Be-

schreibung geht nicht hervor, ob diese Pflanzungen auf privatem 

oder öffentlichen Grundstück erfolgen sollen. Falls diese Pflan-

zungen auf öffentlichem Grundstück festgesetzt sind, dann for-

dert der Bereich Stadtgrün und Verkehr den Stammumfang von 

mindestens 18 cm. 

Die Festsetzung bezieht sich auf die Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung Fußgänger:in, Radfahrer:in, Außengastrono-

mie und damit auf eine öffentliche Fläche. Die Festsetzung wird 

bezüglich der deutlicheren Zuordnung um die Bezeichnung Ver-

kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Fußgänger:in, Rad-

fahrer:in, Außengastronomie ergänzt. 

Zur Begrünung und Gliederung des Platzes ist der genannte 

Stammumfang von mindestens 16 cm ausreichend bemessen. 

Außerdem handelt es sich um eine Fläche im Eigentum der HL, 

durch die die Verkehrsanlagen auch hergestellt werden. Der 

Baumdurchmesser kann daher im Rahmen der Erschließungs-

planung von der HL frei gewählt werden. 

nicht berücksichtigen 

16.7 Heckenpflanzungen 

Im Teil B - Text steht unter Punkt 2.1: „Einzäunungen […] als 

Hecken […] ausgeführt werden, […].“ und unter Pkt. 15.5, 15.6 

und 15.7: „[…] min. 1,20 m hohe Hecke aus heimischen 

Laubhölzern zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. / einzufas-

sen.“ 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert an den Grenzen zu 

öffentlichen Flächen die Ergänzung: „Der Mittelpunkt der He-

ckenpflanzen muss mindestens 75 cm von der Grundstücks-

grenze entfernt sein, damit die Hecke nicht zu schnell über das 

öffentliche Grundstück wächst. 

Die Bauleitplanung wird in § 1 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) 

zum zentralen städtebaulichen Gestaltungsinstrument bestimmt. 

Sie ist der Gemeinde als öffentliche Aufgabe anvertraut im Inte-

resse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Die ver-

bindlichen Festsetzungen des Bebauungsplans geben dessen 

Inhalt vor, der die Schranken des Grundeigentums im Sinne von 

Art. 14 Abs. 1 GG bildet. Festsetzungen sollen getroffen werden, 

soweit die städtebauliche Ordnung diese erfordert, dabei ist eine 

gewisse planerische Zurückhaltung geboten.  

Bestimmungen bezüglich einzuhaltender Abstände von Bepflan-

zungen zu Nachbargrundstücken, dazu zählen auch angren-

zende öffentliche Flächen, sind bereits im Nachbarschaftsrecht 

des Landes Schleswig-Holstein geregelt. Eine Festsetzung im 

nicht berücksichtigen 
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Bebauungsplan erübrigt sich also und wäre auch nur möglich, 

wenn sie städtebaulich motiviert wäre.  

16.8 Ersatzpflanzungen 

In der Begründung steht unter Punkt 5.5.3: „Der Ausgleichsbe-

darf […] 33 Ersatzpflanzungen mit einheimischen und standort-

gerechten Bäumen […].“ 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr, Abt. Grün und Friedhöfe, for-

dert die Formulierung „standortgerecht und möglichst heimisch“ 

statt „einheimischen und standortgerechten“, da für das Wachs-

tum von Gehölzen, und damit ihrem ökologischem Wert, die 

Pflanzenauswahl gemäß Standortbedingungen eine höhere Not-

wendigkeit hat als die heimische Herkunft, da der Bebauungs-

plan ein deutlich urbangeprägtes Gebiet ist. Es sollte auf die Liste 

der „Zukunftsbäume“ hinsichtlich der Klimaanpassung der GALK 

verwiesen werden. 

Aufgrund der vorgebrachten Anregung des Bereiches Stadtgrün 

und Verkehr wird die Begründung nachrichtlich angepasst.  

berücksichtigen 

16.9 Ersatzpflanzungen 

In der Begründung steht unter Punkt 5.5.3: „Der Ausgleichsbe-

darf […] beträgt laut Baumschutzsatzung 33 Ersatzpflanzungen 

mit […] einem Mindeststammumfang von 12/14 cm. 

Die Ersatzbäume werden teilweise wieder entlang der Schlutu-

per Straße gepflanzt, um den Allee-Charakter zu erhalten, und 

teilweise entlang der Erschließungsstraße im geplanten Wohn-

baugebiet.“ 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Ergänzung: „Die 

Ersatzbäume werden mit einem Stammumfang von mindestens 

18 cm [oder 20 cm gemäß Teil B] teilweise entlang… Dies ent-

spricht den Lübecker Richtlinien zur Pflanzung von Straßenbäu-

men.“ 

Die vom Bereich Stadtgrün und Verkehr angeregte Ergänzung 

der Begründung zum Bebauungsplan wird übernommen. 

berücksichtigen 

16.10 Amphibiengerechte Gestaltung 

In der Begründung unter Punkt 6.2.7 c) steht: „Die Grünflächen 

und insbesondere die darin integrierten Flächen / Baulichkeiten 

zur Regenwasserrückhaltung und -versickerung müssen zum 

Die Anregung des Bereiches Stadtgrün und Verkehr ist nicht be-

bauungsplanrelevant, da sie sich auf die Ausführungsplanung 

bezieht. Es muss zwischen der Ausführungsplanung und den 

Festsetzungen eines Bebauungsplanes unterschieden werden. 

Klarstellung 
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Schutz von Kammmolchen, die das Gebiet auf dem Weg zu ihren 

Sommerlebensräumen voraussichtlich weiterhin durchwandern 

werden, durchgehend amphibiengerecht gestaltet sein.“ 

Wenn dies bedeutet, dass z. B. der mittlere Grünzug zur Amphi-

bienwanderung unter den Wegen und der Straße bis zum nördli-

chen Grünzug verbunden sein müssen, dann fordert der Bereich 

Stadtgrün und Verkehr, alle dafür notwendigen Bauwerke (z. B. 

Brücken) in den Teil A – Planzeichnung einzuzeichnen. 

Im Bebauungsplan wird die künftige Bodennutzung bestimmt und 

die planungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit geschaffen. Die 

Ausführungsplanung wird auf Grundlage des Bebauungsplanes 

erstellt und nicht umgekehrt. Da die Hansestadt Lübeck Eigentü-

merin der Fläche ist und auch die Erschließungsmaßnahmen von 

der HL durchgeführt werden, sind hier keine weiteren Regelun-

gen erforderlich.  

16.11 Mittelbare Kosten 

In der Begründung unter Punkt 9.1 b) Mittelbare Kosten ist der 

Satz zu den vom Bereich Stadtgrün und Verkehr zusätzlich be-

nötigten Vollarbeitszeitkräfte komplett gelöscht worden. 

In der Abwägung unter Punkt 17.8 steht: „Die Angabe wird in die 

Begründung zum Bebauungsplan übernommen.“ 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr benötigt für den Unterhalt der 

öffentlichen Grün- und Straßenverkehrsflächen gemäß Flächen-

bilanz unter Pkt.5.1 zusätzlich 0,70 Vollarbeitszeitkräfte. 

Die Kosten für zusätzliche Arbeitskräfte im Bereich Stadtgrün 

und Verkehr sind nicht relevant für die Erstellung des Bebau-

ungsplanentwurfes. Mit dem gefassten Aufstellungsbeschluss ist 

der politische Wille, hier ein Wohngebiet einschließlich nötiger 

Verkehrs- und Grünflächen zu entwickeln, ausreichend bekun-

det. 

Die Nennung nur der mittelbaren Kosten im Zusammenhang mit 

der Pflege von öffentlichen Grünflächen würde zu einer Unaus-

gewogenheit in der Begründung führen. Insbesondere im Rah-

men der vorliegenden Wohngebietsentwicklung sind momentan 

alle Flächen im Eigentum der Hansestadt Lübeck und binden Ar-

beitskräfte in Zusammenhang mit der Flächenverwaltung. Wird 

das Wohngebiet realisiert, würden etwa 5,8 ha privatisiert, dem 

steht die Schaffung von etwa 0,5 ha öffentlicher Grünfläche ent-

gegen, die bisher als Kleingartenfläche von den Liegenschaften 

der HL verwaltet wurde. Die genannte Auswertungstabelle war 

bezüglich des Umgangs mit der Information nicht aktuell und wird 

hiermit richtiggestellt. Auch sei darauf hingewiesen, dass für wei-

tere Funktionsträger:innen mittelbare Kosten entstehen, zum 

Beispiel für Kitas, Schulen oder sonstige soziale Infrastruktur. 

Klarstellung 

16.12 Geänderter Flächenumgriff 

Der Flächenumriss im Vergleich zur vorherigen Beteiligung hat 

sich im nordwestlichen Bereich (gegenüberliegende Straßen-

seite) geändert. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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Der Bereich Stadtgrün und Verkehr weist darauf hin, dass daraus 

ggf. eine Aktualisierung der bisher angedachten Kostenvertei-

lung zum Ausbau der Schlutuper Straße ergeben kann. Hierzu 

sollte eine erneute interne Abstimmung zwischen 610 und 660 

stattfinden. 
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Vorbemerkung: Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden insgesamt 71 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt 

und um Stellungnahme gebeten.  

a) Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit bauleitplanerisch relevanten Inhalten eingegangen: 

1. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 22.01.2021) 

2. Telefónica GmbH & Co OHG (Schreiben vom 12.02.2021) 

3. HL, Bereich 2.500 Soziale Sicherung (Schreiben vom 24.02.2021) 

4. HL, Bereich 3.370 Feuerwehr (Schreiben vom 15.02.2021) 

5. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (Schreiben vom 25.02.2021) 

6. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz – Bodenschutzbehörde (Schreiben vom 26.01.2021) 

7. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz – untere Wasserbehörde (Schreiben vom 17.02.2021) 

8. Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 25.02.2021) 

9. HL, Bereich 4.041 Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 23.02.2021) 

10. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege (Schreiben vom 23.02.2021) 

11. HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 24.02.2021) 

12. HL, Bereich 5.691 Lübeck Port Authority (Schreiben vom 08.02.2021) 

b) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben der Planung zugestimmt bzw. keine Bedenken und Anregungen vorgebracht oder 

sonstige Hinweise gegeben, die zu berücksichtigen sind. 

1. Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 19.01.2021) 

2. Handwerkskammer Lübeck (Schreiben vom 11.01.2021) 

3. Industrie und Handelskammer (Schreiben vom 26.02.2021) 

4. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt. 5 Untere Forstbehörde (Schreiben vom 24.02.2021) 

5. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (Schreiben vom 16.02.2021) 

6. Polizeidirektion Lübeck (Schreiben vom 28.02.2021) 

7. Stadtverkehr Lübeck GmbH /LVG (Schreiben vom 19.01.2021) 

8. Stadtwerke Lübeck GmbH - Planung und Steuerung (Schreiben vom 23.02.2021)  

9. TenneT TSO GmbH (Schreiben vom 18.01.2021) 

10. Stadtbeauftragter für Naturschutz (Schreiben vom 14.02.2021) 

11. Landesamt für Bergbau Energie und Geologie Bergbehörde für Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein (Schreiben vom 25.01.2021) 

12. HL, Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung (Schreiben vom 25.01.2021) 

13. HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften (Schreiben vom 18.02.2021) 
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14. HL, Bereich 4.041 Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 23.02.2021) 

15. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege (Schreiben vom 23.02.2021) 

c) Bei den übrigen, nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von denen keine Stellungnahmen eingegangen sind, 

wird gemäß entsprechender Klarstellung im Anschreiben davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen und auch keine 

sonstigen Anregungen und Hinweise vorzubringen waren. 

- Handelsverband Nord 

- Kirchenkreis Lübeck der Nordelbischen Evangelischen Lutherischen Kirche 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt. 5 Natur und Forst 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) – Abt. 7 Technischer Umweltschutz 

- Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Lande Schleswig-Holsten – Abteilung IV 6 Landesplanung 

- Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Lande Schleswig-Holsten – Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen 

- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein – Abt. Verkehrspolitik – VII 6 über Landesbetrieb Straßenbau 

und Verkehr 

- Römisch-katholische Kirche Lübeck 

- Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck (nachrichtlich) 

- Seniorenbeirat 

- Vodafone GmbH 

- Wirtschaftsförderung Lübeck 

- Amt Schönberger Land 

- Arbeitsgemeinschaft § 29 BNatSchG Naturschutzverbände AG 29 

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

- Koordinierungsbüro Wirtschaft KWL (nachrichtlich) 

- Landesnaturschutzverband LNV S-H 

- Naturschutzbund Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

- Stadtschülersprecher 

- Vertreter der Jugend 

- Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas und Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

- HL, Bereich 3.820 Stadtwald 

- HL, Bereich 4.401 Schule und Sport 

- HL, Bereich 4.510 Familienhilfen / Jugendamt 
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Nr. 1 Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelräumdienst  (Schreiben vom 22.01.2021) 

1.1 Hinweis erforderliche Untersuchung auf Kampfmittel 

In der o.a. Gemeinde/ Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschlie-

ßen. Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z.B. Leitungsver-

legungen und Straßenbaumaßnahmen ist das Plangebiet gem. 

Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf 

Kampfmittel untersuchen zu lassen. 

Nach erfolgter Auswertung durch den Kampfmittelräumdienst 

(Schreiben vom 12.06.2019) handelt es sich bei den ehemaligen 

Kleingärten nicht um eine Kampfmittelverdachtsfläche. Damit ist 

die Fläche für Eingriffe in den Boden freigegeben. 

 

Für das Privatgrundstück Schlutuper Straße 35 hingegen ist 

nach aktuellem Kenntnisstand bereits ein Antrag auf eine Luft-

bildauswertung erfolgt, es liegt hier jedoch noch keine Freigabe 

des Kampmittelräumdienstes vor. Das Grundstück wurde aus 

dem Geltungsbereich herausgenommen und ist nicht mehr Be-

standteil des Bebauungsplanes 07.32.00 - Schlutuper Straße / 

Lauerhofer Feld. Das Bebauungsplanverfahren zur Schaffung 

von Planungsrecht auf dem Grundstück Schlutuper Straße 35 

wird in einem gesonderten Verfahren weitergeführt. 

zur Kenntnis nehmen 

Nr. 2 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 12.02.2021) 

2.1 Richtfunkverbindung 

Um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunika-

tionslinien zu vermeiden ist die Fresnelzone zweier Richtfunkver-

bindungen 101550422, 101554371 in einem vertikalen Korridor 

zwischen 15 m und 45 m über Grund, entsprechend der Visuali-

sierung im beigefügten Luftbild mit Darstellung des Verlaufes der 

Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung. Man kann sich die Tele-

kommunikationslinie als eine horizontal über die Landschaft ver-

laufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60 m 

(einschließlich der Schutzbereiche und abhängig von verschie-

denen Parametern) vorstellen. Die Telefónica Germany GmbH & 

Co. OHG bittet um Berücksichtigung und Übernahme der Richt-

funktrasse in die zukünftige Bauleitplanung. Innerhalb der 

Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende 

Bauhöhenbeschränkungen so festzusetzen, dass die raumbe-

deutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. Es muss 

Die genannten Richtfunkverbindungen wurden bereits im Rah-

men der frühzeitigen Behördenbeteiligung berücksichtigt. Die 

Geschosshöhen der Gebäude in der beschriebenen Fresnelzone 

einschließlich des Schutzkorridors sind auf maximal vier Vollge-

schosse begrenzt, so dass keine Beeinträchtigung zu erwarten 

ist.  

Außerdem wurde ein Hinweis zur Berücksichtigung der Richt-

funktrasse hinsichtlich der Platzierung von Baukräne in den Be-

bauungsplan aufgenommen. 

berücksichtigen 
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dazu ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richt-

funkstrahlen von mind. +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand 

zur Mittellinie von mindestens+/- 15 m eingehalten werden. 

Nr. 3 HL, Bereich 2.500 Soziale Sicherung (Schreiben vom 24.02.2021) 

3.1 Sozialer Wohnungsbau 

In der Begründung sollte beschreiben werden, dass mindestens 

30 % des Geschosswohnungsbaus mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumförderung errichtet werden sollen. 

Die Begründung wird der Anregung entsprechend im Kapitel 7.1 

Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung um eine entspre-

chende Aussage ergänzt. 

berücksichtigen 

3.2 Durchmischung des Stadtteils 

Sehr begrüßenswert ist die soziale, generationale und gesund-

heitsbezogene Durchmischung durch Reihen- und Doppelhäu-

ser, Geschosswohnungsbau, Kita sowie Hospiz- und Palliativan-

gebot. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 

3.3 Bushaltestelle 

Unterstützt wird die Empfehlung für eine zusätzliche Bushalte-

stelle im Bereich der Schlutuper Straße, um auch gesundheitlich 

eingeschränkten Menschen Mobilität zu ermöglichen. 

 

Der Straßenverkehrsentwurf für die Anpassung der Schlutuper 

Straße im Bereich der Bauleitpläne sieht eine neue Bushalte-

stelle vor. 

zur Kenntnis nehmen 

Nr. 4 HL, Bereich 3.370 Feuerwehr (Schreiben vom 15.02.2021) 

4.1 Löschwasserbedarf 

Der für das geplante Baugebiet erforderliche Löschwasserbedarf 

wird auf der Grundlage der aus den Antragsunterlagen ergebe-

nen Eckdaten in Verbindung mit dem DVGW-Arbeitsblatt W405 

wie folgt festgelegt: 

Für die Gebäude entlang der Schlutuper Straße innerhalb des 

Wohngebietes WA- 1 und der Sondergebiete SO 1 und SO 2 

min. 96m³/h für einen Zeitraum von 2 Stunden als Grundschutz 

festgesetzt.  

Der von der Feuerwehr benannte Löschwassergrundschutz ist in 

den bisherigen Planungen bereits in dieser Größenordnung vor-

gesehen. 

Details wie die Hydranten-Standorte sind in der Ausführungspla-

nung zu klären. 

berücksichtigen 
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Für die übrigen Gebäude im B-Plan-Gebiet wird ein Löschwas-

serbedarf von min. 48 m³/h für einen Zeitraum von 2 Stunden als 

Grundschutz festgesetzt. 

Der Löschwasserbedarf, der über die öffentliche Trinkwasserver-

sorgung erfolgt, ist über Unterflurhydranten nach EN 14339 si-

cherzustellen. Die Hydranten sind im Rahmen der weiteren Pla-

nung so anzuordnen, dass eine Löschwasserentnahme jederzeit 

leicht möglich ist. Die Hydranten dürfen nicht überbaut oder 

durch parkende Fahrzeuge in ihrer Nutzbarkeit eingeschränkt 

werden. Ggf. sind bauliche Maßnahmen zu treffen, die eine Ein-

schränkung der Nutzung verhindern. 

Die Hydrantenabstände aus dem Versorgungsnetz, die auch der 

Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m 

nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen 

der Kompensation durch andere geeignet Löschwasserentnah-

mestellen. 

Die Löschwasserentsorgung für den ersten Löschangriff zur 

Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss aus ei-

ner Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Grundstück bei einer 

Ergiebigkeit von min. 50 % des gesamten Löschwasserbedarfs 

sichergestellt werden. Die gesamte für den Grundschutz erfor-

derliche Löschwassermenge ist in einem Umkreis von 300 m aus 

maximal 2 Entnahmestellen sicherzustellen. 

Die Lage der Hydranten ist durch Hinweisschilder gemäß DIN 

4066 deutlich zu kennzeichnen. 

Kann der erforderliche Löschwasserbedarf nur in Teilen über die 

öffentliche Trinkwasserversorgung sichergestellt werden, so ist 

die fehlende Löschwassermenge über andere, für die Feuerwehr 

nutzbare Löschwasserentnahmestellen im Umkreis von 300 m 

von dem betroffenen Objekt nachzuweisen. Dabei soll die in 

Frage kommende Löschwasserentnahmestelle gemäß DVGW 

W400-1 (A) von min. 24 m³/h über eine Dauer von 2 Stunden 

ermöglichen. Weitere Einzelheiten wären in diesem Fall mit der 

Brandschutzdienststelle der Hansestadt Lübeck abzustimmen. 
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4.2 Erreichbarkeit durch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 

Die Erreichbarkeit der geplanten Gebäude ist für die Einsatzfahr-

zeuge der Feuerwehr über die öffentlichen Erschließungsstraßen 

sicherzustellen. Die erforderlichen Bewegungsflächen und ggf. 

erforderlichen Aufstellflächen für den Einsatz eines Hubrettungs-

fahrzeuges sind bei der Planung des Straßenraumes zu berück-

sichtigen. 

Für die weitere Planung, Bemessung und Ausführung wird auf 

die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr: 2009-0 lfd. 

Nr. A2.2.1.1 und Anlage A2.2.1.1/1 der Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen für das Land Schl.-H (VVTBSH), 

Ausgabe Januar 2020 verwiesen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes und das zugrundelie-

gende städtebauliche Konzept ermöglichen einen entsprechen-

den Ausbau der Erschließungsflächen. Die konkrete Planung 

und Bemessung gemäß den geschilderten Vorschriften obliegt 

der Ausführungsplanung. 

berücksichtigen 

Nr. 5 HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abteilung Natur, Klima, Immissionen (Schreiben vom 25.02.2021)) 

5.1 Landschaftsplanung Pufferstreifen / Abstandsfläche zum 

GLB „Lauerhofer Feld“ 

Der gefundene Kompromiss hinsichtlich der Breite des vorgese-

henen Abstandsstreifens zwischen der geplanten Bebauung und 

dem geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) ist aus land-

schaftsplanerischer Sicht grundsätzlich akzeptabel. Allerdings 

stoßen die vorgesehenen Grundstücke im allgemeinen Wohnge-

biet WA-6 Nr. 13 und 14 teilweise direkt an die Schutzgebiets-

grenze an. Hier ist aus hiesiger Sicht eine Umplanung i.S. einer 

Reduzierung der vorgesehenen Bebauung sowie ein entspre-

chender Schnitt der Baugrundstücke erforderlich, um den vorge-

sehene Pufferstreifen durchgängig und wirkungsvoll einzurich-

ten. Es sollte aus naturschutzfachlicher Sicht jedoch kein Geh- 

und Radweg innerhalb der Abstandsfläche angelegt werden, da 

seine Nutzung zu einer erheblichen Beunruhigung des Schutz-

gebietes führen würde, vor allem durch freilaufende Hunde (wo-

mit aufgrund gemachter Erfahrungen im Stadtgebiet mit Sicher-

heit zu rechnen ist!). Es wird darum vorgeschlagen, alternativ den 

Anschluss der Bebauung an den Hauptweg des Grünzuges hier 

über die Planstraße A vorzunehmen und keinen gesonderten 

Um den Schutzstreifen zum GFL nicht zu unterbrechen, wird die 

Grünfläche, die den Pufferstreifen zum GLB bildet, der Anregung 

entsprechend bis zur Einmündung an der Schlutuper Straße ver-

längert. Durch die Erweiterung wird ein geplantes Doppelhaus 

wegfallen und die Flächen für Ver- und Entsorgung rückt nach 

Osten und erhält einen insgesamt günstigeren Zuschnitt.  

Ein städtebauliches Ziel des geplanten Wohnquartieres ist die 

Schaffung von Wegeverbindungen, die frei von motorisieren In-

dividualverkehr MIV sind. Gerade die nördliche Zufahrtsachse 

wird voraussichtlich am stärksten durch den MIV frequentiert, so 

dass hier der Bedarf einer getrennten Wegeverbindung beson-

ders hoch ist. Aufgrund der Verlängerung des Grünstreifens kann 

auch die Wegeverbindung bis zur Schlutuper Straße geführt wer-

den. 

Da sich die Fläche im Eigentum der Hansestadt Lübeck befindet 

und auch so verbleibt, ist es möglich, bei wesentlichen Störungen 

einen Wildschutzzaun zum GBL zu setzen. Es wird bedauert, 

dass die Anleinpflicht nicht von allen befolgt wird. Allerdings darf 

dieses Fehlverhalten nicht dazu führen, dass wichtige Naherho-

lungsangebote nicht umgesetzt werden. 

teilweise berücksichti-

gen 
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Weg innerhalb der Abstandsfläche anzulegen. Schließlich sollte 

eine wirkungsvolle Abzäunung des Schutzgebietes zum Bauge-

biet erfolgen, auch um z.B. möglichen illegalen Ablagerungen 

von Gartenabfällen vorzubeugen. 

5.2 Östlicher Randbereich des geplanten Baugebietes 

Die landschaftsplanerisch vorgeschlagene und begründete Auf-

weitung des östlich der Bebauung vorhandenen Grünzuges mit 

durchgängigem Geh- und Radweg würde bezogen auf die ge-

samte Bebauung um lediglich sechs bis sieben Doppelhäuser 

verringern. Folgende Doppelhäuser / Baugrundstücke sollten zu 

Gunsten einer Erweiterung des Grünzuges wegfallen: Allgemei-

nes Wohngebiet mit der Bezeichnung WA-11, Grundstück Nr. 27, 

WA-12 Nr. 31, 29, WA-13 Nr. 37, 35, 33 sowie WA-14 Nr. 40 

teilweise bzw. ersatzweise Zulässigkeit eines Einzelhauses. 

Angeregt wird ein Verzicht auf 7 bis 14 Doppelhaushälften zu-

gunsten einer Aufweitung des vorhandenen Grünzuges zwi-

schen der geplanten Bebauung und der verbleibenden Kleingar-

tenanlage. Dem kann angesichts des erheblichen Bedarfes an 

Einfamilienhäusern hier in Form von Doppelhäusern in der Han-

sestadt Lübeck nicht gefolgt werden. Um den Baumbestand zu 

berücksichtigen, wurde bereits von der Flurstücksgrenze zu-

gunsten des Grünstreifens etwas abgewichen. Auch wurden be-

wusst Doppelhäuser am Rand des Grünstreifens angeordnet, 

um einen guten Übergang ins Grün zu erreichen. In Folge der 

Anregung werden jedoch vier kleinere Teilstücke von bisher den 

Baugrundstücken zugeordneten Gartenflächen der Grünfläche 

zugeschlagen und das Baufeld WA-11 Nr. 27 reduziert, so dass 

sich der Abstand zum vorhandenen Bewuchs vergrößert. 

teilweise berücksichti-

gen 

5.3 Eingriff in die Natur 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen keine Beden-

ken gegen den Bebauungsplan. Den Ausführungen des Umwelt-

berichtes und der dort vorgenommenen Eingriffs- Ausgleichsbi-

lanzierung wird grundsätzlich zugestimmt. Eine abschließende 

Stellungnahme kann erst nach Vorlage der Endfassung des Um-

weltberichtes erfolgen. 

Der landschaftsplanerische Fachbeitrag und der Umweltbericht 

zum Bebauungsplan sind insbesondere hinsichtlich des Arten-

schutzes und der Differenzierung der Ausgleichsmaßnahmen 

abgestimmt und überarbeitet worden. Die in den Bebauungsplan 

übernommenen Inhalte werden in einer wiederholten Beteiligung 

der Behörden und der Öffentlichkeit zur Stellungnahme bereitge-

stellt.  

berücksichtigen 

5.4 Artenschutz Ausgleichsmaßnahmen 

Die fachgerechte, vollständige und rechtzeitige Umsetzung der 

gemäß dem Artenschutzgutachten (Artenschutzrechtliche Stel-

lungnahme, BBS Büro Greuner-Pönicke, Entwurf Stand 

26.8.2020) artenschutzrechtlich erforderlichen Vermeidungs-, 

Minimierung- und Ausgleichmaßnahmen ist weiterhin in allen 

Der Anregung entsprechend wurden erforderliche Festsetzun-

gen in den Bebauungsplan übernommen und die Ausgleichs-

maßnahmen konkretisiert. Die Ausführung der Maßnahmen soll 

außerdem über Verträge im Rahmen der Grundstücksverkäufe 

gesichert werden. 

berücksichtigen 
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Schritten durch eine umfassende Ökologische Baubegleitung si-

cher zu stellen und zu protokollieren. 

Dies gilt auch für die noch ausstehenden, nicht vorgezogen 

durchzuführenden artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnah-

men wie: 

• Anbringen von 15 Nischenbrüterkästen (als Niststein zur 

Fassadenintegration möglich) 

• 15 Höhlenbrüterkästen für Brutvögel der Gebäude an Ge-

bäuden im Geltungsbereich oder Umfeld. 

• Ausgleich für wegfallenden Gehölzbestand im Verhältnis 

der Fläche 1:1 (qualitativ) und Ergänzung um Sukzessions- 

und Brachestadien. 

• Amphibiengerechte Gestaltung der Grünzonen für die Ziel-

art Kammmolch im Gebiet und am Rande des Gebietes 

(Schaffung von Sommer- und Winterlebensräumen). 

Die UNB bittet darum, der Anregung des NABU zu folgen und als 

zusätzliche Maßnahme das Anbringen von Großnistkästen für 

Dohlen vorzusehen. Hierzu sollte das mit dem Artenschutzgut-

achten und der Ökologischen Baubegleitung betraute Biologen-

büro beauftragt werden, konkrete Empfehlungen zu erarbeiten 

und die Umsetzung fachlich zu begleiten. 

5.5 Artenschutz Zeitraum Räumungsarbeiten 

Die UNB weist darauf hin, dass gemäß den Vorgaben der Arten-

schutzprüfung ein Abriss der Gebäude im Plangebiet zum Schutz 

von Fledermäusen und Brutvögeln im Zeitraum zwischen 01. De-

zember und 28./29. Februar durchzuführen ist. Laut dem vorge-

legten Protokoll der Ökologischen Baubegleitung ist der Abriss 

aber erst im März zu erwarten. Gemäß Artenschutzprüfung ist 

ein Abweichen von den Vorgaben nur dann zulässig, wenn ein 

Nachweis durch einen Fachgutachter erbracht wird, dass zum 

Eingriffszeitpunkt die Arten nicht vorkommen. Dies muss durch 

eine intensive ökologische Baubegleitung vor und während der 

Abrissarbeiten sichergestellt und protokolliert werden. 

Die Anregung ist nicht mehr relevant, da die Fällarbeiten auf der 

Kleingartenanlage bereits abgeschlossen wurden. Ebenso sind 

die Abrissarbeiten mit bauökologischer Begleitung schon erfolgt. 

Kenntnisnahme 
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Des Weiteren müssen die zur Fällung vorgesehenen, noch vor-

handenen Höhlenbäume bis zum Ende Februar entfernt sein, da 

sonst mit Brutvögeln oder Quartiernutzung durch Fledermäuse 

zu rechnen ist. Es fehlt bisher noch eine Regelung zu den als 

Ersatz für diese Bäume erforderlichen Vogelnistkästen bezüglich 

Anzahl, Anbringungsorte und Zuständigkeit. Diese ist zwingend 

zu ergänzen. 

5.6 Anpassung an den Klimawandel 

Aus Sicht der Klimaanpassung sind insgesamt die frühzeitige 

und umfangreiche Berücksichtigung eines naturverträglichen 

Regenwassermanagements und die Erarbeitung eines wasser-

wirtschaftlichen Begleitplans zu begrüßen. Auch die Festsetzun-

gen von Retentionsgründächern, Retentionstiefbeeten, wasser-

durchlässigen Belägen und Fassadenbegrünungen wird sowohl 

aus Sicht der Überflutungs- als auch der Hitzevorsorge positiv 

bewertet.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 

5.7 Gründächer 

Aufbauhöhe der Retentionsgründächer sollte mindestens 8 cm 

betragen. Zudem ist zu ergänzen, wieviel Wasser auf dem Dach 

bezogen auf welche Jährlichkeit zurückgehalten werden soll. 

(Teil B Text - Planungsrechtliche Festsetzungen Pflanz- und Er-

haltungsbindungen Nr. 8.7) 

Der Bebauungsplan beinhaltet bereits eine textliche Festset-

zung, die eine Aufbauhöhe von mindesten 8,0 cm bestimmt.  

Der Anregung entsprechend sind die Abflussbeiwerte unter Pkt. 

9 – Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Regen-

wasser gemäß § 9 Abs. 1 Nr.14 BauGB festgesetzt. Der Abfluss-

beiwert gem. des Arbeitsblattes DWA-A 138 „Planung, Bau und 

Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ 

variiert je nach Grundwasserstand zwischen 0,5 und 0,2. 

Das heißt, 50 % des Wassers werden abgeleitet und 50 % ver-

dunsten auf dem Dach bzw. 20 % werden abgeleitet und 80 % 

verbleiben auf dem Dach. 

berücksichtigen 

5.8 Regenwasserbewirtschaftung 

In der Begründung zum Bebauungsplan sollte der Textabschnitt 

Regenwasserbehandlung den Titel „Regenwasserbewirtschaf-

tung“ tragen, da nicht allein die Behandlung des Regenabflusses 

thematisiert wird. (S. 22, Nr. 5.4.3) 

Die Anregung wird in die Begründung zum Bebauungsplan über-

nommen. 

berücksichtigen 



Bebauungsplan 07.32.00 Prüf- und Abwägungsbericht 

Seite 40 von 58 

Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

5.9 Wasserhaushalt 

Es sollte ergänzt werden, dass das vorrangige Ziel gemäß den 

Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwas-

ser (A-RW 1) ist, den potentiell naturnahen Wasserhaushalt zu 

erhalten, d.h. auch die Verdunstung gezielt zu fördern und nicht 

allein der Rückhalt des Regenabflusses in der Fläche. 

Der Anregung entsprechend wird die Begründung zum Bebau-

ungsplan ergänzt. 

 

Für den B-Plan: berücksichtigen 

 

Für die FNP-Änderung: nicht relevant 

berücksichtigen 

5.10 Notwasserwege 

Es sollte konkretisiert werden, für welche Jährlichkeit die Notwas-

serwege ausgelegt sind und welche Einstauhöhen dort erlaubt 

sind.  

Für die Bemessung der Notwasserwege wird das dreißigjährige 

Regenereignis herangezogen. Der Wasserwirtschaftliche Be-

gleitplan wird um entsprechende Angaben ergänzt. Daneben 

werden in der Planzeichnung erforderliche Notwasserwege so-

weit erforderlich ergänzt und textlich festgesetzt. 

berücksichtigen 

5.11 Retentionsflächen Straße 

Die maximalen Einstauhöhen für die Retentionsflächen auf den 

Straßen sollten benannt werden. 

Bei einer Straße, die mit Hochborden (12 cm in der Ansicht) ein-

gefasst ist, beträgt die maximale Einstauhöhe ebenfalls 12 cm. 

Danach fließt das Niederschlagswasser in die umliegenden Flä-

chen ab. Die maßgebende Jährlichkeit des Regenereignisses 

beträgt T > 30 Jahre. Der wasserwirtschaftliche Begleitplan wird 

entsprechend ergänzt. 

berücksichtigen 

5.12 Baumrigolen 

Der Begriff Retentionsbaumscheiben sollte durch den Begriff 

Baumrigolen oder Pflanzgruben zur gezielten Versickerung von 

Niederschlagswasser ersetzt werden. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird der Anregung ent-

sprechend angepasst. 

berücksichtigen 

5.13 Umweltbericht Schutzgut Klima 

Für die Bewertung der Ausgangssituation sollte die Planungshin-

weiskarte Stadtklima (Nachtsituation), Stand 2015 herangezo-

gen werden. Diese stellt dar, dass die bisherige Kleingartenan-

lage eine hohe bioklimatische Bedeutung hat und ein hoher Luft-

austausch in die angrenzenden Siedlungsgebiete erfolgt. Dem-

entsprechend ist der Luftaustausch zwischen der Umgebung und 

der Neubebauung sicherzustellen und zu fördern. Die bisherige 

Textpassage ist dementsprechend anzupassen. Die Hinweis-

karte kann unter folgender Emailadresse eingesehen werden. 

Nach der Hinweiskarte hat die Kleingartenanlage Lauerholz eine 

Bedeutung bezüglich des Luftaustausches für den umgebenden 

Siedlungsbereich. Es handelt sich um einen Volumenstrom. Dem 

wird insofern Rechnung getragen, dass die umgebenden Grün-

züge erhalten werden, durch das geplante Wohnquartier eine 

mittige Grünachse geführt wird und alle Dächer als Gründächer 

ausgeführt werden müssen. Diese Maßnahmen minimieren den 

berücksichtigen 
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https://www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/klimaschutz/anpas-

sung-an-den-klimawandel.html 

Eingriff in den Volumenstrom deutlich. Außerdem bleibt ein gro-

ßer Teil der Kleingartenanlage bestehen. Die Ausführungen zum 

Volumenstrom werden in den Umweltbericht übernommen. 

5.14 Klimaschutz Energiekonzept 

Aus Sicht des Klimaschutzes sind die Erstellung des Energiekon-

zeptes sowie die frühzeitige Einbindung der Klimaleitstelle aus-

drücklich zu loben. Den Ergebnissen des Energiekonzeptes ist 

fachlich nichts hinzuzufügen. Die Machbarkeitsstudie sowie die 

Umsetzung des Energiekonzeptes sollen weiterhin verfolgt wer-

den. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 

5.15 Mobilitätskonzept 

Die Ergebnisse des Mobilitätskonzeptes werden ebenfalls unter-

stützt. Bei den Fuß- sowie Radwegen sind die Anforderungen an 

eine sichere und barrierefreie Gestaltung nach der Empfehlung 

für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA) bzw. der ERA einzuhalten. 

Die auf dem Verkehrskonzept basierenden Ausweisungen von 

Verkehrsflächen ermöglichen einen entsprechenden Ausbau der 

Verkehrsanlagen. Die differenzierte Gestaltung erfolgt jedoch im 

Detail im Rahmen der Ausführungsplanung. 

Kenntnisnahme 

5.16 Immissionsschutz Lärm 

Die schalltechnischen Untersuchungen vom 28.03.2018 und 

07.09.2020 mit den daraus resultierenden Festsetzungen zum 

Schallschutz sind soweit nachvollziehbar. -Auf Seite 30 unter b) 

wird auf ein ruhiges Gebiet (ruhige Achse „Brandenbaumer 

Feld“) hingewiesen, welches im aktuellen Lärmaktionsplan der 

Hansestadt Lübeck gemäß § 47 d Abs. 7 BImSchG ausgewiesen 

worden ist. Der Immissionsschutz bittet in der Begründung zu er-

gänzen, dass ruhige Gebiete gemäß § 47 d Abs.2 Satz 2 BIm-

SchG grundsätzlich vor einer Zunahme des Lärms zu schützen 

sind. Folglich ist auch im Rahmen eines B-Plan-Verfahrens zu 

prüfen, ob durch die neuen Planungen relevante Lärmbelastun-

gen entstehen, die zusätzlich auf das angrenzende ruhige Gebiet 

einwirken. Auf Seite 14 der schalltechnischen Untersuchung vom 

07.09.2020 werden die Auswirkungen dargestellt. Die Berech-

nungen haben gezeigt, dass es im straßenzugewandten Bereich 

der ruhigen Achse zu einer Pegelerhöhung um 0,2 dB kommt, 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend ange-

passt. 

berücksichtigen 

https://www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/klimaschutz/anpassung-an-den-klimawandel.html
https://www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/klimaschutz/anpassung-an-den-klimawandel.html
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welche aber unterhalb der menschlichen Wahrnehmungs-

schwelle liegt und somit nicht relevant ist. Dieses Ergebnis ist zu-

sätzlich in der Begründung zu ergänzen. 

5.17 Verkehrslärm 

Auf Seite 43 der Begründung wird unter dem Punkt „Verkehrs-

lärm“ angeführt, dass in direkter Nähe zur Schlutuper Straße öst-

lich des Geltungsbereiches Beurteilungspegel von bis zu 65,5 

dB(A) tags und bis zu 56,5 dB(A) nachts berechnet worden sind 

und somit die „juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheits-

gefährdung nach Rechtsprechung von 70 dB(A) tags und 60 

dB(A) nachts nicht erreicht wird“. Der Immissionsschutz weist 

aber darauf hin, dass Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung 

(u.a. Studien des Umweltbundesamtes) besagen, dass ab einer 

Dauerbelastung (chronischer Lärmstress) von 65 dB(A) tags und 

55dB(A) nachts das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen 

steigt. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Lärmaktions-

planung der Hansestadt Lübeck bei der Betroffenheitsanalyse 65 

dB(A) tags und 55 dB(A) nachts als Schwellenwerte für eine po-

tenzielle Gesundheitsgefährdung ausgewählt. Da die Beurtei-

lungspegel im straßenzugewandten Plangebiet im oberen 

Grenzbereich dieser Werte liegen bzw. diese leicht überschrei-

ten, bittet der Immissionsschutz in der Begründung um einen ent-

sprechenden Hinweis auf die zuvor genannten Schwellenwerte. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend ange-

passt. 

berücksichtigen 

Nr. 6 HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Untere Bodenschutzbehörde, untere Wasserbehörde (Schreiben vom 

10.01.2021, 17.02.2021 und 26.02.2021) 

6.1 Schlutuper Straße 35 Kontamination 

Von der ehemaligen Eigentümerin des Grundstückes Schlutuper 

Straße 35 wurde eine ergänzende Untersuchung zu Gefahren-

abschätzung und Sanierungsuntersuchungen beauftragt und 

durchgeführt. Diese Untersuchung hat ergeben, dass eine Ge-

fährdung gemäß BBodSchG bezogen auf den Wirkungspfad Bo-

den-Grundwasser vorliegt. Somit ist die Kontamination zu sanie-

ren oder zu sichern. Da der kontaminierte Bereich zurzeit nicht 

Die derzeitigen Grundstückseigentümer:innen und Bauherr:in-

nen haben zugesichert, eine Sanierungsplanung zu beauftragen 

und diese mit der uBB abzustimmen. Die Sanierung der Altlasten 

muss vor der Fassung des Satzungsbeschlusses mittels städte-

baulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB oder Sanierungsvertrag 

nach dem BBodSchG vertraglich gesichert werden. Da sich die 

Erstellung und Absicherung des Sanierungskonzeptes verzögert 

berücksichtigen 
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überbaut aber versiegelt ist, besteht momentan keine Gefähr-

dung z.B. durch Direktkontakt und durch möglichen Ausgasung 

von MKW gegenüber dem Wirkungspfad Boden–Mensch. Das 

könnte sich aber durch die gewünschte Folgenutzung ändern. Im 

nächsten Schritt muss (zeitnah) eine detaillierte Sanierungspla-

nung erfolgen. Das Vorgehen ist im Vorwege mit der Unteren Bo-

denschutzbehörde der Hansestadt Lübeck (uBB) abzustimmen. 

hat, wird das Grundstück aus dem Planumgriff des Bebauungs-

planes ausgegliedert und das erforderliche Planungsrecht in ei-

nen gesonderten Bebauungsplanverfahren – Bebauungsplan 

07.31.00 Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld geschaffen. 

 

6.2 Schlutuper Straße Kleingartengelände 

Die bisherige Stellungnahme der uBB hat weiterhin ihre Gültig-

keit.  

Es werden hier nur die Ausführungen der Stellungnahme wieder-

gegeben, die nicht bereits im Rahmen der vorherigen Beteili-

gungsschritte berücksichtigt wurden und dem Bauausschuss be-

reits im Rahmen der Beschlussvorlage zur Fassung des Ausle-

gungsbeschlusses vorlagen.  

Kenntnisnahme 

6.3 Oberbodenmischproben 

Das Flurstück (Gemarkung St. Gertrud, Flur 12, Flurstück 50/3) 

besteht aus einem ehemaligen Kleingartengelände. Das Klein-

gartengelände muss nach Rückbau der Gebäude von einem 

Sachverständigen gemäß §18 BBodschG besichtigt werden. Auf 

der Fläche sind Oberbodenmischproben gemäß BBodSchV zu 

nehmen und entsprechend der geplanten Nutzung auszuwerten. 

(z.B. Spielplatz, Wohnnutzung, Grünfläche) 

 

Das Ingenieurbüro Sachverständigen Ring Mücke GmbH wurde 

beauftragt, eine orientierende Untersuchung nach § 2 Nr. 3 

BBodSchV durchzuführen. Im Rahmen der Untersuchung wur-

den Oberboden-Mischbeprobungen durchgeführt und auf PAK, 

Schwermetalle, Holzschutzmittel und Pestizide analysiert. Dazu 

wurde die Fläche in Quadranten von jeweils 1.000 m² aufgeteilt. 

Lediglich in einem Quadranten wurden Überschreitungen der 

zulässigen Werte festgestellt, so dass hier ein Austausch der 

belasteten Bodenbereiche empfohlen wird. Davon abgesehen 

konnten keine schädlichen Bodenveränderungen gemäß 

BBodSchG festgestellt werden. 

Der Bodenaustausch wurde bereits im Rahmen der Beseitigung 

der ehemaligen Kleingärten durchgeführt. 

 

Für den B-Plan: berücksichtigen 

 

Für die FNP-Änderung: berücksichtigen 

berücksichtigen 
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6.4 Wasserwirtschaftlicher Begleitplan 

Aus Sicht der unteren Wasserbehörde kann keine Stellung-

nahme zum Bebauungsplan abgegeben werden, solange der 

wasserwirtschaftliche Begleitplan nicht vollständig vorliegt. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde ein wasserwirt-

schaftlicher Begleitplan beauftragt und durch das Ingenieurbüro 

IPP erarbeitet. Das Gutachten wurde zur Behördenbeteiligung 

gemäß § 4 (2) BauGB in zwei Teilen zur Verfügung gestellt. Die 

Kapitel zu Sonderbauteilen, die Berechnung nach A-RW 1 des 

Landes Schleswig-Holstein, der Überflutungsnachweis nach DIN 

EN 752 und die Zusammenfassung des Berichtes fehlen in dem 

Gutachten, da sie aus zeitlichen Gründen leider noch nicht bear-

beitet werden konnten. Der wasserwirtschaftliche Begleitplan 

wurde ergänzt. Daneben wurde die Regenwasserbehandlung im 

nördlichen Teilbereich nach Abstimmung mit der unteren Was-

serbehörde und den Entsorgungsbetrieben der Hansestadt 

Lübeck angepasst. Die Inhalte können einem den wasserwirt-

schaftlichen Begleitplan ergänzenden Vermerk entnommen wer-

den. Der Bebauungsplan wurde um erforderliche Festsetzungen 

ergänzt.  

Kenntnisnahme 

Nr. 7 HL, Entsorgungsbetriebe Lübeck EBL (Schreiben 25.02.2021) 

7.1 Redaktionelle Änderungen 

Da das gesamte Niederschlagswasser im Plangebiet versickert 

werden soll, sind dazu Festsetzungen im Bebauungsplan zu tref-

fen. Die Hansestadt Lübeck ist Abwasser- und Abfallbeseiti-

gungspflichtig und hat diese Aufgaben auf die Entsorgungsbe-

triebe übertragen. Daher sind Rechte für öffentliche Entsor-

gungsleitungen grundsätzlich für die Hansestadt Lübeck (Entsor-

gungsbetriebe) auszuweisen, gleiches gilt für Fahrrechte zu 

Gunsten der Abfallentsorgung. Redaktionell sollte Müllentsor-

gung durch Abfallentsorgung ersetzt werden. Papier, Glas und 

Altkleider sind Wertstoffe, diese Bezeichnung ist ebenfalls zu be-

nutzen. 

Zwischenzeitlich wurde das wasserwirtschaftliche Konzept da-

hingehend überarbeitet, dass die Abwasserbeseitigungspflicht 

auf sämtlichen privaten Grundstücken auf die Eigentümer:innen 

bzw. Nutzer:innen übertragen wird. Die Entwässerung der öffent-

lichen Verkehrsflächen wird getrennt von der privaten Entwässe-

rung über Retentionstiefbeete bzw. Retentionsbaumscheiben 

sowie straßenbegleitende Rinnen in die mittlere Grünachse ge-

führt. Die Regenwasserbehandlung erfolgt also über Mulden 

bzw. Rigolen-Systeme und wird für jedes Teileinzugsgebiet so-

wie die Verkehrsflächen dezidiert bestimmt und entsprechend im 

Bebauungsplan festgesetzt. 

Die redaktionelle Änderung wird übernommen. 

berücksichtigen 

7.2 Niederschlagswasser 

In der Planzeichnung sind die Flächen, die für die Versickerung 

Im wasserwirtschaftlichen Begleitplan bzw. in der Überarbeitung 

wurden die Versickerungsflächen bestimmt und in den Bebau-

ungsplan übernommen. Die betroffenen Stellplatzflächen und 

berücksichtigen 
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vorgesehen sind auch als solche darzustellen. Der Flächenbe-

darf ist im wasserwirtschaftlichen Begleitplan zu ermitteln und in 

der Planzeichnung darzustellen. Das gilt sowohl für die Straßen-

regenentwässerung in Form von Retentionstiefbeeten als auch 

für die einzelnen Baugrundstücke. 

Im Bereich der WA 8, 12, 13 und 14 sind dafür, wie im Vorwege 

besprochen, die Parkplatzflächen gleichzeitig als Flächen für die 

Versickerung auszuweisen, (vergl. B-Plan Bornkamp/Schären-

weg) 

Wenn die öffentliche Grünfläche ÖG1 ebenfalls zur Versickerung 

des auf den Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers 

erforderlich ist, sind diese Flächen ebenfalls als Flächen für Re-

genwasserversickerung auszuweisen. 

Im SO 2 ist zu prüfen, ob bei einer GRZ von 0,8 überhaupt Flä-

chen für die vom Retentionsgründach abfließenden Nieder-

schlagsmengen vorhanden sind. Hier ist gegebenenfalls das pri-

vate Grün ebenfalls als Fläche für Versickerung auszuweisen. 

Grünflächen bekommen eine überlagernde Festsetzung Stell-

platzfläche bzw. Grünfläche und Retentionsfläche jeweils zu-

gunsten der privaten Eigentümer:innen bzw. der öffentlichen 

Straßenflächen. Wie angeregt wird die private Grünfläche nörd-

lich des Parkhauses zur Regenwasserrückhaltung genutzt und 

entsprechend ausgewiesen. 

 

Der Hinweis zum Sondergebiet wird in einem gesonderten Be-

bauungsplanverfahren geprüft. 

7.3 Notwasserwege 

Die Baugrundstücke 13 und 43 sind bei Starkregenereignissen 

durch das von den Straßenflächen oberirdisch abfließende Nie-

derschlagswasser überflutungsgefährdet. Hier sind auf den pri-

vaten Flächen zwischen 42 und 43 sowie neben 13 Notwasser-

wege vorzusehen. (Breite mind. 1,50 m) Diese Flächen müssen 

von einer Bebauung auch mit Nebengebäuden freigehalten wer-

den. 

Die Notwasserwege sind zur Sicherstellung eines schadlosen 

Abflusses des Regenwassers erforderlich und werden entspre-

chend in den Bebauungsplan übernommen.  

berücksichtigen 

7.4 Geh- Fahr und Leitungsrechte 

In den Wegeflächen im Bereich der WA 12, 13 und 14 sind GFL 

zu Gunsten der Entsorger vorgesehen. Da es sich bei den Ent-

sorgungsleitungen um private Anlagen handelt, sind GFL zu 

Gunsten der öffentlichen Entsorgung nichtzutreffend. Hier sind 

Rechte zu Gunsten der privaten Anlieger vorzusehen. 

In den genannten Wohngebieten sind Geh- und Leitungsrechte 

für die Anlieger:innen erforderlich, die Nutzung für die öffentliche 

Entsorgung ist nicht erforderlich, die Festsetzung wird entspre-

chend angepasst. 

berücksichtigen 
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7.5 Abfallentsorgung 

Die Verkehrsfläche vor den Baugrundstücken 44 und 45 werden 

die Entsorgungsbetriebe nicht befahren können, da dort keine 

Wendemöglichkeit besteht, daher sind auch hier die Entsor-

gungsträger rauszunehmen. Das gilt auch für die Fläche vor den 

Grundstücken 24, 25, 26 und 27. Im Bereich der mit Fahrzeugen 

der Entsorgungsbetriebe befahrbaren öffentlichen Straße müs-

sen dann Flächen für das Abstellen von Abfallbehältern ausge-

wiesen werden. 

Alternativ müssten Wendeanlagen mit entsprechenden Abmes-

sungen geschaffen werden. 

Die Verkehrsfläche dient der Erschließung der Baugrundstücke 

von zwei Doppelhäusern und eines Reihenhauses im nördlichen 

Bereich und drei Doppelhäusern im südlichen Bereich. Da die 

Erschließungsfläche von 12,0 m im Süden und 11,0 m (plus 

Grünfläche) im Norden und die Entfernung gering ist, können die 

Mülltonnen am Tag der Abholung am Rand der Ringerschließung 

aufgestellt werden. Für einen Wenderadius für ein dreiachsiges 

Müllfahrzeug mit einem erforderlichen Durchmesser von 18,0 m 

ist die Fläche nicht ausreichend. Die Flächen entsprechend aus-

zuweiten würde den Verzicht von zwei Doppelhäusern bedeuten 

und stellt aufgrund der großen Nachfrage keinen Lösungsansatz 

dar. 

Kenntnisnahme 

7.6 Schmutzwasser 

Für die Schmutzwasserableitung aus dem Plangebiet ist eine öf-

fentliche Pumpstation erforderlich. Die Fläche ist ausreichend 

groß vorzusehen (mind. 150 m², da das Eckgrundstück einen un-

günstigen Zuschnitt hat), um die erforderlichen Arbeiten an den 

Anlagen auf dem Grundstück auszuführen. Dieser Arbeiten müs-

sen teilweise mit Hilfe von großen Fahrzeugen (Saugewagen) 

ausgeführt werden. Eine Aufstellung auf der öffentlichen Fläche 

würde im Kreuzungsbereich zur Schlutuper Straße zu Behinde-

rungen führen. 

Im Bebauungsplan sind nebeneinander Flächen für das Aufstel-

len von Wertstoffcontainer und für die Unterbringung der 

Schmutzwasser-Pumpstation vorgesehen. In Berücksichtigung 

der Stellungnahme werden die Flächen getauscht, so dass Ar-

beiten mit dem Saugewagen nicht zu Behinderungen im Kreu-

zungsbereich führen. 

berücksichtigen 

7.7 Niederschlagswasser Versickerung 

Im Plangebiet ist eine Versickerung des Niederschlagswassers 

vorgeschrieben. Dieses ist im B-Plan festzusetzen. Dieses ist 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB - Besonderer Nutzungszweck von 

Flächen und § 9 Abs. 1 Nr. 14- BauGB - Flächen für die Versi-

ckerung von Niederschlagswasser Außerdem ggfs. Festsetzun-

gen gemäß § 9 Abs. Nr. 20 BauGB – Maßnahmen zum Schutz , 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

vorzunehmen. 

Nach der abgestimmten Überarbeitung und Fertigstellung des 

Regenwasserkonzeptes sind die entsprechenden Festsetzun-

gen zur Rückhaltung und Versickerung von Regenwasser in den 

Bebauungsplan eingeflossen.  

berücksichtigen 
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7.8 Retentionsgründächer 

Die sind mit 8 cm Aufbau festgesetzt. Das ist für eine Rückhal-

tung von Niederschlagswasser nicht ausreichend. Der Dachauf-

bau muss mindestens 15 cm betragen. Diese müssen dann als 

Retentionsgründächer festgesetzt werden.  

Im Bebauungsplan ist die minimale Dicke des Substrataufbaus 

mit mindestens 8 cm festgesetzt. Der künstliche Aufbau zur Spei-

cherung von Regenwasser ist unabhängig davon zu addieren. 

Zur Konkretisierung der Festsetzung wird statt der Dicke des ge-

samten Dachaufbaus die Kapazität der Rückhaltung in Form der 

Reduzierung des Regenwasserabflusses ergänzt. Auf eine Fest-

setzung der Höhe des gesamten Dachaufbaus wird verzichtet, 

da hier das Rückhaltevolumen bestimmt werden soll, welches je 

nach Hersteller:in unabhängig von der Dicke des gesamten 

Dachaufbaus variiert. Die Dächer sind bereits als Retentionsdä-

cher festgesetzt. 

teilweise berücksichti-

gen 

7.9 Schmutzwasserbeseitigung 

Die Schmutzwasserbeseitigung kann nicht im Freigefälle erfol-

gen, daher ist auch die Fläche für Abwasseranlagen-Schmutz-

wasserpumpwerk textlich festzusetzen.  

Es ist eine entsprechende Fläche in der Planzeichnung als Flä-

che für Ver- und Entsorgungsanlagen – Schmutzwasser berück-

sichtigt. Eine weitere Konkretisierung als textliche Festsetzung ist 

planungsrechtlich nicht erforderlich. 

teilweise berücksichti-

gen 

7.10 Abwasserpumpwerkes 

Die Notwendigkeit des Abwasserpumpwerkes ist in der Begrün-

dung ausführlicher zu beschreiben. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird wie folgt ergänzt: 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennverfahren. 

Hinsichtlich der schmutzwasser-technischen Erschließung ist 

eine Anbindung an das bestehende Schmutzwassernetz in der 

Schlutuper Straße erforderlich. Aufgrund der Topographie ist es 

voraussichtlich nicht möglich, das Gebiet im Freigefälle anzu-

schließen. Im Nordwesten des Bebauungsplangebiets wird eine 

Fläche für eine öffentliche Pumpstation vorgesehen, die direkt an 

die Haupterschließung angebunden ist. 

berücksichtigen 

7.11 Behandlung Regenwasser 

In der Begründung sind die Auflagen zur Entwässerung bezüg-

lich der Versickerung des Niederschlagswassers eindeutiger zu 

beschreiben. Eine Aussage, dass eine Versickerung auf den 

Grundstücken angedacht ist, ist in diesem Falle nicht ausrei-

chend, da die gesamte Erschließung nur auf Basis einer dezent-

ralen Versickerung gesichert ist. Sofern die vollständige Versi-

Der wasserwirtschaftliche Begleitplan wurde mittlerweile in Ab-

stimmung mit den Entsorgungsbetrieben Lübeck und der unteren 

Wasserbehörde überarbeitet. Wie angeregt wird eine entspre-

chende Beschreibung des Regenwasserkonzeptes in der Be-

gründung zum Bebauungsplan übernommen. 

berücksichtigen 
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ckerung des Niederschlagswassers auf den jeweiligen Grundstü-

cken erfolgt, wird keine RW-Kanalisation hergestellt und die Nie-

derschlagswasser-Beseitigungspflicht auf den jeweiligen Eigen-

tümer übertragen. Damit entfällt ein Anschluss- und Benutzungs-

recht für RW. Dies ist in der Begründung zu erläutern und dann 

auch so festzusetzen. 

7.12 Entwässerungstrasse mittige Grünachse 

In der Begründung zum Bebauungsplan (Pkt. 5.6.3) wird ausge-

führt, dass die Entwässerungstrasse zum Transport des Regen-

wassers in der mittleren Grünachse als besonderes Gestaltungs-

element oberirdisch verlaufen soll. Aus Sicherheitsgründen darf 

die Einstauhöhe maximal 30 cm betragen. Die vorhandenen 

Fußwege sind so anzulegen, dass im Fall eines Regenereignis-

ses keine Einschränkungen der Benutzbarkeit der Wegebezie-

hung entstehen.“ Diese Aussage muss geprüft und nachgewie-

sen werden, da das Gefälle des Geländes eine komplette Ablei-

tung des Niederschlagswassers von der Straße in die Mulde 

nicht zulässt. Die nördlichen Straßen liegen tiefer als die Mulde. 

Das Regenwasser, welches auf den öffentlichen Straßen anfällt, 

wird in einem ersten Schritt in Retentionstiefbeeten und Retenti-

onsbaumscheiben gesammelt, bei Bedarf in eine straßenbeglei-

tende Rinne eingeleitet und dann in der Mulde versickert. Bei ho-

hem Wasseranfall wird es (statistisch einmal jährlich) in den land-

schaftsbeschützen Bestandteil abgeführt. Die Berechnungen 

können dem wasserwirtschaftlichen Begleitplan entnommen 

werden. 

Die nördliche Erschließungsachse erhält ebenfalls Retentions-

tiefbeete, Retentionsbaumscheiben und Rinnen. Wenn erforder-

lich wird es anschließend in den landschaftsgeschützen Be-

standteil eingeleitet. Die Details hierzu können dem Vermerk zur 

Überarbeitung des wasserwirtschaftlichen Begleitplans entnom-

men werden. 

berücksichtigen 

7.13 Schmutzwasserentsorgung 

Es fehlen Angaben zu den geplanten EW Werten (Einwohner-

werten) und deren Umrechnung nach EW-Werten. Dies ist für 

den Schmutzwasseranfall entscheidend. 

Die Einwohner:innenwerte können aus den Wohneinheiten er-

mittelt werden, die unter Pkt. 7.1 Auswirkungen auf die Wohn-

raumversorgung – Zusätzliche Wohneinheiten – entnommen 

werden können. 

Kenntnisnahme 

7.14 Straßenraum 

Im Straßenraum sollen großkronige Bäume gepflanzt werden. 

Die Vereinbarkeit mit den Retentionstiefbeeten (Wartung, Bo-

denaustausch, etc.) und den SW-Kanälen und Hausanschluss-

leitungen in der Straßenverkehrsfläche, zumal die Straße auch 

noch verschwenkt werden soll, ist zu prüfen und zu berücksichti-

gen. 

Die Straßenbäume werden nach den entsprechenden Vorschrif-

ten fachgerecht gepflanzt. Die detaillierte Planung erfolgt im Rah-

men der Ausführungsplanung in Abstimmung mit der unteren 

Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde. 

Kenntnisnahme 
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7.15 Abwasserbeseitigungspflicht 

In der Begründung zum Bebauungsplan (Pkt. 5.4.3) wird be-

schrieben, dass die Abwasserbeseitigungspflicht, für die privaten 

Grundstücke auf die Grundstückeigentümer übertragen wird, da 

höhenmäßig kein Anschluss an das öffentliche Netz möglich ist. 

Zur Grundstücksentwässerung, welche vorrangig die Dachflä-

chen betrifft, ist ein unterirdisches Rigolen-System denkbar. Die 

Abflüsse der Dachflächen sind nur gering durch die Luft ver-

schmutzt, daher ist diese Versickerungsanlage ohne vorherige 

Behandlungsmaßnahme zulässig“. 

Höhentechnische wäre ein Anschluss für RW möglich, das Prob-

lem stellt die Vorflut (Medebek) dar, da das Gewässer bereits 

jetzt überlastet ist. Zudem ist der Erlass A-RW1 anzuwenden. 

Danach muss das Niederschlagswasser auf den Grundstücken 

selber versickert werden. Der Grünstreifen in der Mitte des B-

Plangebietes müsste als private Fläche ausgewiesen werden. 

Die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht für Regen-

wasser benötigt die Zustimmung der Wasserbehörde. Dazu 

muss eindeutig nachgewiesen werden, dass eine Versickerung 

vor Ort in dem dazu nötigen Umfang erfolgen kann. 

In dem aktuellen Bearbeitungsstand und aus den dargelegten 

Gründen, muss die Erschließung, aus entwässerungstechni-

scher Sicht, aktuell als nicht gesichert angesehen werden. 

Der wasserwirtschaftliche Begleitplan wurde mittlerweile in Ab-

stimmung mit den Entsorgungsbetrieben Lübeck und der unteren 

Wasserbehörde überarbeitet. Wie angeregt wird eine entspre-

chende Beschreibung des Regenwasserkonzeptes in der Be-

gründung zum Bebauungsplan übernommen. Daneben werden 

erforderliche Festsetzungen in den Bebauungsplan übernom-

men. Das Entwässerungssystem ist mit den entsprechenden 

Fachbehörden abgestimmt. Damit sind alle Maßnahmen zur Si-

cherung der wassertechnischen Erschließung passend, um das 

Wasser auf den jeweiligen Baugrundstücken zurückzuhalten, zu 

verdunsten bzw. zu versickern. 

Sobald Regenwasser, welches auf einer privaten Fläche anfällt, 

in den mittigen Grünstreifen eingeleitet würde, handelt es sich um 

eine Entwässerungsanlage, für die die EBL zuständig wäre. Die 

EBL zäunt grundsätzliche alle Entwässerungsanlagen ein. Da 

aber die Einzäunung des mittigen Grünstreifens städtebaulich 

nicht tragbar ist, erfolgt eine strikte Trennung zwischen Regen-

wasser, welches auf privaten und welches auf öffentlichen Flä-

chen anfällt. In den mittigen Grünstreifen wird nur Regenwasser 

eingeleitet, welches auf den öffentlichen Straßen und Plätzen an-

fällt. Damit verbleibt die Fläche in der Verwaltung des Bereiches 

Stadtgrün und Verkehr und wird nicht eingezäunt.  

berücksichtigen 

Nr. 8 HL, Bereich 4.041 Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 23.02.2021) 

8.1 Frei- und Rückzugsflächen 
Aus Sicht der Bereichs Jugendarbeit ist zu prüfen, ob genügend 

Frei- und Rückzugsflächen unbebaut bleiben, die von Kindern- 

und Jugendlichen für informelle Treffen und Rückzugorte in der 

Freizeit genutzt werden können. Die öffentlichen Flächen sollen 

Aufenthalts- bzw. Betätigungsmöglichkeiten für ältere Jugendli-

che bieten. 

Der das geplante Wohngebiet umgebende Grüngürtel und der 

bestehende Bolzplatz bieten ausreichend Aufenthaltsräume und 

Rückzugsräume für Jugendliche.  

berücksichtigen 
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8.2 Wohnraumbedarf 
Der Bereich Familienhilfen / Jugendamt weist auf den Bedarf an 

kleinen Wohnungen für junge Erwachsene (Einzelpersonen), die 

im Rahmen der Verselbständigung in eigenen Wohnraum ziehen 

als auch für Alleinerziehende mit Kindern, die im Anschluss an 

einen stationären Aufenthalt in einer Mutter/Kind-Einrichtung 

Wohnraum benötigen. 

Der mit dem Team Wohnraumförderung abgestimmte Woh-

nungsmix für den sozialen Wohnungsbau sieht entsprechende 

Wohnungen vor. Der Wohnungsmix wird im Rahmen der Grund-

stückverkäufe vertraglich gesichert. 

berücksichtigen 

Nr. 9 HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege (Schreiben vom 23.02.2021) 

9.1 Archäologische Untersuchung 

In Berücksichtigung der Stellungnahme der Abteilung Archäolo-

gie wird nach Beräumung der Kleingartenanlage über die KWL 

eine archäologische Voruntersuchung (Baggerprospektion) 

durchgeführt werden. Das Plangebiet soll dafür ab Mitte April 

2021 zur Verfügung stehen. Die Voruntersuchungen werden 

etwa 6 Wochen in Anspruch nehmen. Sollten bei den Vorunter-

suchungen archäologische Kulturdenkmale nach § 2 Denkmal-

schutzgesetzt Schleswig-Holstein (DSchG S-H), ist gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen zu verfahren. 

Eine Entscheidung über weitere Maßnahmen kann erst nach er-

folgter Voruntersuchung erfolgen. Ggf. sind archäologische Aus-

grabungen durchzuführen. Werden umfangreichere archäologi-

sche Untersuchungen, Bergungen, Dokumentationen und Veröf-

fentlichungen notwendig, ist der Träger des Vorhabens im Rah-

men des Zumutbaren gem. § 14 DSchG S-H zur Deckung der 

Gesamtkosten verpflichtet. 

Vor Bodeneingriffen ist die rechtzeitige Information der Oberen 

Denkmalschutzbehörde zwingend erforderlich. 

Die archäologische Untersuchung ist bereits erfolgt, gegen die 

Bebauung des Plangebietes bestehen aus Sicht der archäologi-

schen Denkmalpflege keine weiteren Bedenken. Da das Areal 

nicht flächendeckend untersucht wurde, ist jedoch das Vorhan-

densein einzelner archäologischer Funde nicht auszuschließen. 

Daher sind eventuelle weitere archäologische Untersuchungen 

bei Baumaßnahmen einzuplanen. Vor Bodeneingriffen ist eine 

rechtzeitige Benachrichtigung des Bereichs Archäologie und 

Denkmalpflege erforderlich. Dieses Erfordernis ist unter „Hin-

weise“ aufgenommen.  

Kenntnisnahme 

Nr. 10 HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 24.02.2021) 

10.1 Flächenbilanz Die Flächenbilanz wird unter Pkt. 5.1 in der Begründung zum Be-

bauungsplan entsprechend ergänzt. 

berücksichtigen 
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Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Differenzierung 

der privaten und öffentlichen Grünflächen in der Flächenbilanz 

unter Pkt. 5.1 in der Begründung zum Bebauungsplan. 

10.2 Retentionsbeete 

In der Begründung unter Punkt 5.4.3 Regenwasserbehandlung 

steht: „Retentionstiefbeete liegen unter dem Straßenniveau und 

werden zum Beispiel durch Schlitzborde mit überschüssigem 

Wasser von der Fahrbahn beschickt. Das Niederschlagswasser 

sammelt sich im Beet und versickert von dort nach und nach. 

Wichtig ist eine Bepflanzung mit Pflanzen welche gut Staunässe 

abkönnen. Geneignet wären unter anderem Birken, Feldahorn, 

Schneeball, Holunder und Sumpfdotterblumen.“ Der Bereich 

Stadtgrün und Verkehr führt aus, dass sich das Klima zu Klima-

extremen hin entwickelt. Deswegen wird es neben den Starkre-

genereignissen auch zu Trockenperioden kommen. Straßenbe-

gleitgrün, wenn es in Retentionsbeeten steht, sollte daher für ei-

nen wechselfeuchten Standort geeignet sein, und nicht für 

Staunässe. Die Pflanzenbeispiele sind anzupassen. 

Der zitierte Vorschlag zur Bepflanzung der Retentionstiefbeete 

ist lediglich ein beispielhafter Vorschlag im wasserwirtschaftli-

chen Begleitplan. Die Bepflanzung der Retentionstiefbeete wird 

im Rahmen der Realisierungsplan vom Bereich Stadtgrün und 

Verkehr in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde be-

stimmt. 

berücksichtigen 

10.3 Regenwasserbehandlung 

In der Begründung unter Punkt 5.4.3 Regenwasserbehandlung 

steht: „Beispielsweise im Bereich, wo sich die Gehwege im Grün-

streifen kreuzen, können Wasserspielplätze für Kinder integriert 

werden. Die Spielplätze führen das Wasser in gepflasterten Rin-

nen zu den Wasserspielgeräten, wie Schrauben und Becken. 

Von den Spielplätzen läuft das zugeleitete Regenwasser dann 

weiter zum Versickern in die angrenzenden Mulden.“ 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr führt aus, das Im Bereich von 

Regenwassermulden insbesondere bezogen auf Starkregener-

eignissen zum Schutz der Kinder keine Spielplätze liegen sollten. 

Deswegen wird angeregt das Spielplatz-Symbol am tiefsten 

Punkt der Retentionsfläche zu entfernen und den Textteil ent-

sprechend umzuformulieren. 

Es wird kein Spielplatz im Bereich von überflutungsgefährdeten 

Flächen geplant. An den Kreuzungspunkten könnten gepflasterte 

Rinnen oder ähnlich gestaltete Flächen angeordnet werden, die 

die geplante Regenwasserbewirtschaftung u.a. für Kinder sicht-

bar macht, der Begriff Spielplatz ist hier nicht richtig angebracht, 

die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend ange-

passt. Die Ausführung der Entwässerungsmulde wird bezüglich 

der benötigten Fläche und Rückhalteanforderung im Bebauungs-

plan festgesetzt, die differenzierte Ausführungsplanung wird im 

Rahmen der Realisierung der Erschließungsmaßnahmen durch 

den Bereich Stadtgrün und Verkehr mit dem Erschließungsträger 

KWL abgestimmt. 

Im nördlichen Grüngürtel wird auf einen Kinderspielplatz neben 

dem Notwasserweg verzichtet. 

berücksichtigen 
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10.4 Abgegrenzte Spielbereiche 

In der Begründung unter Punkt 5.5.1 steht: „Um bezüglich der 

Entwässerungsfunktion Gefährdungen für spielende Kleinkinder 

zu verhindern, sollen kleine abgeschlossene d.h. durch Hecken 

abgegrenzte Bereiche mit Spielgeräten vorgesehen werden.“ 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr lehnt diese Spielbereiche ab. 

Die Kommune hat keine Verpflichtung, Spielbereiche im öffentli-

chen Raum für Kleinkinder zu schaffen. Außerdem behindern 

Hecken zwar Kinder, um hindurchzulaufen, aber Wasser wird 

von Hecken nicht abgehalten. Im Gegenteil, die Sicht auf die Mul-

den wird behindert, um ggf. ankommendes Wasser frühzeitig zu 

erkennen. 

Gemeint sind kleine Kinder im Vorschulalter zwischen drei und 

sechs Jahren. Für diese Altersgruppe ist ein Spielplatzangebot 

erforderlich. Die mittige Grünachse soll neben der Entwässe-

rungsfunktion als Grünfläche hergerichtet und genutzt werden. 

Die Mulden für die Regenwasserbehandlung erstrecken sich da-

bei nicht auf die gesamte Grünfläche, so dass ausreichend Platz 

zum Spielen, Verweilen usw. verbleibt. Dabei könnte die Pflan-

zung von Hecken, die kleine abgeschlossene Bereiche bilden, 

eine Form der Gestaltung sein. Es war jedoch selbstverständlich 

nicht vorgesehen, diese in überschwemmungsgefährdete Berei-

che zu platzieren. Die detaillierte Ausführungsplanung zur Her-

richtung der Grünfläche wird im Rahmen der Realisierung der Er-

schließungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Bereich Stadt-

grün und Verkehr festgelegt. 

Kenntnisnahme 

10.5 Alleebäume 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert gemäß der Lübecker 

Richtlinie zur Pflanzung von Straßenbäumen für die 33 Ersatz-

pflanzungen der 12 zu fällenden Linden einen Mindeststammum-

fang von 18/20 cm statt des festgesetzten Stammumfanges von 

12/14 cm. Außerdem ist der Begriff „einheimische“ zu streichen, 

da die meisten einheimischen Gehölze durch die extremen 

Standortbedingungen an innerörtlichen Straßen nicht oder nur 

mit großen Einbußen wachsen. Ausschlaggebend ist an Straßen 

ausschließlich die jeweils zu analysierenden Standortbedingun-

gen. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf den landschaftsplanerischen 

Fachbeitrag, der die Grundlage für die im Bebauungsplan zu tref-

fenden Festsetzungen bildet. Die Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes sehen für die Alleebäume einen Stammumfang von 

mindestens 20 cm vor und beinhalten das Wort heimisch nicht. 

Insofern ist die Stellungnahme bereits berücksichtigt.  

berücksichtigen 

10.6 Spielplatzbedarf 

In der Begründung unter Punkt 7.2.1 wird ein zusätzlicher Spiel-

platzbedarf beschrieben, der im Bereich des Grüngürtels zum 

geschützten Landschaftsbestandteil untergebracht werden soll. 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Fläche am tiefsten 

Punkt der Retentionsflächen nicht als Spielplatz auszuweisen. 

Der zu einem Kinderspielplatz aufgewertete Ballspielplatz ist mit 

Im Bebauungsplan 07.32.00 - Schlutuper Straße / Lauerhofer 

Feld werden 270 Wohneinheiten im westlichen Teil vorwiegend 

im Geschosswohnungsbau und 135 Wohneinheiten im östlichen 

Teil vorwiegend in Doppel- und Reihenhäusern planungsrecht-

lich ermöglicht. Aufgrund der zu erwartenden Bewohner:innen-

struktur wird im westlichen Teil von 1,2 Kindern je WE und im 

westlichen Teil von 2 Kindern je WE ausgegangen. Legt man je-

dem Kind einen Bedarf von 10 m² Spielplatzfläche zugrunde, so 

nicht berücksichtigen 
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einem maximalen Abstand von 350 m Luftlinie ausreichend für 

das neue Baugebiet. 

ergibt sich ein Bedarf von rund 6.000 m². Der vorhandene Bolz- 

und Spielplatz hat eine Größe von 6.700 m². Da dieser Bereich 

jedoch auch aus dem Bestand genutzt wird, sollen in den geplan-

ten Grünflächen mittig und im Norden des Plangebietes im Rah-

men der Realisierungsplanung Spielbereiche vorgesehen wer-

den. Da die Grünflächen von der Hansestadt Lübeck selbst ge-

staltet werden, kann auf weitere Festsetzungen im Bebauungs-

plan verzichtet werden. Selbstverständlich werden die Spielflä-

chen nicht innerhalb von Entwässerungsmulden errichtet. 

10.7 Kostenschätzung 

In der Begründung unter Punkt 9.1 zu mittelbaren Kosten wird 

ausgeführt, dass die Kosten für die Herrichtung der öffentlichen 

Grünanlagen und die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen 

inklusive der Flächenbereitstellung im Rahmen der förmlichen 

Behördenbeteiligung geschätzt werden. Der Bereich Stadtgrün 

und Verkehr bemängelt die unpräzise Formulierung hinsichtlich 

einer etwaigen Aufgabenzuordnung und weist daraufhin, dass 

vom Bereich Stadtgrün und Verkehr keine Kostenschätzungen 

vorgenommen werden. Die Erschließung soll gem. Ausführun-

gen in der Begründung durch KWL GmbH erfolgen. Von der KWL 

GmbH werden zur Erstellung der Entwurfsunterlagen fachkun-

dige Planungsbüros zu beauftragen sein, welche im Rahmen ih-

rer Fachplanung Kostenschätzungen vornehmen. 

Die in der Begründung angegebenen Kosten basieren auf einer 

Kostenschätzung eines beauftragten Ingenieurbüros sowie den 

Erfahrungswerten der KWL, die regelmäßig Erschließungsmaß-

nahmen für die HL durchführt. Eine Begründung zum Bebau-

ungsplan setzt sich mit den städtebaulichen Zielen der Planung 

und den darauf basierenden Festsetzungen auseinander, die An-

gabe von Kosten bezieht sich ebenfalls auf die Bodenordnung 

und soll lediglich belegen, dass die Belange der Wirtschaftlichkeit 

ausreichend berücksichtigt wurden. 

Kenntnisnahme 

10.8 Unterhaltung Grün- und Verkehrsflächen 

Aufgrund der erhöhten Flächenbilanz für öffentliche Grün- und 

Verkehrsflächen benötigt der Bereich Stadtgrün und Verkehr 

statt der bisher angegebenen zusätzlichen 0,63 Vollarbeitszeit-

kräften aktuell 0,70 Vollarbeitszeitkräfte.  

Die Angabe ist nicht bebauungsplanrelevant. Der Ansatz ist in 

der Haushaltsplanung des Bereiches Stadtgrün und Verkehr zu 

berücksichtigen. 

berücksichtigen 

10.9 Wegeverbindung südöstlicher Spielplatz 

Der dargestellte „Geh- und Radweg in öffentlichen Grünanlagen“ 

wird im Bereich des südöstlichen Spielplatzes durch Baumreihen 

Es handelt sich hier um eine bereits bestehende Wegeverbin-

dung, die von der ehemaligen Kleingartenanlage zum bestehen-

Kenntnisnahme 
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hindurchgeführt. Beim einem Ausbau des Weges wären auf-

grund der Tiefe des Wegeaufbaus die Bäume neben dem Weg 

nicht zu erhalten. 

den Grünzug führt und als Gehrecht im Bebauungsplan eingetra-

gen ist. Ein Ausbau der Wegeverbindung resultiert aus der Fest-

setzung nicht. 

10.10 Straßenbäume 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hält entgegen der Festset-

zung im Bebauungsplan statt 16 cm einen Mindeststammumfang 

von 18-20 cm gemäß der Lübecker Richtlinie zur Pflanzung von 

Straßenbäumen im Wohnquartier für erforderlich. 

Der Mindeststammumfang wird der Anregung folgend von 16 cm 

auf 18 cm in der textlichen Festsetzung vergrößert.  

berücksichtigen 

10.11 Verkehrsgutachten Betrachtung Knotenpunkte 

Bereits am 29.04.2020 sind durch das hiesige Sachgebiet Ver-

kehrseinrichtungen diverse Fragen/Anregungen zum Verkehrs-

gutachten gestellt/gegeben worden. Die Tatsache, dass teilweise 

angrenzende Knotenpunkte nach wie vor nicht im Gutachten be-

trachtet werden, stößt hier auf Unverständnis. Das aktuelle Ver-

kehrsgutachten weist nur bedingt Antworten auf die damaligen 

Fragen auf. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr wiederholt an 

dieser Stelle die seinerzeit aufgeworfenen Fragen mit der Bitte 

um Beantwortung im Verkehrsgutachten:1.) So heißt es auf Seite 

25, dass 65% (Anm.: im aktualisierten Gutachten auf 80 % er-

höht, was von hier aus als realistisch angesehen wird) der Ver-

kehre des Plangebietes den südlichen Teil der Schlutuper Straße 

benutzen. Es wird hinterfragt, warum folgende signalgeregelten 

Knoten gar nicht betrachtet wurden? 

- Waldersee/Wallbrechtstr. 

- Schlutuper Str./Marlistr. 

- Schlutuper Str./Kantstr. 

Die verkehrlichen Auswirkungen eines Bauvorhabens werden in 

einem räumlichen Umgriff betrachtet, der spürbare Auswirkun-

gen erwarten lässt. Eine Zunahme der Gesamtverkehrsstärke 

am Knotenpunkt Schlutuper Straße / Marlistraße von 2 % ist 

keine verkehrlich relevante Veränderung. Aus dem gleichen 

Grund wurde der Knotenpunkt Walderseestraße / Wallbrecht-

straße ebenfalls nicht betrachtet. Der Knotenpunkt Schlutuper 

Straße / Kantstraße wurde nicht betrachtet, weil die Betrachtung 

exemplarisch erfolgte und stattdessen der unsignalisierte Kno-

tenpunkt Schlutuper Straße / Marliring betrachtet wurde. Der 

Knotenpunkt Schlutuper Straße / Kantstraße ist zwar für die Er-

schließung der Einkaufsmärkte wichtig, allerdings werden gem. 

Mobilitätskonzept diese Verkehre ganz überwiegend als Nahmo-

bilität zu Fuß bzw. mit dem Rad abgewickelt. Im Übrigen bleibt 

auch hier die zu erwartende Mehrbelastung mit 6 % deutlich un-

ter einer relevanten Veränderung. 

nicht berücksichtigen 

10.12 Verkehrsgutachten Quell- / Zielverkehr 

In der Verkehrsverteilung in Abb. 15 wird nur der Quellverkehr 

dargestellt, nicht jedoch der Zielverkehr. Warum? Es wäre hilf-

Die Ziel- und Quellverkehre sind grundsätzlich gleich groß, weil 

vereinfachend immer davon ausgegangen wird, dass jeder Weg 

am selben Tag wieder einen Rückweg hat. 

In den Berechnungen zur Verkehrsqualität und zur verkehrlichen 

Leistungsfähigkeit erfolgt allerdings immer eine Betrachtung der 

nicht berücksichtigen 
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reich zu sehen, welche Bestandsbelastungen aus welchem Zeit-

raum vorliegen und was an welchen Stellen an Mehrverkehr er-

zeugt wird. 

morgendlichen und der nachmittäglichen Spitzenstunden, die mit 

den zusätzlichen Verkehren überlagert werden. Die Auswirkun-

gen auf die Verkehrsqualität – auch im Vergleich zur derzeitigen 

Situation – sind ausführlich und damit ausreichend dokumentiert. 

10.13 Verkehrsgutachten Quellverkehr 

Die Verbindung von der Schlutuper Straße - ausgehend vom 

Plangebiet - in Richtung Nordtangente wird gar nicht betrachtet. 

Der Weg über die Arnimstraße wird als nicht realistisch angese-

hen. Hier wird man doch eher den Weg über die Marlistraße wäh-

len. 

In Abb. 15 wird weiterhin davon ausgegangen, dass von der 

Schlutuper Straße 10% des Verkehrs über den Marliring und 5% 

über die Marlistraße abfließen. Auch hier wird der Weg über den 

Marliring als nicht sehr attraktiv angesehen, um in Richtung Nord-

tangente zu fahren (z.T. temporeduziert, schlechte Sichtbezie-

hung an Einmündung Arnimstraße). In der Realität haben wir am 

Knoten Schlutuper Str./Marlistraße zudem einen Rechtsabbie-

geanteil in die Marlistraße Richtung Norden von ca. 21%, daher 

soll die Aufteilung der Quellverkehr an diesen Wert angelehnt 

werden. 

Die Verbindung über die Marlistraße wird durchaus betrachtet, 

allerdings gilt auch hier die Verhältnismäßigkeit: die zusätzliche 

Belastung liegt bei 2 %, so dass sich eine weitere Bemessung 

erübrigt. 

Es geht nicht nur um die Fahrbeziehung zur Nordtangente, son-

dern insgesamt um die Beziehungen im Stadtteil und darüber 

hinaus. Im Übrigen war der ursprünglich von den Gutachtern ge-

wählte Weg über die Arnimstraße, der die Schlutuper Straße 

stadteinwärts entlasten würde, von der Verkehrsplanung der 

Hansestadt Lübeck als unrealistisch dargestellt worden. Der An-

teil der Rechtsabbieger wurde mit 15 % gewählt, die über den 

vorhandenen Rechtsabbiegestreifen abgewickelt werden kön-

nen. Die von den Stellungnehmenden angesprochene Alterna-

tive mit 21 % Rechtsabbieger entlastet die Geradeausrichtung 

und damit den Knotenpunkt insgesamt. Die von den Gutachtern 

gewählte Aufteilung liegt folglich auf der “sicheren Seite”. 

nicht berücksichtigen 

10.14 Verkehrsgutachten Berechnung Knotenpunkte 

Im aktuellen Verkehrsgutachten wird folgende Aussage getätigt: 

„An den beiden äußeren Knotenpunkten (Arnimstraße / Edel-

steinstraße / Wesloer Landstraße / Schlutuper Straße und Mar-

listraße / Walderseestraße/ Schlutuper Straße) beträgt die Zu-

nahme der Fahrten durch die Entwicklung des neuen Quartiers 

nur noch etwa 2 % und liegt damit im Rahmen der allgemeinen 

verkehrlichen Schwankungen.“ Am Knoten Schlutuper 

Straße/Arnimstraße (KP 3) wird die Verkehrszunahme mit 2% 

angegeben und dafür wird auch eine Leistungsfähigkeitsberech-

nung durchgeführt. Am Knoten Schlutuper Straße/Marlistraße er-

folgt dies jedoch nicht. Warum? KP 3 ist in seiner aktuellen Be-

Der Hinweis ist nachvollziehbar und resultiert aus der früheren 

Betrachtung, die deutlich mehr Verkehr über die Arnimstraße ge-

schickt hat. Diese Aufteilung wurde auf Hinweis der städtischen 

Verkehrsplanung geändert. Die ausführliche Betrachtung des 

Knotenpunktes Schlutuper Straße / Arnimstraße ist insofern ein 

Relikt früherer Betrachtungen, schadet aber nicht. Aus gutachter-

licher Sicht ist die detaillierte Betrachtung bei derart geringen Be-

lastungsänderungen nicht notwendig und – der Hinweis sei er-

laubt – fachlich auch sehr unüblich. 

Es ist zwar nicht ganz klar, welcher Knotenpunkt exakt damit ge-

meint ist, der beschriebene Effekt ist aber durchaus nachvollzieh-

bar. Die Qualitätsstufen werden über die mittlere Wartezeit be-

stimmt und die Grenze zwischen den Qualitätsstufen C und D 

nicht berücksichtigen 
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lastung jedoch weitaus weniger kritisch, als der Knoten Schlutu-

per/Marlistraße. Diese Vorgehensweise ist daher nicht nachvoll-

ziehbar. Ebenso ist nicht nachvollziehbar, wie diese Zahlen zu-

stande kommen, denn an keiner Stelle werden Belastungszahlen 

im Bestand dargestellt, so dass nicht einmal einzuschätzen ist, 

um wieviel Verkehr in absoluten Zahlen es sich handelt. So hatte 

der Knoten Schlutuper/Marlistraße in 2017 eine Gesamtbelas-

tung von 33.217 Kfz/24h (das stammt aus einer Verkehrszäh-

lung, die hier nicht dargestellt ist). 2% davon sind 664 Kfz/24h. 

Das sind etwa 60-70 Kfz/h. Das Erschließungsgebiet hat max. 

eine Verkehrserzeugung von 1.200 Kfz/24h, das sind etwa 120 

Kfz/h. 55% davon (Abb. 15) sind 66 Fahrzeuge pro Stunde, die 

in Richtung Schlutuper/Marlistraße abfließen. Das passt also, ist 

aber anhand des Gutachtens nicht nachzuvollziehen. Geht man 

dann noch einen Knotenpunkt weiter und rechnet die 66 Fahr-

zeuge dazu, verschlechtert sich die Qualitätsstufe von C auf D, 

wobei ich hier Zahlen von 2015 zugrunde gelegt habe. Aber auch 

das taucht im Verkehrsgutachten weiterhin nicht auf, was damit 

nur als unvollständig zu bezeichnen ist. 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet um entsprechende 

Überarbeitung des Verkehrsgutachtens dahingehend, dass die 

oben genannten Kritikpunkte im Gutachten aufgeklärt bzw. trans-

parent / nachvollziehbar werden. 

liegt bei signalisierten Knotenpunkten bei einer mittleren Warte-

zeit von 50 Sekunden (Kfz-Verkehr). In den Berechnungen kann 

bereits ein zusätzliches Fahrzeug den Sprung von C nach D be-

wirken. Im Übrigen bezeichnet aber selbst die Qualitätsstufe D 

eine noch ausreichende Verkehrsqualität. 

10.15 Öffentliche Parkplätze 

In der Begründung unter Punkt 5.3.3 wird erklärt, dass öffentliche 

Parkplätze in der Quartiersgarage untergebracht werden sollen. 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr regt an, die Formulierung da-

hingehend etwas zu ändern, weil auch im Querschnitt der Plan-

straße A, im vorgesehenen verkehrsberuhigten Bereich, Park-

plätze angeordnet werden sollen, die der Öffentlichkeit zur Ver-

fügung stehen. 

Es ist nicht vorgesehen, innerhalb der Planstraße A öffentliche 

Parkplätze anzubieten. Die Parkplätze sollen sämtlichst in der 

Quartiersgarage untergebracht werden. Der Bebauungsplan 

setzt grundsätzlich nur die maximale Ausdehnung der Verkehrs-

flächen fest. Die angegebenen Straßen-Querschnitte dienen le-

diglich der Information ohne Normcharakter. So wurde im Rah-

men der Bearbeitung des Verkehrskonzeptes geprüft, ob es 

möglich wäre, auch Parkplätze in der Planstraße unterzubringen; 

falls es sich im Laufe der Zeit und Nutzung der Straße als erfor-

Kenntnisnahme 
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derlich darstellt, wäre eine Anpassung möglich. Um hier Missver-

ständnissen vorzubeugen, werden die entsprechenden Darstel-

lungen korrigiert. 

10.16 Zufahrten Doppelhäuser 

Im bisherigen Planungsprozess zum städtebaulichen Konzept ist 

durch die Beteiligung des hiesigen Bereichs bereits darauf hin-

gewiesen worden, dass es sinnvoll ist, die Zufahrten insbeson-

dere der Doppelhäuser festzulegen. Der Bereich Stadtgrün und 

Verkehr bittet daher um eine entsprechende Festsetzung. 

In Berücksichtigung der Anregung wird die Festlegung der Zu-

fahrtsbereiche zu den am südlichen und nördlichen Plangebiets-

rand gelegenen Doppelhäusern im Bebauungsplan ergänzt.  

berücksichtigen 

10.17 Geh- und Radweg Schlutuper Straße 

Der linksseitige Geh-/Radweg in der Schlutuper Straße (Schnitt 

A-A) wies u.E. in der bisherigen Diskussion eine Breite von 3,50 

m auf. In der aktuellen Darstellung ist er auf 3,00 m reduziert wor-

den. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet um Änderung bzw. 

Begründung, warum dieser von 3,50 m auf 3,00 m reduziert 

wurde. 

Die Darstellung der Straßenquerschnitte ist eine Darstellung 

ohne Normcharakter, ausschlaggebend als Festsetzung ist ledig-

lich die Breite der gesamten Verkehrsfläche. Nach dem zur Infor-

mation beigefügten Regelquerschnitt steht stadtauswärts für 

Fußgänger:innen und Radfahrer:innen eine insgesamt 6,0 m 

breite Fläche zur Verfügung, somit ist die Fläche ausreichend be-

messen. Die exakte Ausbildung des Querschnitts wird hinsicht-

lich des Erhalts möglichst vieler Alleebäume in der Breite etwas 

variieren. Die Umgestaltung der Schlutuper Straße wird im Rah-

men der Ausführungsplanung mit dem Bereich Stadtgrün und 

Verkehr im Detail abgestimmt. 

Kenntnisnahme 

10.18 Retentionstiefbeete 

Die Querschnitte B-B und C-C der Planstraße A wiesen bisher 

kastenförmige Retentionstiefbeete auf. Die jetzige Darstellung 

zeigt Mulden auf, in der Begründung werden jedoch weiterhin 

Retentionstiefbeete mit Schlitzborden beschrieben. Der Bereich 

Stadtgrün und Verkehr bittet, die textlichen Erläuterungen mit der 

zeichnerischen Darstellung in Einklang zu bringen, so dass Flä-

chen für etwaige Bordanlagen in der Querschnittsbreite berück-

sichtigt werden können. 

Die Retentionstiefbeete sind Bestandteil des Entwässerungskon-

zeptes und werden im Rahmen der Ausführungsplanung des Er-

schließungsringes in den Straßenverkehrsentwurf eingefügt. Die 

Bauleitplanung legt diesbezüglich lediglich die Grundlagen fest. 

Die im Bebauungsplan ausgewiesene Fläche mit mindestens 

11,0 m Breite ist ausreichend bemessen, um sowohl die Retenti-

onsbeete aufzunehmen als auch die erforderliche Querschnitts-

breite für die Fahrbahn zu gewährleisten.  

Kenntnisnahme 

10.19 Darstellung Planstraße A Die baulichen Verschwenkungen werden im Rahmen der Aus-

führungsplanung des Erschließungsringes in Abstimmung mit 

Kenntnisnahme 
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Gemäß städtebaulichem Konzept soll die Planstraße A im Be-

reich der vorgesehenen Verkehrsberuhigung zur Geschwindig-

keitsreduzierung baulich verschwenkt / einengt werden. Der Be-

reich Stadtgrün und Verkehr bittet darum, einen weiteren Quer-

schnitt ohne Normcharakter in die Planzeichnung aufzunehmen, 

aus dem etwaige verbleibende Fahrspurbreiten ersichtlich sind. 

dem Bereich detailliert festgelegt. Die Breite der Fahrspur, des 

Fußgängerbereiches und des Grünstreifens wird nicht verändert, 

lediglich der Grünstreifen wird abwechselnd links bzw. Rechts 

geführt.  

Aufgestellt: Lübeck, den 10.03.2022 

Hansestadt Lübeck / Bereich Stadtplanung und Bauordnung / 5.610.4 
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GRZ  0,3 Grundflächenzahl

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Spielplatz

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22  BauGB)

Stellplätze  / Gemeinschaftstellplätze

Private Grünfläche

Bolzplatz

50
 3

WA1

I.  FESTSETZUNGEN

Allgemeine Wohngebiete  ( § 4 BauNVO )
Teilgebiete  WA1 - WA 15

St / GSt

Gemeinschafts-Müllentsorgungsanlage   -   siehe hierzu textliche Festetzung Nr. 4.1GMü

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Flächen zum Anpflanzen von Hecken (1 m breit)

Anpflanzung von Einzelbäumen im Straßenraum (Beispiel)

Erhaltung von Einzelbäumen im Straßenraum (Allee  -  Schlutuper Straße)

Sonstige Sondergebiete mit Zweckbestimmung  (§ 11 BauNVO)

SO    - Quartiersgarage (Parkhaus)     

SO
Zweck-

bestimmung

G-F-L

33

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 16 BauNVO)

o offenen Bauweise

nur Doppelhäuser / Einzelhäuser zulässig

nur Hausgruppen (Reihenhäuser) zulässig

Baulinie

Baugrenze

Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung:
 ÖG 1 =  Grünverbindung, Parkanlage, Retentionsfläche

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz   (§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB)

D Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen

II.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND KENNZEICHNUNGEN

Verkehrsflächen    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen    (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

Elektrizität

Abwasser

Abfall

Notwasserweg (Freihaltezone für Wasserabfluss bei Starkregen - Rinne)

Rinne  3,00 m  (Bereich zur Sammlung von Regenwasser)

Verkehsberuhigter Bereich

Bereich für Fußgänger / Fahrräder / Außengastronomie / Feuerwehr
Anlieger  / Ver- und Entsorgungsträger

Einfahrtsbereich

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

Flächen für Gemeinbedarf    (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 Abs. 6 BauGB)

Flächen für Gemeinbedarf

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kindergarten/Kindertagesstätte

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung - nach Art oder Maß

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I S. 3786, in Verbindung
mit der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.
Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S. 58), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017, BGBl. I S. 1057).

Geh- und Radweg in öffentlichen Grünanlagen

PRIV.

Geh- und Radwege   in Wohngebieten (öffentlich)

ÖFF.

POLLER

HBP

    ÖG 1

Flurstücksgrenzen (vorhanden)

künftig entfallende Flurstücksgrenze

vorhandene Bebauung

Gemarkungsgrenze

Flurstückgrenze

Flurstücksnummer

vorhandene Bäume - Bestand

IV.  PLANGRUNDLAGE

Bereich für Lärmschutzvorkehrungen (Gewerbelärm) an Gebäuden  -  siehe hierzu textl. Festsetzung Nr. 16.2 u.16.3

Isophone - Linie  Verkehr 45 dB(A) nachts  -  siehe hierzu textl. Festsetzung Nr. 16.1

Sonstige Planzeichen

Überlagernde Festsetzung: Öffentliche Grünfläche und Anlage zur Regenwasserrückhaltung
bzw. Regenwasserversickerung

Überlagernde Festsetzung: Sondergebiet  (Quartiersgarage) und Anlage zur
Regenwasserrückhaltung bzw. Regenwasserversickerung

Überlagernde Festsetzung: Private Grünfläche und Anlage zur Regen-
wasserrückhaltung bzw. Regenwasserversickerung

Überlagernde Festsetzung: Allgemeines Wohngebiet (Stellplatzanlage) und Anlage zur
Regenwasserrückhaltung bzw. Regenwasserversickerung

Geschützter Landschaftsbestandteil  "Lauerhofer Feld" gem. § 21 Landesnaturschutgesetz

Allee (geschützter Teil) gem. § 25 Landesnaturschutzgesetz

Fresnelzone der Richtfunkverbindungen  -  siehe hierzu Hinweis F
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Querschnitt  A - A  - Schlutuper Straße (Teilbereich NEU)

3,00 3,25 3,00 3,25 3,50 3,00 3,00

F =  Fahrbahn
MI =  Mittelstreifen/Abbiegestreifen
G =  Gehweg
R =  Radweg
GR =  Grünstreifen/Bäume/Bushalt
P =  Parken
RI =  Rinne von Einfahrten
R =  Randstreifen

G F + R GR+P G
2,50 5,00 2,00 2,50

Querschnitt  B -B  -  Planstraße  A
(Zufahrt)

12,00

R G+R+F GR+P G
1,00 5,00 2,00 2,00

Querschnitt  C -C  -  Planstraße  A
(Ring - Verkehrsberuhigter Bereich)
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SATZUNG   DER   HANSESTADT LÜBECK
BEBAUUNGSPLAN                    07 . 32 . 00

SCHLUTUPER STRASSE  /
LAUERHOFER  FELD

 TEIL  B      -     TEXT

G:\150-CAD-Arbeitsbereich\B-PLANUNG\07-32-00\CAD\B-07-32-00-PLanZ-aktuell.dwg-800-1400-M1000 14.01.2022

M. 1 : 1000

D a t e n g r u n d l a g e   A L K I S    0 2 / 2 0 2 2
i m  U T M - K o o r d i n a t e n s y t e m
H e r a u s g e b e r :  L a n d e s a m t  f ü r  V e r m e s s u n g
u n d  G e o i n f o r m a t i o n   S c h l e s w i g  -  H o l s t e i n

Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches  (BauGB)  und nach § 9  (4)  BauGB sowie  nach  §  84  der Landesbauordnung
wird  nach  Beschlußfassung  der  Bürgerschaft  der  Hansestadt  Lübeck    vom     00.00.2000        die  Satzung  über  den
Bebauungsplan  Nr. 07.32.00 -    Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld
bestehend aus der  Planzeichnung  (Teil A)  und  dem  Text (Teil B) ,   erlassen.

Der Bürgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Bereich 610   Stadtplanung | Bauordnung

Nebenzeichnung 4: Beispiel Müllentsorgungsanlage

M. 1 : 500

Nebenzeichnung 1: Maßgebliche Außenlärmpegel

15010050403020100

ohne Maßstab

Stand des Verfahrens :

STRASSENQUERSCHNITTE    M. 1: 200  (Darstellungen ohne Normcharakter)

07.32.00   Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld      -      TEIL   A   -   PLANZEICHNUNG

Nebenzeichnung 3: Schlutuper Straße  -  Alleebäume

M. 1 : 500

Neupflanzung
Entfall

Erhaltung

Anlage 2

PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO unzulässig. (§ 1

Abs. 6 BauNVO)
1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO unzulässig.
1.3    In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11, WA-12, WA-13, WA-14 und WA-15

sind   Anlagen für sportliche Zwecke nur ausnahmsweise zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)
1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 sind Räume für freie Berufe nur ausnahmsweise zulässig. (§

1 Abs. 5 BauNVO)
1.5 Im sonstigen Sondergebiet wird die Nutzung Parkhaus festgesetzt, zulässig sind Park- und Stellplätze, Lagerräume für das

ausschließlich dem Quartier zugeordnete Postdepot sowie mit der Nutzung verbundene Verwaltungs-, Büro- und
Technikräume.

1.6 Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kirchliche Einrichtungen“ sind Einrichtungen für
seelsorgerische, soziale und kulturelle Zwecke zulässig.

1.7 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte ist eine Kindertagesstätte
    sowie ausnahmsweise untergeordnet Einrichtungen für soziale und kulturelle Zwecke zulässig.
1.8    In der öffentlichen Grünanlage mit der Bezeichnung ÖG 1 sind auch Anlagen zur Regenwasserbeseitigung zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 Innerhalb der Wohngebiete WA-1 bis WA-15 sowie des Sondergebietes und der Gemeinbedarfsfläche mit der

Zweckbestimmung Kindergarten/Kindertagestätte sowie des Sondergebiets Quartiergarage ist der Bau von
Kellergeschossen nicht zulässig. Als Kellergeschoss gelten alle Geschosse deren Fußbodenoberkante mehr als 25cm
unterhalb der Geländeoberfläche liegt. Im Sondergebiet Quartiersgarage darf die Fußbodenoberkante ausnahmsweise bis
zu 50cm unterhalb der Geländeoberfläche liegen. (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 darf die GRZ für Grundstücke ohne
Grenzabstand (Mittelhaustypen) bis 0,5 betragen. Die Breite der einzelnen Reihenhäuser muss mindestens 6,0m betragen.
(§9 (3) BauNVO)

2.3 In den allgemeinen Wohngebieten sind Nichtvollgeschosse als Staffelgeschosse oberhalb des obersten zulässigen
Geschosses nur auf den folgenden Bauflächen zulässig:
Im allgemeinen Wohngebiet WA-1 ist oberhalb der Gebäude(teile) deren Geschosshöhe auf maximal III Vollgeschosse
festgesetzt ist, ein zusätzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zulässig. Die Außenwände der Staffelgeschosse
müssen an der Gebäudelängsseite um mindestens 2 m hinter der Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses
zurücktreten.
In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-3, WA-4 und WA-5 ist oberhalb der Gebäude(teile) deren
Geschosshöhe auf maximal III Vollgeschosse festgesetzt ist, ein zusätzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss
zulässig. Die Außenwände der Staffelgeschosse müssenan den Gebäudelängsseiten um mindestens 2 m hinter der
Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses zurücktreten.
In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9 und WA-10 ist oberhalb der Gebäude-(teile) deren Geschosshöhe auf
maximal II Vollgeschosse festgesetzt ist, ein zusätzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zulässig. Die
Außenwände der Staffelgeschosse müssen nach Süden um mindestens 2 m hinter der Außenwand des darunterliegenden
Vollgeschosses zurücktreten.
In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-7 und WA-11 ist oberhalb des maximal zulässigen Vollgeschosses, ein
zusätzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zulässig. Die Außenwände der Staffelgeschosse müssen nach Süden
um mindestens 2 m hinter der Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses zurücktreten.
Auf allen anderen Bauflächen sind Nichtvollgeschosse unzulässig .
(§ 18 BauNVO)

2.4 Überdachte Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, von denen Wirkungen wie von Gebäuden
ausgehen, sind in einem Abstand von weniger als 20,0 m von der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs unzulässig.

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 BauNVO)
3.1 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4 und WA-5 sowie WA-8, WA-9 und WA-10 kann

ausnahmsweise ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Wintergärten, Erker und
Balkone bis zu einer Tiefe von 2,5 m zugelassen werden, sofern der Anteil der vortretenden Gebäudeteile 40 % der Breite
der jeweiligen Außenwand nicht überschreitet.

4. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
4.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA_12, WA-13 und WA-14 sind

Müllabstellanlagen außerhalb der für Müllsammelplätze festgesetzten Flächen unzulässig.
4.2    In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist innerhalb der privaten

Erholungsgärten je Garten (nur) ein Geräteschuppen mit einer Grundfläche von jeweils höchstens 15 m² Grundfläche
zulässig.

4.3 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 ist innerhalb der privaten
Erholungsgärten je Garten (nur) ein Geräteschuppen mit einer Grundfläche von jeweils höchstens 10 m² Grundfläche
zulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)

5.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 ist maximal eine Wohneinheit je Doppelhaushälfte bzw.
Reihenhaus zulässig.

5.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11 und WA-15 sind maximal zwei
Wohneinheiten je Doppelhaushälfte/ Reihenhaus zulässig.

6. Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen (§ 12 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)
6.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4 sowie WA-5 sind Stellplätze, Garagen und Carports unzulässig. Sie

sind nur innerhalb der Quartiersgarage zulässig.
6.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 sind Stellplätze nur innerhalb der

zugeordneten Sammelstellplatzanlage zulässig.
6.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist maximal ein Stellplatz je Doppelhaushälfte

auf dem Grundstück zulässig.
6.4 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Quartiersgarage dürfen nur Stellplätze und Parkplätze untergebracht werden,

die im Zusammenhang mit den im gesamten Bebauungsplangebiet zulässigen Nutzungen stehen. Ausnahmsweise können
Stellplätze für die Nutzer der Grundstücke Schlutuper Straße 35 und 37 zur Verfügung gestellt werden.

7. Anschluss der Grundstücke an die öffentlichen Verkehrsflächen
7.1 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA- 2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist je Grundstück

nur eine Zufahrt in einer Breite von maximal 3,5 m zulässig.

8. Anzahl von PKW- und Fahrräderabstellplätzen

8.1 Der Stellplatznachweis für PKW´s erfolgt gemäß folgender Vorgaben:
  Gebäude     Anzahl  Stellplätze
  Einfamilienhäuser
  Doppelhaus /Reihenhaus 1 St
  Mehrfamilienhäuser
  unter 50 m² Wohnfläche 0,5 St
  bis < 80 m²  Wohnfläche 0,7 St
  > / = 80 m² Wohnfläche 1 St

(Für alle anderen Nutzungen wird der erforderliche Stellplatzbedarf im Baugenehmigungsverfahren nach den üblicherweise
für die betreffende Nutzung verwendeten Richtwerten ermittelt.)

8.2 Der Stellplatznachweis für Fahrräder erfolgt gemäß folgender Vorgabe:

     Gebäude     Anzahl  Stellplätze
  Einfamilienhäuser
  Doppelhaus /Reihenhaus kein Nachweis erforderlich
  Mehrfamilienhäuser
  1-2 Zimmer je WE 1 St
  3-4 Zimmer je WE 2 St

     ab 5 Zimmer je WE 3 St

(Hinweis: Für alle anderen Nutzungen wird der erforderliche Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder im
Baugenehmigungsverfahren nach den üblicherweise für die betreffende Nutzung verwendeten Richtwerten ermittelt.)

8.3 Fahrradabstellplätze für Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen sind an verschließbaren und komfortabel erreichbaren
Orten herzustellen, ebenerdig, über einen Aufzug, über eine Rampe oder über eine ausreichend breite Treppe mit
angemessener Steigung und Schieberinne erreichbar, mit ausreichender Beleuchtung über Bewegungsmelder und ohne
selbstschließende Türen (bzw. Verschließen nur mit zeitlicher Verzögerung). Fahrradabstellplätze für Besucher:innen sind
frei zugänglich und möglichst in der Nähe der Hauseingänge vorzusehen.

9. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14)
9.1 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5 ist das auf Dachflächen, Terrassen-,

Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser auf den
Baugrundstücken in Rigolen zurückzuhalten und zu versickern. Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß
den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) das fünfjährige
Regenereignis heranzuziehen.

9.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-2, WA-7 und WA-11 sowie auf der Fläche für Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung Kita ist das auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf
untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken in Mulden und/oder Rigolen
zurückzuhalten und zu versickern. Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des
Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) das fünfjährige Regenereignis
heranzuziehen.

9.3 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-8, WA-9 WA-10, WA-12, WA_13, WA-14 ist das auf
Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende
Niederschlagswasser in Rigolen unterhalb der jeweils zugeordneten Sammelstellplatzanlage zurückzuhalten und zu
versickern. Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138
(Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) das fünfjährige Regenereignis heranzuziehen.

9.4 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-6 und WA-15 ist das auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz-
und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken zu
sammeln und in einer Mulde im Grünstreifen nördlich des Grundstückes zurückzuhalten bzw. zu versickern. Für die
Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser) das fünfjährige Regenereignis heranzuziehen.

9.5    Im Sondergebiet mit der Bezeichnung Quartiersgarage ist das auf Dachflächen, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf
untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück zu sammeln und in einer Mulde
im Grünstreifen nördlich des Grundstückes zurückzuhalten bzw. zu versickern. Für die Bemessung der
Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) das fünfjährige Regenereignis heranzuziehen.

9.6 Das auf den Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung anfallende Niederschlagswasser ist in den
straßenbegleitenden Retentionstiefbeeten und Rinnen aufzufangen, der mittigen Grünfläche zu zuführen und in Mulden zu
versickern. Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138
(Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) das zehnjährige Regenereignis heranzuziehen.

9.7 In den allgemIeinen Wohngebieten WA-1, WA 2, WA-3, WA-4, WA-7, WA-8, WA-9, WA-11, WA-12, WA-13 und der
Gemeinbedarfsfläche Kindergarten/ Kindertagestätte sind die Dachflächen zur Zurückhaltung von Regenwasser als
Retentionsflächen auszubilden. Der Abflussbeiwert darf max. 0,5 betragen.

9.8 In den allgemeinen Wohngebieten WA- 5, WA-6 WA-10, WA-14, WA-15 und im Sondergebiet Quartiersgarage sind die
Dachflächen zur Zurückhaltung von Regenwasser als Retentionsflächen auszubilden. Der Abflussbeiwert darf max. 0,2
betragen.

10. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB)
10.1 Die in der Planzeichnung als Notwasserwege festgesetzten Flächen sind dauerhaft herzurichten und soweit von

Bebauung und Bewuchs freizuhalten, dass der Abfluss des Regenwassers nach Starkregen gewährleistet ist.

11. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

11.1 Insgesamt 91.720 m² der Ausgleichsfläche an der Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Lübeck mit dem
Entwicklungszielen mesophiles Extensivgrünland, Sukzession und Gehölz in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur
4, Flurstück 10, 44/11 und 79 tlw. und Flur 5, Flurstücke 8/1, 41 und 45 tlw. werden dem geplanten Wohnquartier
insgesamt zugeordnet. (Siehe Nebenzeichnung 2)

11.2 Oberirdische Park- und Stellplätze sowie die Zuwegungen auf den Baugrundstücken sind nur in wasser- und
luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30
% Fugenanteil) zulässig. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,
Verguss von Fugen, Asphaltierung oder Betonierung sind unzulässig.

11.3 Zur Aufnahme von Regenwasser, zur Begrünung und Gliederung sind innerhalb der Verkehrsfläche auf 50 m Länge
mind. ein Retentionstiefbeet vorzusehen. Die Tiefbeete sind so anzulegen, dass ein Befahren nicht möglich ist.

12. Maßnahmen zum Artenschutz

12.1 Anbringen von insgesamt 15 Nischenbrüterkästen als Niststein an den Fassaden innerhalb folgender Gebiete:

5 Nischenbrüterkästen im Sondergebiet Quartiersgarage,

2 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-1,

3 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-3,

3 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-4,

2 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-5.

12.2 Anbringen von insgesamt 15 Höhlenbrüterkästen für Brutvögel innerhalb folgender Gebiete:

5 Höhlenbrüterkästen im Sondergebiet Quartiersgarage,

2 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-1,

3 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-3,

3 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-4,

2 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-5.

12.3 Amphibiengerechte Gestaltung der mittigen Grünfläche mit der Bezeichnung ÖG-1 sowie der Grünfläche südlich des
gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteils
Von dem festgesetzten Maßnahmenumfang kann abgewichen werden, wenn der unteren Naturschutzbehörde
nachgewiesen wird, dass die Maßnahmen teilweise oder vollständig außerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans, aber im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet durchgeführt werden.

13.       Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs.1 Nr.21)
13.1 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit der Bezeichnung GFL ist mit einem Gehrecht und einem Leitungsrecht zugunsten

der Benutzer und Besucher der anliegenden Grundstücke zu belasten.

14.       Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

14.1 Anstelle von Gemeinschaftsstellplätzen können auch überdachte Gemeinschaftsstellplätze als Carports errichtet werden.
Dies betrifft jeweils nur die gesamte Anlage.

14.2 Die Flächen G-Abfall sind Gemeinschaftsaufstellflächen nur für unterirdische Abfall- und Wertstoffbehälter. Außerhalb
dieser Fläche sind in den Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA-12,
WA-13 und WA-14 Aufstellflächen für Müll- und Wertstoffbehälter unzulässig.

15.       Energieversorgung (§ 9 Abs.1 Nr. 23 b BauGB)
15.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Dachflächen der Gebäude mindestens zu 60% mit Photovoltaikmodulen

zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie auszustatten. Ausgenommen davon sind erheblich beschattete Dachflächen
durch festgesetzte Pflanzbindungen und Bäume.

16.       Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
16.1 Durch eine geeignete Grundrissgestaltung sind die Aufenthaltsräume der allgemeinen Wohngebiete innerhalb des

Bereiches zwischen der Schlutuper Straße und der in der Planzeichnung dargestellten Isophone-Linie mit Überschreitung
der Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags / und 45 dB(A) nachts den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Wo dies durch die Gebäudestruktur nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind dabei wie
Schlafräume zu betrachten.
Für Aufenthaltsräume sowie Wohn-und Schlafräume, die nicht an einer lärmabgewandten Gebäudeseite orientiert
werden können, sind folgende bauliche Maßnahmen an der Gebäudehülle zu treffen:
Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-01, Teil 1 (Kapitel 7.1) zu
bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens bzw. des Baufreistellungsverfahrens nachzuweisen. Zur
Umsetzung von Satz 1 sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in
Anlage 4a für schutzbedürftige Räume und in Anlage 4b für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden
können, festgesetzt.
Schlafräume deren Außenbauteile mit einer Luftschalldämmung ausgestattet werden müssen, sind mit schallgedämmten
Lüftungen zu versehen, falls der notwendige Luftaustausch nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden kann.
Von der Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der
tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

16.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-4 und WA-5 ist an den gekennzeichneten Fassaden
mit Überschreitungen des Richtwertes der TA-Lärm von 40 dB(A) nachts durch eine geeignete Grundrissgestaltung
sicherzustellen, dass dort keine Schlafräume angeordnet werden. Schlafräume sind somit nur an den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zulässig. Sollte eine Anordnung aller Aufenthaltsräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Seiten
nicht möglich sein, sind ausnahmsweise zur Sicherung des Schutzanspruches verglaste Vorbauten vor den Fenstern der
Schlafräume auszuführen.

16.3 Die Außenfassaden innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung Quartiersgarage sind aus Schallschutzgründen
zu den südlich und westlich gelegenen Wohngebäuden mit einer mindestens zu 60 % geschlossenen flächigen
Verkleidung zu versehen. Außerdem ist das Gebäude der Quartiersgarage zu überdachen.

17.       Pflanz- und Erhaltungsbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)
17.1 Auf den Baugrundstücken innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5,

WA-8, WA-9 und WA-10 ist je angefangene 400 m² Gartenfläche (zu Grunde zu legen ist die Grundstückfläche abzüglich
der zulässigen Bebauung) ein Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. (Pflanzliste Obstgehölze; Vogelkirsche, Knorpelkirsche, Herzkirsche oder
Baumhasel).

17.2 Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind an der Schlutuper Straße mindesten 16 Alleebäume (Tilia Cordata) mit einem
Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

17.3 Im Straßenraum der geplanten Ringstraße sind mindestens 17 großkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von
mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und zu erhalten.

17.4     Auf der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Fußgänger, Radfahrer, Außengastronomie - Platz östlich der St.
Philippus Kirche - sind mindestens drei Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm gemessen in 1,0 m
Höhe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

17.5 An der nördlichen Grundstücksgrenze der allgemeinen Wohngebiete WA-6 und WA-15 ist eine min. 1,20 m hohe Hecke
aus heimischen Laubhölzern zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

17.6 Die gemeinschaftlichen Stellplatzanlagen sind von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimischen Laubgehölzen
einzufassen. Für Zufahrten und Zugänge darf die Hecke - bezogen auf die gesamte Länge und alle Unterbrechungen
zusammen berücksichtigt - auf maximal 4 m Länge unterbrochen werden. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

17.7 Die Müllsammelplätze sind an mind. 3 Seiten von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimischen Laubhölzern einzufassen.
Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

17.8 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA 2, WA-3, WA-4, WA-7, WA-8, WA-9, WA-11, WA-12, WA-13 und der
Gemeinbedarfsfläche Kindergarten/ Kindertagestätte sind Dachflächen des jeweils obersten Geschosses als
Retentionsgründächer auszubilden und mit einem min. 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau und einem
künstlichen Stauraum für Regenwasser zu versehen und intensiv zu begrünen. Der Abflussbeiwert darf max. 0,5
betragen. Von einer Dachbegrünung kann in den Bereichen, die der Belichtung, Be- und Entlüftung dienen, abgesehen
werden. (§ 9 (1) Nr. 25 a) BauGB)

17.9 In den allgemeinen Wohngebieten WA- 5, WA-6 WA-10, WA-14, WA-15 und im Sondergebiet Quartiersgarage sind
Dachflächen des jeweils obersten Geschosses als Retentionsgründächer auszubilden und mit einem min. 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau und einem künstlichen Stauraum für Regenwasser zu versehen und intensiv zu
begrünen. Der Abflussbeiwert darf max. 0,2 betragen. Von einer Dachbegrünung kann in den Bereichen, die der
Belichtung, Be- und Entlüftung dienen, abgesehen werden. (§ 9 (1) Nr. 25 a) BauGB)

17.10 Die Wandflächen der Quartiersgarage sind an mind. zwei Seiten durch geeignete Bepflanzung zu begrünen. Die
Begrünung ist verpflichtend für die der Wohnbebauung zugewandten Gebäudelängsseite vorzusehen. Die Begrünung ist
dauerhaft zu erhalten.

II. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO)
1.          Einfriedigung
1.1 Einfriedigungen im Plangeltungsbereich dürfen maximal eine Höhe von 1,50 m aufweisen und müssen als Hecken aus

heimischen Laubgehölzen ausgeführt werden, an deren Innenseite ein max. 1,5 m hoher Maschendrahtzaun errichtet
werden darf.

2. Werbeanlagen/ Warenautomaten
2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
2.2 Werbeanlagen sind zum öffentlichen Raum hin nach Lage, Größe, Form und Material so zu wählen, dass die

architektonische Gestaltung der Fassaden ergänzt wird.
2.3 Werbeanlagen dürfen nur soweit in Erscheinung treten, dass das Straßenbild nicht gestört wird.
2.4 Eine Beleuchtung von Werbeanlagen ist so auszuführen, dass sie sich dem Umgebungslicht (öffentliche Beleuchtung)

nach ihrer Beleuchtungsstärke unterordnet.
2.5 Warenautomaten sind ausnahmsweise nur innerhalb des allgemeinen Wohngebietes mit der Bezeichnung WA-1 und im

Sondergebiet zulässig.
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A Bauzeitenregelung Naturschutz

Fäll- und Rodungsarbeiten dürfen gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz nur in der Zeit zwischen 1. Oktober
und 28./29. Februar durchgeführt werden.

B      Bauzeitenregelung Offenlandbrüter
Bauarbeiten im Bereich der Ruderalflächen/Brachen werden außerhalb der Brutzeit der Offenlandbrüter durchgeführt,
d.h. zwischen Ende August und Mitte März. Während der Brutzeit sind Eingriffe nur dann zulässig, wenn kurz vor Beginn
der Bauarbeiten durch eine Fachperson ein Brutvorkommen ausgeschlossen werden konnte.

C Mutterboden
Die anfallenden Mengen an Erdaushub sind sowohl in der Planung als auch in der Ausführung grundsätzlich nach
Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) zu trennen und zu beurteilen. Dabei ist das Vernichtungsverbot
von Mutterboden gem. § 202 BauGB, verbunden mit der gesetzlichen Pflicht zum Schutz des Mutterbodens (BBodSchG
§ 1), zu beachten.

D Bodenbeschaffenheit
Wenn bei der Durchführung der Maßnahme Boden vorgefunden wird, der durch seine Beschaffenheit (z. B.
Fremdbestandteile, Ölverunreinigungen, Verfärbungen, auffälliger Geruch) eine schädliche
Bodenveränderung oder einen Altlastenverdacht vermuten lässt, ist der Bereich Umwelt-, Natur und
Verbraucherschutz, untere Bodenschutzbehörde, Tel.: 0451 122-3969 umgehend zu informieren (LBodSchG
§ 2).

E Bodenverdichtung
Bodenverdichtungen sind während der Bauarbeiten auf ein Minimum zu beschränken (BBodSchG § 4). Nach
Beendigung der Arbeiten sind die natürlichen Bodenfunktionen der vorübergehend genutzten Flächen (z. B. Lager- und
Baustelleneinrichtungen) wiederherzustellen.

F Richtfunktrasse
Über den Plangeltungsbereich verläuft eine Richtfunktrasse. Die Platzierung von Baukränen, die in die
Fresnelzone von > 15,0 m über Gelände hineinreichen ist mit der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
abzustimmen.

G Archäologie
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können archäologische Funde nicht ausgeschlossen werden. Vor Beginn von
Eingriffen in den Boden ist die obere Denkmalschutzbehörde (Abt. Archäologie) frühzeitig über den beabsichtigten
Beginn der Erdarbeiten zu informieren. Funde sind gemäß § 15 des Denkmalschutzgesetztes umgehend zu melden.

H Baulärm
Grundsätzlich sollen im Rahmen von Bauarbeiten folgende Lärmschutzaspekte berücksichtigt werden, um die
Lärmbelästigung möglichst gering zu halten: Frühzeitige Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten in Fragen der
Baulärmbekämpfung, Berücksichtigung der Lärmschutzauflagen in Ausschreibung und Angebot, Einsatz von
fortschrittlichen lärmarmen Bauverfahren und -maschinen, Berücksichtigung des Immissionsrichtwertes für das betroffene
Gebiet bei der Gestaltung des Bauablaufes, Zusammenlegen lärmintensiver Arbeiten mit anschließenden ausreichend
langen Lärmpausen, Information der Nachbarschaft und der Aufsichtsbehörden über unvermeidbaren, ungewöhnlich
hohen Lärm, Einsatz von lärmarmen Baumaschinen in besonders schutzbedürftigen Gebieten und bei nächtlichem
Betrieb.

I Feinstaub
Emissionen von Baustellen sind nach dem Stand der Technik durch technische und/oder organisatorische Maßnahmen
bei Betriebsabläufen soweit wie möglich und zumutbar zu reduzieren. Dabei ist neben der Umgebungsnutzung der
Baustelle auch deren Betriebszeitraum zu berücksichtigen.

(Alle in den textlichen Festsetzungen genannten DIN- Vorschriften können bei der Stadtverwaltung, Mühlendamm
10 - 12, 23552 Lübeck zu den allgemeinen Dienststunden kostenlos eingesehen werden.)

 1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses
      der Hansestadt Lübeck vom 00.00.0000. Die ortsübliche Bekanntma-
      chung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der Lübecker
      Nachrichten am 00.00.0000 erfolgt.

 2.  Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) S. 1 BauGB
      ist vom 00.00.0000 bis einschließlich 00.00.0000 durchgeführt worden.

 3.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
     Planung  berührt sein können, wurden gemäß § 4 (1) BauGB am
      00.00.0000 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme auf-

 gefordert.

 4.  Der Bauausschuss hat am 00.00.0000 den Entwurf des  Bebauungs-
      planes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

 5.  Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung
      (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit
      vom 00.00.0000 bis zum 00.00.0000 nach § 3 (2) BauGB öffentlich
      ausgelegen.
      Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen
      während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder

 zur Niederschrift abgegeben werden können, am 00.00.0000 in der
      Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht worden.

  Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und
  die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
  www.stadtentwicklung.luebeck.de/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
  ins Internet eingestellt.

6.   Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
     Planung berührt sein können, wurden gemäß  § 4 (2) BauGB am
      00.00.0000 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7.  Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen
Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand
vom                             , in den Planunterlagen enthalten und
maßstabsgerecht dargestellt sind.

10.  Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der
      Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 00.00.0000
      geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

11. Die Bürgerschaft hat  den  Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-
      zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am  00.00.0000 als Satzung
      beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

12.  Ausfertigung
      Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
      und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
      machen.

13. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft und die
     Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender
      Erklärung auf Dauer während der Servicezeiten von allen Interressierten
     eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt, sind
      am 00.00.0000 ortsüblich bekanntgemacht worden.
     In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von
     Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
      einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215  BauGB) sowie
      auf die Möglichkeit,  Entschädigungsansprüche  geltend zu machen und
      das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)  hingewiesen worden.
      Auf die Rechtswirkungen des  § 4 (3) GO wurde ebenfalls hingewiesen
      Die Satzung ist mithin am 00.00.0000 in Kraft getreten.

VERFAHRENSVERMERKE
                                                                            Lübeck, den

                                          Hansestadt   Lübeck
                                                                  Der Bürgermeister
                                                        Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

                                   Im Auftrag                                      Im Auftrag

         L. S.                     Joanna Hagen                         Karsten Schröder
                                       Bausenatorin                              Bereichsleiter

                                                    Lübeck, den

     L.  S.                             Landesamt für Vermessung und Geoinformation
                                                               Schleswig - Holstein

                                                                    Lübeck, den

                                            Hansestadt   Lübeck
                                                                    Der Bürgermeister
                                                          Fachbereich Planen und Bauen
                                                        Bereich Stadtplanung | Bauordnung
                                                                          Im Auftrag

          L. S.                                                   Karsten Schröder
                                                                        Bereichsleiter

                                                             Lübeck, den

   L. S.                                                        Jan Lindenau
                                                              Der Bürgermeister

                                                        Lübeck, den

                                           Hansestadt   Lübeck
                                                                   Der Bürgermeister
                                                         Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

   Im Auftrag

         L. S.                                                  Karsten Schröder
                                                                      Bereichsleiter

 8.  Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach er öffentliche Auslegung
      (Nr. 5) geändert.
      Der Bauausschuss hat am 00.00.0000 den  geänderten  Entwurf des
      Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur erneuten Aus-
      legung bestimmt. (Dabei  wurde bestimmt,  dass Stellungnahmen nur
      zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden konnten.)

 9.  Der  geänderte  Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der
      Planzeichnung ( Teil A)  und  dem Text  (Teil B)  sowie  die  Begründung
      haben in der Zeit  vom  00.00.0000 bis zum  00.00.0000  öffentlich aus-
      gelegen   (2. öffentliche Auslegung).
      Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen
      während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur
      Niederschrift abgegeben werden können, am 00.00.0000 in der
      Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht.

  Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und
  die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
  www.stadtentwicklung.luebeck.de/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.html

      ins Internet eingestellt.
      Oder:  Es wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 4a (3) Satz 4 BauGB   durchgeführt.

                                                                Lübeck, den

                                            Hansestadt   Lübeck
                                                                    Der Bürgermeister
                                                          Fachbereich Planen und Bauen
                                                        Bereich Stadtplanung | Bauordnung
                                                                          Im Auftrag

          L. S.                                                   Karsten Schröder
                                                                        Bereichsleiter

 Satzungsbeschluss

Nebenzeichnung 2: Ausgleichsflächen an der Grinau

ohne Maßstab
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Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§ 1 bis 11 BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege  und  zur Entwicklung von  Boden, Natur  und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Vorkehrungen für den passiven Schallschutz gem § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
( § 9 Abs. 7 BauGB )

Mit Geh-(G), Fahr- (F) und / oder Leitungsrechten (L) zu belastende Flächen
( § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB )

Geh-, Fahr-und/oder Leitungrechte   -  siehe hierzu textliche Festsetzung Nr. 13.1

III. DARSTELLUNGEN  OHNE  NORMCHARAKTER
Arkade

Grundstücksgrenze  in Aussicht genommen (Vorschlag)

Bemaßung - Angaben in Meter

Nummerierung Baufelder

Absperrpoller/Kipp-Pfosten

Höhenbezugspunkt

künftig entfallende Einzelbäume

künftig entfallender Bereich aus dem geschützten
Landschaftsbestandteil  "Lauerhofer Feld"

ZEICHENERKLÄRUNG

Maß der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ  0,3 Grundflächenzahl

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,Garagen
und Gemeinschaftsanlagen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22  BauGB)

Stellplätze  / Gemeinschaftstellplätze

50
 3

WA1

I.  FESTSETZUNGEN

Allgemeine Wohngebiete  ( § 4 BauNVO )
Teilgebiete  WA1 - WA 15

St / GSt

Gemeinschafts-Müllentsorgungsanlage   -   siehe hierzu textliche Festetzung Nr. 4.1GMü

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstgen Bepflanzungen

Flächen zum Anpflanzen von Hecken (1 m breit)

Anpflanzung von Einzelbäumen im Straßenraum (Beispiel)

Erhaltung von Einzelbäumen im Straßenraum (Allee  -  Schlutuper Straße)

Sonstige Sondergebiete mit Zweckbestimmung  (§ 11 BauNVO)

SO    - Quartiersgarage (Parkhaus)     

SO1
Zweck-

bestimmung

G-F-L

33

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 16 BauNVO)

o offenen Bauweise

nur Doppelhäuser / Einzelhäuser zulässig

nur Hausgruppen (Reihenhäuser) zulässig

Baulinie

Baugrenze

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz   (§ 9 Abs. 6 ,   § 172 Abs. 1 BauGB)

D Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen

II.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND KENNZEICHNUNGEN

Verkehrsflächen    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehsberuhigter Bereich

Bereich für Fußgänger / Fahrräder / Außengastronomie / Feuerwehr
Anlieger  / Ver- und Entsorgungsträger

Einfahrtsbereich

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

Flächen für Gemeinbedarf    (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 Abs. 6 BauGB)

Flächen für Gemeinbedarf

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kindergarten/Kindertagesstätte

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung - nach Art oder Maß

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I S. 3786, in Verbindung
mit der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.
Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S. 58), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017, BGBl. I S. 1057).

Geh- und Radwege   in Wohngebieten (öffentlich)

POLLER

HBP

Flurstücksgrenzen (vorhanden)

künftig entfallende Flurstücksgrenze

vorhandene Bebauung

Gemarkungsgrenzen

Flurgrenze

Flurstücksnummern

vorhandene Bäume - Bestand

IV.  PLANGRUNDLAGE

Bereich für Lärmschutzvorkehrungen (Gewerbelärm) an Gebäuden  -  siehe hierzu textl. Festsetzung Nr. 16.2 und 16.3

Isophone - Linie  Verkehr 45 dB(A) nachts  -  siehe hierzu textl. Festsetzung Nr. 16.1

Sonstige Planzeichen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen    (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Ver-und Entsorgungsanlagen

Elektrizität

Abwasser

Abfall

Notwasserweg   (Freihaltezone für Wasserabfluss bei Starkregen)

Rinne  3,00 m  (Bereich zur Sammlung von Regenwasser)

Überlagernde Festsetzung: Öffentliche Grünfläche und Anlage zur Regenwasserrückhaltung
bzw. Regenwasserversickerung

Überlagernde Festsetzung: Sondergebiet  (Quartiersgarage) und Anlage zur
Regenwasserrückhaltung bzw. Regenwasserversickerung

Überlagernde Festsetzung: Private Grünfläche und Anlage zur Regen-
wasserrückhaltung bzw. Regenwasserversickerung

Überlagernde Festsetzung: Allgemeines Wohngebiet (Stellplatzanlage) und Anlage zur
Regenwasserrückhaltung bzw. Regenwasserversickerung

Grünflächen    (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünfläche Spielplatz

Private Grünfläche

Bolzplatz

Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung:
 ÖG 1 =  Grünverbindung, Parkanlage, Retentionsfläche

Geh- und Radweg in öffentlichen Grünanlagen

PRIV.

ÖFF.

    ÖG 1

Geschützter Landschaftsbestandteil  "Lauerhofer Feld" gem. § 21 Landesnaturschutgesetz

Allee (geschützter Teil) gem. § 25 Landesnaturschutzgesetz

Fresnelzone der Richtfunkverbindungen
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Bebauungsplan 07.32.00 

- Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld - 

TEIL B - Text 

Entwurf zum Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

Stand: 10.03.2022 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind die Ausnahmen nach 

§ 4 Abs. 3 Nr. 1 – 5 BauNVO unzulässig. (§ 1 Abs. 6 BauNVO) 

1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind Ferienwohnungen im Sinne des 

§ 13a BauNVO unzulässig. 

1.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11, 

WA-12, WA-13, WA-14 und WA-15 sind Anlagen für sportliche Zwecke nur ausnahmsweise 

zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO) 

1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 sind Räume für freie Berufe 

nur ausnahmsweise zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO) 

1.5 Im sonstigen Sondergebiet wird die Nutzung Parkhaus festgesetzt, zulässig sind Park- und 

Stellplätze, Lagerräume für das ausschließlich dem Quartier zugeordnete Postdepot sowie 

mit der Nutzung verbundene Verwaltungs-, Büro- und Technikräume. 

1.6 Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kirchliche Einrichtungen“ sind 

Einrichtungen für seelsorgerische, soziale und kulturelle Zwecke zulässig. 

1.7 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte ist eine 

Kindertagesstätte sowie ausnahmsweise untergeordnet Einrichtungen für soziale und kul-

turelle Zwecke zulässig. 

1.8 In der öffentlichen Grünanlage mit der Bezeichnung ÖG 1 sind auch Anlagen zur Regen-

wasserbeseitigung zulässig  

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Innerhalb der Wohngebiete WA-1 bis WA-15, der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbe-

stimmung Kindergarten/Kindertagestätte sowie des Sondergebiets Quartiergarage ist der 

Bau von Kellergeschossen nicht zulässig. Als Kellergeschosse gelten alle Geschosse de-

ren Fußbodenoberkante mehr als 25 cm unterhalb der Geländeoberfläche liegt. Im Sonder-

gebiet Quartiersgarage darf die Fußbodenoberkante ausnahmsweise bis zu 50 cm unter-

halb der Geländeoberfläche liegen. (§ 16 Abs. 5 BauNVO) 

2.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 darf die 

GRZ für Grundstücke ohne Grenzabstand (Mittelhaustypen) bis 0,5 betragen. Die Breite 

der einzelnen Reihenhäuser muss mindestens 6,0 m betragen. (§9 (3) BauGB) 

2.3 In den allgemeinen Wohngebieten sind Nichtvollgeschosse als Staffelgeschosse oberhalb 

des obersten zulässigen Geschosses nur auf den folgenden Bauflächen zulässig: 

Im allgemeinen Wohngebiet WA-1 ist oberhalb der Gebäude(teile) deren Geschosshöhe 

auf maximal III Vollgeschosse festgesetzt ist, ein zusätzliches Staffelgeschoss als Nicht-

vollgeschoss zulässig. Die Außenwände der Staffelgeschosse müssen an den Gebäude-

längsseiten um mindestens 2 m hinter der Außenwand des darunterliegenden Vollgeschos-

ses zurücktreten. 

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-3, WA-4 und WA-5 ist ober-

halb der Gebäude(teile) deren Geschosshöhe auf maximal III Vollgeschosse festgesetzt 

ist, ein zusätzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zulässig. Die Außenwände der 
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Staffelgeschosse müssen nach Süden bzw. Westen an der Gebäudelängsseite um min-

destens 2 m hinter der Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses zurücktreten. 

In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9 und WA-10 ist oberhalb der Gebäude-

(teile) deren Geschosshöhe auf maximal II Vollgeschosse festgesetzt ist, ein zusätzliches 

Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zulässig. Die Außenwände der Staffelgeschosse 

müssen nach Süden um mindestens 2 m hinter der Außenwand des darunterliegenden 

Vollgeschosses zurücktreten. 

In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-7 und WA-11 ist oberhalb des maximal zu-

lässigen Vollgeschosses, ein zusätzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zulässig. 

Die Außenwände der Staffelgeschosse müssen nach Süden um mindestens 2 m hinter der 

Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses zurücktreten. 

Auf allen anderen Bauflächen sind Nichtvollgeschosse unzulässig. 

(§ 18 BauNVO) 

2.4 Überdachte Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, von de-

nen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, sind in einem Abstand von weniger als 

20,0 m von der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs unzulässig. 

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 BauNVO) 

3.1 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4 und WA-5 so-

wie WA-8, WA-9 und WA-10 kann ausnahmsweise ein Überschreiten der Baugrenzen 

durch untergeordnete Gebäudeteile wie Wintergärten, Erker und Balkone bis zu einer Tiefe 

von 2,5 m zugelassen werden, sofern der Anteil der vortretenden Gebäudeteile 40 % der 

Breite der jeweiligen Außenwand nicht überschreitet. 

4. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

4.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, 

WA-12, WA-13 und WA-14 sind Müllabstellanlagen außerhalb der für Müllsammelplätze 

festgesetzten Flächen unzulässig. 

4.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und 

WA-15 ist innerhalb der privaten Erholungsgärten je Garten (nur) ein Geräteschuppen mit 

einer Grundfläche von jeweils höchstens 15 m² Grundfläche zulässig. 

4.3 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 ist in-

nerhalb der privaten Erholungsgärten je Garten (nur) ein Geräteschuppen mit einer Grund-

fläche von jeweils höchstens 10 m² Grundfläche zulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB) 

5.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 ist maximal eine Wohnein-

heit je Doppelhaushälfte bzw. Reihenhaus zulässig. 

5.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11 und 

WA-15 sind maximal zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte/ Reihenhaus zulässig. 

6. Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen (§ 12 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB) 

6.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4 sowie WA-5 sind Stellplätze, Gara-

gen und Carports unzulässig. Sie sind nur innerhalb der Quartiersgarage zulässig. 

6.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 sind 

Stellplätze nur innerhalb der zugeordneten Sammelstellplatzanlage zulässig. 

6.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist maximal ein 

Stellplatz je Doppelhaushälfte auf dem Grundstück zulässig. 

6.4 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Quartiersgarage dürfen nur Stellplätze und 



Bebauungsplan 07.32.00 – Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld - Teil B - Text 

Entwurf zum Satzungsbeschluss  Stand: 10.03.2022 3/10 

Parkplätze untergebracht werden, die im Zusammenhang mit den im gesamten Bebau-

ungsplangebiet zulässigen Nutzungen stehen. Ausnahmsweise können Stellplätze für die 

Nutzer der Grundstücke Schlutuper Straße 35 und 37 zur Verfügung gestellt werden. 

7. Anschluss der Grundstücke an die öffentlichen Verkehrsflächen 

7.1 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA- 2, WA-6, WA-7, WA-11 

und WA-15 ist je Grundstück nur eine Zufahrt in einer Breite von maximal 3,5 m zulässig. 
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8. Anzahl von Pkw- und Fahrräderabstellplätzen 

8.1 Der Stellplatznachweis erfolgt gemäß folgender Vorgabe: 

Gebäude Anzahl Stellplätze 

Einfamilienhäuser 

Doppelhaus /Reihenhaus 1 St  

Mehrfamilienhäuser 

unter 50 m² Wohnfläche 0,5 St 

ab 50 m² Wohnfläche 0,7 St 

ab 80 m² Wohnfläche 1 St 

(Für alle anderen Nutzungen wird der erforderliche Stellplatzbedarf im Baugenehmigungsverfahren 
nach den üblicherweise für die betreffende Nutzung verwendeten Richtwerten ermittelt.) 

8.2 Der Stellplatznachweis für Fahrräder erfolgt gemäß folgender Vorgabe: 

Gebäude Anzahl Stellplätze 

Einfamilienhäuser 

Doppelhaus /Reihenhaus kein Nachweis erforderlich 

Mehrfamilienhäuser 

1-2 Zimmer je WE 1 FSt 

3-4 Zimmer je WE 2 FSt 

ab 5 Zimmer je WE 3 FSt 

(Hinweis: Für alle anderen Nutzungen wird der erforderliche Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder 
im Baugenehmigungsverfahren nach den üblicherweise für die betreffende Nutzung verwendeten 
Richtwerten ermittelt.) 

8.3 Fahrradabstellplätze für Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen sind an verschließbaren 

und komfortabel erreichbaren Orten herzustellen, ebenerdig, über einen Aufzug, über eine 

Rampe oder über eine ausreichend breite Treppe mit angemessener Steigung und Schie-

berinne erreichbar, mit ausreichender Beleuchtung über Bewegungsmelder und ohne 

selbstschließende Türen (bzw. Verschließen nur mit zeitlicher Verzögerung). Fahrradab-

stellplätze für Besucher:innen sind frei zugänglich und möglichst in der Nähe der Hausein-

gänge vorzusehen. 

9. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14) 

9.1 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5 ist das 

auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Ne-

benanlagen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken in Rigolen zurück-

zuhalten und zu versickern. Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den 

Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von Nieder-

schlagswasser) das fünfjährige Regenereignis heranzuziehen. 

9.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-2, WA-7 und WA-11 sowie auf 

der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kita ist das auf Dachflächen, Ter-

rassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende 

Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken in Mulden und/oder Rigolen zurückzuhal-

ten und zu versickern. Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Emp-

fehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-

wasser) das fünfjährige Regenereignis heranzuziehen. 

9.3 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-8, WA-9 WA-10, WA-12, 

WA-13, WA-14 ist das auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf 
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untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser in Rigolen unterhalb der 

jeweils zugeordneten Sammelstellplatzanlage zurückzuhalten und zu versickern. Für die 

Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes 

DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) das fünfjährige Regen-

ereignis heranzuziehen. 

9.4 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-6 und WA-15 ist das auf Dach-

flächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanla-

gen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken zu sammeln und in einer 

Mulde im Grünstreifen nördlich des Grundstückes zurückzuhalten bzw. zu versickern. Für 

die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblat-

tes DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) das fünfjährige Re-

genereignis heranzuziehen. 

9.5 Im Sondergebiet mit der Bezeichnung Quartiersgarage ist das auf Dachflächen, Stellplatz- 

und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswas-

ser auf dem Baugrundstück zu sammeln und in einer Mulde im Grünstreifen nördlich des 

Grundstückes zurückzuhalten bzw. zu versickern. Für die Bemessung der Entwässerungs-

anlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen zur Versi-

ckerung von Niederschlagswasser) das fünfjährige Regenereignis heranzuziehen. 

9.6 Das auf den Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung anfallende Nieder-

schlagswasser ist in den straßenbegleitenden Retentionstiefbeeten und Rinnen aufzufan-

gen, der mittigen Grünfläche zu zuführen und in Mulden zu versickern. Für die Bemessung 

der Entwässerungsanlagen ist gemäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 

(Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) das zehnjährige Regenereignis her-

anzuziehen. 

9.7 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA 2, WA-3, WA-4, WA-7, WA-8, WA-9, WA-11, 

WA-12, WA-13 und der Gemeinbedarfsfläche Kindergarten/ Kindertagestätte sind die 

Dachflächen zur Zurückhaltung von Regenwasser als Retentionsflächen auszubilden. Der 

Abflussbeiwert darf max. 0,5 betragen.  

9.8 In den allgemeinen Wohngebieten WA- 5, WA-6 WA-10, WA-14, WA-15 und im Sonderge-

biet Quartiersgarage sind die Dachflächen zur Zurückhaltung von Regenwasser als Re-

tentionsflächen auszubilden. Der Abflussbeiwert darf max. 0,2 betragen.  

10. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB) 

10.1 Die in der Planzeichnung als Notwasserwege festgesetzten Flächen sind dauerhaft herzu-

richten und soweit von Bebauung und Bewuchs freizuhalten, dass der Abfluss des Regen-

wassers nach Starkregen gewährleistet ist. 

11. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

11.1 Insgesamt 91.720 m² der Ausgleichsfläche an der Grinau aus dem Kompensationspool der 

Hansestadt Lübeck mit dem Entwicklungszielen mesophiles Extensivgrünland, Sukzession 

und Gehölz in der Gemarkung Niendorf Moorgarten, Flur 4, Flurstück 10, 44/11 und 79 tlw. 

und Flur 5, Flurstücke 8/1, 41 und 45 tlw. werden dem geplanten Wohnquartier insgesamt 

zugeordnet. (Siehe Nebenzeichnung 2) 

11.2 Oberirdische Park- und Stellplätze sowie die Zuwegungen auf den Baugrundstücken sind 

nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasengittersteinen, Rasenfugenstei-

nen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. Auch Wasser- 

und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Verguss 

von Fugen, Asphaltierung oder Betonierung sind unzulässig. 
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11.3 Zur Aufnahme von Regenwasser, zur Begrünung und Gliederung sind innerhalb der Ver-

kehrsfläche auf 50 m Länge mind. ein Retentionstiefbeet vorzusehen. Die Tiefbeete sind 

so anzulegen, dass ein Befahren nicht möglich ist. 

12. Maßnahmen zum Artenschutz 

12.1 Anbringen von insgesamt 15 Nischenbrüterkästen als Niststein an den Fassaden innerhalb 

folgender Gebiete: 

5 Nischenbrüterkästen im Sondergebiet Quartiersgarage, 

2 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-1, 

3 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-3, 

3 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-4, 

2 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-5. 

12.2 Anbringen von insgesamt 15 Höhlenbrüterkästen für Brutvögel innerhalb folgender Ge-

biete: 

5 Höhlenbrüterkästen im Sondergebiet Quartiersgarage, 

2 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-1, 

3 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-3, 

3 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-4, 

2 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-5. 

12.3 Amphibiengerechte Gestaltung der mittigen Grünfläche mit der Bezeichnung ÖG-1 sowie 

der Grünfläche südlich des gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteils 

Von dem festgesetzten Maßnahmenumfang kann abgewichen werden, wenn der unteren 

Naturschutzbehörde nachgewiesen wird, dass die Maßnahmen teilweise oder vollständig au-

ßerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, aber im räumlich-funktionalen Zusam-

menhang zum Plangebiet durchgeführt werden. 

13. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs.1 Nr.21) 

13.1 Die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte mit der Bezeichnung GFL sind mit einem Gehrecht und 

einem Leitungsrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der anliegenden Grundstücke 

zu belasten.  

14. Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

14.1 Anstelle von Gemeinschaftsstellplätzen können auch überdachte Gemeinschaftsstellplätze 

als Carports errichtet werden. Dies betrifft jeweils nur die gesamte Anlage. 

14.2 Die Flächen G-Abfall sind Gemeinschaftsaufstellflächen nur für unterirdische Abfall- und 

Wertstoffbehälter. Außerhalb dieser Fläche sind in den Wohngebieten mit der Bezeichnung 

WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 Aufstellflä-

chen für Müll- und Wertstoffbehälter unzulässig. 

15. Energieversorgung (§ 9 Abs.1 Nr. 23 b BauGB) 

15.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Dachflächen der Gebäude mindestens zu 

60% mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie auszustatten. 

Ausgenommen davon sind erheblich beschattete Dachflächen durch festgesetzte Pflanz-

bindungen und Bäume. 

16. Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

16.1 Durch eine geeignete Grundrissgestaltung sind die Aufenthaltsräume der allgemeinen 

Wohngebiete innerhalb des Bereiches zwischen der Schlutuper Straße und der in der Plan-

zeichnung dargestellten Isophone-Linie mit Überschreitung der Orientierungswerte der 

DIN 18005 von 55 dB(A) tags / und 45 dB(A) nachts den lärmabgewandten Gebäudeseiten 

zuzuordnen. Wo dies durch die Gebäudestruktur nicht möglich ist, sind vorrangig die 
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Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafräume in 

Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind dabei wie Schlafräume zu betrachten. 

Für Aufenthaltsräume sowie Wohn-und Schlafräume, die nicht an einer lärmabgewandten 

Gebäudeseite orientiert werden können, sind folgende bauliche Maßnahmen an der Ge-

bäudehülle zu treffen: 

Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-01, 

Teil 1 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens bzw. des 

Baufreistellungsverfahrens nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maßgebli-

chen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in Anlage 4a 

für schutzbedürftige Räume und in Anlage 4b für Räume, die überwiegend zum Schlafen 

genutzt werden können, festgesetzt. 

Schlafräume deren Außenbauteile mit einer Luftschalldämmung ausgestattet werden müs-

sen, sind mit schallgedämmten Lüftungen zu versehen, falls der notwendige Luftaustausch 

nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise 

sichergestellt werden kann.  

Von der Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises 

ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den 

Schallschutz resultieren. 

16.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-4 und WA-5 ist an den 

gekennzeichneten Fassaden mit Überschreitungen des Richtwertes der TA-Lärm von 40 

dB(A) nachts durch eine geeignete Grundrissgestaltung sicherzustellen, dass dort keine 

Schlafräume angeordnet werden. Schlafräume sind somit nur an den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten zulässig. Sollte eine Anordnung aller Aufenthaltsräume einer Wohnung an 

den lärmabgewandten Seiten nicht möglich sein, sind ausnahmsweise zur Sicherung des 

Schutzanspruches verglaste Vorbauten vor den Fenstern der Schlafräume auszuführen. 

16.3 Die Außenfassaden innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung Quartiersgarage 

sind aus Schallschutzgründen zu den südlich und westlich gelegenen Wohngebäuden mit 

einer mindestens zu 60 % geschlossenen flächigen Verkleidung zu versehen. Außerdem 

ist das Gebäude der Quartiersgarage zu überdachen. 

17. Pflanz- und Erhaltungsbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB) 

17.1 Auf den Baugrundstücken innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung 

WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9 und WA-10 ist je angefangene 400 m² Gartenflä-

che (zu Grunde zu legen ist die Grundstückfläche abzüglich der zulässigen Bebauung) ein 

Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu 

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. (Pflanzliste Obstgehölze; Vogelkirsche, Knorpelkir-

sche, Herzkirsche oder Baumhasel).  

17.2 Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind an der Schlutuper Straße mindesten 16 Allee-

bäume (Tilia Cordata) mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m 

Höhe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

17.3 Im Straßenraum der geplanten Ringstraße sind mindestens 17 großkronige Laubbäume mit 

einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und 

zu erhalten. 

17.4 Auf der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Fußgänger, Radfahrer, Außengast-

ronomie - Platz östlich der St. Philippus Kirche - sind mindestens drei Laubbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 16 cm gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und dauerhaft 

zu erhalten. 
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17.5 An der nördlichen Grundstücksgrenze der allgemeinen Wohngebiete WA-6 und WA-15 ist 

eine min. 1,20 m hohe Hecke aus heimischen Laubhölzern zu pflanzen und dauerhaft zu 

erhalten. 

17.6 Die gemeinschaftlichen Stellplatzanlagen sind von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimi-

schen Laubgehölzen einzufassen. Für Zufahrten und Zugänge darf die Hecke - bezogen 

auf die gesamte Länge und alle Unterbrechungen zusammen berücksichtigt - auf maximal 

4 m Länge unterbrochen werden. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten. 

17.7 Die Müllsammelplätze sind an mind. 3 Seiten von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimi-

schen Laubhölzern einzufassen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten. 

17.8 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA 2, WA-3, WA-4, WA-7, WA-8, WA-9, WA-11, 

WA-12, WA-13 und der Gemeinbedarfsfläche Kindergarten/ Kindertagestätte sind Dachflä-

chen des jeweils obersten Geschosses als Retentionsgründächer auszubilden und mit ei-

nem min. 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau und einem künstlichen Stauraum 

für Regenwasser zu versehen und extensiv zu begrünen. Der Abflussbeiwert darf max. 0,5 

betragen. Von einer Dachbegrünung kann in den Bereichen, die der Belichtung, Be- und 

Entlüftung dienen, abgesehen werden. (§ 9 (1) Nr. 25 a) BauGB) 

17.9 In den allgemeinen Wohngebieten WA- 5, WA-6 WA-10, WA-14, WA-15 und im Sonderge-

biet Quartiersgarage sind Dachflächen des jeweils obersten Geschosses als Retentions-

gründächer auszubilden und mit einem min. 8 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-

bau und einem künstlichen Stauraum für Regenwasser zu versehen und extensiv zu be-

grünen. Der Abflussbeiwert darf max. 0,2 betragen. Von einer Dachbegrünung kann in den 

Bereichen, die der Belichtung, Be- und Entlüftung dienen, abgesehen werden. (§ 9 (1) Nr. 

25 a) BauGB) 

17.10 Die Wandflächen der Quartiersgarage sind an mind. zwei Seiten durch geeignete Bepflan-

zung zu begrünen. Die Begrünung ist verpflichtend für die der Wohnbebauung zugewand-

ten Gebäudelängsseite vorzusehen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

II. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO) 

1. Einfriedigung 

1.1 Einfriedigungen im Plangeltungsbereich dürfen maximal eine Höhe von 1,50 m aufweisen 

und müssen als Hecken aus heimischen Laubgehölzen ausgeführt werden, an deren In-

nenseite ein max. 1,5 m hoher Maschendrahtzaun errichtet werden darf. 

2.  Werbeanlagen/ Warenautomaten 

2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

2.2 Werbeanlagen sind zum öffentlichen Raum hin nach Lage, Größe, Form und Material so 

zu wählen, dass die architektonische Gestaltung der Fassaden ergänzt wird. 

2.3 Werbeanlagen dürfen nur soweit in Erscheinung treten, dass das Straßenbild nicht gestört 

wird. 

2.4 Eine Beleuchtung von Werbeanlagen ist so auszuführen, dass sie sich dem Umgebungs-

licht (öffentliche Beleuchtung) nach ihrer Beleuchtungsstärke unterordnet. 

2.5 Warenautomaten sind ausnahmsweise nur innerhalb des allgemeinen Wohngebietes mit 

der Bezeichnung WA-1 und im Sondergebiet zulässig. 

III.  HINWEISE 

A Bauzeitenregelung Naturschutz  

Fäll- und Rodungsarbeiten dürfen gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz nur 

in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar durchgeführt werden. 
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B Bauzeitenregelung Offenlandbrüter  

Bauarbeiten im Bereich der Ruderalflächen/Brachen werden außerhalb der Brutzeit der Of-

fenlandbrüter durchgeführt, d.h. zwischen Ende August und Mitte März. Während der Brut-

zeit sind Eingriffe nur dann zulässig, wenn kurz vor Beginn der Bauarbeiten durch eine 

Fachperson ein Brutvorkommen ausgeschlossen werden konnte. 

C Mutterboden 

Die anfallenden Mengen an Erdaushub sind sowohl in der Planung als auch in der Ausfüh-

rung grundsätzlich nach Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) zu tren-

nen und zu beurteilen. Dabei ist das Vernichtungsverbot von Mutterboden 

gem. § 202 BauGB, verbunden mit der gesetzlichen Pflicht zum Schutz des Mutterbodens 

(BBodSchG § 1), zu beachten. 

D Bodenbeschaffenheit 

Wenn bei der Durchführung der Maßnahme Boden vorgefunden wird, der durch seine Be-

schaffenheit (z. B. Fremdbestandteile, Ölverunreinigungen, Verfärbungen, auffälliger Ge-

ruch) eine schädliche Bodenveränderung oder einen Altlastenverdacht vermuten lässt, ist 

der Bereich Umwelt-, Natur und Verbraucherschutz, untere Bodenschutzbehörde, Tel.: 

0451 122-3969 umgehend zu informieren (LBodSchG § 2). 

E Bodenverdichtung 

Bodenverdichtungen sind während der Bauarbeiten auf ein Minimum zu beschränken 

(BBodSchG § 4). Nach Beendigung der Arbeiten sind die natürlichen Bodenfunktionen der 

vorübergehend genutzten Flächen (z. B. Lager- und Baustelleneinrichtungen) wiederher-

zustellen. 

F Richtfunktrasse 

Über den Plangeltungsbereich verläuft eine Richtfunktrasse. Die Platzierung von Baukrä-

nen, die in die Fresnelzone von > 15,0 m über Gelände hineinreichen ist mit der Telefónica 

Germany GmbH & Co. OHG abzustimmen. 

G Archäologie 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können archäologische Funde nicht ausge-

schlossen werden. Vor Beginn von Eingriffen in den Boden ist die obere Denkmalschutz-

behörde (Abt. Archäologie) frühzeitig über den beabsichtigten Beginn der Erdarbeiten zu 

informieren. Funde sind gemäß § 15 des Denkmalschutzgesetztes umgehend zu melden. 

H Baulärm 

Grundsätzlich sollen im Rahmen von Bauarbeiten folgende Lärmschutzaspekte berücksich-

tigt werden, um die Lärmbelästigung möglichst gering zu halten: Frühzeitige Zusammenar-

beit aller am Bau Beteiligten in Fragen der Baulärmbekämpfung, Berücksichtigung der 

Lärmschutzauflagen in Ausschreibung und Angebot, Einsatz von fortschrittlichen lärmar-

men Bauverfahren und -maschinen, Berücksichtigung des Immissionsrichtwertes für das 

betroffene Gebiet bei der Gestaltung des Bauablaufes, Zusammenlegen lärmintensiver Ar-

beiten mit anschließenden ausreichend langen Lärmpausen, Information der Nachbar-

schaft und der Aufsichtsbehörden über unvermeidbaren, ungewöhnlich hohen Lärm, Ein-

satz von lärmarmen Baumaschinen in besonders schutzbedürftigen Gebieten und bei 

nächtlichem Betrieb. 

I Feinstaub 

Emissionen von Baustellen sind nach dem Stand der Technik durch technische und/oder 
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organisatorische Maßnahmen bei Betriebsabläufen soweit wie möglich und zumutbar zu 

reduzieren. Dabei ist neben der Umgebungsnutzung der Baustelle auch deren Betriebszeit-

raum zu berücksichtigen. 

(Alle in den textlichen Festsetzungen genannten DIN- Vorschriften können bei der Stadtverwal-

tung, Mühlendamm 10 – 12, 23552 Lübeck zu den allgemeinen Dienststunden kostenlos einge-

sehen werden.) 
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1. Einleitung 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt etwa 2,5 km östlich der Lübecker Altstadtinsel im Stadtteil St. Gertrud, Stadt-

bezirk Marli / Brandenbaum. Es umfasst die Flächen der Kleingartenanlage Lauerholz, Garten-

feld 1 nördlich der St. Philippus Kirche (Flurstücke 22/7, 22/21 tlw., 22/22, 22/27 tlw., 23/5, 50/2, 

50/3, 51/12, 51/23, 51/36, 51/40, 51/41, 76/1 und 584 tlw. aus Flur 12 der Gemarkung St. Gertrud 

und die Flurstücke 41/1 tlw. und 41/3 aus Flur 12 der Gemarkung Schlutup).  

Begrenzt wird das ca. 11,5 ha große Plangebiet im Norden durch den geschützten Landschafts-

bestandteil Lauerhofer Feld, im Osten durch die verbleibenden Flächen der Kleingartenanlage 

Lauerhof, im Süden durch die Gärten der Wohnbebauung an der Straße Am Pohl und im Westen 

durch die Grundstücke Schlutuper Straße 33, 35 und 37. 

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die vorgesehene Entwicklung von Wohnge-

bieten. Das Plangebiet ist hinsichtlich seiner siedlungsstrukturell günstigen Lage und der guten 

infrastrukturellen Ausstattung für eine Flächenentwicklung zu Gunsten von Wohnungsbau her-

vorragend geeignet. Die Realisierbarkeit kann als gut bewertet werden. Um dem ermittelten Woh-

nungsbedarf aus dem Wohnungsmarktkonzept 2013 bzw. dem Wohnungsmarktbericht 2017 

Rechnung zu tragen, sollen die Flächen als Wohnbauflächen entwickelt werden.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, da der Bereich der geplanten Wohnnut-

zung im Außenbereich gemäß § 35 BauGB liegt und das beabsichtigte Vorhaben somit nach gel-

tendem Planungsrecht nicht genehmigungsfähig ist. 

1.3 Planungsrechtliches Verfahren 

Der Bebauungsplan 07.32.00 - Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld - wird als qualifizierter Be-

bauungsplan im Normalverfahren mit Durchführung der in den §§ 3 und 4 BauGB vorgesehenen 

Verfahrensschritte der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung aufgestellt.  

2. Ausgangssituation 

2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand) 

Die Fläche wurde als Kleingarten, Feld 1 der Anlage des Kleingartenvereins Lauerhof e.V. ge-

nutzt (KGV). Der KGV verzeichnete eine hohe Leerstandsrate, aufgrund dessen wurde mit der 

Stadt, dem KGV und dem Kreisverband der Kleingärtner die Auflösung eines rund 8 ha großen 

Teils (Feld 1) der Kleingartenanlage vereinbart. Die noch in diesem Teil der Anlage verbliebenen 

Pächter konnten auf Wunsch in andere Teile umziehen. Für die aufzugebenden Gärten erhielten 

die Pächter eine Entschädigung nach den Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes. Die 

geräumte Fläche wurde bereits an die Stadt zurückgegeben und soll künftig für Wohnungsbau 

genutzt werden. Die Rücknahme des Feldes 1 der Kleingartenanlage Lauerhof wurde am 

28.04.2016 von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck beschlossen (VO/2016/03494). Südöst-

lich des Gartenfeldes 1 der Kleingartenanlage befindet sich ein öffentlicher Ballspielplatz in Ver-

waltung des Bereiches Stadtgrün und Verkehr. Der Platz ist sehr beliebt und der einzige im Bezirk 

zwischen Schlutuper Straße, Brandenbaumer Landstraße und der Edelsteinsiedlung. Der Platz 

soll im Bebauungsplan gesichert werden. 

Die gesamte Kleingartenanlage ist nördlich, östlich und südlich von Einfamilienhausbebauung 

eingefasst.  
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St. Philippus-Kirche 

Das Plangebiet umfasst die unter Denkmalschutz stehende St. Philippus-Kirche, im Allgemeinen 

auch „Seehundskirche“ genannt mit Gemeindehaus und angegliederter Kindertagesstätte. Sie 

wurde 1956 vom Architekten Gerhard Langmaack gebaut. Die Kirche ist mit ihrem höchsten First-

punkt und dem hohen Dachreiter mit den vergoldeten Kugeln und dem Kreuz direkt in der Biegung 

der Schlutuper Straße städtebaulich prägend.  

Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt über die Schlutuper Straße, die im weiteren 

Verlauf die Lübecker Altstadtinsel mit der Bundesstraße B 104 Richtung Schlutup verbindet. Es 

handelt sich um eine Hauptverkehrsstraße mit einem entsprechenden Verkehrsaufkommen. Der 

Ausbaustandard der Schlutuper Straße entspricht im Bereich des Plangebietes nicht dem einer 

innerörtlichen Erschließungsstraße und soll im Zuge der Entwicklung der geplanten Wohnbauge-

biete ertüchtigt werden. Es ist insbesondere eine Verbesserung der Fuß- und Radwegeführung 

erforderlich. 

ÖPNV-Anbindung 

Durch die Bushaltestellen in der Schlutuper Straße ist das Plangebiet gut an den öffentlichen 

Personennahverkehr angebunden. Die ÖPNV-Erschließung genügt den Standards des aktuellen 

Nahverkehrsplanes der Hansestadt Lübeck. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der 

Schlutuper Straße im diesem Bereich ist eine weitere Bushaltestelle vorgesehen. 

Entwässerung 

Die schmutzwassertechnische Erschließung für das Gebiet ist über die vorhandenen Schmutz-

wasserleitungen in der Schlutuper Straße möglich. Kann der Anschluss nicht im Freigefälle erfol-

gen, so ist eine Pumpstation erforderlich. 

Das Planungsgebiet befindet sich im Quellgebiet der Medebek. Um den Bach, der in seinem 

weiteren Verlauf in die Trave mündet, nicht weiter stofflich zu belasten, scheidet sie als Vorfluter 

aus.  

Das Bebauungsgebiet grenzt weiter an den geschützten Landschaftsbestandteil Lauerhofer Feld. 

Hierbei handelt es sich um ein extensiv bewirtschaftetes Feuchtgrünland mit oberflächennahen 

Grundwasserständen.  

Die bereits vorhandene Regenwasserleitung, welche in der Schlutuper Straße liegt, kann auf-

grund ihrer Dimensionierung kein weiteres Regenwasser aufnehmen. Dementsprechend wird im 

Regenwasser-Bewirtschaftungskonzept des Planungsgebietes davon ausgegangen, dass jegli-

ches Regenwasser in dem Gebiet versickert werden soll. Für die öffentlichen Flächen ist der 

Anschluss an eine zentrale Versickerungsanlage geplant und für die privaten Grundstücke ist die 

Grundstücksentwässerung eine dezentrale Versickerung auf den einzelnen Grundstücken z.B. 

durch eine Rigolen Versickerung vorgesehen. 

2.2 Natur und Umwelt 

Topographie 

Das Gelände weist östlich der Schlutuper Straße ein leichtes Nord-Süd-Gefälle mit einem Höhenun-

terschied von 4,5 m zwischen den Geländeoberkanten auf. 

Aufgrund der Höhenlage liegen die Flächen des Plangebietes nicht in einem potenziellen Über-

schwemmungsgebiet oder in überschwemmungsgefährdeten Gebieten der Trave, so dass Belange 

des Hochwasserschutzes bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht zu berücksichtigen sind. 
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Vegetationsbestand 

Das Grundstück ist durch Gehölzpflanzungen eingefasst, der Gehölzstreifen, der südlich inner-

halb des Geltungsbereiches verläuft, weist eine Breite von etwa 30 m auf und ist größtenteils mit 

hochgewachsenen Nadelbäumen bepflanzt. Nördlich an das Gebiet grenzt die Grünfläche Lau-

erhofer Feld an, ein nach § 21 Landesnaturschutzgesetz geschützter Landschaftsbestandteil. 

Dazu zählt auch ein Grünstreifen direkt neben der Schlutuper Straße, der aus dem geschützten 

Landschaftsbestandteil zugunsten der erforderlichen Verbesserung der Fuß- und Radwegefüh-

rung entlassen wird. Das Verfahren zur Entlassung wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren 

von der zuständigen Fachbehörde durchgeführt. Zum geschützten Landschaftsbestandteil ist ein 

Schutzstreifen bis zu den geplanten Baugrundstücken von min. 10 m vorzusehen. Zwischen der 

Kleingartenanlage und dem geschützten Landschaftsbestandteil befindet sich ein gem. § 21 

LNatSchG geschützter Knick. Die ehemaligen Kleingärten sind bereits beräumt. Großkronige 

Bäume waren auf den Gartenparzellen nicht vorhanden. 

Landschaftsbild und Erholung 

Die Grünflächen der Kleingartenanlage und der geschützte Landschaftsbestandteil sind Teil des 

Grünzuges Brandenbaumer Feld, der seine Fortsetzung im Grünzug Marli findet und eine Zäsur 

zwischen den Wohnsiedlungen Brandenbaum und der Edelsteinsiedlung bildet. Südwestlich im 

Geltungsbereich verläuft ein weiterer Grünzug, der Teil einer Grün- und Wegeverbindung bis zur 

Dieselstraße ist und vorbei am Schulgrundstück der nördlich gelegenen Albert-Schweitzer-Schule 

bis zum Marliring bzw. der Arnimstraße verläuft. Das Plangebiet stellt eine Weiterentwicklung des 

vorhandenen Siedlungsbestandes dar. Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan 

(Höhenbegrenzung, Eingrünung etc.) können negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

minimiert werden.  

Baugrund 

Die Ingenieurgesellschaft Possel und Partner GmbH & Co. KG (IPP) wurde mit der Durchführung 

von Orientierenden Untergrunderkundungen beauftragt. Im Ergebnis zeigt sich, dass der Unter-

grund unterhalb der voraussichtlichen Gründungssohlen größtenteils aus sandig-humosen Ober-

böden besteht, die nicht ausreichend tragfähig im Hinblick auf die geplante Bebauung sind. Sie 

müssen komplett gegen einen verdichteten Kiessand ausgetauscht werden. Im südlichen Grund-

stücksteil folgt unterhalb der Sande hingegen ein weich- bis steifplastischer Geschiebemergel, 

der als ausreichend tragfähig einzustufen ist. 

Grundwasser wurde mit einem Flurabstand von 1,2 – 3,7 m ermittelt. 

Altlasten 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde von der unteren Bodenschutzbehörde 

eine Altlastenuntersuchung für die ehemalige Kleingartenanlage für erforderlich gehalten. Auf-

grund dessen wurden im Oktober 2019 Oberbodenmisch-Beprobungen durchgeführt. Die ent-

nommenen Bodenproben wurden auf PAK, Schwermetalle, Holzschutzmittel und Pestizide ana-

lysiert. Die in den Bodenproben gemessenen Schadstoffgehalte unterschreiten weitestgehend 

allesamt deutlich die Prüfwerte der BBodSchV bzw. des Prüfwertvorschlages des MELUR für 

Benzo[a]pyren für Kinderspielflächen und Wohngebiete. Daher kann bezogen auf den Wirkungs-

pfad Boden-Mensch festgestellt werden, dass keine Gefährdung bei der geplanten wohnbauli-

chen Nutzung vorliegt. 

Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser wurde lediglich im Untergrund ei-

nes Quadranten (Grundfläche 1.000 m²) ein gering erhöhter PAK-Wert im LAWA-Maßnahmen-

schwellenwertbereich festgestellt, alle anderen ermittelten PAK-Gehalte befinden sich im Prüfbe-

reich oder deutlich darunter. Anhand einer durchgeführten Sickerwasserprognose wird fast im 

gesamten Untersuchungsraum derzeit keine Prüfwertunterschreitung angenommen. Als Ergeb-

nis der durchgeführten Untersuchung kann bezogen auf den Wirkungsgrad Boden-Grundwasser 
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festgestellt werden, dass in den untersuchten Bereichen keine schädlichen Bodenveränderungen 

gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen und eine Gefährdung über 

den Wirkungsgrad Boden-Grundwasser auszuschließen ist. Ausgenommen hiervon ist der Be-

reich des einen Quadranten, da hier nach aktueller Datenlage eine schädliche Bodenveränderung 

und damit eine Gefährdung über den Wirkungsgrad Boden-Grundwasser nicht vollständig aus-

zuschließen ist. 

Aufgrund der Gefährdungslage im Quadranten C7 wurde eine entsprechende Detailuntersuchung 

in Auftrag gegeben. Der Quadrant wurde in 9 Teilflächen unterteilt und auf PAK untersucht. Die 

Ergebnisse deuten nicht daraufhin, dass ein relevantes Schadstoffquellpotential im Untergrund 

vorhanden ist. Lediglich in einer Teilfläche wurde ein erhöhter PAK-Gehalt festgestellt. Hier ist 

eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch und den Wirkungspfades Boden-Grund-

wasser hinsichtlich der geplanten Wohnnutzung gegeben. Aufgrund der ermittelten Schadstoffsi-

tuation wurde der belastete Boden im Zuge der Baureifmachung des Geländes ausgetauscht. 

Die Gartenlauben wiesen bei stichprobenartiger Inaugenscheinnahme Hinweise auf möglicher-

weise belastete Materialien auf (teer- und asbesthaltige Dachpappen, PAK-haltige Anstriche, 

KMF-haltige Dämmungen, Eternitplatten etc.). Eine Schadstofferhebung wurde im Rahmen der 

Baufeldfreimachung durchgeführt und die Materialien entsprechend entsorgt. 

Weitere Untersuchungen gemäß § 2 Nr. 4 BBodSchV zur abschließenden Gefährdungsabschät-

zung sind für die ehemalige Kleingartenanlage im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht 

erforderlich 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in dem untersuchten Bereich der ehemaligen 

Kleingartenanlage keine schädlichen Bodenveränderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen, daher sind keine Festsetzungen nach § 9 Abs. 5 Nr.3 und Abs. 

6 BauGB innerhalb des Bebauungsplanes zu treffen.  

Potenzielle Kampfmittelbelastung 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde vom Kampmittelräumdienst mitgeteilt, 

dass Kampfmittel in der Hansestadt Lübeck nicht auszuschließen sind und vor Beginn von Tief-

baumaßnahmen eine Untersuchung auf Kampfmittel (Luftbildauswertung) durchzuführen ist.  

Für die Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches wurden die Untersuchungen bereits bean-

tragt und durchgeführt. Die Flächen wurden mit Schreiben vom 12.06.2019 des Kampfmittelräum-

dienstes freigegeben. 

Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes 

Verkehrslärm wirkt auf das Plangebiet von der Schlutuper Straße. Des Weiteren sind als poten-

tielle Lärmquellen die an das Plangebiet angrenzende Tankstelle und die nördlich des Plange-

bietes befindliche Sportanlage zu betrachten. 

Es ist eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geräuschemissionen der genann-

ten Lärmarten durchgeführt worden. Das Ergebnis der Beurteilung der Lärmsituation entspre-

chend der städtebaulichen Planung zeigt, dass zur Bewältigung der Lärmbelastung Hinweise und 

Empfehlungen in die Bebauungsplanung zu übernehmen sind. 

Die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslärm zeigen großflächige Überschreitungen des Ori-

entierungswertes der DIN 18005/6 für allgemeine Wohngebiete durch die Verkehre auf der 

Schlutuper Straße. Im direkten straßennahen Bereich wurden Beurteilungspegel im gesundheits-

gefährdenden Bereich prognostiziert. 

Innerhalb des straßenbegleitenden, gesundheitsgefährdeten Bereiches wird keine Wohnbebau-

ung vorgesehen. Ansonsten ist der festgestellte Lärmkonflikt im Rahmen des Bebauungsplanver-
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fahrens berücksichtigt worden. Da aktiver Lärmschutz in Form einer Wand und eines Walles le-

diglich den Erdgeschossbereich schützen und sich städtebaulich nicht einfügen würde, soll ein 

ausreichender Lärmschutz in den Räumen (Innenraumpegel) durch bauliche Maßnahmen an den 

Außenbauteilen vorgesehen werden. Wo dies möglich ist, soll der Konflikt durch die Anordnung 

der Baukörper und die Grundrissgestaltung gelöst werden, in dem Wohn- und Schlafräume an 

den lärmabgewandten Seiten des Gebäudes angeordnet werden.  

 

Durch die Tennisanlage und die weitere Sportnutzung ergeben sich keine Konflikte bezüglich der 

Wohnnutzung. 

Natur- und Artenschutz 

Durch die Realisierung des geplanten Wohnquartieres ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft zu 

rechnen. Aufgrund dessen wurde ein Fachbeitrag Natur und Landschaft erarbeitet, der sich mit fol-

gende Inhalten befasst hat: Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG, Bestands-

aufnahme und –bewertung, Beschreibung des Vorhabens, Maßnahmen zur Vermeidung und Verrin-

gerung von Beeinträchtigungen, Darstellung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft, Ermittlung 

des erforderlichen Ausgleichs für nachteilige Auswirkungen sowie Maßnahmen zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen. 

Fauna: 

Laut einer artenschutzrechtlichen Stellungnahme sind Bestände der artenschutzrechtlich relevanten 

Gruppen Fledermäuse, Vögel und Amphibien zu erwarten sowie auch national geschützte Kleinsäu-

ger, Insekten, Mollusken und weitere Wirbellose. 

In den verbliebenen Gebäuden und in älteren Bäumen sind Tages-, Balzquartiere und Wochenstuben 

von Fledermäusen möglich, Winterquartiere sind sowohl in den Hütten als auch in den Bäumen nicht 

zu erwarten. Im Einzelfall ist dies jedoch bei Umsetzung von Rodungsmaßnahmen zu überprüfen. 

Bedingt durch die zahlreichen Brutplatz-Möglichkeiten, das hohe Nahrungsangebot, die Störungsar-

mut sowie dem mosaikartigen Nebeneinander diverser hochwertiger Klein-Habitate und Strukturen 

ist im brachliegenden Kleingarten mit einer hohen Arten- und Individuendichte von Brutvögeln zu 

rechnen. 

Die ehemalige Kleingartenanlage hat für Amphibien Bedeutung als Landlebensraum (Sommer- und 

Winterverstecke, Wander-Route etc.). Besonders die Lage zwischen wasserführenden Gräben und 

den Kleingewässern auf der aktiven Kleingartenfläche lassen hier Wanderbewegungen vermuten. 

Insgesamt ist für die potenziell vorhandene Fauna aus der Sicht des Artenschutzes im Hinblick auf 

die geplante Nutzung von einem hohen Konflikt auszugehen, da der Plangeltungsbereich vielfältige 

Habitat-Möglichkeiten aufweist. Die Bedeutung dieses Bereichs für das Schutzgut Tiere ist daher 

hoch einzustufen. 

Flora: 
Der Bereich ist durch die brachliegende Kleingartenanlage mit umgebenden Gehölzstreifen und das 
südwestlich angrenzende Gelände der Kirchengemeinde St. Philippus geprägt. 

Am Nordrand der ehemaligen Kleingartenanlage verläuft ein Knick aus heimischen Laubgehölzen. 

An der Schlutuper Straße verläuft ein Abschnitt der Linden-Allee, die sich vor allem weiter westlich 

erstreckt. Die Alleebäume im Plangeltungsbereich weisen Stammdurchmesser bis 0,8 m auf und Kro-

nendurchmesser bis 10 m. Auf Höhe der Stellplatzfläche vor der ehemaligen Kleingartenkolonie be-

steht eine größere Lücke im Baumbestand, die 90 m auf der Ostseite und 60 m auf der Westseite 

umfasst. 

Knick und Allee sind gesetzlich geschützt gemäß § 30 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 3 bzw. 

4 LNatSchG. Die Allee ist überdies geschützt gemäß Baumschutzsatzung der Hansestadt Lübeck. 

Die Verkehrsfläche der Schlutuper Straße ist aufgrund ihrer sehr stark belasteten, versiegelten Flä-

chen in einen sehr geringen Biotopwert einzustufen.  
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Die ehemalige Kleingartenanlage östlich der Schlutuper Straße ist stark von Menschen überprägt und 

extensiv genutzt worden. Sie weist seit der Rücknahme im Jahr 2016 und dem Brachliegen wertvolle 

Zeichen der Ruderalisierung und Sukzession auf. Es wird angenommen, dass sich auf dem ehema-

ligen Kleingartengelände Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz entwickelt haben. 

Somit kann ihr ein geringer bis mittlerer Biotopwert zugeordnet werden. 

Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen der Kleingartenanlage befinden sich im Besitz der Hansestadt Lübeck. 

2.3 Bisheriges Planungsrecht 

Die Grundstücke liegen im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB.  

3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalplan für den Planungsraum II (Stand 2004) fest-

gelegten baulich zusammenhängenden Siedlungsgebiets des Oberzentrums Lübeck. Entspre-

chend der Zielsetzung im Entwicklungskonzept für die Region Lübeck trägt die künftige Wohn-

siedlung zur besseren Auslastung der vorhandenen Infrastruktur bei und kann dem bestehenden 

Siedlungsbereich im Ortsteil Marli zugeordnet werden.  

3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der abschließende Beschluss der zum Bebauungsplan zugehörigen 127. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes für den Teilbereich Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld wurde bereits am 

30.09.2021 beschlossen und stellt das geplante Wohnquartier als Wohnbaufläche dar.  

3.3 Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lübeck 

Der Plan „Entwicklung“ des Landschaftsplanes trifft für das Plangebiet keine Aussage, es sind 

lediglich einzelne Alleebäume an der Schlutuper Straße gekennzeichnet. Im Landschaftsplaneri-

schen Entwicklungskonzept Erholung in Lübeck ist die gesamte Kleingartenanlage Bestandteil 

des Grünzuges Brandenbaumer Feld. 

3.4 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010) 

Der Stadtteil St. Gertrud, in dem das Plangebiet liegt, wird im ISEK 2010 folgendermaßen be-

schrieben: „Der Stadtteil liegt naturnah eingebettet zwischen den Erholungsgebieten Lauerholz, 

Schellbruch an der Trave und der Wakenitz. In Marli, Brandenbaum und Eichholz sind in der 

Zwischen- und Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts Geschosswohnungsbauten, teils als sozialer 

Wohnungsbau und Einfamilienhausgebiete entstanden. Die Konversion der 1990er Jahre führte 

zu weiteren auch geförderten Wohnungen durch Umbau der Waldersee-Kaserne und Bebauung 

der Schießstände. Der Geschosswohnungsbau der 1950/60er Jahre ist insbesondere rund um 

den „Kaufhof“ im Umbau begriffen (Modernisierung/ Abriss/ Neu-bau). Ein Stadtteilzentrum mit 

Einzelhandel und Dienstleistung liegt im Ortsteil Marli („Kauf-hof“, Meesenplatz) und nordwestlich 

befindet sich die Justizvollzugsanstalt. Grundschulen und Kitas gibt es in allen Ortsteilen. Weiter-

führende Schulen sind räumlich gleichmäßig verteilt.“  

Das grüne Wohnumfeld zeigt Mängel bei der Pflege der öffentlichen Anlagen, insbesondere der 

Spielflächen und Wege. Auch die Rad- und Wanderwege entlang der Wakenitz und durch das 

Lauerholz bedürfen der Verbesserung. Der Durchgangsverkehr der Ausfallstraßen, zu denen 

auch die Schlutuper Straße zählt, belastet die Bewohner:innen. Empfehlungen für den Stadtteil, 

die für das anstehende Projekt Bedeutung haben, sind die Schaffung von Wohnraum unter Be-

rücksichtigung des sozialen Gleichgewichtes, die Verbesserung des Straßenraumes, Ergänzung 

der Alleebäume und die Verbesserung der Wegeverbindung in die Naherholungsgebiete. 
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3.5 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 2030 

Die Hansestadt Lübeck hat mit dem Konzept „2030“ im Rahmen einer zukunftsorientierten Stadt-

entwicklung Suchräume für Wohn- und Gewerbeflächen vorgelegt. Das Plangebiet ist im Konzept 

zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung entsprechend seiner geplanten Entwicklung als Wohn-

baufläche der Kategorie I genannt. 

3.6 Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2020 

Gemäß dem aktuellen Wohnungsmarktbericht 2020, der das Wohnungsmarktkonzept 2013 unter 

Berücksichtigung der letzten Bevölkerungs- und Haushaltsprognose fortschreibt, wird die Hansestadt 

Lübeck voraussichtlich bis 2040 einen über die Bestandserneuerung hinausgehenden zusätzlichen 

Bedarf von rd. 5.300 Wohnungen haben. 

Unter anderem aufgrund der voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch anhaltenden Zuzüge 

wird dabei das Gros der erwarteten Bevölkerungs- und Haushaltszunahme bereits in den nächsten 

Jahren auf die Hansestadt Lübeck zukommen. Dementsprechend geht der Wohnungsbericht von 

einem Bedarfsschwerpunkt im Bereich des Geschosswohnungsbaus aus. Gleichwohl wird auch für 

die nächsten Jahre ein nicht unerheblicher Bedarf an gartenbezogenen Wohnformen gesehen, um 

insbesondere junge Familien am Ort zu halten.  

Die im Wohnmarktbericht aufgeführten Wohnbauflächenpotenziale bieten unter Berücksichtigung der 

durch die Lübecker Bürgerschaft beschlossenen 30 %-Regelung für öffentlich geförderten Woh-

nungsbau Raum für rd. 1.630 geförderte Wohnungen. Die bis 2030 wegfallenden rd. 3.700 geförder-

ten Wohnungen können trotz vereinzelter Überschreitung der 30 %-Regelung nicht auf den zusätzli-

chen Bauflächen ausgeglichen werden. Es wird geprüft inwieweit eine Erhöhung des Anteils des ge-

förderten Wohnungsbaus im Bebauungsplangebiet möglich ist, ohne eine ausgewogene soziale 

Durchmischung des Quartiers zu gefährden.  

Der kontinuierliche Anstieg der Angebotsmieten, die für nachfragende Haushalte entscheidend sind, 

weist auf zunehmende Anspannungen auf dem Wohnungsmarkt hin. Es ist zudem festzustellen, dass 

die Zahl der Haushalte, die auf den preisgünstigen Wohnraum zugreifen, zugenommen hat. Darüber 

hinaus ist in stärkerem Maße zu beobachten, dass es Personengruppen mit Zugangsschwierigkeiten 

zum Wohnungsmarkt gibt.  

Derzeit stehen kaum Grundstücke mit gartenbezogenen Wohnformen zur Verfügung. Die Nachfrage 

nach derartigen Angeboten ist hoch. Langfristig muss hier allerdings bedacht werden, dass die Zahl 

der Haushalte, die diese Wohnangebote nachfragt (z.B. Familien), zurückgeht. Auch kommt dem 

Bestand für die Befriedigung der zukünftigen Nachfrage eine große Bedeutung zu: 10.000 Einfamili-

enhäuser in Lübeck werden derzeit ausschließlich von Personen über 60 Jahren bewohnt. Das Kon-

zept des geplanten Wohnquartieres sieht unter Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit 

Grund und Boden als Angebote für Familien einen Anteil an Doppel- und Reihenhäusern vor. Dane-

ben ist die Schaffung von Flächen für Geschosswohnungsbau geplant, der u.a. auch senior:innenge-

recht realisiert werden kann. Ziel ist es Wohnraumangebote für ältere Generation zu schaffen, die 

einen Umzug vom Einfamilienhaus mit Garten in eine Wohnung im direkten Umfeld ermöglichen. Die 

Nachfrage nach altengerechtem Wohnraum wird sich weiter erhöhen, insbesondere ab 2025, wenn 

die Generation der „Babyboomer“ das Senior:innenalter erreichen. Aufgrund des Trends zur Singu-

larisierung als Folge der demographischen Entwicklung und der Pluralisierung der Lebensstile in der 

Bevölkerung werden zukünftig vermehrt 1- und 2-Zimmer-Wohnungen erforderlich. Auch Angebote 

im Bereich des gemeinschaftlichen Wohnens werden verstärkt nachgefragt und sind im städtebauli-

chen Konzept berücksichtigt. 

3.7 Stadtentwicklung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) führt in § 1 Abs. 5 Satz 3 aus, dass die städtebauliche Entwicklung 

in einer Gemeinde vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.  
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Das vorliegende Plangebiet ist faktisch einer Außenentwicklung zuzuordnen. Das Plangebiet be-

findet sich auf ehemaligen Kleingartenflächen und entspricht somit nicht einer Innenbereichsflä-

che im Sinne des § 13 a BauGB. Die Fläche befindet sich jedoch in einer städtebaulich integrier-

ten Lage und ist infrastrukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruchnahme eines freien 

Landschaftsraumes erfolgt durch die Flächenausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nut-

zung als Kleingarten bereits eine gewisse Versiegelung auf. Der Grundsatz "Innen- vor Außen-

entwicklung" in der Bauleitplanung wurde durch die BauGB-Novelle 2013 in § 1 Abs. 5 ergänzt. 

Ein wichtiger Grund neben der Verminderung von Flächeninanspruchnahme in der Landschaft ist 

beispielsweise die Reduzierung von Fahrverkehren und die Nutzung vorhandener Infrastruktur 

wie Verkehrswege und soziale Einrichtungen. Durch das Plangebiet verläuft eine Hauptverkehrs-

straße, die direkt in die Innenstadt führt und im Umkreis sind alle erforderlichen Einrichtungen wie 

Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte usw. fußläufig erreichbar. Damit trägt die Umnutzung der 

Fläche zum Wohnen zur Stabilisierung vorhandener Infrastruktur bei und entspricht somit einem 

wichtigen Ziel der Innenentwicklung. 

Mit dem Wohnungsmarktkonzept wurde eine strategische Grundlage für die Wohnraumentwick-

lung in der Hansestadt Lübeck bis in das Jahr 2025 gelegt. Das Wohnungsmarktkonzept baut auf 

grundlegenden und umfassenden Analysen auf. Das Konzept „Lübeck 2030“ bildet eine Grund-

lage für die Wohnbauflächenentwicklung in der Hansestadt Lübeck und damit auch für die vorlie-

gende Flächenausweisung. Das Wohnungsmarktkonzept sowie das Konzept „Lübeck 2030“ wer-

den in Bezug auf die wesentlichen Kerndaten sowie in Bezug auf die Suchräume für Wohnbau-

flächen jährlich fortgeschrieben (vgl. hierzu „Wohnungsmarktbericht 2018“). Danach erfolgt die 

Entwicklung der Wohnbauflächen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Im Rahmen dieses 

Konzeptes wurden 21 Suchräume für Wohnbauflächen ausgewählt und auf ihre Eignung hin 

überprüft.  

Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl von Kleingärten zur Reduzierung von Leerständen in der 

gesamten Kleingartenanlage wurde geprüft, inwieweit sich die Flächen zur Umnutzung zum Woh-

nen eignen würden. Die derzeit angespannte Lage auf dem Lübecker Wohnungsmarkt erfordert 

auch die Konversion schwieriger Standorte wie Kleingartenflächen. Weitere alternative Flächen, 

die für die Entwicklung von Wohnbauflächen geeignet wären, kurz- bzw. mittelfristig zur Verfü-

gung stehen und bei denen es sich nicht um landwirtschaftlich genutzte oder für den Naturhaus-

halt bzw. für die Erholung bedeutsame Flächen handelt, sind in der Hansestadt Lübeck nicht 

vorhanden.  

3.8 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept 

Das Stadtteilzentrum St. Gertrud – Marli / Kaufhof / Kantstraße befindet sich etwa 500 m von 

Plangebiet entfernt. Eine ausreichende Versorgung des Plangebietes ist somit gegeben. Ledig-

lich im Bereich des geplanten Quartierplatzes an der St. Philippus Kirche ist eine kleinteilige Ver-

kaufsstelle für Backwaren o.ä. gewünscht.  

4. Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 07.32.00 - Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld sollen 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung einer Wohnsiedlung geschaffen 

werden. Um einer nachhaltigen und auf die Bedürfnisse der künftigen Bewohner abgestimmten Sied-

lungsentwicklung gerecht zu werden, wurde zur Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfes ein ko-

operatives Gutachterverfahren durchgeführt. Ziel war die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Reali-

sierung einer Wohnbebauung aus einem Mix verschiedener Wohnformen des Geschosswohnungs-

baus und des Einfamilienhausbaus. Dazu gehört die Gestaltung von öffentlichen und privaten Frei- 

und Verkehrsflächen ebenso wie die Vernetzung mit der Umgebung. 
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4.1 Städtebauliches Entwurfskonzept 

Der städtebauliche Entwurf wurde unter Berücksichtigung der im weiteren genannten städtebaulichen 

Grundsätze anhand eines kooperierenden Gutachterverfahrens mit drei teilnehmenden Planungsbü-

ros entwickelt: 

- Städtebaulich verträgliche Arrondierung bzw. Erweiterung der Wohnsiedlungen Brandenbaum 

und Marli, 

- Entwicklung eines Konzeptes mit mehreren Wohnformen zur Berücksichtigung unterschiedli-

cher Wohnbedarfe, 

- Berücksichtigung ökologischer, klimaschützender, lärmschützender und entwässerungstechni-

scher Belange, 

- Einbindung des städtebaulichen Konzeptes in das vorhandene Orts- und Landschaftsbild, 

- Schaffung bzw. Aufwertung von Wegebeziehungen im Plangebiet und zu den Naherholungs-

gebieten. 

Das städtebauliche Entwurfskonzept zeichnet sich hinsichtlich seiner stadtgestalterischen Ausprä-

gung durch eine mittig durch das geplante Wohnquartier laufende Grünachse und Platzausbildung 

an der St. Philippus Kirche aus. Die mittige grüne Achse ist ein gutes Instrument zur Identitätsstiftung 

im Quartier, sie ist in die Hofstruktur mit ihren Wegeverknüpfungen einbezogen und erlaubt ein fuß-

läufiges Durchqueren ohne Unterbrechungen durch Fahrverkehr. Die Fläche hat eine multifunktionale 

Nutzung als Wegebeziehung, als Auffangfläche im Sinne der Überflutungsvorsorge und als Grünflä-

che mit Bedeutung für die Erholung und das Landschaftsbild. 

Der im Bereich der Verschwenkung der Schlutuper Straße angeordnete Platz ermöglicht eine Blick-

beziehung auf die St Philippus Kirche. Die hier angedachte Unterbringung von Einrichtungen wie 

Altenwohnen, Kita, Läden usw. unterstützen die Identitätsbildung im geplanten Wohnquartier. Über 

den Quartiersplatz bleiben die Durchwegung und die Beziehung zur gegenüberliegenden Straßen-

seite intakt. Die geplante Lage der Kita belebt den Quartiersplatz und der „Hol- und Bringe-Verkehr“ 

wird nicht ins Wohnquartier hineingezogen. 

Der städtebauliche Belang der Nutzung erneuerbarer Energien wird durch die Berücksichtigung von 

Erdwärme und Photovoltaik besonders hervorgehoben. 

Die geplanten Gebäude an der Schlutuper Straße reagieren angemessen auf die Lärmbelastung 

durch den Fahrverkehr, indem die Baukörper einen ruhigen Innenhof aufweisen. 

Die Loslösung von der klassischen Einzelhausstruktur zugunsten einer moderaten Verdichtung im 

Segment des Einfamilienhausbaus in Form von Doppel- und Reihenhäusern ist eine Anpassung an 

die hohe Nachfrage bei gleichzeitiger Flächenknappheit, so können deutlich mehr Grundstücke an-

geboten werden. 

Die der Bebauungsplanung zu Grunde liegenden städtebaulichen Grundsätze können der beige-

fügten „Gebrauchsanweisung und dem städtebaulichen Entwurfsplan entnommen werden (Anla-

gen 1/2). 
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5. Inhalt der Planung 

5.1 Flächenbilanz 

Bebauungsplangebiet    ca. 11,47 ha 

davon:    

Allgemeines Wohngebiet   ca. 53.700 m² 

Sondergebiet Parkhaus   ca. 3.600 m² 

Fläche für Gemeinbedarf   ca. 5.500 m² 

Grünfläche öffentlich mittiger Grünzug ca. 3.620 m² 

öffentlich gesamt ca. 35.680 m² 

privat  ca. 270 m² 

gesamt  ca. 35.950 m² 

Straßenverkehrsfläche   ca. 21.200 m² 

Versorgungsfläche   ca. 700 m² 

5.2 Künftige Entwicklung und Nutzung 

5.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Wohngebiet 

Die künftigen Wohngebiete werden als allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Aufgrund der Ziel-

setzung ein Wohnquartier zur Deckung des dringenden Bedarfes an Wohnraum zu entwickeln, 

werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen ebenso wie Ferienwohnungen nicht zugelassen. Eine Nutzung für sportliche Zwecke 

ist wegen der damit möglicherweise verbundenen Störungen der Wohnruhe in einigen allgemei-

nen Wohngebieten nur ausnahmsweise zulässig. Daneben sind aufgrund der kleinteiligen Wohn-

nutzung und der Erschließung über Geh-, Fahr- und Leitungsrechte Räume für freie Berufe in 

den allgemeinen Wohngebieten am östlichen Plangebietsrand nur ausnahmsweise zulässig. 

Sozialer Wohnungsbau 

Mindestens 30 % der Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau sind mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumförderung zu errichten. Da sich die Fläche des geplanten Wohnquartiers im Eigentum 

der Hansestadt Lübeck befindet, werden die entsprechenden Einzelheiten wie der Wohnraum-

schlüssel usw. im Rahmen der Grundstückvermarktung fixiert. Außerdem sollen weitere Grund-

sätze wie der Anteil an Mietwohnungen, die Nutzung der Quartiersgarage und die Energieversor-

gung im Rahmen der Grundstücksvermarktung geregelt werden. 

5.2.2 Nebenanlagen 

Mit Ausnahme der am südlichen und nördlichen Plangebietsrand gelegenen Doppelhausgrund-

stücke ist die Lage der Müllsammelplätze im Bebauungsplan durch eine Flächenfestsetzung be-

stimmt. Das mit den Entsorgungsbetrieben abgestimmte Abfallbeseitigungskonzept sieht Müll-

sammelanlagen in Form von Unterflursammelbehältern vor. Hier können Abfallcontainer für vier 

Sorten von Müll - Papier-, Rest- und Biomüll, Wertstoffbehälter - installiert werden. Die Regelung 

bedingt einen flächensparenden Umgang mit den zur Verfügung stehenden Bauflächen und 

beugt einer Überfrachtung der Grundstücke mit Nebenanlagen vor. Lediglich den Nutzenden der 

o.g. größeren Doppelhausgrundstücke wird die Lage der Müllsammelbehälter freigestellt. 
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5.2.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mittels der Festsetzung von Grundflächenzahlen (GRZ) 

und Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Vollgeschosse bestimmt.   

In der südlichen Hälfte des allgemeinen Wohngebiet WA-1 darf die maximal zulässige GRZ bis 

0,5 und die GFZ bis 1,6 und damit die in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) unter § 17 ge-

nannte Obergrenze überschritten werden. Die Überschreitung der in § 17 BauNVO definierten 

Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung für allgemeine Wohngebiete ist aufgrund der 

Kompensierung durch die angrenzende Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, die nicht 

auf die GRZ angerechnet werden kann, als verträglich einzustufen. Die Verkehrsfläche soll der 

hier gewünschten Ansiedlung von Nutzungen wie Café, Mietertreff oder ähnliches zur Verfügung 

stehen. Die Nutzung soll im Rahmen der Widmung als öffentliche Verkehrsfläche ermöglicht wer-

den.   

In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 (GFZ 1,6), WA-3 (GFZ 1,3), WA-4 (GFZ 1,5) und WA-5 

(GFZ 1,3) dürfen die in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) unter § 17 genannten Orientie-

rungswerte für allgemeine Wohngebiete bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung (GFZ 1,2) 

überschritten werden. Die Überschreitung wird dadurch kompensiert, dass auf den Grundstücks-

flächen keine Stellplätze zulässig sind, sie stehen in Gänze den Bewohner:innen als Freifläche 

zur Verfügung. Die Stellplätze befinden sich sämtlich in der Quartiersgarage. Das allgemeine 

Wohngebiet mit der Bezeichnung WA-1 grenzt zu dem unmittelbar an die Platzfläche nördlich 

der St Philippus Kirche, die ebenfalls eine Freifläche für die Bewohner:innen darstellt.   

In den allgemeinen Wohngebieten am östlichen Plangebietsrand soll eine kleinteilige Aufteilung 

der Reihenhauszeilen ermöglicht werden, um eine kosten- und flächensparender Bauweise zu 

erreichen. Für Baugrundstücke ohne seitlichen Grenzabstand (Mittelhäuser) sind Überschreitun-

gen der zulässigen GRZ bis maximal 0,5 erlaubt. Um dies sicherzustellen, dass die Reihenhäuser 

nicht zu schmal werden und damit in ihren Nutzungsmöglichkeiten zu wenig Variabilität haben, 

wird eine Mindestbreite von 6 m festgesetzt. 

Es soll ein Wohnquartier mit lebendiger Atmosphäre und einem menschlichen Maßstab entste-

hen, daher ist für die Geschosswohnungsbauten an der Schlutuper Straße eine maximale Vier-

Geschossigkeit vorgesehen.  

Die Gebäudehöhen sollen sich von der viergeschossigen Bebauung an der Schlutuper Straße 

über eine dreigeschossige Bebauung im Bereich der zentralen Grünachse bis zu den zweige-

schossigen Doppelhäusern am Quartiersrand abstufen. Die Abstufung zeigt sich auch in der Be-

stimmung der Zulässigkeit von Staffelgeschossen, wie sie aus den textlichen Festsetzungen zum 

Bebauungsplan ersichtlich sind. 

5.2.4 Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche 

Bauweise 

Die Doppel- und Reihenhäuser werden in offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand errich-

tet. Die Geschosswohnungsbauten werden ebenfalls mit seitlichem Grenzabstand vorgesehen, 

dort wo die Gebäudelänge 50 m überschreitet, gilt die geschlossene Bauweise. 

Daneben werden im Bebauungsplan Festsetzungen zur Bauweise teilweise hinsichtlich der 

Hausformen getroffen, um sicherzustellen, dass bedarfsentsprechend ausreichend Einfamilien-

häuser in Form von Doppel- und Reihenhäusern realisiert werden. Auf weitere Festsetzungen 

hinsichtlich der Bauweise wird verzichtet, da die Erreichung der städtebaulichen Planungsziele 

über die Festsetzung von Baugrenzen hinreichend bestimmt werden kann. Die städtebaulich ge-

wünschte Baustruktur wird durch die Baugrenzen definiert.  

Überbaubare Grundstücksfläche 

Die Festsetzung von Baugrenzen dient der Schaffung einer städtebaulichen Struktur. Daneben 

erfolgt die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche für den Geschosswohnungsbau, 
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um sicherzustellen, dass alle Wohnungen mindestens in zwei Richtungen orientiert werden kön-

nen und um einen Bezug zum Innenhof bzw. Gartenbereich zu ermöglichen.  

5.3 Erschließung 

5.3.1 Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt über die Schlutuper Straße, die in östlicher 

Richtung an die Wesloer Straße anschließt und zum Stadtteil Schlutup führt und in westlicher 

Richtung über die Walderseestraße mit dem weiteren Stadtgebiet verbunden ist. Die Schlutuper 

Straße wird täglich durchschnittlich von 12.000 Fahrzeugen davon 5,3 % Schwerlastverkehr ge-

nutzt. Sie soll in ihrem Ausbaustandard an die geplante Nutzung angepasst werden. Die Schlutu-

per Straße wird umgestaltet, so dass die Straße künftig dem Charakter einer innerörtlichen Er-

schließung entspricht. Den Straßenfassaden sind städtebaulich prägend, so dass sie bezüglich 

Proportion, Materialität und Gestaltung eine besondere Bedeutung haben.  

Die Haupterschließung des geplanten Wohnquartiers erfolgt an der nördlichen Plangebiets-

grenze, abzweigend von der Schlutuper Straße als nördliche Haupterschließungsachse im Trenn-

prinzip bis zur Vorhaltefläche, die möglicherweise langfristig als zusätzliche Erschließung eines 

weiteren östlich des Plangebietes liegenden Wohngebietes sein könnte. Die anschließenden 

Straßenflächen werden dann im Mischprinzip als Ringstraße weitergeführt.  

5.3.2 Innere Erschließung 

Die innere Erschließung des neuen Wohnquartiers erfolgt über die Ringstraße, deren flächen-

sparende Anordnung eine großzügige Begrünung des Wohnquartiers ermöglicht. Durch Ver-

schwenkungen innerhalb der Straßenflächen des Erschließungsringes sollen angemessene 

Fahrgeschwindigkeiten sichergestellt werden. Die im Mischprinzip konzipierten Anteile des Er-

schließungsringes werden aufgrund der angestrebten hohen Aufenthaltsqualität als Verkehrsflä-

chen besonderer Zweckbestimmung - Verkehrsberuhigter Bereich - festgesetzt.  

Innerhalb des Wohngebietes wird durch die geplante zentrale Grünachse ein großer autofreier 

Bereich gebildet, in dem sich die Bewohner:innen, insbesondere die Kinder ungefährdet vom Kfz-

Verkehr bewegen können. Über die zentrale Grünachse bietet sich der Blick auf die nördlich an-

grenzenden Naturflächen. An die zentrale Grünachse werden Wohngebäude mit größtenteils of-

fenen Höfen angeordnet. Es sind insgesamt viele gemeinschaftlich nutzbare Flächen vorgese-

hen. 

Zwischen dem geplanten Geschosswohnungsbau an der Schlutuper Straße und dem geplanten 

Parkhaus wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung für Fußgänger:innen und Rad-

verkehr, die auch als Notzufahrt dienen kann, vorgesehen. 

5.3.3 Stellplätze, Parkplätze, Fahrradstellplätze 

Die erforderlichen Stellplätze für den Geschosswohnungsbau im westlichen Teilbereich des 

Wohnquartieres sollen in einer Quartiersgarage untergebracht werden. Sie dient somit der Un-

terbringung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze. Die Entfernung zwischen den 

einzelnen Wohnungen und der Quartiersgarage reicht von 25 m bis 150 m und kann somit als 

angemessen eingestuft werden.  

Der Stellplatzbedarf für die Doppel- und Reihenhäuser und der Geschosswohnungen im östlichen 

Teilbereich des Wohnquartieres werden in Sammelstellanlagen und auf den Grundstücken (Dop-

pelhäuser am südlichen und nördlichen Quartiersrand) untergebracht.  

Der Stellplatzschlüssel wird mit einem Stellplatz je Wohneinheit im Geschosswohnungsbau und 

Einfamilienhausbau bzw. 0,7 Stellplätze je WE im sozialen Wohnungsbau vorgegeben.  

Nachfragepotenziale für Zweitautos, von Besucher:innen der sozialen Nutzungen wie Kirche, 

Kita, Hospiz und Palliativzentrum und dem gegenüberliegenden Sportverein können ebenfalls in 
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der Quartiersgarage untergebracht werden.  

Die Attraktivität der Quartiersgarage soll durch zusätzliche Angebote wie Fahrradabstellanlagen, 

Verleih von Transportmöglichkeiten (Lastenfahrräder, Karren), Postdepot oder die Vermietung 

von Lagerräumen (Storages) erhöht werden und damit die Klimafreundlichkeit des Quartiers för-

dern.  

Durch die gemeinschaftliche Unterbringung der Stellplätze wird eine flächensparende Bauweise 

ermöglicht und die Aufenthaltsqualität im Quartier deutlich erhöht. Die Quartiersgarage ist im Ge-

gensatz zu einer Tiefgarage in den Baukosten deutlich günstiger, zumal die hydrogeologischen 

Gegebenheiten vermuten lassen, dass der Bau einer Tiefgarage gar nicht oder maximal im süd-

westlichen Bereich mit hohem Aufwand möglich ist. Eine oberirdische Unterbringung von Stell-

plätzen scheidet im westlichen Bereich aus Gründen der fehlenden Flächenverfügbarkeit aus. 

Durch die Nutzung von Gemeinschaftsstellplatzanlagen im östlichen Bereich kann der Erschlie-

ßungsaufwand deutlich reduziert werden, somit können Kosten reduziert und Wohnbauflächen 

geschaffen werden. 

Die Umsetzung der Gemeinschaftsanlagen soll möglichst durch die Bauträger erfolgen.  

Die öffentlichen Parkplätze sollen ebenfalls in der Quartiersgarage untergebracht werden. 

5.3.4 Öffentlicher Platz 

Zwischen der St. Philippus Kirche und der geplanten Bebauung soll ein öffentlicher Platz entste-

hen, der als Bindeglied zwischen der bestehenden und der neuen Bebauung fungiert. Zur Bele-

bung des Platzes sind soziale Nutzungen wie die Kindertagesstätte, Nachbarschaftstreff, Se-

nior:innenwohnen usw. ergänzt durch ein Café, Bistro o.ä. gewünscht und planungsrechtlich zu-

lässig. Der Platz soll zum Verweilen einladen und mit Ausnahme von Zulieferverkehr Fußgän-

ger:innen und Radfahrenden vorbehalten sein. Er ist im Bebauungsplan als Verkehrsberuhigter 

Bereich mit der Zweckbestimmung Fußgänger:innen, Außengastronomie und Radverkehr fest-

gesetzt. Die den Platz abgrenzende Fassade bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es wird ein 

konkurrierendes Verfahren beispielsweise in Form eines Fassadenwettbewerbes empfohlen. 

5.3.5 Öffentliche Widmung der Verkehrsflächen 

Die festgesetzten Verkehrsflächen einschließlich der Verkehrsflächen besonderen Zweckbestim-

mung sollen in einem weiteren Verfahren öffentlich gewidmet werden. 

5.3.6 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 

Die Anbindung an den ÖPNV entspricht den Standards des aktuellen regionalen Nahverkehrs-

planes (RNVP) der Hansestadt Lübeck. Die Haltestellen „Herbartweg“ werden von den Linien 3, 

4 und 11 montags bis sonntags bedient. Im Zuge der Umgestaltung der Schlutuper Straße ist 

eine weitere Bushaltestelle vorgesehen. 

5.3.7 Wegebeziehungen für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen 

Für den Fuß- und Radverkehr ist ein dichtes Wegenetz vorhanden. Ergänzungen sind ein mittiger 

Grünzug sowie eine Grünfläche südlich des geschützten Landschaftsbestandteils, die aus-

schließlich Fußgänger:innen und Radfahrenden vorbehalten sind. Der mittige Grünzug dient 

gleichzeitig als Fläche zur Aufnahme von Regenwasser, welches auf dem öffentlichen Flächen 

und nach Starkregenereignissen anfällt. 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung von Straßenver-

kehrsflächen. Die Details des Straßenausbaus werden im Rahmen eines städtebaulichen Vertra-

ges festgelegt. 
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5.3.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) mit der Bezeichnung GFL-1 dient der fußläufigen Er-

schließung sowie der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen für die Reihen- bzw. Dop-

pelhäusern im östlichen Teilbereich. Da ein GFL lediglich eine öffentlich-rechtliche Bindungswir-

kung hat, sind vor der Veräußerung der Grundstücke die Wegerechte grundbuchlich zu sichern. 

5.3.9 Durchführung der Erschließungsmaßnahmen 

Die Durchführung der Erschließungsmaßnahmen erfolgt durch die KWL GmbH. 

5.4 Ver- und Entsorgung 

5.4.1 Energieversorgungskonzept 

Um die nachhaltige Sicherung einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen Energieversorgung 

unter Berücksichtigung möglicher Energieeffizienzmaßnahmen zu erreichen, wurde das Ingeni-

eurbüro KAplus aus Eckernförde mit der Erstellung eines Energiekonzeptes beauftragt. Da zu 

dem Zeitpunkt der Untersuchung der Bebauungsplan neben dem geplanten Wohnquartier auch 

das auf dem gegenüberliegenden Grundstück geplante Zentrum für Hospizarbeit und Palliativ-

medizin beinhaltet hat, wurde dieses im Energiekonzept mitbetrachtet. Aus dem Teil 1 des Ener-

giekonzeptes ergab sich die Empfehlung folgende Kombinationsvarianten weitergehend zu un-

tersuchen: 

a) Kalte Nahwärme (alle Gebäude) + Pelletanlage (z.B. Zentrum für Hospizarbeit und Pal-

liativmedizin)  

Mit der kalten Nahwärme können die überwiegenden Energiemengen über die dezentralen 

Wärmepumpen vor allem im Niedertemperaturbereich bereitgestellt werden (alle Gebäude). 

Die potentiellen Wärmequellen sind noch zu analysieren (Erdreich, Wasser, Abwasser, So-

larthermie mit PVT). Auch eine effiziente Kältebereitsstellung ist möglich, soweit diese benö-

tigt wird. Ein zusätzlicher Pelletkessel im Zentrum für Hospizarbeit und Palliativmedizin be-

dient die dort erwarteten Hochtemperaturanforderungen und kann im Extremfall zusätzlich 

das kalte Nahwärmenetz regenerieren. Ggf. können zusätzliche Pelletkessel in großen Mehr-

familienhäusern die Warmwasserversorgung unterstützen. 

b) Kalte Nahwärme (alle Gebäude) + BHKW (Zentrum für Hospizarbeit und Palliativmedi-

zin)  

Umsetzung wie Variante A, allerdings mit BHKW statt der Pelletanlage. Durch hohen Strom-

bedarf im Pflegebereich und die zusätzliche Abnahme durch die WP kann das BHKW zu 

wirtschaftlichen Vorteilen durch hohe Eigennutzungsanteile des Stroms führen. Allerdings ist 

die Konkurrenz zum PV-Strom und die zukünftige Entwicklung (grüner Strom) zu beachten. 

c) Dezentrale Pelletkessel (Pflege / MFH) + dezentrale Wärmepumpen (RH/ DH)  

Die dezentralen Pelletkessel versorgen die Bereiche mit höherer Wärmeabnahmedichte und 

höherem Warmwasseranteil und die dezentralen Wärmepumpen werden in Bereichen mit 

geringeren Abnahmedichten und ausreichend Quellenpotential geplant. Ggf. können in den 

größeren Liegenschaften auch Wärmepumpen zusätzlich installiert werden (Heizung WP, 

WW + Spitzenlast Pellet).  

Hinweis zu warmen Nahwärmesystemen:  

Die warmen Nahwärmesysteme werden aufgrund der relativ hohen anteiligen Netzverluste und 

vor allem aufgrund der begrenzten Zukunftsfähigkeit von Hochtemperaturnetzsystemen nicht zur 

Vertiefung vorgeschlagen. 

Variantenprüfung 

Bei der Variantenprüfung ergeben sich die meisten Vorteile für die Variante A (kalte Nahwärme 
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+ Pelletkessel). Die CO2-Bilanz 2050 kann ein Einsparpotential von 93 % gegenüber dem ge-

setzlichen Standard aufweisen. Die Feinstaubbelastung aus Pellets ist gegenüber Variante C 

reduziert. Ein innovatives Plusenergiequartier (Heizen und Warmwasser) mit kalter Nahwärme 

kann realisiert werden. Der Komfort für die Nutzer:innen ist hoch, der Wärmepreis vor allem bei 

Nutzung von quartiereigenem PV-Strom und netzdienlicher Verschiebung von Energiemengen 

langfristig gering. Die Investitionskosten können durch unterschiedliche Förderungen reduziert 

werden. Grundsätzlich sind auch die anderen Vorzugsvarianten gegenüber einer gesetzeskon-

formen Umsetzung umweltfreundlich und zukunftsfähig. Allerdings ergeben sich hier Einschrän-

kungen mit Blick auf die zukünftigen CO2-Emissionen, die lokale Luftbelastung bzw. schlechterer 

Verschiebbarkeit von Energiemengen. 

Empfehlung für die Energieversorgung 

Es wird der Mindestenergiestandard KfW Effizienzhaus 55 empfohlen. Ebenso die Deckelung der 

Vorlauftemperaturen in den Gebäuden. 

Die Weiterentwicklung der zentralen Wärmeversorgungsvariante mit kalter Nahwärme soll erfol-

gen. 

Die Entwicklung einer quartierseigenen regenerativen Stromerzeugung über PV mit Einbindung 

in ein sektorübergreifendes Energiemanagement wird empfohlen. Ein zentraler Betreiber für 

Wärme, Kälte, Strom, PV, E-Mobilität könnte diese Aufgabe besser übernehmen als viele dezent-

rale Betreiber. Ein netzdienlicher und gleichzeitig wirtschaftlicher Betrieb kann erreicht werden. 

Energiestandard Gebäude 

Die geplanten Gebäude sollten mindestens die Energiestandards eines KfW Effizienzhaus 55 

berücksichtigen. D.h., der Primärenergiebedarf wird um 55 % gegenüber der ENEV 2014 redu-

ziert, Dämmung um 30 % optimiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens wurde dieser 

Standard als vergünstigter Kredit bis 120.000 €/Wohneinheit + 18.000 € Zuschuss gefördert. 

Diese Aussage muss aktuell revidiert werden, die Vergabemodalitäten von Förderungen werden 

momentan diskutiert und soll neu geregelt werden. Die Förderung und die Energieeinsparung 

haben Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. 

Neben der Betrachtung der Energieeinsparung im Betrieb sollte auch Wert auf nachhaltige Kon-

struktionen und schadstoffarme Materialien gelegt werden. 

E-Mobilität 

Für den Strombedarf im Quartier aus E-Mobilität wurde zusätzlich eine Abschätzung für 2020 und 

für 2050 aufgestellt. Bei heutigen E-Mobilitätsquoten liegt der Anteil mit 22 MWh/a unter 1 % des 

abgeschätzten Energiemengenbedarfes der geplanten Bebauung. Der Bedarf 2050 steigt gemäß 

der Abschätzung für 2050 auf 770 MWh/a (dann 16 % Anteil). 

Photovoltaik 

Es wird eine umfassende Belegung möglichst alle Dächer und der Fassade des Parkhauses mit 

PV-Modulen empfohlen. Die Abschätzung der realistisch nutzbaren PV-Flächen führt im Ergebnis 

zu einem PV-Ertrag von 1.328 MWh/a, einer Leistung von 1.476 kWp und Investitionskosten von 

1,9 Mio. € brutto über das gesamte Quartier. 

5.4.2 Umsetzung der Energieversorgung 

Die Umsetzung der Energieversorgung wird aktuell anhand einer beauftragten Machbarkeitsstu-

die untersucht. Die Machbarkeitsstudie wird von den Stadtwerken der Hansestadt Lübeck durch-

geführt und soll in Kürze vorliegen. Die gewählte Energieversorgung über ein kaltes Nachwärme-

netz mit Erdwärme als Energieträger sowie Photovoltaik zur mittelbaren Stromversorgung bedingt 

zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit, dass alle potentiellen Nutzer:innen des geplanten Wohnquar-

tieres am Versorgungssystem partizipieren. Daher wird es im Rahmen des Abschlusses von 
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Grundstückskaufverträgen eine entsprechende vertragliche Vereinbarung geben. Daneben ist 

die Nutzung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen im Bebauungsplan festgesetzt. Die festge-

setzte Solarpflicht ist auf die lokale Stromerzeugung ausgerichtet und Teil einer möglichst klima-

neutralen Energieversorgung des geplanten Wohnquartiers. Das Vorsehen einer klimaneutralen 

Energieversorgung bezieht sich auf den Beschluss der Lübecker Bürgerschaft zum Klimanot-

stand vom 23.5.2019 (VO/2019/07727). Die erzeugte Energie wird vorrangig im Plangebiet für 

den Betrieb der Wärmepumpen verwendet.  

5.4.3 Schmutzwasserentsorgung 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennverfahren. Hinsichtlich der schmutzwasser-

technischen Erschließung ist eine Anbindung an das bestehende Schmutzwassernetz in der 

Schlutuper Straße erforderlich. Aufgrund der Topographie ist es voraussichtlich nicht möglich, 

das Gebiet im Freigefälle anzuschließen. Im Nordwesten des Bebauungsplangebiets wird eine 

Fläche für eine öffentliche Pumpstation vorgesehen, die direkt an die Haupterschließung ange-

bunden ist. Da im Rahmen der Realisierung des geplanten Wohnquartieres erhebliche Erdbewe-

gungen zu erwarten sind, kann die Lage der Entwässerungskanäle noch nicht abschließende 

bestimmt werden. 

5.4.4 Regenwasserbewirtschaftung 

Es ist eine im Folgenden beschriebene besondere Oberflächenentwässerung vorgesehen. Die 

Regenwasserbehandlung soll über ein naturverträgliches Regenwassermanagement erfolgen, 

dessen vorrangiges Ziel es ist, den potentiell naturnahen Wasserhaushalt zu erhalten. Dies er-

folgt durch die Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagsmengen sowie durch Rückhalt und 

Verdunstung in der Fläche, dabei sind die Vorgaben des Erlasses A-RW 1 - Wasserrechtliche 

Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein - zu beachten. Da das Plan-

gebiet eine wasserwirtschaftlich schwierige Situation aufweist, wurde parallel zum Bebauungs-

planverfahren ein wasserwirtschaftlicher Begleitplan erstellt. Das daraus resultierende Konzept 

wurde in Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben Lübeck (EBL) und der unteren Wasserbe-

hörde der Hansestadt Lübeck abgestimmt und überarbeitet. Der differenzierte Umgang mit dem 

Regenwasser kann dem Abstimmungsprotokoll entnommen werden, welches dem Wasserwirt-

schaftlichen Begleitplan beigefügt ist. 

Grundsätzliches 

Das Gelände weist östlich der Schlutuper Straße ein leichtes Süd-Nord-Gefälle mit einem Hö-

henunterschied von ca. 4,5 m zwischen den Geländeoberkanten (GOK) auf. 

Das Planungsgebiet befindet sich im Quellgebiet der Medebek, die in ihrem weiteren Verlauf in 

die Trave mündet. Da eine weitere stoffliche Belastung des Bachlaufes nicht möglich ist, kann die 

Medebek keine weitere Entwässerungsfunktion als Vorfluter übernehmen. 

Des Weiteren grenzt das geplante Wohnquartier an den geschützten Landschaftsbestandteil 

(GLB) Lauerhofer Feld an. Hierbei handelt es sich um ein als Landschaftsschutzgebiet ausge-

wiesenes extensiv bewirtschaftetes Feuchtgrünland. Dementsprechend ist von oberflächenna-

hen Grundwasserständen auszugehen, was auch vom Baugrundgutachten bestätigt wird.  

Um den Oberflächenabfluss zu reduzieren, wurden im Bebauungsplan ein hoher Grünflächenan-

teil berücksichtigt sowie Retentions-Gründächer, wasserdurchlässiger Ausbau von Stellplätzen 

und Grundstückszufahrten, Retentionstiefbeete bzw. Baumrigolen sowie Fassadenbegrünung 

festgesetzt.  

Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen wird das 5- bzw. 10-jährige Regenereignis her-

angezogen. Für den Überflutungsnachweis ist das 30-jährige Regenereignis maßgebend.  

Die Beseitigung von Niederschlagswasser, welches auf öffentlichen Flächen anfällt und Nieder-

schlagswasser, welches auf privaten Flächen anfällt, erfolgt in getrennten Systemen. 
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Straßenverkehrsflächen 

Das Regenwasser von den Straßenverkehrsflächen wird in Retentionstiefbeeten und Baumrigo-

len gesammelt, in eine im Straßenraum liegende Rinne geleitet und bei Bedarf in die mittige 

Grünachse geleitet, wo das Regenwasser zurückgehalten und versickert wird. Ein Notüberlauf 

erfolgt in den geschützten Landschaftsbestandteil rechnerisch einmal jährlich.  

Die Entwässerungstrasse zum Transport des Regenwassers in der mittleren Grünachse soll min-

destens in Teilbereichen als besonderes Gestaltungselement oberirdisch verlaufen. Aus Sicher-

heitsgründen darf das Regenwasser in der Mulde maximal 30 cm aufgestaut werden. Die geplan-

ten Fußwege sind so anzulegen, dass im Fall eines Regenereignisses keine Einschränkung der 

Benutzbarkeit der Wegebeziehung entsteht. 

Wohnquartier 

Innerhalb des Wohnquartieres wird jeder Teilbereich für sich betrachtet. Innerhalb der allgemei-

nen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4 und WA-5 auf denen die Errichtung 

von Geschosswohnungsbau planungsrechtlich ermöglicht wird, erfolgt die Regenwasserversicke-

rung mittels Mulde und/oder Rigole auf dem Grundstück. Im Bebauungsplan sind die dafür vor-

gesehenen Flächen gekennzeichnet. 

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-2, WA-7 und WA-11, auf denen 

die Errichtung von Doppelhäusern planungsrechtlich ermöglicht wird, erfolgt die Regenwasser-

versickerung mittels Mulden und / oder Rigolen in der Vorgartenzone. 

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-6, WA-15 und der Fläche für 

Ver- und Entsorgung, auf denen planungsrechtlich die Errichtung von Doppelhäusern sowie einer 

Pumpstation und das Bereitstellen von Wertstoffcontainern planungsrechtlich ermöglicht wird, er-

folgt die Regenwasserversickerung in einer Mulde innerhalb eines drei Meter breiten Streifens in 

der Grünfläche zum geschützten Landschaftsbestandteil.  

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-8, Wa-9, WA-10, Wa-12, WA-

13 und WA-14 wird das Regenwasser mittels Rigolen unterhalb der zugeordneten Sammelstell-

platzanlage versickert. Die Sammelstellplatzanlage wird Gemeinschaftseigentum. 

Das auf der Fläche der Quartiersgarage im Sondergebiet anfallende Regenwasser wird in einer 

Mulde nördlich des Gebäudes versickert. 

Da eine Versickerung auf den nördlichen Grundstücksflächen (WA-5, WA-6, WA-10, WA-14, WA-

15, SO-Quartiersgarage und Ver- und Entsorgung) durch einen hohen Grundwasserstand beein-

trächtigt wird, ist hier zur Reduzierung des Niederschlagswasserabflusses ein Abflussbeiwert von 

0,1 bis 0,23 festgesetzt. 

Generell ist es vorgesehen, im Plangebiet auf allen Gebäuden Gründächer anzulegen. Um einen 

größeren positiven Effekt durch die Dächer zu erzielen, ist die Planung von Retentionsgründä-

chern vorgesehen. Retentionsgründächer reduzieren nicht nur den Abfluss, sondern tragen auch 

zur Gebäudekühlung und somit auch zur Verbesserung des lokalen Klimas bei. Im Aufbau unter-

scheiden sich Retentionsgründächer zu normalen Gründächern dadurch, dass sie unter der Drai-

nageschicht noch einen künstlichen Stauraum besitzen. Gem. des Arbeitsblattes DWA-A 138 

„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ ist der mitt-

lere Abflussbeiwert abhängig von der Stärke und der Art des Aufbaues, er unterscheidet sich also 

je nach Aufbau und Herstellung.  

Der Grünstreifen in der Mitte des Gebiets dient als multifunktionale Fläche. Er verbindet die Re-

genwasserentwässerung mit einer hochwertigen Aufenthaltsqualität für die Bewohner:innen und 

bietet dem städtebaulichen Konzept weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Es wird eine Art „Fluss-

lauf“ als Mulde ausgebildet, in der das Regenwasser versickern kann.  
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Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 

Es ist vorgesehen die Abwasserbeseitigungspflicht für Regenwasser auf die jeweiligen Grundstück-

seigentümer:innen zu übertragen, d.h., das Regenwasser für den Bemessungsfall muss vollständig 

auf den Grundstücken zurückgehalten werden und darf mit Ausnahme des bei Starkregen anfallen-

den Niederschlagswasserabflusses nicht auf die öffentlichen Grünflächen und die öffentlich gewid-

meten Verkehrsflächen abgeleitet werden. 

Eine solche Übertragung ist nach § 45 Abs. 4 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

zulässig und wurde bereits für eine Vielzahl von Grundstücken in der Hansestadt Lübeck vorgenom-

men. Nach § 45 Abs. 4 LWG kann die Gemeinde in der Abwassersatzung die Pflicht zur Beseitigung 

des anfallenden Niederschlagswassers auf die Grundstückseigentümer:innen oder die Nutzungsbe-

rechtigten eines Grundstücks übertragen, sofern dies ohne unverhältnismäßige Kosten möglich und 

wasserwirtschaftlich sinnvoll ist. 

Die Wasserbehörde hat die Zustimmung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht in Aus-

sicht gestellt. 

Durch die fortschreitende Bebauung werden zunehmend Flächen befestigt oder versiegelt, so dass 

deutlich weniger Niederschlagswasser verdunsten oder im Boden versickern kann. Der weitaus 

größte Anteil fließt auf der befestigten Oberfläche ab. In diesem Zusammenhang hat die lange Zeit 

gängige Vorgehensweise, Niederschlagswasser einfach abzuleiten, zu immer größeren Wassermen-

gen in Kanalisation und Kläranlagen mit entsprechend steigenden Kosten geführt. Aus heutiger Sicht 

ist deshalb ein "naturnaher" Umgang mit Regenwasser anzustreben, um das natürliche Gleichge-

wicht des Wasserkreislaufs möglichst wenig zu beeinträchtigen. Insoweit ist auch in § 55 Abs. 2 Was-

serhaushaltsgesetz vorgesehen, dass Niederschlagswasser vorrangig ortsnah versickert, verrieselt 

oder abgeleitet werden soll. 

Durch die Förderung der Verdunstung, die Erhöhung der Versickerung und die Verringerung des 

Oberflächenabflusses wird die Grundwasserneubildung unterstützt und ein wichtiger Beitrag zur Ver-

meidung von Überschwemmungen und Kanalüberlastungen geleistet. Das erfolgt in dezentralen An-

lagen, die sich möglichst kleinteilig auf den Baugrundstücken befinden und im Eigentum und Verant-

wortungsbereich der Grundstückseigentümer:innen durch die Übertragung der Abwasserbeseiti-

gungspflicht für Regenwasser verbleiben können. So kann der/die Grundstückseigentümer:in bestim-

men, ob er/sie neben der Anlage der festgesetzten Mulden auch andere Maßnahmen in Zusammen-

hang mit der Regenwasserbewirtschaftung nutzen möchte, wie z.B. die Gartenbewässerung oder die 

Toilettenspülung etc. Eine Regenwassergebühr wird eingespart. 

5.4.5 Löschwasserversorgung 

Der für das geplante Baugebiet erforderliche Löschwasserbedarf wird auf der Grundlage der aus 

den Antragsunterlagen ergebenen Eckdaten in Verbindung mit dem DVGW-Arbeitsblatt W405 

wie folgt festgelegt: 

Für die Gebäude entlang der Schlutuper Straße innerhalb des Wohngebietes WA-1 und des Son-

dergebietes - Quartiersgarage wird ein Löschwasserbedarf von min. 96m³/h für einen Zeitraum 

von 2 Stunden als Grundschutz festgesetzt.  

Für die übrigen Gebäude im B-Plan-Gebiet wird ein Löschwasserbedarf von min. 48 m³/h für 

einen Zeitraum von 2 Stunden als Grundschutz festgesetzt. 

Der Löschwasserbedarf, der über die öffentliche Trinkwasserversorgung erfolgt, ist über Unter-

flurhydranten nach EN 14339 sicherzustellen. 

5.4.6 Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung soll größtenteils über Unterflursammelbehälter erfolgen, lediglich die Doppel-

häuser an den Nord- und Südrändern sollen herkömmliche Mülltonnen nutzen.  



Bebauungsplan 07.32.00 – Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld - Begründung 

Entwurf Satzungsbeschluss gemäß §10 Abs. 1 BauGB / Stand: 10.03.2022 23 

Es sind insgesamt acht Standplätze für Müllbehälter festgesetzt, die Unterflurbehälter beinhalten 

insgesamt vier Behälter für Restmüll, Bioabfälle, Altpapier und Wertstoffe (gelber Sack). Der Flä-

chenbedarf je Container beträgt 2,0 m x 2,0 m bei einer Tiefe von 2,62 m, zusätzlich ist an zwei 

Seiten eine Auftriebssicherung von 30 Zentimetern erforderlich. Die vier Behälter sollen entweder 

nebeneinander oder im Block angrenzend an die Erschließung angeordnet und mit Hecken ein-

gefasst werden.  

Da die künftigen Bewohner:innen der Reihen- und Doppelhäuser im östlichen Teilbereich des 

geplanten Wohnquartieres ihren Müll ebenfalls in Müllsammelanlagen entsorgen sollen, ist ein 

Konzept für die Erhebung der Gebühren zu erstellen. 

Die Bündelung der Müllstandorte ist mit den Entsorgungsbetrieben abgestimmt und entspricht 

den aktuellen Anforderungen an die Müllentsorgung in den Städten. Sie ist Platz sparend und 

ermöglicht eine gute Nutzbarkeit und eine ansprechende Gestaltung der Vorgärten insbesondere 

der kleinteiligen Reihenhausbebauung. 

Da die Behälter in den Boden eingreifen, ist eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde 

und der unteren Bodenschutzbehörde erforderlich. 

Die Container für Altglas sollen im Bereich der nördlichen Zufahrt untergebracht werden. 

5.5 Grün, Natur und Landschaft 

5.5.1 Grünflächen 

Zentrale Grünachse 

Der städtebauliche Entwurf sieht die Realisierung einer zentralen Grünachse vor, die in der Mitte 

des geplanten Wohnquartieres in Nord-Südrichtung verläuft. Sie dient als Wegeverbindung, Park-

fläche mit hoher Aufenthaltsfunktion und Retentionsfläche insbesondere bei Starkregen oberhalb 

der Bemessungsgrenze. Daneben hat sie eine Erschließungsfunktion für die dorthin ausgerich-

teten Eingänge des Geschosswohnungsbaus. 

Südlicher, östlicher und nördlicher Grüngürtel 

Es handelt sich um bereits bestehende Grünflächen, die aufgrund ihrer wichtigen infrastrukturellen 

Bedeutung für Fußgänger:innen und Radfahrende im Bebauungsplan gesichert werden. Die nördli-

che Grünfläche wird neu angelegt und dient als Pufferzone zum geschützten Landschaftsbestandteil 

Lauerhofer Feld. 

5.5.2 Pflanz- und Erhaltungsbindung 

Die öffentlichen Grünflächen, die den nördlichen, östlichen und südlichen Plangebietsrand bilden, 

werden aufgrund ihrer überörtlichen Bedeutung als zu erhalten festgesetzt.  

Die Doppelhausgrundstücke am nördlichen Plangebietsrand sind zur Abgrenzung zum geschütz-

ten Landschaftsbestandteils zur Grünfläche hin mit einer Hecke zu versehen. 

Das geplante Wohnquartier wird auf Flächen einer ehemaligen Kleingartenanlage entwickelt, die 

einen Altbestand von mehreren Obstbäumen und früchtetragenden Gehölzstrukturen größten-

teils in einem schlechten Pflegezustand aufwies. Eine Berücksichtigung der Bestandsbäume im 

städtebaulichen Entwurf erfolgte daher nicht. Die Gehölze wurden im Zuge der Räumung der 

Kleingärten entfernt. Um jedoch die Nutzungsgeschichte der Fläche sichtbar zu machen und da-

mit zur Identifikationsstiftung im geplanten Wohnquartier beitragen zu können, wird eine Pflan-

zung von Obstgehölzen auf den Wohngrundstücken festgesetzt. 
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5.5.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

Die Bestimmung des naturschutzrechtlichen Kompensationserfordernisses zum Bebauungsplan 

07.32.00 – Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld – erfolgt gemäß dem Runderlass „Verhältnis der 

naturschutzfachlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ und dessen Anlage „Hinweise zur Anwen-

dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“. Bei der 

Berechnung wird von der maximalen Ausnutzung der Bebauungsmöglichkeiten ausgegangen.  

Der Bereich der ehemaligen Kleingartenanlage wird als Fläche mit besonderer Bedeutung für den 

Naturschutz angenommen. Somit gelten für diesen Hauptteil des Plangeltungsbereichs Aus-

gleichsbedarfe sowohl gemäß den Vorgaben für Eingriffe auf Flächen mit allgemeiner Bedeutung 

für den Naturschutz als auch für Eingriffe auf Flächen mit besonderer Bedeutung für den Natur-

schutz. 

Für den Plangeltungsbereich ergibt sich für Eingriffe auf Flächen mit allgemeiner Bedeutung für 

den Naturschutz insgesamt ein Ausgleichsbedarf von 25.886 m², der zusätzliche Ausgleichsbe-

darf für die Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz beträgt 77.123 m². Damit liegt 

der gesamte Ausgleichsbedarf für die Eingriffe in die Flächen innerhalb des Plangeltungsbereich 

liegt bei 103.014 m² (Berechnung siehe Fachbeitrag Natur und Landschaft Tabelle 4).  

Für Dachbegrünungen, die entsprechend planungsrechtlich als Retentionsgründächer festge-

setzt sind, kann eine Ermäßigung um 12.491 m² geltend gemacht werden. Der ermäßigte Aus-

gleichsbedarf für Eingriffe in Flächen mit allgemeiner sowie besonderer Bedeutung für den Na-

turschutz im Plangeltungsbereich liegt somit bei 90.524 m². 

Der Ausgleichsbedarf für die nach derzeitigem Planungsstand 12 zu fällenden Linden beträgt laut 

Baumschutzsatzung 33 Ersatzpflanzungen mit standortgerechten und möglichst einheimischen 

Bäumen in Baumschulqualität und einem Mindeststammumfang von 12 / 14 cm. Die Ersatz-

bäume werden teilweise wieder entlang der Schlutuper Straße gepflanzt, um den Allee-Charakter 

zu erhalten, und teilweise entlang der Erschließungsstraße im geplanten Wohnbaugebiet. Die 

Ersatzbäume, die im öffentlichen Straßenraum gepflanzt werden, sollen gemäß der Lübecker 

Richtlinien zur Pflanzung von Straßenbäumen einen Stammumfang von mindestens 18 cm bzw. 

20 cm haben.  

Der Ausgleichsbedarf für den Lebensraumverlust für artenschutzrechtlich relevante Fledermäu-

sen und Brutvögel umfasst die Installation von 18 Fledermauskästen und 30 Brutvogelkästen, die 

bereits in den umgebenden Grüngürteln installiert worden sind. Außerdem wird im Bebauungs-

plan festgesetzt, dass die neugeplanten Grünflächen innerhalb des Plangeltungsbereichs amphi-

biengerecht zu gestalten sind. 

5.5.4 Ausgleichsflächen 

Für das Schutzgut Boden ergibt sich infolge der planungsbedingten Neuversiegelung abzüglich 

der anrechenbaren Gründachflächen ein Ausgleichsbedarf von 15.170 m². 

Aufgrund des hohen naturschutzfachlichen Wertes der Fläche, die aufgrund des kleinteiligen Mo-

saiks an unterschiedlichen Lebensräumen und der Störungsfreiheit über mehrere Jahre auch 

hinsichtlich Fauna und biologischer Vielfalt gegeben ist, beträgt der Ausgleichsbedarf für das 

Schutzgut Pflanzen 76.550 m². Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes wird es zu einer 

umfassenden Veränderung des Landschafts- bzw. Ortsbildes und der biologischen Vielfalt kom-

men. Ein Ausgleichserfordernis lässt sich dafür nur schwerlich ermitteln. Der für das Schutzgut 

Pflanze ermittelte Ausgleichsbedarf im Umfang von 76.550 m² wird multifunktional auch für die 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter Landschaft und biologische Vielfalt herangezogen. Daneben 

sind als Ausgleich für den Verlust von 14 bzw. 16 Linden 33 Ersatzbäume zu pflanzen. 21 Linden 

können als Alleebäume an der Schlutuper Straße neu gepflanzt werden, die übrigen 12 Bäume 

werden im Plangebiet entlang der Erschließungsstraße vorgesehen. 
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Der zu erbringende naturschutzrechtliche Ausgleich im Umfang von 91.720 m² für unvermeidbare 

Eingriffe in Flächen mit allgemeiner und besonderer Bedeutung für Naturschutz soll über eine 

Zuordnung von Flächen aus dem an der Grienau in Niendorf-Moorgarten gelegenen Kompensa-

tionspool der Hansestadt Lübeck erfolgen. 

5.6 Schallschutzmaßnahmen 

Im räumlichen Umfeld des Plangebiets bestehen Nutzungen, die aufgrund ihrer schalltechnischen 

Wirkung auf das zukünftige Wohngebiet zu Konflikten hinsichtlich des Schallschutzes führen könnten. 

Konkret wirkt der Verkehrslärm ausgehend von der Schlutuper Straße und weiterer Gewerbelärm auf 

das Plangebiet ein. Dem Gewerbelärm sind die bestehende Tankstelle, das geplante Zentrum für 

Hospizarbeit und Palliativmedizin und die geplante Quartiersgarage (Parkhaus) zuzuordnen. Weiter-

hin ist der Sportlärm der nördlich benachbarten Sportanlage auf das Plangebiet zu berücksichtigen. 

Zur Ermittlung der Geräuschemissionen der genannten Lärmarten ist eine schalltechnische Untersu-

chung (Lärmkontor GmbH, 07.09.2020) durchgeführt worden. Ziel der Untersuchung war eine Beur-

teilung der Lärmsituation für die städtebauliche Planung mit anschließenden Hinweisen und Empfeh-

lungen für die Bauleitplanung. Das Ergebnis der Beurteilung der Lärmsituation entsprechend der 

städtebaulichen Planung zeigt, dass zur Bewältigung der Lärmbelastung Hinweise und Empfehlun-

gen in die nachfolgende Bebauungsplanung zu übernehmen sind. 

5.6.1 Verkehrslärm 

Die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslärm zeigen großflächige Überschreitungen des Ori-

entierungswertes der DIN 18005 /6/ für allgemeine Wohngebiete durch die Verkehre auf der 

Schlutuper Straße. Im direkten straßennahen Bereich wurden Beurteilungspegel im gesundheits-

gefährdenden Bereich prognostiziert, hier ist keine Wohnbebauung vorgesehen.  

Hinsichtlich der Lärmminderungsplanung weist der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucher-

schutz - Immissionsschutz - darauf hin, dass Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung (u.a. Stu-

dien des Umweltbundesamtes) besagen, dass ab einer Dauerbelastung (chronischer Lärmstress) 

von 65 dB(A) tags und 55dB(A) nachts das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen steigt. Aus 

diesem Grund wurden im Rahmen der Lärmaktionsplanung der Hansestadt Lübeck bei der Be-

troffenheitsanalyse 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts als Schwellenwerte für eine potenzielle 

Gesundheitsgefährdung ausgewählt. Die Lärmwerte des straßenzugewandten Teils des Plange-

bietes liegen im oberen Grenzbereich dieser Werte bzw. überschreiten diese leicht.  

Dem festgestellten Lärmkonflikt wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durch entspre-

chende Festsetzungen begegnet. Da aktiver Lärmschutz in Form einer Wand und eines Walles 

lediglich den Erdgeschossbereich schützen und sich städtebaulich nicht einfügen würde, soll der 

Konflikt durch die Anordnung der Baukörper und die Grundrissgestaltung gelöst werden. Danach 

sollen Wohn- und Schlafräume möglichst an den lärmabgewandten Seiten des Gebäudes ange-

ordnet werden. Wo dies nicht möglich ist, soll ein ausreichender Lärmschutz in den Räumen (In-

nenraumpegel) durch bauliche Maßnahmen an den Außenbauteilen einschließlich schallge-

dämmter Be- und Entlüftungen vorgesehen werden. 

5.6.2 Gewerbelärm 

Aufgrund der Geräuschimmissionen des bestehenden Gewerbes - Tankstelle - sowie des geplan-

ten Parkhauses ergeben sich schalltechnische Konflikte im Sinne der TA Lärm /3/ im Plangebiet. 

Da passiver Schallschutz an den Fassaden gegenüber Gewerbelärm nicht möglich ist, werden 

Schallschutzmaßnahmen an der Außenseite der Quartiersgarage festgesetzt. Außerdem sind die 

Aufenthaltsräume zur lärmabgewandten Seite hin zu orientieren. 

Zur Minderung der Schallemissionen der Quartiersgarage sind schallabschirmende Maßnahmen 

an der Außenfassade festgesetzt. So sind zum Schutz der angrenzenden Bebauung 60 % der 

Süd- und Westfassade der Quartiersgarage mit einer flächigen Verkleidung zu versehen.  
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Auf weitere Richtwertüberschreitungen durch die Quartiersgarage und die Tankstelle kann mit 

einer grundrissorientierten Planung reagiert werden, indem die Aufenthaltsräume (insbesondere 

die Schlafräume) an die lärmabgewandte Fassade orientiert werden. Sofern die Grundrissorien-

tierung nicht möglich sein sollte, sind die Fassaden der Räume, die für den dauernden Aufenthalt 

von Menschen vorgesehen sind, mit verglasten Vorbauten oder einer Prallscheibe auszuführen. 

5.6.3 Sportlärm 

Durch die Tennisanlage und die weitere Sportnutzung ergeben sich keine Konflikte bezüglich der 

geplanten Nutzungen. Die Berechnungsergebnisse des Sportlärms der nördlich angrenzenden 

Sportanlage zeigen, dass die Richtwerte der 18. BImSchV /5/ für allgemeine Wohngebiete im 

gesamten Plangebiet eingehalten werden. 

5.6.4 Ruhige Achse 

Das Plangebiet liegt innerhalb der im aktuellen Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck gemäß 

§ 47 d Abs. 7 BImSchG ausgewiesen ruhigen Achse „Brandenbaumer Feld“ und ist gemäß 

§ 47 d Abs.2 Satz 2 BImSchG grundsätzlich vor einer Zunahme des Lärms zu schützen. Die Be-

rechnungen der schalltechnischen Untersuchung haben gezeigt, dass es im straßenzugewand-

ten Bereich der ruhigen Achse zu einer Pegelerhöhung um 0,2 dB kommt, welche aber unterhalb 

der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt und somit nicht relevant ist. 

5.7 Gestaltung 

5.7.1 Werbeanlagen 

Werbeanlagen für Neubauten sollen in das architektonische Konzept integriert werden, die Fas-

sadengestaltung sollte dabei möglichst unterstützt werden. Werbeanlagen sollen so angeordnet 

werden, dass ein gut gestaltetes Straßenbild als attraktive Adressenbildung wirksam unterstützt 

wird. Ein wichtiger Teilaspekt für angemessen in die Umgebung eingefügte Werbeanlagen ist 

deren Beleuchtung. Diese soll so dezent gesteuert werden, dass die Werbeaussagen in der dun-

keln Tageszeit lesbar bleiben, aber keine Dominanz beanspruchen. 

5.8 Kennzeichnungen 

Geschützte Allee 

Im Landschaftsplan sind die Straßenbäume an der Schlutuper Straße als Allee geschützt. Die 

Bäume sind im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet.  

5.9 Nachrichtliche Übernahmen 

Denkmale 

Die St. Philippus Kirche ist denkmalrechtlich geschützt, der Schutzstatus wird nachrichtlich in den 

Bebauungsplan übernommen.  

Geschützter Landschaftsbestandteil 

Der geschützte Landschaftsbestandteil Lauerhofer Feld liegt teilweise innerhalb des Bebauungs-

plangebietes. Die von den geplanten Ausbaumaßnahmen der Schlutuper Straße betroffenen Flä-

chen müssen entsprechend entlassen werden, der verbleibende Teil wird nachrichtlich in den 

Bebauungsplan übernommen (siehe Anlage 1). 

5.10 Hinweise 

Potenzielle Kampfmittelbelastung 

Für die städtischen Flächen gibt es eine Luftbildauswertung vor, danach liegt keine potenzielle 
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Kampfmittelbelastung vor. 

Potenzielle Bodenverunreinigungen 

Für die Flächen der Kleingartenanlage wurde eine orientierende Untersuchung nach § 2 Nr. 3 

Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) durchgeführt. Als Ergebnis konnte festgestellt wer-

den, dass in dem untersuchten Bereich unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Abschnitts 

6 keine schädlichen Bodenveränderungen vorliegen. Im Hinblick auf die geplante Nutzung als 

Wohngebiet mit Kinderspielflächen kann festgestellt werden, dass gesunde Wohnverhältnisse 

sowie Sicherheit der Wohnbevölkerung vorliegen.  

6. Umweltbericht 

6.1 Vorbemerkungen 

6.1.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Inhalte der Bauleitplanung 

Östlich der Schlutuper Straße ist auf dem seit 2016 aufgegebenen Feld 1 der Kleingartenanlage 

Lauerhof eine rund 5 ha große Wohnsiedlung für 400 Wohneinheiten geplant, die sich im Norden, 

Osten und Süden an vorhandene Grünzüge und -strukturen angliedert. Die geplante Bebauung 

umfasst bis zu viergeschossige Zeilenbauten, zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser so-

wie Reihen- und Doppelhäuser. Die öffentliche Grünanlage, die in Nord-Süd-Richtung mittig 

durch das Wohnbaugebiet verlaufen wird, dient auch der Regenwasserrückhaltung und -versi-

ckerung. 

Am Südwestrand des geplanten Wohnquartiers soll ein öffentlicher Quartiersplatz entstehen, ein-

gefasst durch die St. Philippus Kirche und den angegliederten Kindergarten. Hier ist eine weitere 

Kindertagesstätte vorgesehen. Die verkehrliche Erschließung der neuen Wohnsiedlung erfolgt 

durch eine neu anzulegende Ringstraße, die an die Schlutuper Straße anbindet. Die erforderli-

chen Stellplätze werden in einer Quartiersgarage, in Sammelstellplatzanlagen sowie in Stellplät-

zen auf den Doppelhaus-Grundstücken errichtet.  

Durch die neue Wohnsiedlung kommt es in erheblichem Umfang zur Neuversiegelung von Bo-

den. Zukünftig ist eine Versiegelung von maximal 53.500 m² planungsrechtlich zulässig. Der rand-

liche Großbaumbestand im Osten und Süden sowie der Knick am Nordrand des neuen Wohnge-

bietes bleiben erhalten und binden das neue Quartier landschaftlich ein. Die in den Grünzügen 

verlaufenden Fuß- und Radwege und der südöstlich gelegene Rasensportlatz mit Bedeutung für 

die Naherholung werden in die Planung integriert.  

Für die verkehrliche Anbindung sind neu anzulegende Abbiegespuren und Zufahrten an der 

Schlutuper Straße vorgesehen, dabei werden Bäume in der dortigen geschützten Allee überplant. 

In den Wohngebieten und im Sondergebiet sollen Dachflächen größtenteils als Retentionsgrün-

dächer ausgebildet werden, an der Quartiersgarage ist Fassadenbegrünung vorgesehen.  

6.1.2 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes 

a) Fachgesetzliche Grundlagen 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange 

des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berück-

sichtigen. 

§ 1 BBodSchG: Zur Sicherung der Funktionen des Bodens sind u.a. schädliche Bodenverände-

rungen abzuwehren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. 

Dabei ist auch seine Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte zu berücksichtigen. 

§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
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Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

§ 1 WHG: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 

Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.  

§ 14 Abs. 1 BNatSchG i.V. mit § 8 LNatSchG: Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verände-

rungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 

Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 

von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den 

Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.  

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders geschützte 

Tier- und Pflanzenarten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 zu 

prüfen und ggf. erforderliche Maßnahmen vorzusehen. 

§ 1 a Abs. 3 BauGB: Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen 

nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nach-

haltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und Festsetzungen auch an 

anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen 

können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB oder sonstige geeignete Maßnah-

men zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. 

§ 135 a BauGB: Im Bebauungsplan festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe, die 

durch den Bebauungsplan zu erwarten sind, sind vom Vorhabenträger durchzuführen. Soweit 

Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle durchgeführt werden sollen, soll die Gemeinde die 

Maßnahmen an Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger durchführen. Voraussetzung für die 

Rückerstattung der Kosten ist, dass im Bebauungsplan die Ausgleichsmaßnahmen den Eingriffs-

grundstücken nach § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet sind oder ein städtebaulicher Vertrag abge-

schlossen wird. 

Baumschutzsatzung: Gemäß der seit dem 18.12.2006 geltenden Baumschutzsatzung der Han-

sestadt Lübeck sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf 

einer Höhe von 1,30 m) geschützt. Bei Bäumen in Reihen (mindestens 3 Bäume) oder in Gruppen 

(mindestens 5 Bäume) sowie bei mehrstämmig ausgebildeten Bäumen gilt der Schutz bei einem 

Stammumfang von jeweils mindestens 50 cm. Ausgenommen von dem Schutz sind u.a. Bäume 

in Gärten mit Ausnahme von Bäumen in Vorgärten, Bäume, deren Stamm in 1,30 m Höhe maxi-

mal 6 m von einem zulässigerweise errichteten Gebäude entfernt ist, sowie Obstbäume, die dem 

Ernteertrag dienen. 

b) Fachplanerische Grundlagen 

Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck gemäß § 47 d Abs. 7 BImSchG vom 17.07.2008: Der 

Teilbereich östlich der Schlutuper Straße gehört zu der „Ruhigen Achse Brandenbaumer Feld“, 

die im Lärmaktionsplan für den gesamten Bereich des Brandenbaumer Feldes mit Kleingarten-

anlagen und Wiesen des Lauerhofer Feldes ausgewiesen ist. Ruhige Achsen sind Verbindungs-

wege zwischen Stadtoasen abseits der Hauptverkehrswege oder schnelle, effiziente Rad- und 

Fußwegverbindungen in einer attraktiven naturnahen Umgebung.  

Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein von 1998: Gemäß den Darstellungen im Landschafts-

programm liegt das Plangebiet innerhalb eines großflächigen Wasserschongebietes, das von 

Scharbeutz bis Krummesse und von Stockelsdorf bis Travemünde reicht.  
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Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III von 2020: Der neue Landschaftsrahmenplan 

trifft für das Plangebiet keine Aussage. Lediglich nördlich angrenzend wird klimasensitiver Boden 

dargestellt. 

Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lübeck vom 04.03.2008: Im Plan „Entwicklungskonzept“ 

sind der Knick am Nordrand des Plangebiets und die Allee an der Schlutuper Straße als gesetz-

lich geschützte Biotope dargestellt. Weiterhin wird der geschützte Landschaftsbestandteil „Lau-

erhofer Feld“ dargestellt, dessen schmaler südwestlicher Ausläufer entlang der Schlutuper Straße 

in den Geltungsbereich hineinreicht. 

Das vertiefende Landschaftsplanerische Entwicklungskonzept „Erholung in Lübeck“ (2010) stellt 

das Plangebiet östlich der Schlutuper Straße als Grünzug „Brandenbaumer Feld“ dar. Das Gebiet 

erstreckt sich über das gesamte Brandenbaumer Feld mit allen Kleingartenanlagen, den nördlich 

gelegenen Wiesen des Lauerhofer Feldes und den darin verlaufenden öffentlichen Fuß- und Rad-

wegen. Grünzüge dienen vorwiegend einer lokalen, d. h. wohngebietsnahen Versorgung der Be-

völkerung mit Erholungsflächen. 

6.1.3 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 

Derzeit vorliegende Fachgutachten und Stellungnahmen:  

 Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Bebauungsplan 07.32.00 - Schlutuper Straße / Lauer-

hofer Feld - der Hansestadt Lübeck. CLASEN ∙ WERNING ∙ Partner GmbH, Lübeck, Stand: 

21.09.2021. 

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper Straße / Lauerhofer 

Feld in Lübeck-St. Gertrud. Büro Lärmkontor, Hamburg, Stand: 07.09.2020 

 Hansestadt Lübeck B-Plan 07.32.00 Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld, Artenschutzrechtli-

che Stellungnahme. Büro BBS Greuner-Pönicke, Kiel, Stand: 16.09.2021 

 Hansestadt Lübeck – Verkehrskonzept zum B-Plan 07.32.00 „Schlutuper Straße / Lauerhofer 

Feld“. SHP Ingenieure, Hannover, Oktober 2020 

 Wasserwirtschaftlicher Begleitplan, Erläuterungsbericht zum Entwässerungskonzept Bebau-

ungsplan 07.32.00 Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld in Lübeck, Teil II. Ingenieurgesell-

schaft Possel u. Partner GmbH & Co. KG, Kiel, 25.05.2021 

 Energiekonzept Lauerhofer Feld, Hansestadt Lübeck. KAplus - Ingenieurbüro Vollert, Eckern-

förde, 28.04.2020 

 Orientierende Untergrunderkundung – „Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper Straße / Lauer-

hofer Feld“ in der Hansestadt Lübeck. Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co. 

KG, Kiel, 09.08.2019 

 Untersuchungen zur orientierenden Altlasten- und Baugrunderkundung, Gutachten Nr. 0912 

120, Betriebsgelände des ehemaligen Autohauses Marli, Schlutuper Straße 35 in Lübeck. 

Sachverständigen-Ring, Lübeck, 08.03.2010 

 Detailuntersuchung im Hinblick auf Altlasten im Quadrant C7 des ehemaligen Kleingartenge-

ländes Lauerhofer Feld in Lübeck, Kurzbericht Nr. 2104 140, Sachverständigen-Ring, Lübeck, 

28.04.2021 

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die nachfolgenden Bestandsdarstellungen und Bewertungen basieren teilweise auf den Be-

schreibungen und Bewertungen aus dem Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Bebauungsplan 

07.32.00. 
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6.2.1 Schutzgut Boden 

a) Ausgangssituation 

Die Ausgangsbodenart im Plangebiet ist Lehmsand über Sand, als Bodentypengesellschaften 

haben sich „Braunerde mit Podsol, Pseudogley-Braunerde und Kolluvisol“ herausgebildet. Nörd-

lich im Bereich des Lauerhofer Feldes steht Niedermoortorf an, aus dem sich die Bodentypenge-

sellschaft „Niedermoor mit Anmoorgley“ entwickelt hat. 

Bedingt durch die Lage im Stadtgebiet und eine bereits langandauernde anthropogene Nutzung 

sind die Böden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sehr stark überformt. Die Schlutuper 

Straße ist nahezu vollständig versiegelt. Der Versiegelungsgrad im Bereich der Kleingartenan-

lage ist hingegen erwartungsgemäß gering. Altlasten sind hier nicht zu erwarten, jedoch können 

vereinzelte Bodenverunreinigungen, z.B. aufgrund von unsachgemäßem Umgang mit Abfällen, 

nach der langjährigen Nutzung nicht ausgeschlossen werden.  

Die Luftbildauswertung des Kampfmittelräumdienstes Schleswig-Holstein hat ergeben, dass es 

sich nicht um eine Munitionsverdachtsfläche handelt und gegen die durchzuführenden Bodenar-

beiten keine Bedenken bestehen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Zufallsfunde von Mu-

nition nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.  

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die östlich der Schlutuper Straße geplante Entwicklung von Wohnbauflächen mit den er-

forderlichen Erschließungsflächen wird es in erheblichem Umfang zu Bodenversiegelung kom-

men. Trotz der vorgesehenen Durchgrünung und dem Erhalt der Gehölzstreifen auf der Nord-, 

Ost- und Südseite wird durch die Planung eine Versiegelung von ca. 40 % der Fläche ermöglicht. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

 Schutz des Bodens vor vermeidbaren temporären Beeinträchtigungen in der Bauphase 

Während der Bauphase erfolgt ein Umgang mit dem Schutzgut Boden gemäß den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen und den anzuwendenden DIN-Normen. Bestehender Altlastenver-

dacht wird durch Sachverständige geprüft und im Fall positiver Befunde werden die Altlasten 

fachgerecht beseitigt.  

Die anfallenden Mengen an Erdaushub werden sowohl in der Planung als auch in der Ausführung 

grundsätzlich nach Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) getrennt und beur-

teilt. Dabei ist das Vernichtungsverbot von Mutterboden gem. § 202 BauGB i.V.m. der gesetzli-

chen Pflicht zum Schutz des Mutterbodens (§ 1 BBodSchG) zu beachten. 

Alle unversiegelten Flächen, die nicht als Baugrundstücke oder als Verkehrsflächen vorgesehen 

sind, werden so weit wie möglich vor Beeinträchtigungen während der Bauphase (z.B. durch Bo-

denverdichtung, Befahren oder Ablagerung von Materialien) geschützt. Dies wird durch geeignete 

Maßnahmen (z.B. durch einen Bauzaun) gewährleistet. 

Der Umfang erforderlicher Baustraßen sowie sonstiger Baustelleneinrichtungs- und Bodenlager-

flächen wird auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt. Die Flächen sind nach Abschluss der 

Bauphase wieder zu lockern und zu rekultivieren, soweit sie nicht für spätere Versiegelungsflä-

chen vorgesehen sind.  

Es wurden im Plangebiet bereits bauvorbereitende oder baubegleitende archäologische Pros-

pektionen durchgeführt, die die historische Relevanz überprüfen. Die positive Befundlage bedingt 

weitere Untersuchungen im Zuge der Bauarbeiten gemäß Denkmalschutzgesetz Schleswig-Hol-

stein. Vor Bodeneingriffen ist die Obere Denkmalschutzbehörde zu informieren. 

 Vermeidung von Schadstoffbelastungen aus Altlasten 
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Beeinträchtigungen, die durch Schadstofffreisetzungen während der Bauphase entstehen könn-

ten, werden durch eine fachgutachterliche Begleitung der Baumaßnahmen, durch ordnungsge-

mäße Entsorgung der anfallenden Bodenmassen sowie die ordnungsgemäße Sanierung der 

Kontaminationsflächen vermieden. 

Das Kleingartengelände wurde nach Rückbau der Gebäude von einem Sachverständigen gemäß 

§ 18 BBodschG besichtigt. Auf der Fläche wurden Oberbodenmischproben gemäß BBodSchV 

genommen und entsprechend der geplanten Nutzung ausgewertet (z.B. Spielplatz, Wohnnut-

zung, Grünfläche).  

Wird bei der archäologischen Untersuchung oder Durchführung des Vorhabens Boden vorgefun-

den, der durch seine Beschaffenheit (z.B. Fremdbestandteile, Ölverunreinigungen, Verfärbun-

gen, auffälliger Geruch) eine schädliche Bodenveränderung oder einen Altlastenverdacht vermu-

ten lässt, sind der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz sowie die uBB umgehend zu 

informieren (§ 2 LBodSchG). 

 Teilversiegelung auf öffentlichen Wegen und oberirdischen Stellplätzen und ihre Zufahrten 

Die neu anzulegenden Wege in den Grünflächen und die oberirdischen Stellplätze mit ihren Zu-

fahrten auf den geplanten Baugrundstücken sollen mit wasser- und luftdurchlässigen versicke-

rungsfähigen Befestigungen hergestellt werden.  

 Ausgleich von Bodenversiegelung 

Das Ausgleichserfordernis für die Eingriffe in die Flächen mit allgemeiner Bedeutung für Natur-

schutz im Plangebiet liegt bei ca. 25.000 m². Im Plangebiet selbst ist aufgrund der dortig vorge-

sehenen wohnbaulichen Entwicklung ein Ausgleich nicht möglich. Aufgrund der geplanten Anlage 

von Gründächern im Plangebiet kann der Ausgleichsbedarf um ca. die Hälfte der Fläche der be-

grünten Dächer ermäßigt werden. Nach Anrechnung dieser Flächenermäßigung verbleibt für die 

mögliche Bodenversiegelung ein erforderlicher Ausgleich von ca. 15.170 m² (Ermittlung siehe 

Fachbeitrag Natur und Landschaft). Der Ausgleich für diese Eingriffe erfolgt auf einer Fläche an 

der Grienau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Lübeck. Eine detaillierte Beschreibung 

befindet sich im Kapitel 1.2.6 Schutzgut Pflanzen. 

6.2.2 Schutzgut Fläche 

a) Ausgangssituation 

Unversiegelte Bodenflächen haben eine große Bedeutung für alle Schutzgüter. Zudem steht das 

Schutzgut Fläche inklusive der Flächennutzung in einem engen Zusammenhang mit dem Schutz-

gut Menschen und der Produktion von Nahrungsmitteln.   

Die Fläche der Kleingartenanlage diente lange Jahre vornehmlich der Erholung und in einem 

geringen Umfang auch der Nahrungsmittelproduktion. Aufgrund der Größe und des eher geringen 

Versiegelungsanteils hat das Plangebiet für das Schutzgut Fläche eine hohe Bedeutung, infolge 

der geringen Naturnähe, der Lage und der Umgebungseinflüsse, die von der stark befahrenen 

Schlutuper Straße und den angrenzenden Wohngebieten ausgehen, besteht insgesamt aber nur 

eine mittlere Wertigkeit. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Es findet kein Flächenverbrauch von zuvor ungenutzten bzw. durch die Landwirtschaft genutzten 

Flächen statt. Die Fläche des Plangebiets erfährt eine Umnutzung und dient der Entwicklung 

eines Wohngebietes, das an andere Wohnbauflächen angrenzt. Insofern werden keine für das 

Schutzgut wertvolle Flächen in Anspruch genommen. Trotz der vorgesehenen integrierten Gär-

ten, Höfe und sonstigen Grünflächen und Durchgrünungsmaßnahmen wie Gehölzpflanzungen, 

Dach- und Fassadenbegrünung wird es eine Neuversiegelung in einen beträchtlichen Umfang 

geben, so dass von mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche auszugehen ist. 
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c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

Die Planung selbst zielt auf ein vertretbares Maß an Baudichte und eine großzügige Durchgrü-

nung sowie die Erhaltung umgebender Grünflächen ab. Das für das Schutzgut Boden ermittelte 

Ausgleichserfordernis und die dafür vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen werden auch für das 

Schutzgut Fläche wirksam. 

6.2.3 Schutzgut Wasser 

a) Ausgangssituation 

Oberflächengewässer: Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Auch die in 

den Kleingärten angelegten künstlichen Kleingewässer (Gartenteiche) sind nicht mehr vorhan-

den, da im Herbst 2016 alle Abdichtungen (Folien, Hartschalen etc.) entfernt wurden.  

Direkt nördlich des Plangebiets und östlich der Schlutuper Straße liegen teichartig aufgestaute 

Gräben, die im Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck in die Rubrik „natürliche und naturnahe 

Kleingewässer mit Schutz nach § 25 LNatSchG“ eingestuft worden sind.  

Grundwasser: Bei Bohrsondierungen in den ehemaligen Kleingärten wurde Grund- bzw. Stau-

wasser von 1,2 m bis 3,7 m unter der Geländeoberkante angetroffen. Generell ist der Grundwas-

serflurabstand im Norden der ehemaligen Kleingärten geringer (ca. 1,5 m) als im Süden (ca. 3,0 

m). Nördlich grenzt ein geschütztes Feuchtgebiet (Geschützter Landschaftsbestandteil „Lauer-

hofer Feld“) an, welches ein Quellgebiet der Medebek ist. Es ist anzunehmen, dass das oberflä-

chennahe Grundwasser im Plangebiet nach längeren Niederschlagsphasen um mehrere Dezi-

meter ansteigen kann. 

Das Plangebiet weist für das oberflächennahe Grundwasser auf Grund der lehmigen Anteile im 

Boden eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag auf.  

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die geplante Neuversiegelung im östlichen Teilbereich werden bisher offene Bodenflächen 

dem Wasserhaushalt entzogen. Die Regenwasserbehandlung soll laut Entwässerungskonzept 

über ein naturverträgliches Regenwassermanagement erfolgen, dessen vorrangiges Ziel die Re-

duzierung der abzuleitenden Niederschlagsmengen durch Rückhaltung in der Fläche zugunsten 

einer vermehrten Versickerung und Verdunstung ist. Es ist eine zentrale Versickerungsanlage im 

Grünstreifen mittig des Gebiets geplant, von der es einen Notüberlauf in den geschützten Land-

schaftsbestandteil Lauerhofer Feld geben wird. Die Regenentwässerung der privaten Grundstü-

cke ist auf diesen vorzunehmen. Eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers erfolgt jeweils 

durch die Versickerung über die belebte Bodenzone.  

Die Ableitung des Oberflächenwassers aus dem geplanten Baugebiet in die Medebek ist auf-

grund des FFH-Schutzstatus des angrenzenden Gebietes nicht möglich und daher auch nicht 

vorgesehen. Für die Ableitung von Niederschlägen bei außergewöhnlich starken Regenfällen, bei 

denen die Wassermengen die geplante Rückhaltekapazität im Wohngebiet übersteigt, wird es 

einen Notüberlauf in das Lauerhofer Feld geben. 

Zwar wird es infolge der geplanten Flächenversiegelung Veränderungen des lokalen Wasser-

haushaltes geben, doch sind die o.g. Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Gebiet darauf aus-

gerichtet, diese Veränderungen zu minimieren. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass es zu 

erheblichen Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes kommen wird. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

 Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen des Wassers  
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Durch sachgerechten Umgang mit Öl, Schmierstoffen und Treibstoffen während der Bauphase 

wird eine Gefährdung des Grundwassers und des Bodens durch diese Stoffe vermieden. 

 Minderung betriebsbedingter Beeinträchtigungen des Wassers 

Anfallendes Regenwasser wird nach der Planung vollständig im Plangebiet zurückgehalten, um 

dann zu versickern oder zu verdunsten (gem. § 55 WHG). Maßnahmen sind Gründächer (Re-

tentionsgründächer), versickerungsfähige Verkehrsflächen, offene Wasserhaltungen, hoher 

Grünflächenanteil, Fassadenbegrünung und temporäre Retentionsflächen (z.B. abgesenkte 

Parkplätze oder Wiesen, Retentionstiefbeete, Baumrigolen, Füllkörperrigolen, Retentionsrinnen). 

6.2.4 Schutzgut Luft 

a) Ausgangssituation 

Gemäß Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lübeck herrscht im Stadtteil St. Gertrud ein Luft-

güte-Index mittlerer Qualität vor. Im Verlauf der stark befahrenen Schlutuper Straße mit rund 

11.500 Kfz/Tag bestehen Vorbelastungen durch den Schadstoffausstoß. Der Baumbestand im 

Plangebiet hat Bedeutung für die Filterung von Stäuben aus der Luft und kleinräumig eine lufthy-

gienische Ausgleichsfunktion.  

Gerüche: Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es weder im Plangebiet noch in seinem Umfeld 

Quellen für Geruchsimmissionen, die auf das Plangebiet einwirken. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die geplanten Vorhaben im Plangebiet wird zusätzlicher Kfz-Verkehr erzeugt mit entspre-

chender Zunahme des Schadstoffausstoßes. Entlang der Schlutuper Straße werden 14 Allee-

bäume gefällt mit entsprechendem Teilverlust der Luftfilterfunktion.  Dies kann durch die geplante 

Neupflanzung von Straßenbäumen erst mit einem beträchtlichen Zeitverzug ausgeglichen wer-

den. Von einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Luft ist dennoch nicht auszugehen. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

 Vermeidung und Minderung baubedingter Staubemissionen  

Mögliche Staubemissionen während der Bauphase werden durch Befeuchtungsmaßnahmen so 

weit wie möglich vermieden. 

6.2.5 Schutzgut Klima 

a) Ausgangssituation 

Die Klimahinweiskarte der Hansestadt Lübeck (Stand: Februar 2015) weist die Kleingartenanlage 

und das angrenzende Lauerhofer Feld als Flächen mit hoher bioklimatischer Bedeutung aus, die 

naturgemäß eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung besitzen. Der primär 

nach Südwesten ausgerichtete Luftstrom wird als mäßig bis hoch angegeben und sorgt für einen 

Luftaustausch in Richtung der angrenzenden Siedlungsräume. Diesen wird eine günstige biokli-

matische Situation bescheinigt.    

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit der geplanten Wohnbebauung auf dem ehemaligen Kleingartengelände wird die zuvor beste-

hende bioklimatische Ausgleichsfunktion eingeschränkt. Mit zahlreichen klimawirksamen Maß-

nahmen wird der Versuch unternommen, die Veränderungen zu minimieren (Gründächer, Fas-

sadenbegrünung, Anlage einer zentralen Grünachse, Erhaltung der randlichen Grünstreifen mit 

Großbaumbestand, Erhaltung der östlich angrenzenden Kleingärten). Die Gebäudestellung, die 

Ausrichtung der Erschließungsstraße und der mittig gelegenen Grünachse sowie der Erhalt der 
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umgebenden Gehölzstreifen unterstützen diese Bestrebungen. Eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Schutzgutes Klima ist daher nicht zu erwarten.  

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

Alle o.g. Maßnahmen dienen dazu, negative Auswirkungen auf das Klima zu vermeiden oder 

zumindest zu begrenzen.  

6.2.6 Schutzgut Pflanzen  

a) Ausgangssituation 

Die ehemalige Kleingartenanlage östlich der Schlutuper Straße ist stark von menschlicher Nut-

zung überprägt und vormals intensiv genutzt worden, einerseits zu Erholungszwecken, anderer-

seits aber auch zum Anbau von Obst und Gemüse. Die Parzellen haben in der Regel über eine 

Laube und Wege- und Terrassenflächen verfügt, manche auch über andere kleine Baulichkeiten 

wie Schuppen oder Gewächshäuser. Insbesondere die vormals offenen Flächen wie Rasen oder 

Beete haben seit der Aufgabe der Nutzung im Jahr 2016 und dem Brachliegen wertvolle Zeichen 

der Ruderalisierung und Sukzession aufgewiesen. Aufgrund der Kleinteiligkeit und der Vielgestal-

tigkeit der vorhandenen Grünstrukturen in Kombination mit Einfachbauten, der unterschiedlichen 

Sukzessionsstadien der mit ruderaler Gras- und Staudenflur oder Gehölzen bewachsenen Flä-

chen und des entfallenen menschlichen Einflusses werden die Flächen der ehemaligen Kleingär-

ten vor ihrer Beräumung als Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz eingestuft. 

Die Zuordnung eines mittleren bis hohen Biotopwertes wird als angemessen angesehen, auch 

wenn das Gebiet keine seltenen oder geschützten Pflanzen aufweist. 

Die umgebenden Gehölzstreifen sind durch markanten Großbaumbestand geprägt, der sich aus 

Kiefern und heimischen Laubbäumen, wie Berg- und Spitz-Ahorn, Sand-Birke, Hainbuche, Buche 

und Stiel-Eichen zusammensetzt und einen mehr oder weniger dichten Unterwuchs aus heimi-

schen Straucharten, wie Hasel, Brombeere, Weißdorn, Heckenkirsche, Hundsrose etc. aufweist. 

Verstreut finden sich in diesen Grünstreifen auch offene Rasenflächen wie bei der Kirche St. 

Philippus und im Bereich des östlich gelegenen Rasenspielfeldes.  

Entlang der nördlichen Grenze der Kleingartenanlage verläuft ein Knick. Die Straßenbäume ent-

lang der Schlutuper Straße sind Bestandteil der Linden-Allee, die vor allem weiter westlich die 

Schlutuper Straße beidseitig säumt. Die Bäume im Plangebiet weisen Stammdurchmesser von 

0,4 bis 0,8 m und Kronendurchmesser von 7 bis 10 m auf. Im Bereich der Stellplatzfläche vor der 

ehemaligen Kleingartenkolonie besteht eine größere Lücke im Baumbestand, die 90 m auf der 

Ostseite und 60 m auf der Westseite umfasst. Knick und Allee sind gesetzlich geschützt gemäß 

§ 30 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 3 bzw. 4 LNatSchG. Die Allee ist überdies durch 

die Baumschutzsatzung der Hansestadt Lübeck geschützt. 

 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Infolge der geplanten Wohnbebauung und der notwendigen Erschließungsmaßnahmen kommt 

es zu einer Überbauung eines großen Teils des Plangebiets und damit zum Verlust von Vegeta-

tionsflächen. Die zunächst brachgefallenen und dann beräumten Kleingärten als Flächen mit be-

sonderer Bedeutung für den Naturschutz werden für die geplante Wohnsiedlung (76.550 m²) öst-

lich der Schlutuper Straße vollständig entfallen.  

Für die geplante Anbindung der neuen Wohnsiedlung an die Schlutuper Straße und deren Aus-

bau sind 14 Linden in der Allee zu fällen. Die randlichen Gehölzstreifen und der nördlich gelegene 

Knick bleiben jedoch vollständig erhalten. 
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Infolge des erforderlichen Ausbaus der Schlutuper Straße muss ein längerer Abschnitt des auf 

ihrer Südseite verlaufenden Zweirichtungs-Radweges um mehrere Meter verlegt werden. Außer-

halb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes verschwenkt der Radweg wieder in nördliche 

Richtung und bindet an die bestehende Trasse an. Hierfür muss in den Gehölzbestand im Bereich 

der angrenzenden Böschung eingegriffen werden, in dem mehrere alte Pappeln und Weiden mit 

beträchtlichem Stammumfang stehen. Eine vermutlich erforderliche Beseitigung oder ein umfas-

sender Rückschnitt dieser insbesondere aus Sicht des Artenschutzes bedeutsamen Bäume wird 

im Zuge der konkreten Planung des Straßenausbaus unter Anwendung der Eingriffsregelung be-

trachtet und wird nicht über den Bebauungsplan geregelt. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

 Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen der Pflanzen 

Zu erhaltende Einzelbäume und Gehölzbestände im Nahbereich von Bauflächen werden vor, 

während und nach der Bauphase sowie bei der späteren Nutzung der Grundstücke vor Beein-

trächtigungen (z.B. Bodenverdichtung, -ablagerung oder unsachgemäßem Beschneiden) ge-

schützt. Auch die Lagerung von Bodenmassen in Baumkronentraufbereichen ist nicht zulässig. 

 Ausgleich für erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen 

Das Ausgleichserfordernis für die Eingriffe in die Flächen mit besonderer Bedeutung für Natur-

schutz im Plangebiet liegt bei 76.550 m² (Ermittlung siehe Fachbeitrag Natur und Landschaft). 

Ein Ausgleich im Plangebiet ist aufgrund der dort vorgesehenen wohnbaulichen Entwicklung nicht 

möglich.  

Erbracht werden soll der Ausgleich über die Zuordnung von Flächen aus dem an der Grienau in 

Moisling-Moorgarten gelegenen Kompensationspool der Hansestadt Lübeck. Insgesamt umfas-

sen die Flächen des Kompensationspools ca. 13 ha. Teile daraus sind bereits anderen Bebau-

ungsplanverfahren zugeordnet, 9 ha werden dem Bebauungsplan Nr. 07.32.00 zugeordnet.  

Eine detaillierte Beschreibung dieser Flächen (Ausgangszustand und jeweiliges Entwicklungs-

ziel) befindet sich im Fachbeitrag Natur und Landschaft. Angestrebt wird die Initiierung einer Ent-

wicklung, die ein Mosaik aus unterschiedlich beschaffenen, naturschutzfachlich hochwertigen 

Flächen hervorbringt. Vorgesehen ist: 

 die Anlage von mesophilem Grünland mit unterschiedlichem Feuchtegrad und extensiver Nut-

zung und spätem Mahdzeitpunkt, 

 die Ergänzung eines vorhandenen Knicks, 

 die Förderung von Sukzession und Waldentwicklung auf Brachflächen, 

 die Anlage eines mehrere Meter breiten Gehölzsaumes mit unregelmäßig geformten südli-

chen Rand 

 sowie abschnittsweise Verschwenkungen des Bachbettes der Grienau mit der Schaffung ei-

nes breiteren Gehölz- und Staudenflurstreifens am Nordufer. 

Damit besteht eine grundsätzliche Eignung der Flächen für die erforderlichen artenschutzrechtli-

chen Ausgleichsmaßnahmen und für den Ausgleich, der für die Beseitigung der brachgefallenen 

Kleingärten zu erbringen ist. 

In der nachfolgenden Abbildung sind die Flächen des Ausgleichpools angelegt und die Bereiche 

markiert, die dem Bebauungsplan 07.32.00 zugeordnet werden. Konkret handelt es ich um die 

folgenden Flurstücke in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten: 
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Nr. Flur Flurstück 
Größe in 

m² 
Entwicklungsziel 

1 4 10 13.900 Mesophiles Grünland (feucht) 

3 4 41 tlw. 200 Mesophiles Grünland (feucht) 

4 4 44/ tlw. 14.100 Mesophiles Grünland (feucht), Gehölzstreifen 

5 4 44/11 tlw. 1.100 Sukzession 

6 5 8/1 35.200 Mesophiles Grünland (feucht) 

7 5 8/ tlw., 45 tlw. 1.400 Sukzession 

8 5 45 tlw., 41 24.800 Mesophiles Grünland, Gehölzstreifen, Ufergestaltung 

10 5 47 tlw. 1.020 Mesophiles Grünland 

Gesamtfläche: 91.720  

Die Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, um die angestrebte Entwicklung zu initiieren 

(Ansaat, Pflanzarbeiten, Zäunung, wasserbauliche Maßnahmen im Uferbereich etc.), sollen im 

Herbst / Winter 2021 umgesetzt werden. 

ABBILDUNG GRIENAU 

Als Ausgleich für die 14 zu fällenden Linden sind 30 Ersatzbäume zu pflanzen. Zwei weitere Lin-

den können theoretisch erhalten werden, stehen aber relativ nah an der neuen Bordsteinkante. 

Hier wird sich erst im Zuge der Bauausführung endgültig klären lassen, ob sie erhalten werden 

können. Aufgrund dieser Unwägbarkeit werden diese daher in die Bilanzierung der auszuglei-

chenden Bäume mit eingerechnet, dadurch kommen 3 weitere Ersatzbäum hinzu. Von den er-

mittelten 33 Ersatzbäumen können 21 Linden (Tilia cordata) wieder als Teile der Allee entlang 

der Schlutuper Straße gepflanzt werden, die übrigen 12 Ersatzbäume sind als großkronige Laub-

bäume entlang der Erschließungsstraße innerhalb des Wohngebietes vorgesehen. Als 
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Pflanzqualität ist ein Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, vorgege-

ben. 

6.2.7 Schutzgut Tiere  

a) Ausgangssituation 

Fledermäuse: Es konnten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pi-

pistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Breitflügelfledermaus (Eptesicus 

serotinus) und Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) nachgewiesen werden. Festgestellt wur-

den weiterhin Jagdreviere und Balzreviere. Besonders die Hauptwege der ehemaligen Kleingar-

tenanlage wurden von Zwergfledermäusen mehr oder weniger intensiv als Leitstrukturen genutzt. 

Außerhalb des Plangebiets wurde eine Wochenstube nachgewiesen.  

In den verbliebenen Gebäuden und in älteren Bäumen sind Tages-, Balzquartiere und Wochen-

stuben möglich, insbesondere nach der langen Nutzungsaufgabe. Winterquartiere sind in Hütten 

nicht zu erwarten, da die Gebäude nicht frostsicher sind. In den Bäumen der Kleingartenanlage 

ist ein Vorkommen ebenfalls unwahrscheinlich, da diese einen Stammdurchmesser über 50 cm 

nicht erreichen. Im Einzelfall ist dies jedoch bei Umsetzung von Rodungsmaßnahmen zu über-

prüfen. Möglich sind Winterquartiere in den alten Alleebäumen an der Schlutuper Straße. 

Brutvögel: Die ehemaligen Kleingärten stellen für viele Arten einen hochwertigen, sehr gut geeig-

neten Lebensraum dar. Bedingt durch die zahlreichen Brutplatz-Möglichkeiten, das hohe Nah-

rungsangebot, die Störungsarmut sowie dem mosaikartigen Nebeneinander diverser hochwerti-

ger Klein-Habitate und Strukturen ist hier mit einer hohen Arten- und Individuendichte zu rechnen. 

Es sind im Gebiet gleichermaßen Höhlen- und Nischenbrüter wie Meisen, Sperlinge oder Garten-

rotschwanz und Freibrüter wie Finkenarten oder Grasmücken zu erwarten. 

Höhlen- und Nischenbrüter können sowohl an den Gartenlauben, Schuppen und Garagen Nist-

plätze finden als auch in Höhlen bzw. Astgabeln o.ä. von Bäumen. An Gebäuden sind Haussper-

ling und Hausrotschwanz, Grauschnäpper und Bachstelze zu erwarten. Mögliche Höhlenbrüter 

in Baumhöhlen sind Kleiber, Meisenarten, Gartenrotschwanz, Star und Gartenbaumläufer. 

In Hecken und sonstigen Gehölzbeständen können Frei- und Bodenbrüter wie Heckenbraunelle, 

Zaunkönig, Amsel, Ringeltaube, Stieglitz und Gimpel vorkommen. 

Amphibien / Reptilien: Das Plangebiet beinhaltete in der Vergangenheit eine Anzahl potenzieller 

Amphibien-Laichgewässer (Gartenteiche), welche derzeit jedoch bereits alle zerstört / entwertet 

sind. Das unmittelbar nördlich an das Plangebiet angrenzende, mit Gräben durchzogene Gebiet 

muss als potenzielles Laichgewässer für Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria), 

Kammmolch (Triturus cristatus) und Teichmolch (Lissotriton vulgaris) angesehen werden.  

Auch in den diversen Kleingewässern der östlich angrenzenden aktiven Kleingartenanlage müs-

sen Laichvorkommen der o.a. Amphibien-Spezies angenommen werden. Somit hat die ehema-

lige Kleingartenanlage für die genannten Spezies Bedeutung als Landlebensraum (Sommer- und 

Winterverstecke, Wander-Route etc.). Besonders die Lage zwischen den nördlich angrenzenden 

Gräben und den Kleingewässern auf der aktiven Kleingartenfläche lassen hier Wanderbewegun-

gen vermuten.  

Andere artenschutzrechtlich relevante Arten: Weitere artenschutzrechtlich relevante Arten sind in 

den ehemaligen Kleingärten nicht anzunehmen, da hier entweder geeignete Habitate fehlen oder 

die Fläche aufgrund der isolierten städtischen Lage nicht über eine ausreichende Vernetzung zu 

Quellbiotopen verfügt (Haselmaus). 

Jedoch werden die ehemaligen Kleingärten einer Vielzahl teilweise auch national besonders ge-

schützter Arten als Lebensraum dienen. Neben etlichen Kleinsäugern (Mäuse, Maulwurf, Kanin-

chen etc.) können hier auch Marderartige (Steinmarder, Wiesel, Iltis, Waschbär, Marderhund), 
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Fuchs (ein Bau konnte während der Begehung unter einer Gartenlaube festgestellt werden), Igel 

etc. angenommen werden. Weiterhin sind Bestände etlicher wirbelloser Arten (Insekten wie Hor-

nissen, Hummeln etc., Mollusken wie Weinbergschnecken etc.) anzunehmen. 

Insgesamt ist aus der Sicht des Artenschutzes im Hinblick auf die geplante Nutzung von einem 

hohen Konflikt auszugehen, da das Plangebiet vielfältige Habitat-Möglichkeiten aufweist. Die Be-

deutung dieses Bereichs für das Schutzgut Tiere ist daher hoch einzustufen. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

In der Bauphase kann es zu Störungen, Verletzungen und Tötungen von Tieren sowie zur Zer-

störung von deren Lebensstätten kommen. Mit der geplanten Überbauung der ehemaligen Klein-

gartenanlage gehen Lebensstätten von artenschutzrechtlich relevanten Brutvogel-, Fledermaus- 

und Amphibienarten sowie weiterer Arten der Säugetiere und Wirbellosen verloren. Insofern sind 

die geplanten Vorhaben mit erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ver-

bunden.  

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

 Vermeidung von Tötungen und Verletzungen von Tieren während der Bauphase 

Zum Schutz von Fledermäusen der Gebäude und Gehölze werden der Abriss der Gebäude sowie 

alle Fäll- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.12. bis 29.02. durchgeführt.  

Zum Schutz von Brutvögeln der Gebäude und Gehölze werden der Abriss der Gebäude sowie 

alle Fäll- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.09. bis 29.02. vorgenommen. Ist ein Abriss 

innerhalb der Brutzeit vorgesehen, kann kurz vorher eine Kontrolle auf einen Brutvogelbesatz 

durchgeführt werden. Sind keine besetzten Nester vorhanden, ist ein Abriss auch in dieser Zeit 

zulässig. 

Bauarbeiten im Bereich der Ruderalflächen / Brachen werden außerhalb der Brutzeit der Offen-

landbrüter durchgeführt, d.h. zwischen Ende August und Mitte März. Während der Brutzeit sind 

Eingriffe nur dann zulässig, wenn kurz vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fachperson ein 

Brutvorkommen ausgeschlossen werden konnte. 

Im April 2017 wurde ein die gesamte ehemalige Kleingartenanlage umspannender Amphibien-

Schleusenzaun installiert, der das Eindringen von Amphibien in den Plangeltungsbereich verhin-

dern soll. Die Reparatur / Pflege des Amphibien-Schleusenzauns, der vor Baufeldfreimachung 

dem Kammmolch das Abwandern jedoch nicht das Zuwandern ermöglicht, ist erforderlich. Die 

Abwanderung erfolgt in der Laichzeit (Februar bis Mai). 

 Minderung von Beeinträchtigungen  

Störungen lichtmeidender Fledermäuse werden durch den Einsatz von nach unten ausgerichte-

ten, max. 5 m hohen Straßenleuchten mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln minimiert. Eine Ab-

strahlung in die Grünzüge ist zu vermeiden. 

Beleuchtungen an den Außenfassaden werden so nach ihrer Beschaffenheit ausgewählt und 

platziert, dass die Lichtwirkung eine minimal notwendige Reichweite erreicht. 

Bei der Errichtung des Geschosswohnungsbaus werden Niststeine für Fledermäuse und andere 

Höhlen- und Nistbrüter eingebracht werden. 

 Ausgleich von Beeinträchtigungen zur Sicherung der ökologischen Funktion  

Der Ausgleichsbedarf für den Lebensraumverlust für artenschutzrechtlich relevante Fledermäuse 

und Brutvögel durch die Beräumung des Kleingartengeländes umfasst die Installation von 18 Fle-

dermauskästen und 30 Brutvogelkästen (je zur Hälfte Nischenbrüter- und Höhlenbrüterkästen). 
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Die Aufhängung von selbstreinigenden Fledermausspaltenkästen ist als CEF-Maßnahme vorab 

durchzuführen, da ihre Funktionsfähigkeit zu Beginn des Eingriffs gewährleistet sein muss. Daher 

wurden diese im Frühjahr 2020 in den Gehölzstreifen südlich und östlich des Gebietes an geeig-

neten Bäumen aufgehängt. Zeitgleich wurden auch 20 Meisenkästen aufgehängt, um einen Be-

satz der Fledermauskästen durch Meisen zu vermeiden. 

Unter den zu rodenden Alleebäumen in der Schlutuper Straße befinden sich zwei Bäume mit 

kleineren Höhlen, von denen zumindest eine ein Potenzial als Winterquartier aufweist. Als arten-

schutzrechtlicher Ausgleich sind 2 weitere Spaltenkästen, 2 Höhlenkästen und eine Winterquar-

tierhöhle erforderlich. 

Die Grünflächen und insbesondere die darin integrierten Flächen / Baulichkeiten zur Regenwas-

serrückhaltung und -versickerung müssen zum Schutz von Kammmolchen, die das Gebiet auf 

dem Weg zu ihren Sommerlebensräumen voraussichtlich weiterhin durchwandern werden, 

durchgehend amphibiengerecht gestaltet sein. 

Der vorgesehene naturschutzrechtliche Ausgleich in der Größenordnung von ca. 9 ha ist unter 

quantitativen Gesichtspunkten auch aus Sicht des Artenschutzes ausreichend. Unter qualitativen 

Aspekten müssen die vorgesehenen Ausgleichsflächen an der Grienau in einem gewissen Um-

fang entsprechend geeignete Gehölz- und Sukzessionsflächen sowie Flächen in unterschiedli-

chen Brachestadien beinhalten, um eine Eignung für die Gehölz- und die Bodenbrüter zu besit-

zen, deren Lebensraum durch die Beräumung der Kleingartenanlage vollständig beseitigt worden 

ist. Um einen geeigneten Ausgleich zu gewährleisten ist es daher erforderlich, dass auch die 

Ausgleichsflächen ein mehr oder weniger kleinteiliges Mosaik aus unterschiedlich beschaffenen 

Flächen darstellen. Da bislang nur ein Grobkonzept zur Entwicklung des Ausgleichsflächenpools 

an der Grienau vorlag, konnten in Abstimmung mit der UNB entsprechende Modifizierungen vor-

genommen werden, so dass eine umfassende Eignung für die artenschutzrechtlichen Ausgleich-

serfordernisse gewährleistet ist. Hierzu gehören eine partielle Erweiterung der geplanten linearen 

Gehölzpflanzung, die Festlegung eines späten Mahdzeitpunktes für das mesophile Grünland so-

wie wasserbauliche Maßnahmen an der Grienau (Einbau von Verschwenken im Verlauf, Ausbil-

dung unterschiedlicher Böschungsneigungen im Uferbereich, weiteres Einbringen von Gehölz- 

und Ruderalflächen entlang des nördlichen Ufers). 

Ein Übersichtsplan der Flächen des Ökopools, die dem Bebauungsplan Nr. 07.32.00 zugeordnet 

werden, befindet sich zusammen mit einer Auflistung der Flurstücke und Angaben zur jeweiligen 

Flächennutzung und dem Entwicklungsziel sich in Kap. 1.2.6. 

6.2.8 Schutzgut Biologische Vielfalt 

a) Ausgangssituation 

Die Kleingartenanlagen mit ihren zahlreichen kleineren Biotopstrukturen haben zusammen mit 

den Wiesen des Lauerhofer Feldes und den umgebenden Gehölzstreifen eine Bedeutung für die 

biologische Vielfalt, die vor allem auf die Insellage innerhalb des besiedelten Bereichs zurück-

geht. Wesentlich bedeutsamere Flächen für die biologische Vielfalt sind die weiter nördlich an-

grenzenden Flächen des Lauerholzes. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die geplante Wohnbebauung geht die brachliegende Kleingartenanlage verloren. Wegen 

der Lage des Plangebiets abseits vorhandener Biotopverbundschwerpunktbereiche und Bio-

topverbundachsen ist die bestehende Vernetzung von Lebensräumen nicht betroffen. Die mit 

dem Vorhaben verbundene Reduzierung der biologischen Vielfalt wird als nicht erheblich einge-

schätzt.  
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c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind 

nicht erforderlich. Der vorgesehene Anteil an vegetationsgeprägten Flächen innerhalb des Ge-

bietes und an seinen Rändern sowie die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen bilden 

die Grundlage für das Maß an biologischer Vielfalt, das sich zukünftig im Plangebiet einstellen 

wird.  

6.2.9 Schutzgut Landschaft 

a) Ausgangssituation 

Die aufgelassene Kleingartenanlage, ihre randlichen Gehölzstreifen und die Wiesen des Lauer-

hofer Feldes bilden zusammen mit der Sportplatzanlage und den verbleibenden Kleingärten eine 

große und weitgehend grüne Landschaftsinsel innerhalb geschlossener Siedlungsflächen im Os-

ten von Lübeck.  

Die ehemaligen Kleingärten und der geschützte Landschaftsbestandteil „Lauerhofer Feld“ sind 

Teile des Grünzuges Brandenbaumer Feld. Südwestlich im Plangebiet liegt ein breiter Gehölz-

streifen, der Teil einer Grün- und Wegeverbindung bis zur Dieselstraße ist. Grünzüge dienen 

vorwiegend einer lokalen, d.h. wohngebietsnahen Versorgung der Bevölkerung mit Erholungsflä-

chen und haben insofern eine hohe Bedeutung. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit der geplanten neuen Wohnsiedlung wird ein größerer Teil der o.g. grünen Landschaftsinsel 

zu einer Siedlungsfläche mit Wohnbebauung umgewandelt. Der bisherige nördliche Siedlungs-

rand auf der Ostseite der Schlutuper Straße verschiebt sich zukünftig deutlich nach Norden. 

Durch die geplante, bis zu viergeschossige Zeilenbebauung parallel zur Schlutuper Straße wird 

zum öffentlichen Straßenraum der Eindruck einer eher verdichteten Bebauung entstehen, auch 

wenn im Osten und Süden des neuen Wohngebietes eine eher aufgelockerte Reihen- und Dop-

pelhausbebauung geplant ist. 

In den Charakter der Linden-Allee wird durch die erforderliche Rodung mehrerer großer Exemp-

lare in größerem Umfang eingegriffen. Gleichzeitig werden neue Standorte für Nach- bzw. 

Neupflanzungen festgelegt und letztendlich können so jetzige große Lücken in der Allee verklei-

nert bzw. vollständig geschlossen werden. Zu berücksichtigen ist hier jedoch der Zeitverzug, da 

trotz der festgelegten Pflanzqualität der Linden von 20 cm Stammumfang das Kronenvolumen 

erst in etlichen Jahren an das der jetzigen Bäume heranreichen wird. 

Von den vorhandenen umgebenden Grünstrukturen geht eine gewisse Pufferwirkung aus. Der 

randliche Großbaumbestand im Osten und Süden und der Knick am Nordrand des neuen Wohn-

gebietes bleiben erhalten und binden das neue Wohnquartier landschaftlich ein. Weiterhin wird 

in der Mitte des neuen Wohnquartieres eine Grünfläche in Nord-Süd-Richtung verlaufen, die Ge-

schosswohnungsbauten werden über grüne Höfe und die Reihen- und Doppelhäuser über Gärten 

verfügen, so dass zusammen mit den Straßenbäumen ein hohes Maß an Durchgrünung erzielt 

werden wird. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

Es wird durch die Umsetzung des Bebauungsplanes zwar zu einer Beeinträchtigung des Land-

schafts- bzw. Ortsbildes kommen, jedoch werden die Veränderungen aufgrund der vorhandenen 

umfänglichen Eingrünung im Norden, Osten und Süden des Plangebietes und der Durchgrünung 

als nicht erheblich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bewertet. Durch die Er-

satzpflanzungen innerhalb der Linden-Allee wird das Ortsbild an der Schlutuper Straße mittel- bis 
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langfristig ebenfalls wieder aufgewertet. 

6.2.10 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

a) Ausgangssituation 

Im Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lübeck ist westlich des Plangebiets ein Abschnitt der 

Linden-Allee an der Schlutuper Straße als kulturhistorischer Landschaftsbestandteil gekenn-

zeichnet. 

Ansonsten sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet 

und seinem weiteren Umfeld bekannt.  

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind von der Planung keine Kultur- und sonstigen Sachgüter 

betroffen. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind 

nicht erforderlich. 

6.2.11 Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

a) Ausgangssituation  

Naherholung 

Der östliche Teil des Plangebiets diente bis zur Aufgabe der Kleingartenanlage überwiegend der 

siedlungsnahen Erholung am Feierabend und an den Wochenenden. Die randlich gelegenen 

Grünflächen im Plangebiet mit ihren Fuß- und Radwegen sowie einem Rasenspielfeld stehen 

auch weiterhin für die öffentliche Naherholung zur Verfügung. Sie sind Teil der Grünverbindung 

Brandenbaumer Feld, dessen Fuß- und Radwege an die Wege des Grünzugs Marli angebunden 

sind und im Rahmen der Realisierung des neuen Wohngebietes Kepler-Quartier nahe der Bran-

denbaumer Landstraße an die Wege des Erholungsgebietes Wakenitz angebunden werden. Dar-

über hinaus dienen die Kirche St. Philippus und die dortige Kindertagesstätte dem Gemeinwesen.  

Flächen und Gebiete, die dem Wohnen und der Naherholung dienen, haben generell eine sehr 

große Bedeutung für den Menschen.  

Lärmbelastung 

Im Plangebiet bzw. seinem Umfeld bestehen großflächig Lärmvorbelastungen durch den von der 

Schlutuper Straße ausgehenden Verkehrslärm sowie kleinflächig durch Gewerbelärm und Sport-

lärm. 

Verkehrslärm: Die Lärmemissionen von der Schlutuper Straße führen entlang der Straße zu einer 

großflächigen Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 (Beiblatt 1, Schallschutz im 

Städtebau) von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) für allgemeine Wohngebiete. Davon betroffen 

sind Gebäude innerhalb des Plangebiets sowie Wohngebäude westlich und östlich des Plange-

biets in direkter Nähe zur Schlutuper Straße (bis zu 66 dB(A) tags gemessen, bis zu 58 dB(A) 

nachts gemessen). Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheitsgefährdung nach Recht-

sprechung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird nicht erreicht. 

Gewerbelärm: Von der Tankstelle und der dahinterliegenden Garagenanlage westlich der 

Schlutuper Straße gehen Lärmemissionen aus. Durch diverse Geräuschquellen werden im Um-

feld die Richtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und nachts 40 
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dB(A) überschritten. Planungsrelevant sind Überschreitungen nachts im Bereich für das geplante 

allgemeine Wohngebiet WA 1 (43 dB(A) nachts). 

Sportlärm: Der von den nördlich gelegenen Sportplätzen ausgehende Sportlärm erreicht nach 

derzeitigem Stand keine planungsrelevante Überschreitung der anzuwendenden Richtwerte der 

18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A).  

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Naherholung 

Die oben beschriebene Naherholungsfunktion des Plangebiets wird um die im Rahmen der ge-

planten Vorhaben entstehende zentrale Grün- und Wegeverbindung mit hoher Aufenthaltsqualität 

erweitert. Zudem wird auch das Wohngebiet selbst aufgrund des hohen Grünanteils und der Ver-

zahnung von internen Fußwegen mit den außenliegenden Grüngürteln eine gewisse Attraktivität 

für Spaziergänger:innen entwickeln. 

Lärmbelastung 

Verkehrslärm: Infolge der neuen Wohnsiedlung und dem daraus resultierenden Mehrverkehr ist 

gegenüber dem jetzigen Zustand mit einer Pegelerhöhung von 0,1 bis 0,2 dB an der Schlutuper 

Straße zu rechnen. Diese Änderungen liegen unterhalb der menschlichen Wahrnehmungs-

schwelle von ca. 1 dB. Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheitsgefährdung nach 

Rechtsprechung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird weiterhin nicht erreicht. Somit wird 

aus der Planung des neuen Wohnquartiers keine erhebliche Erhöhung des Verkehrslärms resul-

tieren.  

Gewerbelärm und Sportlärm: Eine planungsbedingte Erhöhung der Lärmemissionen von der 

Tankstelle und der dahinterliegenden Garagenanlage sowie von den benachbarten Sportplätzen 

erfolgt nicht. Aufgrund der Geräuschemissionen des bestehenden Gewerbes und der geplanten 

Pflegeeinrichtung sowie der geplanten Quartiersgarage ergeben sich schalltechnische Konflikte 

im Plangebiet im Sinne der TA Lärm. Auf das Gebäude der geplanten Pflegeeinrichtung werden 

Eigenlärmimmissionen einwirken, die tags mit 56 dB(A) die Richtwerte der TA Lärm für allge-

meine Wohngebiete überschreiten. Auf die geplanten allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 4 und 

WA 5 werden Lärmemissionen von der Tankstelle und der Quartiersgarage ausgehen, die nachts 

mit 42 dB(A) die Richtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete überschreiten. Die Sport-

lärmemissionen der nördlich angrenzenden Sportanlage werden die Richtwerte der 18. BImSchV 

für allgemeine Wohngebiete einhalten. 

Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheitsgefährdung nach Rechtsprechung von 70 

dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird insgesamt weiterhin nicht erreicht. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

 Vermeidung und Minderung von baubedingten Beeinträchtigungen durch Lärm 

Zur Vermeidung von unnötigen Lärmemissionen während der Bauphase kommen nur Bauma-

schinen und -fahrzeuge zum Einsatz, die dem neuesten Stand der Lärmminderungstechnik ent-

sprechen.  

 Vermeidung von Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen 

Durch die Anordnung der Baukörper oder durch eine geeignete Grundrissgestaltung sind die Auf-

enthaltsräume im Plangebiet den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern eine An-

ordnung aller Aufenthaltsräume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind 

vorrangig Schlafräume auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Wohn- / Schlaf-

räume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 
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Weiterhin muss für alle Schlaf- und Aufenthaltsräume ein ausreichender Lärmschutz durch bau-

liche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaf-

fen werden. Zum Schutz der Nachtruhe sind für die Schlafräume schallgedämpfte Lüftungen vor-

zusehen, wenn der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf eine andere geeignete Weise 

sichergestellt werden kann. 

Durch verglaste Vorbauten vor Fenstern von Aufenthaltsräumen ist sicherzustellen, dass insge-

samt eine Schallpegelminderung erzielt wird, die es ermöglicht, dass die Einhaltung der Richt-

werte der TA Lärm für die jeweilige Gebietseinstufung erreicht wird. 

6.2.12 Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen den Schutzgütern 

Grundsätzlich bestehen immer Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen allen Bestandtei-

len des Naturhaushalts. Im Plangebiet wird das bestehende Wirkungsgeflecht durch die Auswir-

kungen der baulichen Anlagen und die Intensität der zukünftigen Nutzung durch den Menschen 

überformt. 

Für die im Plangebiet zwischen den Schutzgütern bestehenden Wechselbeziehungen und -wir-

kungen wird es zwar Veränderungen geben, doch es wird davon ausgegangen, dass diese ledig-

lich gradueller Natur sind und sich ein neues Gleichgewicht einstellen wird. 

6.2.13 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 

Im Plangebiet selbst sind keine Natura-2000-Gebiete vorhanden. Nördlich bzw. nordwestlich des 

Plangebiets liegen in ca. 1,0 bzw. 1,5 km Entfernung das FFH-Gebiet Nr. 2130-301 „Lauerholz“ 

und das EU-Vogelschutzgebiet 2031-401 „Traveförde“, die sich teils flächengleich bis zur Mün-

dung der Trave in die Ostsee erstrecken.  

Aufgrund der Entfernungen und der dazwischenliegenden Siedlungsflächen und Verkehrsachsen 

wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass der Verlust der Kleingartenflächen und 

die geplante Wohnbebauung nicht zu relevanten Auswirkungen auf diese Natura 2000-Gebiete 

führen wird.  

6.3 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe das ehemalige Kleingartengelände als Brachfläche 

erhalten und würde sich über Sukzessionsprozesse entsprechend weiterentwickeln. Die jetzt 

noch offenen Bereiche würden nach und nach durch Gehölze besetzt, die Fläche würde sich in 

Richtung Wald entwickeln. Brachflächen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien gab es auch 

bereits vor der Beräumung in größerem Umfang, da es seit einigen Jahren eine höhere Leer-

standsrate in der Anlage gegeben hat. 

6.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Mit der Planung des Wohngebietes für ca. 400 Wohneinheiten soll dem Wohnraummangel der 

Hansestadt Lübeck abgeholfen werden. Lübeck hat sich gemäß den übergeordneten Vorgaben, 

den Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr massiv zu beschränken, in den vergangenen 

Jahren vermehrt darum bemüht, die Innenentwicklung zu stärken und weniger unbebaute Flä-

chen am Stadtrand zu Wohnzwecken umzuwidmen. Die ehemalige Kleingartenanlage ist ein Bei-

spiel für ein solches Flächenrecycling innerhalb der Stadt. Aufgrund des seit einigen Jahren be-

stehenden hohen Leerstandes in der Kleingartenkolonie hatte auch der Kleingartenverein ein In-

teresse daran, einen Teil der Fläche abzugeben, so dass beide Seiten von der Planung profitie-

ren. Die Absicht, diese Fläche zu bebauen, bestand aufgrund der siedlungsstrukturell günstigen 

Lage und der guten infrastrukturellen Anbindung von vorneherein, weshalb eine Alternativenprü-

fung in diesem Fall nicht durchgeführt wurde. 
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6.5 Anfälligkeit des durch die Planung ermöglichten Vorhabens für schwere Unfälle oder 

Katastrophen / Möglichkeit des Verursachens schwerer Unfälle oder Katastrophen 

durch das Vorhaben 

Durch die geplanten Festsetzungen der allgemeinen Wohngebiete, des Sondergebietes und der 

Fläche für Gemeinbedarf sind keine schweren Unfälle oder Katastrophen mit erheblichen nach-

teiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.  

Ein Abgleich mit der vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume S-H er-

stellten Liste der Betriebsbereiche nach der Störfall-Verordnung in Schleswig-Holstein (Stand 

06.02.2020) hat ergeben, dass auch im Umfeld des Vorhabens keine Störfallbetriebe liegen, von 

denen eine derartige Gefahr für das Plangebiet ausgehen könnte. 

6.6 Angaben zum Verfahren und zur Methodik 

6.6.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung so-

wie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Technische Verfahren kamen für die Umweltprüfung des Bebauungsplanes Nr. 07.32.00 nicht 

zur Anwendung. Wesentliche Grundlage für die Zusammenstellung der Informationen bildeten 

Ortsbegehungen, der Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck, der digitale Landwirtschafts- und 

Umweltatlas Schleswig-Holstein, der Archäologieatlas Schleswig-Holstein, Informationen der 

Stadtverwaltung sowie vorhandene Gutachten. 

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Durchführung der Umweltprüfung bzw. bei der Zusam-

menstellung der Unterlagen auf.  

6.6.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Die sachgerechte Durchführung der im Bebauungsplan Nr. 07.32.00 festgelegten naturschutz-

rechtlichen und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen ist vom Vorhabenträger im Rah-

men des Baugenehmigungsverfahrens ggf. unter Zuhilfenahme von Fachgutachtern nachzuwei-

sen. 

Darüber hinaus sind nach bisherigem Kenntnisstand keine weiteren Monitoringmaßnahmen er-

forderlich. 

6.6.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Die Hansestadt Lübeck stellt den Bebauungsplan 07.32.00 mit dem Ziel auf, eine Wohnsiedlung 

mit ca. 400 Wohneinheiten auf einer aufgelassenen Teilfläche der Kleingartenanlage Lauerhof zu 

errichten. Geplant sind mehrere in der Höhe gestaffelte Geschosswohnungsbauten mit Sozial-, 

Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reihen- und Doppelhäuser. Im südlichen Randbereich 

sind angrenzend an die St. Philippus Kirche Gemeinbedarfsflächen (Senior:innenwohnanlage, 

Kindertagesstätte) vorgesehen. Das zukünftige Wohngebiet wird an der Ost- und an der Südseite 

von bestehenden Grünflächen mit altem Baumbestand begrenzt. Mittig ist eine grüne Achse vor-

gesehen, die verschiedene Funktionen erfüllen soll (Grünfläche mit hoher Aufenthaltsqualität, 

Regenwasserrückhaltung und -versickerung). Die Erschließung des Gebietes wird über die von 

Alleebäumen gesäumte Schlutuper Straße erfolgen, deren Querschnitt zu diesem Zweck umge-

baut werden muss. 

Die neue Wohnsiedlung wird sich durch verschiedene Besonderheiten auszeichnen wie z.B.  Re-

genrückhaltung und -versickerung, umweltverträgliche und effiziente Energieversorgung, Dach-

begrünung kombiniert mit Regenwasserrückhaltung und Photovoltaik, Integration von Carsha-

ring-Mobilstationen und Bau einer Quartiersgarage, um den Anteil von Stellplätzen im öffentlichen 

Raum deutlich reduzieren zu können. 

Das ca. 12 ha große Gebiet liegt planungsrechtlich gesehen im Außenbereich, grenzt aber im 
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Süden und Westen an Wohngebiete bzw. gewerblich und für Sportzwecke genutzte Gebiete an. 

Es ist sehr gut erschlossen und vorhandene Infrastruktureinrichtungen können genutzt werden. 

Mit der Umnutzung dieser auch bereits zuvor genutzten Fläche zu Wohnzwecken kann vermie-

den werden, dass für die Schaffung dringend benötigten neuen Wohnraums bisher landwirt-

schaftlich genutzte Flächen am Stadtrand überplant werden. 

Nachfolgend werden die Eingriffe in Natur und Landschaft, die mit der Umsetzung des Bebau-

ungsplanes verbunden sind, zusammengefasst. Das Naturschutzgesetz legt fest, dass erhebli-

che Eingriffe nach Möglichkeit zu vermeiden oder zu mindern sind und wenn das nicht möglich 

ist, für diese vom Verursachenden Ausgleich zu leisten ist. Bei den Schutzgütern, die im Hinblick 

auf erhebliche Eingriffe zu überprüfen sind, werden dann jeweils auch Aussagen zum Ausgleichs-

erfordernis getroffen. Art und Umfang des Ausgleichs werden am Ende der Zusammenfassung 

beschrieben und erläutert. 

Durch den Bau der Häuser und der Erschließungsflächen wird keine bisher gänzlich ungenutzte 

Fläche beansprucht, aber es wird gegenüber dem vorherigen Zustand als Kleingartenanlage sehr 

viel Fläche versiegelt. Auf den ca. 50.000 m² Versiegelung, die durch den Bebauungsplan vorbe-

reitet werden, gehen sämtliche Funktionen des Schutzgutes Boden verloren.  Die Versiegelung 

von Boden stellt stets einen erheblichen Eingriff dar, dessen Umfang im Verhältnis 1 : 0,5 auszu-

gleichen ist. Das nach einem vorgegebenen Schlüssel ermittelte Ausgleichserfordernis für die 

Versiegelung beträgt daher ca. 15.000 m².  

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser greifen zahlreiche geplante Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen. Infolge einer möglichst umfassenden Rückhaltung des im Gebiet anfallenden 

Niederschlagswassers durch entsprechende Sickermulden und unterirdischen Sickeranlagen so-

wie durch die vorgegebenen Gründächer kann der Oberflächenabfluss deutlich gesenkt und da-

mit die Verdunstungsrate entsprechend erhöht werden. Es wird Veränderungen des Wasserhaus-

haltes geben, die aber nicht als erheblicher Eingriff einzustufen sind. 

Gleiches gilt für das Schutzgut Klima / Luft. Veränderungen des Mikroklimas infolge der Bebau-

ungsdichte sind unvermeidbar, aber die nachteiligen Auswirkungen werden durch die geplante 

Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Durchgrünung des Baugebietes und die Maßnahmen 

zur Regenwasserrückhaltung und Verdunstung deutlich gemindert.  

Nachdem die Kleingärten aufgrund einer beträchtlichen Leerstandsquote 2016 aufgegeben wor-

den sind, lagen sie fast 4 Jahre brach. Während dieser Zeit entwickelte sich die Vegetation weit-

gehend ohne Störungseinflüsse zu einem wertvollen Mosaik aus offenen Bereichen, Gras- und 

Staudenfluren und aufkommendem Gehölzaufwuchs. Hinzu kamen die vorhandenen Obstbäume 

und -sträucher, sonstige Bäume und Sträucher sowie Hecken. Dem Schutzgut Pflanze kam vor 

der Beräumung daher eine hohe Wertigkeit zu. Weil aufgrund der beschriebenen Entwicklung 

auch zahlreiche Lebensräume für unterschiedliche Tierarten entstanden waren, wird der Fläche 

eine besondere Bedeutung für den Naturschutz eingeräumt. Damit ist sie vollständig im Verhält-

nis 1 : 1 auszugleichen, so dass sich ein Ausgleichserfordernis von  76.550 m² ergibt. Für die 14 

Linden, die entlang der Schlutuper Straße für deren Umbau gerodet werden müssen, sind 33 

Ersatzbäume zu pflanzen. Davon werden 21 Bäume wieder als Linden zur Ergänzung der Allee 

gepflanzt und die übrigen Bäume innerhalb des Plangebietes. 

Das Schutzgut Tiere hat durch die o.g. Beräumung erhebliche Beeinträchtigungen erfahren, da 

durch die Beräumung der brachgefallenen Anlage in großem Umfang Lebensraum verloren ge-

gangen ist. Biologen haben zuvor auf der Kleingartenfläche im Zuge von Kartierungen mehrere 

Fledermausarten und zahlreiche Vogelarten festgestellt. Bei den Fledermäusen wurden Jagd- 

und Balzquartiere sowie vereinzelt Wochenstuben in den Lauben und Schuppen angenommen, 

Winterquartiere wurden in den alten Alleebäumen an der Schlutuper Straße nicht ausgeschlos-

sen. Für viele Höhlen- und Nischenbrüter haben die ehemaligen Kleingärten einen sehr gut ge-

eigneten Lebensraum dargestellt, ebenso für Frei- und Bodenbrüter. Da potenzielle Amphibien-
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Laichgewässer bereits mit Aufgabe der Kleingärten im Jahr 2016 beseitigt wurden, gilt das Bau-

gebiet nur noch als Wander- und Landlebensraum für Amphibien. Von Seiten des Artenschutzes 

sind mehrere Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zum Schutz der Fauna bei der Beräu-

mung und während der Bauphase genannt worden. Primär handelt es sich um Bauzeitenrege-

lungen, mit denen eine Tötung oder auch Störungen der Tiere vermieden werden kann. Vorge-

sehen ist aber auch eine Integration von Niststeinen für Fledermäuse in die neuen Gebäude und 

der Einsatz fledermausfreundlicher Außenleuchten und Leuchtmittel. Für den Ausgleich von Le-

bensraumverlusten wurde eine Anzahl gebietsnah anzubringender Fledermaus- und Brutvogel-

kästen vorgegeben und z.T. bereits aufgehäng. Die Umsetzung des o.g. Ausgleichserfordernis-

ses für die Pflanzen muss so erfolgen, dass auch die damit einhergehenden Lebensraumverluste 

für Fledermäuse und Vögel ausgeglichen werden. Für den Amphibienschutz während der Räum- 

und Bauphase wurde 2017 ein die gesamte Fläche umspannender Amphibienschleusenzaun ge-

stellt. Festgelegt wurde zudem, dass die Versickerungseinrichtungen der neuen Wohnsiedlung 

so beschaffen sein müssen, dass sie kein Tötungsrisiko für wandernde Amphibien darstellen. 

Die vor der Beräumung im Gebiet gegebene biologische Vielfalt wird nach der Bebauung trotz 

der Erhaltung umgebender Grünflächen und einem hohen Grad an Durchgrünung deutlich redu-

ziert sein. Das Plangebiet liegt aber abseits vorhandener Biotopschwerpunktbereiche und Bio-

topverbundachsen, weshalb die bestehende Vernetzung von Lebensräumen nicht betroffen ist. 

Das Schutzgut Biologische Vielfalt wird nicht erheblich beeinträchtigt.  

Das Schutzgut Landschaft wird durch die geplante Bebauung deutliche Veränderungen erfah-

ren, da die jetzige „Landschaftsinsel“ innerhalb geschlossener Siedlungsflächen auf ihrer West-

seite den grünen Charakter einbüßen wird. Der Siedlungsrand wird sich hier deutlich weiter nach 

Norden verschieben. Die umfängliche Eingrünung des Gebietes im Norden, Westen und Süden 

bleibt jedoch erhalten und das Gebiet selbst zeichnet sich durch eine großzügige Durchgrünung 

aus, so dass die Veränderungen nicht als erheblich eingestuft werden. 

Bei diesem Vorhaben gibt es keine Betroffenheit des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sach-

güter. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit ist ins-

besondere die eventuelle Lärmbelastung innerhalb des neuen Wohngebietes zu betrachten. Es 

wurden entsprechende Lärmgutachten zur Beurteilung des im Gebiet wirksamen Lärms aus den 

Quellen Verkehr, Gewerbe und Sport erstellt. Im Ergebnis können Beeinträchtigungen durch 

Lärm vermieden werden, wenn bei den lärmexponierten Baukörpern eine geeignete Raumauftei-

lung und Grundrissgestaltung eingeplant wird und zusätzlich für Schlaf- und Aufenthaltsräume 

Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen gewährleistet wird. Die bestehende Naherholungsfunk-

tion des Gebietes wird nicht wesentlich verändert, da die randlichen Grünflächen mit den Fuß- 

und Radwegeverbindungen erhalten bleiben und um Wegeverbindungen in das Gebiet hinein 

und durch die neue grüne Achse in der Mitte ergänzt werden. 

Kompensation der Eingriffe 

Das Ausgleichserfordernis für die nicht vermeidbaren, erheblichen Eingriffe in die Schutzgüter 

Boden, Pflanzen und Tiere beträgt in der Summe 97.120 m². Ein Ausgleich innerhalb des Plan-

gebietes ist nicht möglich, dieser muss vollständig extern erbracht werden. Vorgesehen ist die 

Beanspruchung von Ökopoolflächen der Hansestadt Lübeck an der Grienau in Moisling-Moor-

garten. Von der insgesamt 13 ha umfassenden Ökopoolfläche werden 91.720 m² dem Bebau-

ungsplan 07.32.00 zugeordnet. Die im Ausgangszustand ackerbaulich oder als Grünland genutz-

ten Flächen sollen so aufgewertet werden, dass naturschutzfachlich hochwertige Flächen entste-

hen. Der Bachlauf der Grienau soll in Abschnitten verschwenkt und aufgeweitet werden, so dass 

ein breiterer Gehölz- und Staudenflurstreifen am Nordufer entsteht. Im Norden der Fläche soll als 

Abgrenzung gegenüber dem angrenzenden Acker ein mehrere Meter breiter Gehölzstreifen ent-

stehen. Weiterhin wird ein vorhandener Knick ergänzt und großflächig die Entwicklung von arten-

reichem Grünland mit unterschiedlichem Feuchtegrad sowie auf kleineren Brachflächen eine 
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Waldentwicklung eingeleitet. Aufgrund der Vielfältigkeit der Flächen ist davon auszugehen, dass 

sie auch für den artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleich geeignet sind. 

Mit der Umsetzung dieser Kompensationsmaßnahmen auf der Ökopoolfläche und der Zuordnung 

zum Bebauungsplan 07.32.00 sowie den im Umfeld des Plangeltungsbereichs durchzuführenden 

artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen werden die erheblichen Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die dieser vorbereitet, umfassend ausgeglichen. 

7. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Zu den finanziellen Auswirkungen (auf den städtischen Haushalt) wird auf Kap. 9. verwiesen. 

7.1 Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung 

Zusätzliche Wohneinheiten  

Der Bebauungsplan beinhaltet ein Neubaupotenzial von insgesamt etwa 410 Wohneinheiten, die 

sich wie folgt auf die nachfolgend genannten Wohnungstypen verteilen: 

- ca. 90 WE in Doppel- und Reihenhäusern 

- ca. 320 WE im Geschosswohnungsbau 

(Annahme: durchschnittliche Wohnungsgröße 100 m² / BGF 

Von den angenommenen 410 Wohneinheiten sollen mindestens 120 im sozialen Wohnungsbau 

vorgesehen werden. Als Orientierung für den Wohnungsmix sollen folgende Haushaltsgrößen 

zugrunde gelegt werden: 

Anteil Wohnfläche Zimmer Personen 

30 % bis 50 m² ------- 1 

15 % bis 60 m² 2 2 

20 % bis 75 m² 3 3 

20 % bis 90 m² 4 4 

15 % bis 105 m² 5 5 

 

Zu erwartende Anzahl der Bewohner:innen 

Bei vollständiger Ausnutzung des Planungsrechtes ist für das geplante Wohnquartier mit insge-

samt 1.000 Bewohner:innen zu rechnen. 

7.2 Wohnfolgebedarfe 

7.2.1 Soziale Infrastruktur 

Zusätzlicher Bedarf an Kita-Plätzen 

Durch die geplante Wohnbebauung wird der Bedarf einer 3-4gruppigen Kindertagesstätte (Kita) 

mit einer Nutzfläche von ca. 700 m² und einer Außenfläche von mind. 600 m² ausgelöst. Südöst-

lich der St Philippus Kirche ist eine entsprechende Fläche im Bebauungsplan ausgewiesen. Für 

den Bau und Betrieb der Kita liegen Anfragen von Trägern vor, sobald die Entwicklung entspre-

chend vorangeschritten ist, wird ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. 
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Zusätzlicher Grundschulplatzbedarf 

Die geplante Wohnbebauung ergibt einen schulischen Mehrbedarf im Grundschulteil um einen 

kompletten Zug in jedem Jahrgang an der nahegelegenen Albert-Schweitzer-Schule. Die Schule 

wächst dadurch von einer 2- in eine 3-Zügigkeit, was einen Mehrbedarf an 4 Klassen- und 2 Dif-

ferenzierungsräumen entspricht. Der Raumbedarf kann durch die Errichtung eines Solitärbaus 

bzw. das Aufstellen von zusätzlichen Containerräumen berücksichtigt werden. Ein möglicher 

Standort auf dem Gelände ist noch nicht bestimmt. Der Bereich Schule und Sport wird entspre-

chend Planer:innen bzw. Architekt:innen bitten, Vorschläge zu machen, wo auf dem Gelände 

diese Räume platziert werden können. Ebenso ist eine Kostenschätzung zu beauftragen, um die 

entsprechenden Haushaltsmittel abschätzen und beantragen zu können. Die entsprechenden Ar-

beiten werden im Nachgang zum Bebauungsplanverfahren parallel zur Realisierung des geplan-

ten Wohnquartieres erfolgen. 

Zusätzlicher Spielplatzbedarf 

Das geplante Wohnquartiert bedingt einen zusätzlichen Spielplatzbedarf, der im Zuge der ge-

planten Ertüchtigung des vorhandenen Ballspielplatzes im Rahmen der Realisierung der geplan-

ten Wohnbebauung berücksichtigt werden soll. 

7.3 Verkehrliche Auswirkungen 

Im Rahmen der Entwicklung des städtebaulichen Entwurfes wurde ein Verkehrskonzept durch 

SHP-Ingenieure erstellt. Nach der Abschätzung der zu erwartenden Verkehre durch die geplante 

Nutzung ist ohne die Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes von zusätzlich rund 1.600 Kfz-

Fahrten pro Tag auszugehen. Mit Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes würden rund 1.320 

Kfz-Fahrten pro Tag erzeugt, es ließen sich 17 % der Kfz-Fahrten vermeiden. 

Die Methodik der Berechnung des Verkehrsaufkommens basiert im Wesentlichen auf anerkann-

ten Berechnungsverfahren für den werktäglichen Normalverkehr (Hessisches Landesamt für 

Straßen- und Verkehrswesen, Bosserhof, – Programm zur Abschätzung der Verkehrserzeugung 

durch Vorhaben der Bauleitplanung mit Excel-Tabellen, Gustavsburg 2018). Zusätzlich liegen 

den Berechnungen allgemein gültige Kenndaten, Erfahrungswerte des Gutachters und Informa-

tionen des Auftraggebers zu Grunde. Aus der geplanten Flächennutzung kann ein daraus resul-

tierendes Verkehrsaufkommen abgeschätzt werden. Dazu wird ein mehrstufiges Verfahren ver-

wendet, mit dem das tägliche Verkehrsaufkommen überwiegend anhand einer flächenbezogenen 

Prognose des Nutzer:innenaufkommens ermittelt werden kann. 

Die Wegehäufigkeit beschreibt das durchschnittliche Wegeaufkommen der Nutzer:innen pro Tag. 

Anhand dieses Parameters kann die Gesamtzahl der Wege ermittelt werden, die bezogen auf 

eine Flächennutzung durchgeführt werden. 

Das Wegeaufkommen für die Beschäftigten- und die Kund:innenverkehre wird anteilig auf die 

verschiedenen Verkehrsarten verteilt. Basierend auf den in anerkannten Berechnungsverfahren 

angegebenen Bandbreiten der Anteile des Kraftfahrzeugverkehrs der einzelnen Nutzer:innen-

gruppen werden u.a. unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse spezifische Anteile fest-

gelegt. Anhand des Pkw-Besetzungsgrades wird dann die Anzahl der Pkw-Fahrten berechnet. 

Der Pkw-Besetzungsgrad beschreibt die durchschnittliche Anzahl von Personen in einem Pkw im 

fließenden Kraftfahrzeugverkehr. Auf Grundlage der derzeit vorhandenen Annahmen zu den Flä-

chen und Einrichtungen (Stand: Juli 2019) und den Annahmen zum Modal Split ergeben sich die 

genannten zusätzlichen Kfz-Fahrten durch das neue Quartier in der Schlutuper Straße. 

7.4 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur 

Die geplanten Nutzungen erfordern den Ausbau der technischen Infrastruktur in Bezug auf die 

Versorgung mit Wasser, Strom, Telekommunikation, Energie usw. und die Entsorgung des 

Schmutz- und Regenwassers.  
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7.5 Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

Im Bereich des geplanten Wohnquartiers und des damit verbundenen Ausbaus der Schlutuper 

Straße ist eine Neuversiegelung durch Erschließungsflächen und Gebäude zu erwarten. Durch 

die Aufgabe der Kleingartenanlage zugunsten von Wohnbebauung mit Erschließungsflächen wird 

der Versiegelungsgrad deutlich ansteigen. Die allgemeine Bedeutung der Fläche für den Natur-

schutz geht verloren. Für den Plangeltungsbereich ergeben sich durch Neuversiegelung entspre-

chende Eingriffe in den Boden von rund 53.501 m². Diese sind über den Kompensationspool der 

Hansestadt Lübeck zu ersetzen.  

Zu weiteren Auswirkungen der Planung auf die Umwelt einschließlich der Auswirkungen auf den 

Menschen wird auf die diesbezüglichen Darlegungen des Umweltberichtes verwiesen. 

7.5.1 Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Die Planung der Hansestadt Lübeck zum B-Plan 07.32.00 - Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld 

sieht für das Gebiet die Umwandlung der Kleingärten zu einem Wohngebiet vor. Zudem wird das 

Gebiet durch weitere Straßen und Plätze erschlossen. 

Die Artenschutzprüfung zeigt, dass im Zuge von Flächenräumung (Gebäudeabrisse und Rodun-

gen von Gehölzen, Baufeldfreimachung) artenschutzrechtliche Konflikte für Amphibien, Brutvo-

gel- und Fledermausarten der Gehölze und Gebäude zu erwarten sind. 

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG kann durch 

geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen vermieden werden. Dazu zählen Regelun-

gen der Zeiten der Gehölzrodungen und der Gebäudeabrisse. Weiterhin ist die Herstellung künst-

licher Fledermausquartiere und Vogel-Nistkästen sowie die Neupflanzung von Gehölzen und Ge-

hölzstrukturen (Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) erforderlich. Zum Erhalt des Le-

bensraumes des Kammmolches ist die amphibiengerechte Gestaltung der vorgesehenen Grün-

strukturen erforderlich. 

Bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen können Verbotstatbestände des Artenschut-

zes vermieden werden und eine Ausnahme i.S. § 45 BNatSchG wird nicht erforderlich. 

Um die Funktionsfähigkeit des Naturraumes für Fledermäuse zu erhalten, war vor dem geplanten 

Eingriff die Installation von 18 Spalten-/Höhlenkästen zwingend erforderlich. Die Ersatzquartiere 

für Fledermäuse wurden im Frühjahr 2020 entlang des Gehölzgürtels im Süden und Osten ange-

bracht. 

Im Frühjahr 2020 wurden ebenfalls 20 Nistkästen für Meisen angebracht. 

Daneben sind als Artenschutzrechtlicher Ausgleich für Brutvögel 30 Kästen für Nischenbrüter und 

Höhlenbrüter, 15 Nischenbrüterkästen (als Niststein zur Fassadenintegration möglich) und 15 

Höhlenbrüterkästen im gleichen Naturraum vorzusehen.  

Als Artenschutzrechtlicher Ausgleich für Gehölzbrüter ist für wegfallenden Gehölzbestand ein 

Ausgleich im Verhältnis der Fläche 1 : 1 (qualitativ) zu schaffen und um Sukzessions- und Bra-

chestadien zu ergänzen. 

Schließlich ist eine Amphibiengerechte Gestaltung der Grünzonen für die Zielart Kammmolch im 

Gebiet und am Rande des Gebietes i.S. von Sommer- und Winterlebensräumen zu schaffen.  

Ein Ausgleich der Eingriffe in Flächen mit allgemeiner sowie besonderer Bedeutung für Natur-

schutz ist im Plangeltungsbereich selbst aufgrund der dortigen wohnbaulichen Entwicklung nicht 

möglich. Der Ersatz für diese Eingriffe von rund 9,2 ha erfolgt darum über eine 13 ha große Fläche 

an der Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Lübeck. Auf der Ausgleichsfläche 

sind beispielsweise folgende Maßnahmen vorgesehen: Naturnahe Gewässerentwicklung, Ent-

wicklung von Trockenrasen, Entwicklung von mesophilem Extensivgrünland und Waldentwick-

lung. 
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7.5.2 Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen 

Luftreinhaltung 

Durch die geplanten Vorhaben im Plangeltungsbereich werden zusätzlicher Kfz-Verkehr erzeugt 

mit entsprechender Zunahme des Schadstoffausstoßes und 12 Bäume gefällt mit entsprechen-

dem, jedoch nicht erheblichen Teilverlust der Luftfilterfunktion.  

Mit der geplanten Wohnbebauung auf dem ehemaligen Kleingartengelände wird die geringe bi-

oklimatische Ausgleichsfunktion dieser Fläche nicht erheblich beeinträchtigt, da im Wohnbauge-

biet eine zentrale Grünachse entwickelt wird, die randlichen Grünstreifen mit Großbaumbestand 

und die östlich angrenzenden Kleingartenanlagen erhalten bleiben und es sich bei den südlich 

und östlich angrenzenden Siedlungsgebieten um eher lockere Einfamilienhausbebauung (Dop-

pel- und Reihenhäuser) handelt. 

Integrierte Lage 

Durch die mögliche Nutzung der vorhandenen Infrastruktur kann die Erzeugung von Verkehr mi-

nimiert werden. Die relativ kompakte Bauweise mit dem Verzicht auf freistehende Einfamilien-

häuser reduziert die Neuversiegelung im Verhältnis zur Anzahl der Wohneinheiten. 

Energetische Optimierung 

Es ist vorgesehen, ein umweltgerechtes Energiemanagement über städtebauliche Verträge und 

/ oder Kaufvertrage zu fixieren, die einen Mindeststandard bezüglich der Wärmedämmung sowie 

eine Versorgung über ein ausschließlich aus erneuerbaren Energieträgern - Sonneneinstrahlung 

und Erdwärme gespeistes Nahwärmenetz beinhalten. 

Kompaktheit, Orientierung, Verschattung, Windschutz  

Der städtebauliche Entwurf ermöglicht in weiten Bereichen eine nordsüdliche Ausrichtung der 

Gebäude, durch die aufgelockerte Hofstruktur ist eine gute Besonnung der Gebäude gegeben. 

Der umgebende Bewuchs bildet einen geeigneten Windschutz. 

Topografie / Kleinklima 

Durch die mittig liegende öffentliche Grünfläche und die randlichen teilweise in das Plangebiet 

hineingezogenen Grünachsen weist die geplante Wohnsiedlung ein gutes Kleinklima auf. 

7.5.3 Berücksichtigung des Hochwasserschutzes 

Aufgrund der Höhenlage von mindestens 11 m über NHN sind Maßnahmen zum Hochwasser-

schutz nicht erforderlich. Der Überflutungsschutz gegen Starkregen erfolgt über die mittige Grün-

achse. 

8. Finanzielle Auswirkungen 

8.1 Ausgaben (Kosten und Finanzierung)  

a) unmittelbare Kosten 

Für die Durchführung des konkurrierenden Verfahrens (städtebaulicher Wettbewerb / Gutachter-

verfahren) sind Kosten von 50.000 Euro entstanden. 

Für die Erstellung von Gutachten zur Energieversorgung, Lärmschutz, Altlasten, Entwässerung, 

Bodengutachten, Verkehr, Natur und Landschaft und Artenschutz sind Kosten von ca. 100.000 

Euro entstanden. 
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b) mittelbare Kosten 

Kosten für Maßnahmen, die für die Umsetzung der Planung erforderlich werden (Erschließungs-

pflicht bei Bebauungsplänen (§ 123 BauGB)). 

Für die Erschließungskosten der internen Ringerschließung, die dem geplanten Wohnquartier 

zuzuordnen sind, wird ein Schätzwert von 8,7 Mio. Euro angenommen.  

Die Kosten für die Umgestaltung der Schlutuper Straße werden anhand der Vorplanung auf etwa 

1 Million Euro netto geschätzt und sind zwischen einem städtischen Anteil und einem Anteil für 

das Wohnquartier aufzuteilen.  

Mit der Baureifmachung der Flächen (Roden, Abriss der ehemaligen Gartenlauben etc.) hat der 

Bereich Wirtschaft und Liegenschaften die „Koordinierungsbüro Wirtschaft Lübeck GmbH“ (KWL) 

beauftragt. Die Kosten hierfür übernimmt der Bereich Wirtschaft und Liegenschaften. Es ist ge-

plant, auch die Erschließung des neuen Wohngebietes der KWL per Geschäftsbesorgungsver-

trag zu übertragen. Die Kosten hierfür übernimmt ebenfalls der Bereich Wirtschaft und Liegen-

schaften (einschließlich Kosten für Ausführungsplanung, Ausgleich, anfallende Personalkosten 

bei KWL etc.). 

8.2 Einnahmen (Bodenwertsteigerungen und Grundstücksverkäufe) 

c) Bodenwertsteigerungen städtischer Flächen 

Durch die Umwandlung einer als Kleingartenanlage genutzten Grünfläche in Bauland erfolgt eine 

Bodenwertsteigerung. 

d) Verkäufe bzw. Verpachtung städtischer Flächen im Zuge der Umsetzung der Planung 

Die Vermarktung erfolgt durch den Bereich Wirtschaft und Liegenschaften. Ein ggf. zu erwarten-

der Gewinnüberschuss verbleibt bei der Hansestadt Lübeck. 

9. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten 

9.1 Verfahrensübersicht 

Aufstellungsbeschluss 

Der Bauausschuss der Hansestadt Lübeck hat am 19.09.2016 die Aufstellung des Bebauungs-

planes 07.32.00 - Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld sowie die Einleitung der zugehörigen 127. 

Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.  

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 

Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 06.12.2017 bis einschließlich 20.12.2017 durch Aushang 

in Räumen der Bauverwaltung sowie in einer am 06.12.2017 stattgefundenen Informationsveran-

staltung in den Gemeinderäumen der St Philippus Kirche über die Ziele und Zwecke der Planung 

und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet. Während der Aushangzeit sowie in der 

Informationsveranstaltung bestand zugleich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Während der Informationsveranstaltung und in den eingegangenen Stellungnahmen wurden von 

Grundstückseigentümer:innen und -nutzer:innen sowie Interessenten der geplanten Bebauung 

Anregungen zur Planung vorgebracht, dabei wurden keine grundlegenden Bedenken gegen die 

Planung geäußert. Das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann dem Auswer-

tungsbericht entnommen werden. 

Beteiligung von Kinder und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche hatten im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Gelegen-

heit, sich über die Planung zu informieren und Äußerungen hierzu vorzubringen. Auf eine über 
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die allgemeine Information und Beteiligung hinausgehende besondere Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen wurde verzichtet, weil es sich bei der Bebauungsplanung gemäß Baugesetz-

buch um eine rein flächenbezogene Planung mit Nutzungszuweisungen für gegeneinander ab-

zugrenzende Flächen handelt. Die konkrete gestalterische Ausformung von Spielplätzen bei-

spielsweise, die Gegenstand der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sein könnte, wird im 

Detail nicht in der Bebauungsplanung geregelt, die Objektplanung erfolgt durch die Fachbehörde 

(Bereich Stadtgrün und Verkehr) bzw. durch den Investor in Abstimmung mit der Stadt. 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 

Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB fand vom 03.12.2018 bis zum 

11.01.2019 statt. In den eingegangenen Stellungnahmen wurden Anregungen zur Planung vor-

gebracht, dabei wurden keine grundlegenden Bedenken gegen die Planung geäußert. Das Er-

gebnis der frühzeitigen Behördenbeteiligung kann dem Auswertungsbericht entnommen werden. 

Beschluss Entwurfskonzept / Gebrauchsanweisung 

Das geplante Wohnquartier Lauerhofer Feld soll als Pilotprojekt hinsichtlich der Aspekte Klima-

schutz und Anpassung an den Klimawandel entwickelt werden. Folgende Aspekte sind diesbe-

züglich besonders zu berücksichtigten:  

 eine umweltgerechte Energieversorgung,  

 ein ökologisch orientiertes Regenwassermanagement, 

 ein gerechtes, alle Verkehrsarten berücksichtigendes Mobilitätskonzept und 

 die Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders.  

Die sich hieraus ergebende städtebauliche Planung wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren 

in einer Gebrauchsanweisung fixiert, die u.a. Anlage zum Bebauungsplan werden soll. Am 

03.02.2020 wurde der städtebauliche Entwurf samt Gebrauchsanweisung vom Bauausschuss 

der Hansestadt Lübeck einstimmig beschlossen. 

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 25.01.2021 

bis zum 26.02.2021 statt. In den eingegangenen Stellungnahmen wurden Anregungen zur Pla-

nung vorgebracht, die zu einer Anpassung des Bebauungsplanentwurfes geführt haben: 

Die Anregungen der Entsorgungsbetriebe und der unteren Wasserbehörde zum Umgang mit Re-

genwasser haben dazu geführt, dass die Behandlung des Regenwassers zwischen Regenwas-

ser, welches auf öffentlichen Flächen anfällt, und Regenwasser, welches auf privaten Flächen 

anfällt, getrennt voneinander betrachtet wurde. Außerdem wurden das Konzept zur Behandlung 

des Regenwassers im nördlichen, tieferliegenden Teil des geplanten Wohnquartiers geändert. 

Der Bebauungsplan wurde um sich daraus ergebende erforderliche Festsetzungen ergänzt.  

Der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz hat in seiner Anregung auf noch zu ergän-

zende Aussagen zur Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und den Ausgleichsflächen hingewiesen. 

Der landschaftsplanerische Fachbeitrag und der Umweltbericht waren entsprechend zu ergänzen 

und die Inhalte in den Bebauungsplan zu übernehmen. In dem Zusammenhang musste die 

Baumallee der Schlutuper Straße im Plangeltungsbereich eingehender betrachtet werden. 

Aufgrund der Anregungen des Bereiches Stadtgrün und Verkehr zum Erschließungskonzept wur-

den die Zufahrten zu den Doppelhäusern festgesetzt und Wendemöglichkeiten ergänzt. 

Der weitere Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen kann im Detail dem Abwägungs-

bericht entnommen werden. 
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Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand vom 25.01.2021 bis zum 26.02.2021 statt. In den einge-

gangenen Stellungnahmen wurden Anregungen zur Planung vorgebracht, die zu einer Anpas-

sung des Bebauungsplanentwurfes geführt haben: 

Von den Projektverantwortlichen des geplanten Zentrums für Hospizarbeit und Palliativmedizin 

wurden Anregungen vorgebracht, die sich auf eine geänderte Baukörperstruktur beziehen. Es 

wurde deutlich, dass die bisher angedachte Ausnutzung des Grundstückes nicht ausreichend 

bemessen war. Ein aktueller städtebaulicher Entwurf konnte noch nicht vorgelegt werden. Da die 

Bearbeitung der Planung einen längeren Zeitraum beansprucht als ursprünglich angenommen, 

soll das betreffende Grundstück aus dem Plangeltungsbereich genommen werden und in einem 

eigenen Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt Planungsrecht erhalten. 

Der TuS Lübeck 93 hat angeregt, die Grundstückszufahrt zur Tennishalle Schlutuper Straße 37 

in die Umgestaltung der Schlutuper Straße mit einzubeziehen. Das Konzept zur Umgestaltung 

der Schlutuper Straße wurde der Anregung entsprechend ergänzt. Auf dieser Grundlage wurde 

ein differenzierter Lageplan erarbeitet, dessen Inhalte in den Bebauungsplan eingeflossen sind. 

  

Der weitere Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen kann im Detail dem Abwägungs-

bericht entnommen werden. 

Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 

17.11.2021 bis zum 17.12.2021 statt. In den eingegangenen Stellungnahmen wurden Anregun-

gen zur Planung vorgebracht, die zu einer redaktionellen Anpassung des Bebauungsplanentwur-

fes geführt haben. Dies betrifft die zeichnerische Korrektur der Regenwassermulde am nördlichen 

Plangebietsrand und die Ergänzung einer Zweckbestimmung innerhalb der festgesetzten Fläche 

für Ver- und Entsorgung.  

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit fand vom 17.11.2021 bis zum 17.12.2021 statt. Es 

wurde eine Stellungnahme vorgebracht, die zu einer redaktionellen Anpassung des Bebauungs-

planentwurfes geführt hat. Dies betrifft die Ergänzung eines Hinweises zur Luftreinhaltung und 

die Verlängerung der Heckenpflanzung das Baufeld 45 innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 

mit der Bezeichnung WA-15 betreffend. 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

Der Satzungsbeschluss soll im Rahmen dieser Vorlage beraten werden. 

9.2 Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 

I S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt ge-

ändert durch Artikel 8 der Landesverordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. S. 96) 

 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 15.September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

 Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010 

(GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. S. 162) 
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9.3 Fachgutachten 

Zum Bebauungsplan wurden bisher folgende Gutachten erstellt bzw. für den Bebauungsplan mit 

Umweltbericht herangezogen: 

 Fachbeitrag Natur und Landschaft, Landschaftsarchitekten Brien, Wessel, Wernig, Lübeck, 

15.09.2021 

 Wasserwirtschaftlicher Begleitplan - Teil I, Ingenieurgesellschaft Possel und Partner GmbH & 

Co. KG (IPP) Kiel, 20.10.2020 

 Wasserwirtschaftlicher Begleitplan - Teil II, Ingenieurgesellschaft Possel und Partner GmbH 

& Co. KG (IPP) Kiel, 25.05.2021 

 Vermerk zur Regenwasserbeseitigung auf den ehemaligen Kleingartenflächen, Hansestadt 

Lübeck, 02.07.2021 

 Verkehrskonzept, SHP-Ingenieure Stand Oktober 2020 

 Vorplanung Umgestaltung Schlutuper Straße - Lagepläne, SHP-Ingenieure Stand Juli 2021 

 Energiekonzept Lauerhofer Feld – Teil 1 Festlegung der Varianten, KAplus Eckernförde Stand 

06.12.2019, Ergänzung 05.03.2020 

 Energiekonzept Lauerhofer Feld – Teil 2 Energiestandard / Energieversorgung, KAplus Stand 

28.04.2020 

 Prüfbericht – Bodendeklaration gemäß Deponieverordnung, ehemalige Kleingartenanlage, 

Sachverständigen Ring Mücke GmbH Bad Schwartau, 21.05.2021 

 Detailuntersuchungen Quadrant C, ehemalige Kleingartenanlage, Sachverständigen Ring 

Mücke GmbH Bad Schwartau, 11.05.2021 

 Orientierende Untersuchung nach § 2 Nr. 3 BBodSchV – ehemalige Kleingartenanlage, Sach-

verständigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH, 10.12.2019 

 Orientierende Untergrunduntersuchung, Ingenieurgesellschaft Possel und Partner GmbH & 

Co. KG (IPP) Kiel, 09.08.2019 

 Ergänzende Untersuchung zur Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung für das 

Grundstück Schlutuper Straße 35, Sachverständigen Ring Mücke GmbH Bad Schwartau, 

07.05.2019 

 Untersuchungen zur orientierenden Altlasten- und Baugrunderkundung, Betriebsgelände des 

ehemaligen Autohauses Marli, Schlutuper Straße 35, Sachverständigen Ring Mücke GmbH 

Bad Schwartau, 08.03.2010 

 Artenschutzrechtliche Stellungnahme – Ersteinschätzung -, BBS Büro Greuner-Pönicke, Kiel, 

08.02.2017 

 Artenschutzrechtliche Stellungnahme, BBS Büro Greuner-Pönicke, Kiel, 16.09.2021 

 Schalltechnische Untersuchung, Lärmkontor GmbH Hamburg, 28.03.2018 

 Konkretisierung der Schalltechnische Untersuchung, Lärmkontor GmbH Hamburg, 

07.09.2020 

 
Lübeck, den 10.03.2022 
5.610 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 
5.610.4 / Ly 
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Anlagen zur Begründung: 

 Anlage A Städtebaulicher Entwurf 

 Anlage B Gebrauchsanweisung 
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Einleitung 
Die Hansestadt Lübeck plant im Stadtteil St. Gertrud, Ortsteil Marli an der Schlutuper Straße die 
Entwicklung des neuen Wohnquartieres Lauerhofer Feld. 

Die vorliegende Gebrauchsanweisung dient der Erläuterung der Planung und der städtebaulichen 
Qualitätssicherung bei deren Umsetzung. Sie befasst sich mit den Themen Städtebau, Gestaltung, 
Grünplanung, Regenwasserbewirtschaftung, Verkehr, Energie und Sozialplanung sowie Klimaschutz 
bzw. Anpassung an den Klimawandel. 

Die Gebrauchsanweisung wird als Anlage dem Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper Straße / Lauer-
hofer Feld sowie den städtebaulichen Verträgen hinzugefügt.  
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Städtebau 
Städtebauliche Zielstellung 
Auf der etwa 11 ha großen Fläche der ehema-
ligen Kleingartenanlage an der Schlutuper 
Straße samt umgebenden Grünstreifen soll 
eine grün eingebettete Wohnsiedlung reali-
siert werden. Um einer nachhaltigen und auf 
die Bedürfnisse der künftigen Bewohner:in-
nen abgestimmten Siedlungsentwicklung ge-
recht zu werden, wurde zur Erarbeitung des 
städtebaulichen Entwurfes ein kooperatives 
Gutachter:innenverfahren durchgeführt. Ziel 
war die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Re-
alisierung einer Wohnbebauung aus einem 
Mix verschiedener Wohnformen des Ge-
schosswohnungsbaus und des Einfamilien-
hausbaus. Dazu gehört die Gestaltung von öf-
fentlichen und privaten Frei- und Verkehrsflä-
chen ebenso wie die Vernetzung mit der Um-
gebung und der Erhalt der umgebenden 
Grünstruktur. Der Siegerentwurf des Architek-
tur- und Stadtplanungsbüros Meyer Steffens 
bildet die Grundlage des vorliegenden städte-
baulichen Entwurfes. 

Luftbild 

Städtebauliches Konzept 
Das städtebauliche Entwurfskonzept greift die 
Begabung des Ortes durch eine Platzausbil-
dung an der St. Philippus Kirche auf. Die hier 
angedachte Unterbringung von Einrichtungen 
wie Senioren:innenwohnen, Kita, Läden usw. 

unterstützen die Bildung einer guten Nach-
barschaft im geplanten Wohnquartier. Die Be-
bauung stuft sich von viergeschossigen Ge-
schosswohnungsbauten an der Schlutuper 
Straße bis zum Quartiersrand mit Einfamilien-
häusern in Form von Doppel- und Reihenhäu-
sern in Bezug auf Höhe und Dichte hin ab.  

Die Grundstücke des Wohnquartieres werden 
durch einen Grünzug auf natürliche Weise in 
zwei Bereiche gegliedert. Die mittige grüne 
Achse ist ein gutes Instrument zur Identitäts-
stiftung im Quartier, sie ist in die Hofstruktur 
mit ihren Wegeverknüpfungen einbezogen 
und erlaubt ein fußläufiges Durchqueren 
ohne Unterbrechungen durch Fahrverkehr. 
Die Fläche hat eine hohe Bedeutung für die Er-
holung und das Landschaftsbild. Die Nachbar-
schaftsbildung wird durch ein weitverzweigtes 
Wegenetz und den Quartiersplatz an der St. 
Philippus Kirche unterstützt. Die geplanten 
Geschosswohnungsbauten an der Schlutuper 
Straße geben der Straße ein städtisches Ge-
sicht. 

Städtebauliches Konzept 

Baufelder 
Die Feingliederung des Wohnquartieres er-
folgt über die einzelnen Baufelder. Die Baufel-
der werden entsprechend der Art der Nut-
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zung als allgemeine Wohngebiete, Gemeinbe-
darfsflächen, Sondergebiete und Gebiete für 
die Ver- und Entsorgung gegliedert.  

Darstellung Baufelder 

Die Adressierung des Geschosswohnungs-
baus im westlichen Teilbereich erfolgt von der 
Blockaußenseite. Die Erschließungskerne sol-
len so realisiert werden, dass jeweils auch ein 
Zugang zum Hof geschaffen wird.  

Lärmschutzmaßnahmen 
Auf das geplante Wohnquartier wirkt Lärm 
von der Schlutuper Straße ein. Um die dahin-
terliegende Bebauung abzuschirmen, werden 
als erster Bauabschnitt entlang der Schlutu-
per Straße zwei Baukörper, die straßenseitig 
eine Höhe von vier Geschossen aufweisen 
und die viergeschossige Quartiersgarage er-
richtet. Für die betroffenen Gebäude sind be-
sondere Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich. So sollen möglichst Räume wie Küchen, 
Bäder und die Treppenhäuser zur Straße hin 
orientiert werden, während Aufenthalts-
räume an den ruhigen Innenhöfen liegen soll-
ten. Die Quartiersgarage ist aus Gründen des 
Lärmschutzes zu überdachen und mit einer 
flächigen Verkleidung zu versehen. 

Höhenentwicklung 
Es soll ein Wohnquartier mit lebendiger Atmo-
sphäre und einem menschlichen Maßstab 
entstehen, daher ist für die Geschosswoh-
nungsbauten eine maximale Höhe von vier 

Geschossen (ca. 12,5 m) vorgesehen. Die Ge-
bäudehöhen stufen sich von der viergeschos-
sigen Bebauung an der Schlutuper Straße 
über eine dreigeschossige Bebauung im Be-
reich der zentralen Grünachse bis zu den 
zweigeschossigen Doppelhäusern am Quar-
tiersrand ab. 

Darstellung Geschossigkeit  

Loggien und Balkone 
Die zulässige Tiefe der Mehrfamilienhäuser 
von max. 12 m darf für Balkone um max. 2,5 m 
überschritten werden, um eine gestalterisch 
ansprechende Fassadengestaltung zu ge-
währleisten. Um den hohen Ansprüchen zur 
flexiblen Benutzbarkeit des Freibereiches ge-
recht zu werden, sind halb eingezogene Bal-
kone angedacht. 

Staffelgeschosse 
Es sind auf einigen Baugrundstücken Staffel-
geschosse vorgesehen, die Wohnungen mit 
großzügigen Dachterrassen ermöglichen. Die 
Staffelgeschosse müssen an den Gebäude-
längsseiten um mindestens einen Meter zu-
rückspringen. 

Dachform und Dachnutzung 
Um das Ziel einer klar ablesbaren Baukörper-
Struktur zu unterstützen und eine optimale 
Ausnutzbarkeit der Sonnenenergie zu ge-
währleisten sind im neuen Wohnquartier nur 
Flachdächer zulässig. Aufgrund der Retenti-
onswirkung und der positiven Auswirkungen 
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auf das Kleinklima sind die Dächer extensiv zu 
begrünen, mit Solarthermie und Photovoltaik 
zu versehen und als Retentionsfläche auszu-
bilden. Das Gründach und die solaraktive Nut-
zung der Dachflächen sind miteinander in Ein-
klang zu bringen. Die Solarmodule dürfen 
nicht verschattet werden. Verschiedene Her-
steller:innen bieten PV-Systeme an, die spezi-
ell für den Einsatz auf Gründächern konzipiert 
sind. 

Nutzungen 
Das neue Quartier dient hauptsächlich der 
Wohnnutzung. Neben Geschosswohnungs-
bau als Sozial-, Miet- und Eigentumswohnun-
gen sind Einfamilienhäuser in Form von Rei-
hen- und Doppelhäusern geplant. Zur Erhö-
hung der Attraktivität des Wohnquartieres 
sollen entsprechende Wohnfolgeeinrichtun-
gen (Kita, Läden, Nachbarschaftstreff usw.) 
vorgesehen werden. 

Darstellung Nutzung 

Die Erdgeschosszone des Wohngebäudes am 
Quartiersplatz eignet sich besonders für Gast-
ronomie, Dienstleistung oder einen kleinen 
Laden zur Deckung des täglichen Bedarfs wie 
einen Kiosk oder eine Bäckerei. Ebenso sollten 
hier Räume für soziale und kulturelle Nutzun-
gen z.B. ein Nachbarschaftstreff zur Verfü-
gung gestellt werden. Die vorhandene soziale 
Infrastruktur wird durch eine weitere Kinder-
tagesstätte am Quartiersplatz ergänzt.  

Materialität 
Um den gestalterischen Zusammenhalt der 
Bebauung innerhalb des neuen Wohnquartie-
res sicherzustellen, wird ein Farb- und Materi-
alkonzept in Form einer Gestaltungfibel be-
reitgestellt. Daraus ergeben sich Empfehlun-
gen für die Bauherr:innen, Architekt:innen 
und Investor:innen.   
Als Materialien wird Klinker und Mauerwerk 
für den westlichen Teilbereich und Holz für 
den östlichen Teilbereich vorgeschlagen. Auf 
Metallfassaden und Wärmedämmverbund-
Fassaden soll möglichst verzichtet werden, 
während Lehmbauten als Alternative willkom-
men sind.  
Das Wohnquartier wird in einen östlichen und 
einen westlichen Bereich gegliedert mit fol-
genden gestalterischen Schwerpunkten: 

Teilbereich West Geschosswohnungsbau: 

Die Gestaltung erfolgt in Blöcken, wobei das 
Staffelgeschoss ebenso wie die PV-Anlagen als 
Teil der Gesamtform zu betrachten sind. 

Die Dachaufbauten (Fotovoltaik) sollen durch 
eine Attika aufgenommen werden. 

Durchführung eines Fassadenwettbewerbes 
an der Schlutuper Straße unter Einbeziehung 
der Quartiersgarage und des „Kirchplatzes“ 
wird empfohlen. 

Als Fassadenfarbe sollen gedeckte Naturfar-
ben verwandt werden. 

Darstellung Beispiel Farbspektrum 

Die Quartiersgarage soll mit einer möglichst 
geschlossenen Fassade aufgelockert durch 
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begrünte Kletterhilfen realisiert werden. 

Zur besseren Orientierung und Wahrung der 
Maßstäblichkeit soll jedem Haus ein eigener 
Eingang zugeordnet werden. (Stichwort Zwei-
spänner). 

Teilbereich Ost Doppel- und Reihenhäuser: 

Für die Fassaden der Gebäude soll Holz vor-
wiegend Verwendung finden, insgesamt wird 
eine Holzständerbauweise angeregt.  

Insbesondere den straßenseitig ausgerichte-
ten Giebeln ist gestalterisch besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. Sie sind als Vorder-
seite zu behandeln. 

Als Fassadenfarbe sollen mit Ausnahme der 
Eingangsbereiche ebenfalls gedeckte Natur-
farben verwandt werden. 

Unterschiedliche Farbgebung in den Ein-
gangsbereichen dienen der Orientierung und 
Individualisierung. 

Dem Wohnquartier soll innerhalb seiner hete-
rogenen Umgebung Identität als zusammen-
gehöriges Wohnquartier geben werden, bei 
gleichzeitiger Hervorhebung der Individualität 
der einzelnen Gebäude. 

Es wird vorgeschlagen den Bauenden im Rah-
men der Grundstücksvergabe eine grundsätz-
liche Farbpalette und grundsätzliche Materien 
anhand zugeben. Die endgültige Entschei-
dung zu den Farben und Materialien könnte 
anhand einer Bemusterung anlog zum Grün-
dungsviertel (Fassadenschnitt) getroffen wer-
den. 

Beziehung des Geschosswohnungs-
baus zum öffentlichen Raum 
Die Grundrisse sollen aus der jeweiligen Lage 
im Quartier zum angrenzenden Freiraum hin 
entwickelt werden. Sie sind so zu organisie-
ren, dass ein größtmöglicher Beitrag zur Urba-
nität und Belebung des öffentlichen Raums 
geleistet wird. Die Zugangsbereiche dienen 
der Nachbarschaft als Kommunikationsraum 

und Treffpunkt. Sitzgelegenheiten sind an die-
sen Stellen erwünscht. 

Nebenanlagen 
Nebenanlagen sind jeweils als Teil der Haupt-
gebäude zu verstehen. Ein Konzept für die An-
ordnung und Ausformung von Nebenanlagen 
als Gartenschuppen oder auch Fahrradabstel-
lanlagen ist für die einzelnen Wohnhöfe zu er-
stellen. Sie sind im Umfang so einzuschrän-
ken, dass weder die Belichtung der angren-
zenden Bebauung noch der offene Charakter 
des Gartenhofs übermäßig beeinträchtigt 
wird.  

Mit Ausnahme der am südlichen und nördli-
chen Plangebietsrand gelegenen Doppelhaus-
grundstücke ist die Lage der Müllsammel-
plätze mit den Entsorgungsbetrieben abge-
stimmt. Das Abfallbeseitigungskonzept sieht 
Müllsammelanlagen in Form von Unterflursa-
mmelbehältern vor. Hier können Abfallcontai-
ner für vier Sorten von Müll – Papier-, Rest- 
und Biomüll, Wertstoffbehälter - installiert 
werden. Die Regelung bedingt einen flächen-
sparenden Umgang mit den zur Verfügung 
stehenden Bauflächen und beugt einer Über-
frachtung der Grundstücke mit Nebenanlagen 
vor. Lediglich den Nutzern der o.g. größeren 
Doppelhausgrundstücke wird die Lage der 
Müllsammelbehälter freigestellt. 

Grüngestaltung 
Vorgärten 
Die Vorgärten bilden den Übergang zwischen 
dem öffentlichen Straßenraum und dem pri-
vaten Wohnbereich. Um die Privatheit und die 
Wohnqualität im Erdgeschoss zu steigern, soll 
eine privat gestaltete begrünte Vorgartenzone 
geschaffen werden. In dieser Zone sind Ne-
benanlagen auf das absolut erforderliche Mi-
nimum zu beschränken. 

Im Bereich der Hauseingänge werden Funkti-
onen wie Fahrradabstellanlagen oder Sitzgele-
genheiten vorgesehen. 

Eine gewünschte Einfriedigung (Zaun) soll mit 
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Hecken aus einheimischen Pflanzen realisiert 
werden. Diese dürfen eine maximale Höhe 
von 1,2 m haben.  

Sammelstellplätze und Müllstandplätze sind 
zum öffentlichen Raum mit blickdichten, ge-
schnittenen Hecken einzufrieden. 

Wohnhöfe 
Die Gestaltung der Wohnhöfe soll trotz geteil-
ter Baufelder eine zusammenhängende Frei-
raumstruktur aufweisen, die den Austausch 
und die Kommunikation zwischen den Bewoh-
ner:innen fördert. 

Bepflanzung, Mulden, Spielangebote, Neben-
anlagen und gemeinschaftliche Freiräume 
sind in einem Blockkonzept aufeinander abzu-
stimmen. Dabei sollen die versiegelten Flä-
chen auf das Minimum reduziert werden. 

In den Erdgeschosszonen befinden sich indivi-
duell zugeordnete Privatgärten, die eine Tiefe 
von 5 m erreichen und mit Hecken einzufrie-
den sind. 

Die empfohlenen Unterflurbehälter für die 
Entsorgung des Mülls wirken sich positiv auf 
das städtebauliche Gesamtbild sowie den Au-
ßenbezug der Geschosswohnungen aus. 

Darstellung exemplarisches Baufeld 

Öffentliche Grün- / Platzflächen 
Grundsätzliches 
Die moderne Gartenstadt als Grundidee des 

städtebaulichen Entwurfes wird u.a. durch die 
öffentlichen Räume der mittleren Grünachse 
und des Kirchplatzes repräsentiert. Auf dem 
städtisch gestalteten Kirchplatz soll sozialer 
Austausch und Kommunikation stattfinden 
Die mittlere Grünachse bildet als öffentlicher 
Raum das Rückgrat des Stadtquartiers. Sie hat 
einen ökologischen Wert und dient der Erho-
lung und Attraktivitätssteigerung. Hier 
schließt sich der private Blockinnenraum als 
erweiterter Lebensraum für die Bewohner an.  

Wegenetz 
Die Realisierung eines engmaschigen Wege-
netzes gewährleistet die Möglichkeiten des 
sozialen Miteinanders. Die Hauptwegeverbin-
dungen werden durch Wege in der zentralen 
Grünachse und im Grüngürtel am Quartiers-
rand gebildet. Daneben durchziehen zwei in 
West/Ost-Richtung verlaufende Wege, die ent-
sprechend im Bebauungsplan festgesetzt 
werden (Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung – Fußgänger:innen und Radfah-
rer:innen) das Wohnquartier. 

Außerdem können untergeordnete Wegever-
bindungen auf Privatflächen über öffentliche 
Geh- und Leitungsrechte geschaffen werden, 
teilweise laufen die Verknüpfungen über stra-
ßenbegleitende Fußwege. 

 
Darstellung Wegenetz 

Kirchplatz 
Der Kirchplatz stellt eine Verknüpfung zwi-
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schen der bestehenden und der neuen Be-
bauung dar, wobei das Kirchengebäude als 
optisches Bindeglied fungiert. 

Direkt am Kirchplatz befinden sich soziale 
Nutzungen wie die Kindertagesstätte und der 
Nachbarschaftstreff, die Ergänzung der Nut-
zungen durch ein Café oder Bistro zur Bele-
bung des Platzes ist gewünscht. Der Quar-
tiersplatz befindet sich zwischen der St. Phi-
lippus Kirche und einem III- bis IV- geschossi-
gen Wohngebäude, welches den bewussten 
Einsatz von Straßen- und Platzfassaden be-
darf. Insbesondere die den Platz abgrenzende 
Fassade braucht besondere Aufmerksamkeit, 
daher wird ein konkurrierendes Verfahren 
beispielsweise in Form eines Wettbewerbes 
zu Fassaden- und Platzgestaltung empfohlen. 
Folgende Entwurfsgrundsätze sollen bei der 
Platzgestaltung berücksichtigt werden: Gute 
Zugänglichkeit, städtischer Charakter, Anbin-
dung Kita sowie Schaffung von Terrassenflä-
chen für Gastronomie, Ladenlokale und 
Dienstleistungseinrichtungen. 

 
Darstellung Kirchplatz 

Zentrale Grünachse 
Die zum Spazierengehen und Erholen einla-
dende zentrale Grünachse teilt das Wohn-
quartier in zwei Bereiche. Neben der Aufent-
haltsfunktion soll die Fläche zur Entsorgung 
des Regenwassers welches auf den öffentli-
chen Flächen anfällt sowie kurzfristig als Stau-
raum für Starkregenereignisse dienen. Das 

aufgestaute Regenwasser darf aus Sicher-
heitsgründen eine Wassertiefe von 30 cm 
nicht überschreiten. 

Darstellung zentrale Grünachse 

Die mittige Grünachse bleibt als öffentliche 
Grünfläche in städtischer Hand und wird ge-
meinsam mit den Erschließungsmaßnahmen 
durch den Erschließungsträger:in hergestellt. 
Die angrenzenden Gartenflächen sollen die 
Grünachse optisch erweitern.  

Es sind direkte Zugänge zu den Wohnhöfen 
vorgesehen. Als Abgrenzung der Privatgärten 
und als gestalterisches Element sind Laubhe-
cken vorgesehen. Die Grünachse wird in ihrer 
Höhenentwicklung rinnenähnlich ausgebildet 
und mit einzelnen kleineren Baumgruppen 
gestaltet. Die kreuzenden Hauptwege werden 
so geplant, dass sie auch nach Starkregener-
eignissen nutzbar bleiben. 

Spielplatz Süden 
Der bestehende Spiel- und Bolzplatz im Süd-
osten des Plangebietes wird in die Planung 
des neuen Wohnquartieres einbezogen. 

Grüngürtel Quartiersrand 
Die Quartiersränder im Norden, Osten und 
Süden sind durch bereits vorhandene Grün-
gürtel mit umlaufenden Wegen geprägt, die 
an die Privatgärten der geplanten Doppel-
hausbebauung angrenzen. Sie werden in ih-
rem Bestand erhalten. 
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Innenbereiche der Baufelder 
Neben den öffentlichen Freiflächen sind auch 
die privaten Gemeinschaftshöfe als aktive 
Freiräume entworfen und stellen einen inti-
meren Treffpunkt für die Bewohner:innen ei-
nes jeweiligen Blocks dar. 

Baumkonzept 
Die bestehenden Bäume der Baumallee an 
der Schlutuper Straße werden durch 
Neupflanzungen ergänzt. Der Erschließungs-
ring wird geprägt durch einseitig linear ge-
pflanzte Einzelbäume, die hin und wieder stra-
ßenseitig verspringen. 

Öffentliche Verkehrsflächen 
Grundsätze Erschließung 
Die Nahmobilität zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad hat im Wohnquartier Lauerhofer Feld Pri-
orität. Kraftfahrzeugverkehr ist auf dem Er-
schließungsring vorgesehen, soll aber sowohl 
fahrend als auch parkend den Straßenraum 
nicht dominieren. Die Verkehrsberuhigung er-
folgt über die straßenräumliche Gestaltung 
mit leichten Verschwenkungen der Fahrbahn 
und wechselnden Baumreihen. 

Mobilität 
Die Hansestadt Lübeck ist Mitglied im 
Klimabündnis und hat sich in dem Zusam-
menhang verpflichtet alle fünf Jahre 10% CO2 
einzusparen. Es wurde eine Klimabilanz er-
stellt, die aufgezeigt hat, dass sich im Bereich 
Verkehr keine Verbesserungen bezüglich des 
Einsparens von CO2 ergeben haben. Für den 
Klimaschutz im Stadtverkehr gibt es also einen 
großen Nachholbedarf. Als ein Baustein einer 
ökologischen Mobilität soll das Carsharing zu-
sammen mit elektronisch unterstützten Fahr-
rädern und der Nutzung der Stadtbusse vo-
rangetrieben werden. Das Baugebiet eignet 
sich auf Grund seiner infrastrukturell günsti-
gen Lage gut für ein Pilotprojekt in diesem 
Sinne. Im städtebaulichen Entwurf wurde be-
reits ein entsprechendes Konzept mitgedacht 
und Carsharing als wichtiger Baustein für ei-

nen leistungsfähigen umwelt- wie klima-
freundlichen intermodalen Verkehr über ge-
plante Mobilstationen berücksichtigt. Die In-
tegration von Carsharing in die geplante 
Wohnsiedlung soll dazu beitragen den Stell-
platzbedarf mittelfristig zu verringern und Po-
tenziale für eine klimafreundliche „Stadt der 
kurzen Wege“ mit hoher Lebensqualität zu 
bieten. Die Außenbereiche des Wohnquar-
tiers sollen durch die künftig dort lebenden 
Menschen und nicht durch das geparkte Auto 
dominiert werden.  

Erschließung 
Schlutuper Straße 
Das Wohnquartier wird von der Schlutuper 
Straße aus erschlossen, die in ihrem Aus-
baustandard an die geplante Nutzung ange-
passt werden soll. Im Bereich des geplanten 
Wohnquartieres ist ein drei streifiger Ausbau 
vorgesehen, jeweils eine Fahrbahn Stadt ein- 
bzw. auswärts und ein Mittelstreifen, der als 
Abbiegestur, Fußgängerüberweg oder Grün-
streifen genutzt werden kann. Der für die 
Lübecker Hauptstraßen typische Alleecharak-
ter wird beibehalten bzw. wiederhergestellt. 
Es werden beidseitig Fußwege sowie ein drei 
Meter breiter Zweirichtungsradweg vorgese-
hen.  

Ringerschließung Wohnquartier 
Die innere Erschließung des Wohnquartieres 
erfolgt über eine Ringstraße. Stichstraßen mit 
raumgreifenden Wendeanlagen werden 
dadurch vermieden und die Erschließungsflä-
chen bei einem hohen Erschließungskomfort 
reduziert, die Hauseingänge sind maximal 
60 m von der Straße entfernt. 

Durch die Dimensionierung, die Flächenauf-
teilung, den Materialeinsatz und den Bewuchs 
der Ringstraße soll die Aufenthaltsqualität er-
höht und damit zur vermehrten Nutzung der 
Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad angeregt 
werden.  
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Darstellung Erschließung 

Die Ausbildung der Ringstraße schafft durch 
die Anpflanzung von Baumreihen und den 
Ausschluss von Straßenrandparken eine an-
genehme Wohnquartiersatmosphäre. Der 
Wohncharakter wird zu dem durch die Her-
vorhebung der Bereiche in denen Fußgän-
ger:innen und Radfahrer:innen die Straße 
queren gestärkt. 

Ruhender Verkehr 
Die erforderlichen Stellplätze für den Ge-
schosswohnungsbau im westlichen Teilbe-
reich des Wohnquartieres werden in der 
Quartiersgarage untergebracht.  
Der Stellplatzbedarf für die Reihen- und Dop-
pelhäuser wird auf Sammelstellplätzen bzw. 
für die die Doppelhäuser am südlichen und 
nördlichen Quartiersrand auf den Grundstü-
cken nachgewiesen. 

In unmittelbaren Nähe zum Kirchplatz sind 
vier Kurzzeitparkplätze parallel zur Schlutuper 
Straße vorgesehen. 

Radverkehr 
Der Radverkehr wird im Wohnquartier auf der 
Fahrbahn geführt, daneben sind die Hauptwe-
gebeziehungen in den Grünflächen und über 
den Platz für den Radverkehr nutzbar. An der 
Schlutuper Straße wird der Radverkehr neben 
der Fahrbahn getrennt vom motorisierter In-
dividualverkehr (MIV) auf einem Radweg ge-
führt.  

Der Raumbedarf auf den sonstigen Wegen für 
Lastenfahrräder und Fahrradanhänger wird 
durch die festgesetzten Breiten von 3,0 m an-
gemessen berücksichtigt. 

Fahrradabstellanlagen 
Die Fahrradstellplätze sind vorzugsweise 
ebenerdig, jeweils unmittelbar vor den Haus-
eingängen in offenen Abstellanlagen und in 
überdachten Abstellanlagen im Inneren der 
Gebäude bzw. in den Wohnhöfen unterzu-
bringen. Der Zugang zu Fahrradabstellanla-
gen über Treppen ist nicht zulässig. 

Im östlichen Bereich könnten in den Stellplatz-
anlagen für die Reihen- und Doppelhäuser 
moderne Fahrradschuppen integriert werden. 
Vorlagen zum Modell können im Rahmen der 
Ausschreibung festgelegt werden. 

Quartiersgarage 
In der Hauptsache dient die Quartiersgarage 
der Unterbringung der bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Stellplätze des westlichen Teil-
bereiches des Wohnquartieres. Die Entfer-
nung zwischen Wohnung und Quartiersga-
rage reichen von 25m bis 150m, somit sind die 
Stellplätze über attraktive Wegeverbindungen 
moderat erreichbar.  

In der Quartiersgarage können etwa 300 bis 
330 Stellplätze untergebracht werden. Der er-
mittelte voraussichtliche Stellplatzbedarf be-
trägt etwa 250 Stellplätze und 50 öffentliche 
Besucherparkplätze, die in der Quartiersga-
rage untergebracht werden müssen. Daneben 
ergibt sich ein Nachfragepotential für Zweit-
autos und von den Besuchern der sozialen 
Nutzungen wir Kirche und Kita. 

Die Nutzung der Quartiersgarage könnte 
durch zusätzliche Angebote wie überdachte 
Fahrradabstellanlagen, Verleih von Lasten-
fahrräder bzw.-karren, Postdepot oder Ver-
mietung von Lagerräumen (Storages) gestei-
gert und gleichzeitig die Klimafreundlichkeit 
des Quartiers gefördert werden. 
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Darstellung Quartiersgarage 

Telekommunikationseinrichtungen 
Für die Glasfaserinfrastruktur sind in den Ge-
bäuden Leerrohre vorzusehen. Die geplanten 
Straßen und Wege werden so geplant, dass sie 
für den Ausbau des Telekommunikationsnet-
zes genutzt werden können, dabei sind ggf. 
Leitungsrechte zugunsten des Leitungsträgers 
zu berücksichtigen. Die Abstimmung der Lage 
und der Dimensionierung der Leitungszonen 
erfolgt in Koordinierung mit den Tiefbauarbei-
ten für den Straßenbau durch den Erschlie-
ßungsträger:innen.  

Regenwasserbewirtschaftung 
Regenwasserkonzept 
Ziel des Regenwasserkonzeptes für das 
Wohnquartier Lauerhofer Feld ist die Umset-
zung eines naturverträglichen Konzeptes zur 
Regenwasserbewirtschaftung. Neben der ent-
wässerungstechnischen Betrachtung sollen 
auch der natürliche Wasserkreislauf sowie die 
Grundwasserneubildungsrate und gestalteri-
sche Aspekte berücksichtigt werden. Dabei ist 
das überlastete Mischwassernetz der Hanse-
stadt Lübeck, das aufgrund des Verschlechte-
rungsverbotes kein Regenwasser mehr auf-
nehmen kann, zu berücksichtigen.  

Es ist vorgesehen die Abwasserbeseitigungs-
pflicht für Regenwasser auf die jeweiligen 
Grundstückseigentümer:innen zu übertragen, 
d.h. das Regenwasser für den Bemessungsfall 

muss vollständig auf den Grundstücken zu-
rückgehalten werden und darf mit Ausnahme 
des bei Starkregen anfallenden Nieder-
schlagswasserabflusses nicht auf die öffentli-
chen Grünflächen und die öffentlich gewidme-
ten Verkehrsflächen abgeleitet werden. Für 
die betreffenden Grundstücke fällt keine Nie-
derschlagswassergebühr an. Die Beseitigung 
von Niederschlagswasser, welches auf öffent-
lichen Flächen anfällt und Niederschlagswas-
ser, welches auf privaten Flächen anfällt, er-
folgt in getrennten Systemen. 

Niederschlagswasser öffentliche Flächen 
Das Regenwasser von den öffentlichen Flä-
chen wird in Retentionstiefbeeten und Re-
tentionsbaumscheiben gesammelt, in eine im 
Straßenraum liegende Rinne geleitet und bei 
Bedarf in die mittige Grünachse weiterge-
führt, wo das Regenwasser zurückgehalten 
und versickert wird. Ein Notüberlauf erfolgt in 
den geschützten Landschaftsbestandteil rech-
nerisch einmal jährlich. Der Grünstreifen in 
der Mitte des Gebiets dient dabei als multi-
funktionale Fläche. Er verbindet die Regen-
wasserentwässerung mit einer hochwertigen 
Aufenthaltsqualität für die Bewohner:innen 
und bietet weitere Gestaltungsmöglichkeiten. 
Es soll eine Art „Flusslauf“ als Mulde ausgebil-
det werden, in der das Regenwasser versi-
ckern kann. Aus Sicherheitsgründen darf das 
Regenwasser in der Mulde maximal 30 cm 
aufgestaut werden. Die geplanten Fußwege 
sind so anzulegen, dass im Fall eines Regene-
reignisses keine Einschränkung der Benutz-
barkeit der Wegebeziehung entsteht.  

Darstellung Beispiel Versickerungsmulde 
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Niederschlagswasser private Grundstücke 
Innerhalb des Wohnquartieres wird jeder Teil-
bereich für sich betrachtet und über Festset-
zungen im Bebauungsplan abgesichert. Die 
Regenwasserversickerung erfolgt mittels offe-
nen Mulden und/oder unterirdischen Rigolen 
jeweils auf den Grundstücken bzw. innerhalb 
des Schutzstreifens zum geschützten Land-
schaftsbestandteil. Je nach topografischer 
Lage beispielsweise unterhalb der Sammel-
stellplatzanlagen, in der Vorgartenzone oder 
im hinteren Gartenbereich. Im Bebauungs-
plan sind die dafür vorgesehenen Flächen ge-
kennzeichnet. Generell ist es vorgesehen im 
Plangebiet auf allen Gebäuden Gründächer 
anzulegen. Um einen größeren positiven Ef-
fekt durch die Dächer zu erzielen, sind Retenti-
onsgründächern festgesetzt. Retentionsgrün-
dächer reduzieren nicht nur den Abfluss, son-
dern tragen auch zur Gebäudekühlung und 
somit auch zur Verbesserung des lokalen Kli-
mas bei.  

Rückhaltung: 
Durch einen hohen Grünflächenanteil, Re-
tentions-Gründächer, den wasserdurchlässi-
gen Aufbau von Stellplätzen und Grundstücks-
zufahrten, die Anlage von Retentionstiefbee-
ten sowie die Fassadenbegrünung wird der 
Oberflächenabfluss reduziert und damit die 
Versickerungs- sowie die Verdunstungsrate 
erhöht. Der Erhalt einer hohen Verdunstungs-
rate wirkt sich positiv auf das städtische Klima 
aus und wirkt im Sommer einer Überhitzung 
entgegen.  

Oberflächenentwässerung: 
Durch die (teilweise) offenen Systeme soll das 
Thema Regenwasser und Wasserhaushalt den 
Bewohner:innen nähergebracht. Zusätzlich 
tragen offene Systeme zu besseren klimati-
schen Bedingungen im innerstädtischen Be-
reich bei.  

Überflutungsvorsorge im Starkregenfall 
Durch die Planung von Notwasserwegen wird 
Schäden durch Starkregenereignisse vorge-
beugt. 

Energiekonzept 
Grundsätze Energiekonzept 
Im Wohnquartier Lauerhofer Feld wird ein 
umweltfreundliches Gesamtkonzept Energie 
umgesetzt. Die Energieversorgung soll die 
Zielstellung der Umweltfreundlichkeit und Mi-
nimierung der CO2-Emissionen verbunden 
mit Wirtschaftlichkeit und einer langfristigen 
Versorgungssicherheit erfüllen. Dies erfolgt 
zum einen über energetische Vorgaben be-
züglich der Gebäudehülle und zum anderen 
über ein kaltes Nahwärmenetz mit Erdwärme 
als Energielieferant. Die Erdwärme wird über 
Wärmepumpen den einzelnen Gebäuden zu-
geführt. Da das Betreiben von Wärmepumpen 
einen nicht unerheblichen Bedarf an Strom 
erfordert, werden auf allen Dachflächen Foto-
voltaik-Anlagen installiert, die umweltfreund-
lich Strom erzeugen.  

Grundsätzliche Konzeption Energie 
Die Wärme entstammt der Erde, sie wird 
durch etwa 100 bis 150 m tief ins Erdreich hin-
abreichende Sonden gefördert, in ein kaltes 
Nahwärmenetz geleitet und über Wärme-
pumpen den Häusern zugeführt. Der Strom 
für die Wärmeversorgung wird über Fotovol-
taik-Anlagen auf den Dächern der Häuser ge-
neriert. 

Sämtliche Hauseigentümer:innen werden 
über Verträge verpflichtet, sich an das kalte 
Nahwärmenetz anzuschließen und ihr Dach 
für Fotovoltaik-Anlagen zur Verfügung zu stel-
len. 

Das Quartier kann so nahezu klimaneutral 
werden, allerdings wird im Winter, wenn die 
Sonne weniger scheint, Strom aus dem allge-
meinen Stromnetz eingespeist werden müs-
sen. Dies wird zwar durch Überschüsse im 
Sommer rechnerisch ausgeglichen, zur völli-
gen Klimaneutralität wäre allerdings ein wei-
terer nachträglicher Baustein erforderlich, 
nämlich die quartierseigene Speicherung der 
Energie als Versorgungsgrundlage sowohl der 
Wärmepumpen als auch der Elektromobilität 
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(PKW/ Fahrräder).  

Energetische Vorgaben Gebäude 
Der Dämmstandard /Primärenergiebedarf 
wird mindestens an die Förderbedingungen 
eines KFW Effizienzhauses 55 angelehnt. 
Durch die zusätzliche Fördermöglichkeit ver-
bessert sich die Wirtschaftlichkeit für die In-
vestoren und Eigentümer bei gleichzeitig 
hochwertigem Energiestandard und guter 
baupraktischer Umsetzbarkeit. 

Um regenerative Energien sinnvoll zu nutzen 
wird die maximale Vorlauftemperatur der Hei-
zung begrenzt (Maximum 40°C, Optimal 
30°C). Flächenheizungen wie Wand-, oder 
Fußbodenheizungen werden für die Umset-
zung empfohlen. 

Die Belüftung der Gebäude ist frei wählbar, 
empfohlen werden hybride Lüftungssysteme 
als Kombination aus natürlicher und mechani-
scher Lüftung mit Wärmerückgewinnung. 

Energieversorgungskonzept 
Um die nachhaltige Sicherung einer umwelt-
verträglichen und wirtschaftlichen Energiever-
sorgung unter Berücksichtigung möglicher 
Energieeffizienzmaßnahmen zu erreichen, 
wurde das fachlich qualifizierte Ingenieurbüro 
KAplus aus Eckernförde mit der Erstellung ei-
nes Energiekonzeptes beauftragt. Aus dem 
Energiekonzeptes ergibt sich die Empfehlung 
ein kaltes Nahwärmenetz für die Gebäude. 
(Würde das gegenüber geplante Zentrum für 
Palliativmedizin und Hospizarbeit in das Kon-
zept miteinbezogen, so wäre für die dortigen 
Hochtemperaturanforderungen eine zusätzli-
chen Pelletanlage vorzusehen). Mit der kalten 
Nahwärme können die Energiemengen über 
dezentralen Wärmepumpen vor allem im Nie-
dertemperaturbereich bereitgestellt werden. 
Als potentielle Wärmequellen soll Erdwärme 
genutzt werden. Über das kalte Nahwärme-
netz ist auch eine effiziente Kältebereitstel-
lung möglich.  

Darstellung Energiekonzept 

Bei dieser Art der Wärmeversorgung ergeben 
sich folgende Vorteile: Die CO2-Bilanz 2050 
kann ein Einsparpotential von 93% gegenüber 
dem gesetzlichen Standard aufweisen. Der 
Komfort für die Nutzer:innen ist hoch, der 
Wärmepreis vor allem bei Nutzung von quar-
tiereigenem PV-Strom und netzdienlicher Ver-
schiebung von Energiemengen langfristig ge-
ring. Die Investitionskosten können zusätzlich 
durch unterschiedliche Förderungen redu-
ziert werden.  

Zur regenerativen Stromerzeugung vor Ort 
werden die begrünten Dachflächen möglichst 
maximal mit aufgeständerten Photovoltaik-
Modulen genutzt. Eine quartierseigene Ener-
gieversorgung (teilweise) inklusive eingebun-
dener E-Mobilität und Wärmeversorgung wird 
so möglich. Durch den kombinierten Grün-
dach und PV-Ansatz haben die Dachflächen ei-
nen relevanten Mehrfachnutzen (Stromerzeu-
gung, Lebensraum, verbessertes Mikroklima, 
Niederschlagsaufnahme). 

Elektrische Wärmepumpen bilden mit Blick 
auf die Energiewende hin zu grünem Strom 
und der PV-Anlage vor Ort einen weiteren 
Kern des Konzeptes.  

Das geplante Energiekonzept ist unabhängig 
von Erdgas und Erdöl. 

Aufgrund der innovativen Konzeptansätze 
sind verschiedene Förderungen denkbar, die 
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zu relevanten Kostenreduktionen führen 
(KfW, BAFA Wärmepumpen, BAFA Wärme-
netzsysteme 4.0). Für die Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie als Grundlage der Umset-
zung des Nahwärmenetzes konnte bereits 
eine Förderzusage erwirkt werden. 

Die Nutzung der Energie aus Photovoltaik 
kann über ein Mieterstrommodell erfolgen. 
Mit dem im 2017 eingeführten Mieterstrom-
gesetzt hat die Bundesregierung die Förde-
rung von Mieterstrom aus Solaranlagen er-
möglicht. Solarstrom wird dazu nicht nur bei 
der Einspeisung in das öffentliche Stromnetz 
gefördert, sondern auch wenn er an Mieter:in-
nen in einem Wohngebäude geliefert wird. 

Soziale Infrastruktur 
Wohnungsbau 
Mindestens 50 % der geschätzten Wohnein-
heiten des geplanten Geschosswohnungs-
baus sollen als Mietwohnungsbau realisiert 
werden.  

Von den angenommenen 410 Wohneinheiten 
sollen 120 im sozialen Wohnungsbau vorgese-
hen werden. Als Orientierung für den Woh-
nungsmix sollen folgende Haushaltsgrößen 
zugrunde gelegt werden: 

Anteil Wohnfläche Zimmer Personen 

30% bis 50 m² ------- 1 

15% bis 60 m² 2 2 

20% bis 75 m² 3 3 

20% bis 90 m² 4 4 

15% bis 105 m² 5 5 

Für den Geschosswohnungsbau sollen 
Gemeinschaftsräume bereitgestellt werden, 
um beispielweise Quartiersversammlungen 
durchführen oder Kurse im Gesundheits- 
oder Kultursektor vor Ort anbieten zu können.  

Kindertagestätte 
Südöstlich der St Philippus Kirche wird eine 
zusätzliche 3-4gruppige Kindertagesstätte 
(Kita) realisiert. 

Senior:inneneinrichtung 
Am Quartierplatz sollte die Unterbringung ei-
ner Senior:innenwohnanlage mit der Prä-
misse „Älter werden – aber im Quartier blei-
ben“ geprüft werden. Es geht um die Entwick-
lung einer Wohneinrichtung mit Serviceange-
boten, die im angestammten Wohnumfeld Le-
bensqualität im Alter, soziale Teilhabe sowie 
gesundheitliche und pflegerische Versorgung 
zusammenführt. Die angegliederten Einrich-
tungen wie Frisör, Fußpflege, Café usw. wür-
den zur Belebung des Platzes beitragen. Die 
Nähe zur Kita ist ausdrücklich erwünscht. 

Realisierung 
Die Grundstücke werden erschlossen von der 
Hansestadt Lübeck vermarktet.  

Die Erschließungsmaßnahmen für das ge-
plante Wohnquartier werden durch die KWL 
GmbH durchgeführt.  

Das Vermarktungskonzept wird durch den Be-
reich Liegenschaften erstellt und abgestimmt 
und anschließend den politischen Gremien 
zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Aufgestellt: 
5.610 Stadtplanung und Bauordnung,  
5.610.4 Ly, Stand 10.03.2022 
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	Teil B - Text
	Stand: 10.03.2022
	I. Planungsrechtliche Festsetzungen
	1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 – 5 BauNVO unzulässig. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)
	1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO unzulässig.
	1.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11, WA-12, WA-13, WA-14 und WA-15 sind Anlagen für sportliche Zwecke nur ausnahmsweise zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)
	1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 sind Räume für freie Berufe nur ausnahmsweise zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)
	1.5 Im sonstigen Sondergebiet wird die Nutzung Parkhaus festgesetzt, zulässig sind Park- und Stellplätze, Lagerräume für das ausschließlich dem Quartier zugeordnete Postdepot sowie mit der Nutzung verbundene Verwaltungs-, Büro- und Technikräume.
	1.6 Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kirchliche Einrichtungen“ sind Einrichtungen für seelsorgerische, soziale und kulturelle Zwecke zulässig.
	1.7 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte ist eine Kindertagesstätte sowie ausnahmsweise untergeordnet Einrichtungen für soziale und kulturelle Zwecke zulässig.
	1.8 In der öffentlichen Grünanlage mit der Bezeichnung ÖG 1 sind auch Anlagen zur Regenwasserbeseitigung zulässig

	2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	2.1 Innerhalb der Wohngebiete WA-1 bis WA-15, der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kindergarten/Kindertagestätte sowie des Sondergebiets Quartiergarage ist der Bau von Kellergeschossen nicht zulässig.  Als Kellergeschosse gelten alle Gescho...
	2.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 darf die GRZ für Grundstücke ohne Grenzabstand (Mittelhaustypen) bis 0,5 betragen. Die Breite der einzelnen Reihenhäuser muss mindestens 6,0 m betragen. (§9 (3) BauGB)
	2.3 In den allgemeinen Wohngebieten sind Nichtvollgeschosse als Staffelgeschosse oberhalb des obersten zulässigen Geschosses nur auf den folgenden Bauflächen zulässig:  Im allgemeinen Wohngebiet WA-1 ist oberhalb der Gebäude(teile) deren Geschosshöhe ...
	2.4 Überdachte Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, sind in einem Abstand von weniger als 20,0 m von der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs unzulässig.

	3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 BauNVO)
	3.1 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4 und WA-5 sowie WA-8, WA-9 und WA-10 kann ausnahmsweise ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Wintergärten, Erker und Balkone bis zu einer Tiefe v...

	4. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
	4.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 sind Müllabstellanlagen außerhalb der für Müllsammelplätze festgesetzten Flächen unzulässig.
	4.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist innerhalb der privaten Erholungsgärten je Garten (nur) ein Geräteschuppen mit einer Grundfläche von jeweils höchstens 15 m² Grundfläche zulässig.
	4.3 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 ist innerhalb der privaten Erholungsgärten je Garten (nur) ein Geräteschuppen mit einer Grundfläche von jeweils höchstens 10 m² Grundfläche zulässig.

	5. Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)
	5.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 ist maximal eine Wohneinheit je Doppelhaushälfte bzw. Reihenhaus zulässig.
	5.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11 und WA-15 sind maximal zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte/ Reihenhaus zulässig.

	6. Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen (§ 12 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)
	6.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4 sowie WA-5 sind Stellplätze, Garagen und Carports unzulässig. Sie sind nur innerhalb der Quartiersgarage zulässig.
	6.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 sind Stellplätze nur innerhalb der zugeordneten Sammelstellplatzanlage zulässig.
	6.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist maximal ein Stellplatz je Doppelhaushälfte auf dem Grundstück zulässig.
	6.4 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Quartiersgarage dürfen nur Stellplätze und Parkplätze untergebracht werden, die im Zusammenhang mit den im gesamten Bebauungsplangebiet zulässigen Nutzungen stehen. Ausnahmsweise können Stellplätze für die N...

	7. Anschluss der Grundstücke an die öffentlichen Verkehrsflächen
	7.1 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA- 2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist je Grundstück nur eine Zufahrt in einer Breite von maximal 3,5 m zulässig.

	8. Anzahl von Pkw- und Fahrräderabstellplätzen
	8.1 Der Stellplatznachweis erfolgt gemäß folgender Vorgabe:
	8.2 Der Stellplatznachweis für Fahrräder erfolgt gemäß folgender Vorgabe:
	8.3 Fahrradabstellplätze für Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen sind an verschließbaren und komfortabel erreichbaren Orten herzustellen, ebenerdig, über einen Aufzug, über eine Rampe oder über eine ausreichend breite Treppe mit angemessener Steigung...

	9. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14)
	9.1 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5 ist das auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken in Rigolen zu...
	9.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-2, WA-7 und WA-11 sowie auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kita ist das auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anf...
	9.3 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-8, WA-9 WA-10, WA-12, WA-13, WA-14 ist das auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser in Rigolen unterhalb d...
	9.4 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-6 und WA-15 ist das auf Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken zu sammeln und in ein...
	9.5 Im Sondergebiet mit der Bezeichnung Quartiersgarage ist das auf Dachflächen, Stellplatz- und Wegeflächen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück zu sammeln und in einer Mulde im Grünstreifen nörd...
	9.6 Das auf den Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung anfallende Niederschlagswasser ist in den straßenbegleitenden Retentionstiefbeeten und Rinnen aufzufangen, der mittigen Grünfläche zu zuführen und in Mulden zu versickern. Für die Bemes...
	9.7 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA 2, WA-3, WA-4, WA-7, WA-8, WA-9, WA-11, WA-12, WA-13 und der Gemeinbedarfsfläche Kindergarten/ Kindertagestätte sind die Dachflächen zur Zurückhaltung von Regenwasser als Retentionsflächen auszubilden. Der ...
	9.8 In den allgemeinen Wohngebieten WA- 5, WA-6 WA-10, WA-14, WA-15 und im Sondergebiet Quartiersgarage sind die Dachflächen zur Zurückhaltung von Regenwasser als Retentionsflächen auszubilden. Der Abflussbeiwert darf max. 0,2 betragen.

	10. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB)
	10.1 Die in der Planzeichnung als Notwasserwege festgesetzten Flächen sind dauerhaft herzurichten und soweit von Bebauung und Bewuchs freizuhalten, dass der Abfluss des Regenwassers nach Starkregen gewährleistet ist.

	11. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	11.1 Insgesamt 91.720 m² der Ausgleichsfläche an der Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Lübeck mit dem Entwicklungszielen mesophiles Extensivgrünland, Sukzession und Gehölz in der Gemarkung Niendorf Moorgarten, Flur 4, Flurstück 10, 44/11...
	11.2 Oberirdische Park- und Stellplätze sowie die Zuwegungen auf den Baugrundstücken sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig....
	11.3 Zur Aufnahme von Regenwasser, zur Begrünung und Gliederung sind innerhalb der Verkehrsfläche auf 50 m Länge mind. ein Retentionstiefbeet vorzusehen. Die Tiefbeete sind so anzulegen, dass ein Befahren nicht möglich ist.

	12. Maßnahmen zum Artenschutz
	12.1 Anbringen von insgesamt 15 Nischenbrüterkästen als Niststein an den Fassaden innerhalb folgender Gebiete:
	5 Nischenbrüterkästen im Sondergebiet Quartiersgarage,
	2 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-1,
	3 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-3,
	3 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-4,
	2 Nischenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-5.
	12.2 Anbringen von insgesamt 15 Höhlenbrüterkästen für Brutvögel innerhalb folgender Gebiete:
	5 Höhlenbrüterkästen im Sondergebiet Quartiersgarage,
	2 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-1,
	3 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-3,
	3 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-4,
	2 Höhlenbrüterkästen innerhalb des Wohngebietes WA-5.
	12.3 Amphibiengerechte Gestaltung der mittigen Grünfläche mit der Bezeichnung ÖG-1 sowie der Grünfläche südlich des gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteils
	Von dem festgesetzten Maßnahmenumfang kann abgewichen werden, wenn  der unteren Naturschutzbehörde nachgewiesen wird, dass die Maßnahmen teilweise oder vollständig außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, aber im räumlich-funktionalen Zusam...

	13. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs.1 Nr.21)
	13.1 Die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte mit der Bezeichnung GFL sind mit einem Gehrecht und einem Leitungsrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der anliegenden Grundstücke zu belasten.

	14. Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
	14.1 Anstelle von Gemeinschaftsstellplätzen können auch überdachte Gemeinschaftsstellplätze als Carports errichtet werden. Dies betrifft jeweils nur die gesamte Anlage.
	14.2 Die Flächen G-Abfall sind Gemeinschaftsaufstellflächen nur für unterirdische Abfall- und Wertstoffbehälter. Außerhalb dieser Fläche sind in den Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 Auf...

	15. Energieversorgung (§ 9 Abs.1 Nr. 23 b BauGB)
	15.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Dachflächen der Gebäude mindestens zu 60% mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie auszustatten. Ausgenommen davon sind erheblich beschattete Dachflächen durch festgesetzte Pfla...

	16. Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
	16.1 Durch eine geeignete Grundrissgestaltung sind die Aufenthaltsräume der allgemeinen Wohngebiete innerhalb des Bereiches zwischen der Schlutuper Straße und der in der Planzeichnung dargestellten Isophone-Linie mit Überschreitung der Orientierungswe...
	16.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-4 und WA-5 ist an den gekennzeichneten Fassaden mit Überschreitungen des Richtwertes der TA-Lärm von 40 dB(A) nachts durch eine geeignete Grundrissgestaltung sicherzustellen, dass dort ...
	16.3 Die Außenfassaden innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung Quartiersgarage sind aus Schallschutzgründen zu den südlich und westlich gelegenen Wohngebäuden mit einer mindestens zu 60 % geschlossenen flächigen Verkleidung zu versehen. Außer...

	17. Pflanz- und Erhaltungsbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)
	17.1 Auf den Baugrundstücken innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9 und WA-10 ist je angefangene 400 m² Gartenfläche (zu Grunde zu legen ist die Grundstückfläche abzüglich der zulässigen Bebauung) ...
	17.2 Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind an der Schlutuper Straße mindesten 16 Alleebäume (Tilia Cordata) mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
	17.3 Im Straßenraum der geplanten Ringstraße sind mindestens 17 großkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und zu erhalten.
	17.4  Auf der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Fußgänger, Radfahrer, Außengastronomie - Platz östlich der St. Philippus Kirche - sind mindestens drei Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und...
	17.5 An der nördlichen Grundstücksgrenze der allgemeinen Wohngebiete WA-6 und WA-15 ist eine min. 1,20 m hohe Hecke aus heimischen Laubhölzern zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
	17.6 Die gemeinschaftlichen Stellplatzanlagen sind von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimischen Laubgehölzen einzufassen. Für Zufahrten und Zugänge darf die Hecke - bezogen auf die gesamte Länge und alle Unterbrechungen zusammen berücksichtigt - auf m...
	17.7 Die Müllsammelplätze sind an mind. 3 Seiten von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimischen Laubhölzern einzufassen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten.
	17.8 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA 2, WA-3, WA-4, WA-7, WA-8, WA-9, WA-11, WA-12, WA-13 und der Gemeinbedarfsfläche Kindergarten/ Kindertagestätte sind Dachflächen des jeweils obersten Geschosses als Retentionsgründächer auszubilden und mit...
	17.9 In den allgemeinen Wohngebieten WA- 5, WA-6 WA-10, WA-14, WA-15 und im Sondergebiet Quartiersgarage sind Dachflächen des jeweils obersten Geschosses als Retentionsgründächer auszubilden und mit einem min. 8 cm starken durchwurzelbaren Substratauf...
	17.10 Die Wandflächen der Quartiersgarage sind an mind. zwei Seiten durch geeignete Bepflanzung zu begrünen. Die Begrünung ist verpflichtend für die der Wohnbebauung zugewandten Gebäudelängsseite vorzusehen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.

	II. Baugestalterische FestsetzungeN
	1. Einfriedigung
	1.1 Einfriedigungen im Plangeltungsbereich dürfen maximal eine Höhe von 1,50 m aufweisen und müssen als Hecken aus heimischen Laubgehölzen ausgeführt werden, an deren Innenseite ein max. 1,5 m hoher Maschendrahtzaun errichtet werden darf.

	2.  Werbeanlagen/ Warenautomaten
	2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
	2.2 Werbeanlagen sind zum öffentlichen Raum hin nach Lage, Größe, Form und Material so zu wählen, dass die architektonische Gestaltung der Fassaden ergänzt wird.
	2.3 Werbeanlagen dürfen nur soweit in Erscheinung treten, dass das Straßenbild nicht gestört wird.
	2.4 Eine Beleuchtung von Werbeanlagen ist so auszuführen, dass sie sich dem Umgebungslicht (öffentliche Beleuchtung) nach ihrer Beleuchtungsstärke unterordnet.
	2.5 Warenautomaten sind ausnahmsweise nur innerhalb des allgemeinen Wohngebietes mit der Bezeichnung WA-1 und im Sondergebiet zulässig.
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